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Zu Punkt 15 der Tagesordnung 

Bauverwaltungsamt Kiel, den 24. 10. 1978 

neue Drucksache 36'7 
.. 
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/ Betr.: Erhebung von Beiträgen gern. § 8 KAG für den Ausbau 
I 1 und Umbau des Marktes 

( ( . , 
I '\~ . B.E. :. Stadt baurat BarteIs 
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Antrag: a) Die anliegende Satzung über Beiträge zu den 
Kosten des Aus- und Umbaues des Marktes wird 
beschlossen. 

b) Gern. § 4 (3) der Satzung der Stadt Kiel über die 
Erhebung von Beiträgen für den Ausbau und Umbau 
von vorhandenen Straßen, Wegen und Plätzen vom 
02. November 1977 werden 50 % der Kosten für die 
Pflasterung und Beleuchtung auf die Beitrags
pflichtigen umgelegt. 

Nach § 14 (2) der gleichen Satzung wird der An
teil des beitragsfähigen Aufwandes für die beson
dere Gestaltung des Marktes, wie Mauern, Blumen
kübel, Anpflanzungen usw., von 50 auf 25 % er
mäßigt. 

Endgültige Beschlußfassung durch die Ratsver
sammlung -

Beg r ü n dun g 

Der Markt wurde nach städtebaulichen Gesichtspunkten umge
staltet. Es handelt sich um einen Ausbau und Umbau im Sinne 
von § 8 KAG i.V.m. § 1 der Satzung der Stadt Kiel über die 
Erhebung von Beiträgen für den Ausbau und Umbau von vorhan
denen Straßen, Wegen und Plätzen vom 02. November 1977. 

Die Berechtigung zur Erhebung von , Ausbaubeiträgen für die 
Umwandlung von Stadtstraßen in Fußgängerzonen war in der 
jüngeren Vergangenheit umstritten. Sowohl das Oberverwal-
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tungsgericht Rheinland-Pfalz als auch der Bayerische Ver
waltungsgerichtshof hatten eine Belastung der Anlieger mit 
Ausbaukosten für eine FUßgängerzone abgelehnt. Dagegen hat 
das für uns zuständige Oberverwaltungsgericht Lüneburg mit 
Urteil vom 27: Januar 1977 eine Beitragspflicht in Höhe 
von 50 % des entstandenen Aufwandes bejahrt. In der Ur
teilsbegründung istu.a. angeführt, daß auch die Kosten 
für Zierleuchten, Schmuckpflaster, Ruhebänke, Brunnen oder 
Wasserspiele mit räumlich eng begrenzter Gestaltungsfunk
tion beitragsfähig seien. Bei größeren Anlagen, von denen 
eine gebietsgestaltende Wirkung ausgeht, müsse das öffent
liche ·Interesse höher als das private Interesse gewertet 
werden. In solchen Fällen könnte das öffentliche Interesse 
so dominant sein, daß eine private Kostenbeteiligung im 
wesentlichen oder auch überhaupt entfällt. 

Nach § 4 (3) unserer Satzung über die Erhebung von Ausbau
beiträgen werden von dem beitragsfähigen Aufwand für die 
Fußgängerzonen 50 % auf die Beitragspflichtigen umgelegt. 
Gern. § 14 (2) kann von der Erhebung des Beitrages ganz 
oder teilweise abgesehen werden. Unter Beachtung der 
Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes Lüneburg ist 
der Beitragss~tz von 50 % für die besondere Gestaltung 
des Marktes ' möglicherweise zu hoch, da das öffentliche 
Interesse an dies.em Teil der Baumaßnahme höher zu setzen 
ist als das private. Aus diesem Grunde wird vorgeschlagen, 
den Anteil am beitragsfähigen Aufwand für die besondere 
Gestaltung des Marktes von 50% auf 25 % zu ermäßigen. . . 
Auf 1 qm Grundstücks- und Geschaßfläche entfällt demnach 
ein Betrag von 3,35 DM. 

Der Aufwand für das Abrechnungsgebiet betrug 

für die Pflasterung 443.309,42 DM 
für die Beleuchtung 74.85 4,256 DM 

518.163,98 DM 

davon 5'0 % 259.081,99 DM 

für die weitere Ge-
staltung, wie Mauern, 
Bänke, Papierkörb€ ., 
Bäume, Baumhalterun-
gen, Anpflanzungen, 
Blumenkübel, Künst-
ler- und Architekten-
honorar 168.573,92 DM 

davon 25 % 42. 14 32 48 DM 

umlagefähig insgesamt 301.225,47 DM 
--------------------------

Die Ausbaukosten für den gesamten Markt betrugen ca. 
1.150.000,-- DM. 
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Die unter b) des Antrages vorgesehene Beitragsminderung 
kann aus rechtlichen Gründen nicht i~ die Satzung auf
genommen werden. 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung am 
20. März 1978 zugestimmt. 

Der Magi~trat hat dem Antrag in seiner Sitzung am 12.4.1978 
zugestimmt. 

Stadtrat Diekelmann beantragt namens der CDU-Ratsherrenfraktion, 
die Drucksache 367 zurückzustellen, bis das Verwaltungsgericht 
Lüneburg über die Klage eines Anliegers entschieden hat. 

,Stadtbaurat BarteIs weist darauf hin, daß eine Zurückstellung 
nur insoweit möglich ist, wie durch Fristablauf eine Veranlagung 
nicht gefährdet wird. Er bittet, die Bedingung. für die Zurück-
stellung entsprechend zu erweitern. . 

Dieser Vorschlag wird von Stadtrat Diekelmann übernommen. 

Damit liegt folgende Entscheidung vor: 

Die ~atung über die Drucksache 367 wird zurückgestellt, bis . 
das Verwaltungsgericht Lüneburg über die Klage eines Anliegers 
entschieden hat bzw. solange, wie durch Fristablauf eine Ver
anlagung nicht gefährdet wird. 

Der vom OVG Lüneburg am 25.10.1978 anberaumte Termin zur münd
lichen Verhandlung ist wieder aufgehoben worden. Die Beitrags
forderung verjährt mit dem 31.12.1978. 

Es wird beantragt, nunmehr über die Vorlage zu entscheiden. 

BarteIs 
Stadtbaurat 



S atz u n g 

über Beiträge zu den Kosten des Ausbaues und 
Umbaues des Marktes 

Vom .................... 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für SChleswig
Holstein in der Fassung vomal. November 1977 (GVOB1. 
Schl.-H. S. 410) und der §§ 1, 2 und 8 des Kommunal
abgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein vom 
10. März 1970 (GVOB1. Schl.-H. S. 44) zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 9. Dezember 1974 (GVOB1. Schl.-H. 
S. 453) und des § 3 (1) Nr. 7 und (3), § 4 (3) und (4) 
der Satzung der Stadt Kiel über die Erhebung von Bei
trägen für den Ausbau und Umbau von vorhandenen Straßen, 
Wegen und Plätzen vom 2. November 1977 (Kieler Nachrichten 
vom 7. Nov'ember 1977) wird nach Beschlußfassung durch die 
Ratsversammlung vom folgende Satzung erlassen: 

Einziger Paragraph 

Für den Ausbau und Umbau des Marktes in eine Fußgänger
zone ist der beitragsfähige Aufwand festzusetzen und 
durch Beiträge zu decken. 

Der Anteil am beitragsfähigen Aufwand, der auf die Bei
tragspflichtigen umgelegt wird, beträgt 50 %. 

Kiel, den 

Landeshauptstadt Kiel 
Der Magistrat 

- ~. .. - . -



Zu Punkt 1IDder Tagesordnung 

Bauausschuß 

T i e f bau amt 
-Stadtentwässerung-

Kiel, den 5. Oktober 1978 

Drucksache 448 

Betr.: Baumaßnahme "Regelung der Abflußverhältnisse des Wellsees" 

Berichterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

A n t rag 1. Der Gesamtkostenanschlag wird neu f 3.540.000 DM 
gegenüber bisher 2.540.000 DM fes gesetzt. 

2. Die Gesamtfinanzierung wird wi folgt festgesetzt: 

Ausgaben Einnahmen 
DM and vom Bund 

M DM 

1977 40.000 

1978 1. 300. 000 433.000 433.000 

1979 1. 200 .000 400.000 400.000 

1980 1.000.000 333.00 0 333. 000 

3 • . D~e f-1aßna wird bis zur Übernahme der IK durch 
dle S~adt m Wirtschaftsplan veranschlagt bzw. in 
der Flna zplanung der IK geführt und dann im Rahmen 
aller, d~ren,Maßnehmen der IK in den Haushaltsplan 
~zw. dle Mlttelfristige Finanzplanung der Stadt 
uber ommen. 

_ Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung 

Wie in § 10 Abs. 3 (b) der Baumittelrichtlinien vorgesehen, muß für 
die Baumaßnahme wegen erheblicher Abweichung vom ursprünglichen Kosten-
anschlag eine erneute Genehmigung beantragt werden. 

Die Baumaßnahme wurde am 18. August 1978 von dem mit der Bauleitung 
beauftragten Ingenieurbüro Bludau, Bad Segeberg, beschränkt ausge
schrieben. Gemäß SUbmissionsergebnis lieferte die Firma Werner 
Cornelius GmbH, Nordhastedt, mit 3.781.560 ,16 DM das giJnstigste Ange
bot. Für diese Maßnahme stehen wirtschaftsplanmäßig insgesamt ein
schließlich sonstiger Kosten j edoch nur 2.500.000 DM zur Verfügung. 
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Von dem bauleitenden Büro Bludau wurden zunächst die ausgeschriebenen Leistungen auf ein nach den Auflagen vertretbares Maß - z.T. durch Umplanungen - reduziert, so daß der Auftragspreis auf 3.206.347,76 DM einschi. MWSt. beschränkt werden kann. 
Trotzdem muß festgestellt werden, daß ein Haushaltsfehlbetrag von l~OOO.OOO,-- DM nachzufinanzieren ist. 

Die Gründe für die Verteuerung der Baumaßnahme gegenüber dem Entwurf ~us 1975 des lng.-Büros Bielenberg lassen sich' wie . folgt zusammenfassen: 

1. Kostensteigerungen seit 1975 in Hahe von 20 % 
2. Erhahung der Mehrwertsteuer um 1 % 

I 

I 
I 

I 

I 

i 

I 
I 

3. Auflagen, mit denen die Baumaßnahme durch Beschluß des Pian- i feststellungsverfahrens belastet wird, wie 

3.1 Bau eines Kleinschapfwerkes zur Entwässerung der Niederung hinter dem Damm am Ostufer ' 

3.2 Streichung der rings um den See vorgesehenen Spül flächen für den Schlamm und damit erhahte Kosten für längere Schlammtransportleitungen und BetriebSkosten; 

3.3 durch Zugabe von polymeren Flockungshilfsmitteln muß die Ent'wässerungszei t des ausgespülten Schlammes verringert werden, um bei den noch zur Verfügung stehenden Spülflächen k0ntinuierlich arbeiten zu kannen; 

3.4 Mehrpreis für Spülarbeiten in den Bereichen des Sees, in dem der auszubaggernde Schlamm nur in . geringer Mächtigl<eit ansteht , (war vom Entwurfsaufsteller Bielenberg nicht zu übersehen); 

3.5 die im Verfahren reduzierten städtischen Spülfelder in unm'ittelbarer Nähe des Wellsees müssen durch andere private Flächen im Südwesten des Sees ersetzt und angeworben werden. Da diese Flächen jedoch nur kurZfristig in Anspruch genommen werden können und dann wieder ihrer eigentlichen Nutzung übe~geben werden müssen, sind graßere Spülfelder in Verbindung mit dem o.g. Flockungshilfsmittel erforderlich. 
3.6 Mehrpreis für das Lasen des schwimmenden Schilf teppichs am Westufer gegenüber der im Entwurf vorgesehenen Abbaggerung des Schilfes in den Flachzonen. 

Dur.ch dies,e, in erster Linie auf landschaftsgerechte Durchführung de'r Maßnahme,.., zurückzuführenden Auflagen ist die Kostenerhahung gegenüber d·em Entwurf nachgewiesen. 

Aus der Sicht der Abteilung Stadtentwässerung kann eine Verzagerung des Baubeginns z.B. durch Aufhebung der Ausschreibung aus folgenden Gründen nicht vertreten werden: 

- 3 -
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Zu, Punkt 16 der Tagesordnung 

Der Magistrat 
Bauausschuß 
Tiefbauamt Kiel, den 02'. November 1978 

- Stadtentwtisserung -

Neue Drucksache 448 

Betreff: Baumaßnahme "Regelung der Abflußverhtiltnisse des Wellsees" 

Berichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Antrag: 1. Der Gesamtkostenanschlag wird neu auf 3.540.000 DM 
gegenUber bisher 2.540.000 DM festgesetzt. 

2. Die Gesamtfinanz,ierung wird wie folgt festgesetzt: 

Ausgaben Einnahmen 

DM vom Land vom Bund 
DM DM 

1977 40.000 

1978 1 .300.000 433.000 433.000 

1979 1.200.000 400.000 400.000 

1980 1.000.000 333.000 333.000 

3. Die Maßnahme wird 1979 mit ihrer Finanzierung in den Haushalt 
ubernommen. Der Restbedarf wird in der mittelfristigen Finanz
planung veranschlagt. 

Begrundung 

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am '02. 11. 1978' den im Antrag wieder
gegebenen Beschluß gefaßt. 

Barteis 

I 
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Sämtliche WOhnerschließungsprojekte in Elmschenhagen, Kroog, Wellsee 
(z.B. nördlich des Wellseedammes) und das Industriegebiet Wellsee 
_ 2. Bauabschnitt - sowie jegliche Verdichtung und weitere Besiedlung 
im Einzugsbereich des Wellsees sind von der Durchführung des o.g. 
Projektes abhängig. 

Für die z.Z. im Bau befindliche Erschließungsmaßnahme in Kiel-Kroog 
ist die Stadt bereits mit Hinblick auf die bevorstehende Vorflutre
gelungVerpflichtungen eingegangen. 

Außerdem ist für den Bauablauf notwendig, daß der Schilf teppich und 
der sonstige Schilfabtrag im Winter' bis spätestens Frühjahr (Brut
beginn der Wassertiere) abgeschlossen sein muß. Wird das nicht er
reicht, muß der Baubeginn um 1 Jahr verschoben werden. Weitere Kosten-
steigerungen sind dann zu erwarten. 

Nach Beschlußfassung ist vorgesehen, die Arbeiten in zwei abgeschlos
senen Baulosen wie folgt zu vergeben: 

Baujahre 1978/79: 

a) Au.ftragssumme der Firma W. Cornelius GmbH 2.319.527,84 DM 

b) Weitere Kosten für Pacht, Kauf bzw. Entschädigung 
von Flächen, Rekultivierung, Gutachten, Unvorher-
gesehenes usw .: 180.472,16 DM 

insgesamt: 2.500.000,-- DM 
------------------------------

Baujahr 1980: 

a) Auftragssumme der Firma W. Cornelius GmbH 886.819,92 DM 

b) Weitere Kosten für Pacht, Kauf bzw. Entschädigung 
von Flächen, Rekultivierung, Gutachten, Unvorher-
gesehenes usw. 113.180,08 DM 

insgesmat: 1.000.000,-- DM 
------------------------------

Da die Mehrausgaben zu erneutem Kreditbedarf der Industrieansiedlung 
Kiel GmbH (IK) in den Jahren 1979 und 1980 führen würden und die bis
herigen Schulden gerade in den Haushalt übernommen wurden, erscheint 
es sinnvoller, diese Maßnahme in den Haushalt zu übernehmen als für 
die IK weitere Kredite oder Zuweisungen bereitzustellen. Außerdem ist 
es ein weiterer Schritt hin auf die Übernahme .der Aufgaben der IK 
durch die Landeshauptstadt Kiel. 

Rechnungsprüfungsamt und Kämmereiamt haben diese Vorlage mitgezeichnet. 

Barteis 
Stadtbaurat 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner 
Sitzung am 5. Okt. 1978 zugestimmt. 
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Anlage 1 

K ä m m e r e i amt 

An das 

Tiefbauamt 

h i e r 

Kiel, den 4. Oktober 1978 

Baumaßnahme "Regelung der Abflußverhältnisse des Wellsees" 

Das Kämmereiamt nimmt zu der Vorlage in der o.a . Sache wie folgt 
Stellung: 

Haushaltsrechtliche Bedenken werden nicht erhoben. Der Antrag, 
das Vorhaben in den Haushalt der Stadt überzuleiten, beruht auf 
einem Vorschlag des Kämmereiamtes. Es ist der Auffassung, daß 
die Abwi cklung d e r IK nicht durch weitere bzw. neue Vorhaben ver
zögert werden sollte. 

Das Kämmereiamt bedauert die erhebliche Kostensteigerung. Sie wird 
zwangsläufig, worauf in diesem Falle hingewiesen werde n muß, zu 
Last e n anderer Investitionen in den Jahren 1979 ff. gehen. Ange 
sichts d er zu erwartenden Steuerausfälle wird die Haushaltssituation 
der Stadt noch schwieriger werden. 

, 
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Anlage 

Rechnungsprüfungsamt 
03/52 - NtL!3k ~ 

An 
das Tiefbauamt 

h i e r 

2 

Kiel, den 5. Oktober 1978 
App.: 2762 

Baumaßnahme "Regelung der Abflußverhältnisse des Wellsees" 

I 

/ Das Rechnungsprüfungsamt zeichnet die beigefügte Beschlußvorlage 
nur unter Vorbehalt mit. . 

Insbesondere ist das Rechnungsprüfungsamt der Auffassung, daß die 
Bereitstellung der Mittel für obige Baumaßnahme in einem weiteren 
Nachtrag zum Haushaltsplan korrekter wäre. 

Zur Vorlage ist zu bemerken, daß bereits im Antrag ersichtlich 
sein mUßte, daß die finanziellen Mittel für 1978 im Finanzplan 
der IK - Seite 400 der Haushaltssatzung 1978 Abs. C - zur 
Verfügung stehen. 

Im übrigen ist auch das Rechnungsprüfungsamt der Auffassung, 
daß durch die Finanzierung des Objektes über den städtischen 
Haushalt die Übernahme der Aufgaben der IK durch die Landes-
auptstadt Kiel beschleunigt wird. 

, 
~\~.\ 
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Kämmereiamt Ki~l, den 23. Oktober 1978 

An 
das Hauptamt 

h i e r 

Zweite Stellungnahme des Kämmereiamtes zur Vorlage "Regelung 
der Abflußverhältnisse des Wellsees" 

Unter Bezugnahme auf den Beschluß des Magistrats vom 11.10.1978, 
mit dem die Vorlage zur erneuten Beratung bis spätestens zum 
1.11.1978 zurückgestellt wurde, gibt das Kämmereiamt auftragsge
mäß folgende zweite Stellungnahme ab: 

Das Kämmereiamt hatte den Darlegungen des Tiefbauamtes entnehmen 
müssen, daß die für das o.g. Vorhaben ermittelten Mehrkosten von 
rd. 1 Mio DM als unabweisbar anzusehen sind. Deshalb und wegen 
der beantragten Übernahme des Vorhabens in die städtische Haus
haltswirtschaft ab 1979 hatte das Kämmereiamt keine haushalts
rechtlichen Bedenken erhoben : Die Übernahme des Vorhabens in den 
Haushalt der Stadt hatte bei der Mitzeichnung ausschlaggebende 
Bedeutung, und zwar aus folgenden Gründen: 

Nach dem Finanzierungsplan können die Gesamtausgaben in Höhe von 
3.540.000,-- DM nur mit 2.332.000,-- DM aus Zuweisungen nach dem 
Städtebauförderungsgesetz finanziert werden, so daß Eigenmittel 
in Höhe von 1.208.000,-- DM verbleiben. Sowohl die Stadt als auch 
die Industrieansiedlung Kiel G.m.b.H. (IK - Treuhandvermögen) ver
fügen über keine besonderen Finanzierungsmittel, so daß die Eigen
rnittel in jedem Fall durch Kreditaufnahmen aufgebracht werden müs
sen. 

Die bisperigen Kredite der IK - Treuhandvermögen - wurden auf
grund d,es Beschlusses der Ratsversammlung vom 13.7.1978 und der 
Veranschlagung im Nachtragshaushaltsplan mit 19,3 Mio DM am 
30.9.1978 in den Haushalt der Stadt übernommen. Dabei spielte 
die Rolle, daß 

1. ~as Treuhandvermögen nicht in der Lage ist, au~ eigenen 
Erträgen den Schuldendienst zu erwirtschaften, 

2. die Stadt daher in den letzten Jahren laufend Ausgaben 
(von 1975 bis 1977 3,5 Mio DM) aus dem Verwaltungs
haushalt bei der Haushaltsstelle 791.675 - Erstattung 
von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an die IK - be
reitstellte, 

3. bei diesem System der Nachweis der tatsächlichen Finanz
lage der Stadt - Schulden wurden ohne Entlastung für 
den Haushalt in einer Sonderrechnung geführt - nicht in 
der Finanzstatistik geführt ist, 

2 
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4. die Stadt sich in der Finanzstatistik "reicher" 
darstellt als sie es ist, wodurch die Gefahr be
steht, daß Nachteile bei der Dotierung von Zweck
zuweisungen des Bundes und Landes und bei der Be
rücksichtigung im kommunalen Finanzausgleich hin
zunehmen sind, 

5. die übernahme der Schulden nach dem Treuhand-
vertrag im Jahre 1981 vorgesehen ist und fOlglich 
der derzeitige Planungszeitraum ohnehin belastet 
werden würde. 

Sollte nunmehr, wie es der Bauausschuß beschlossen hat, die IK 
wieder Kredite aufnehmen müssen, dann wäre dies ein Schritt zu
rück. Die Haushaltsbelastung wäre auch dann im Ergebnis gleich, 
weil anstelle .der Bereitstellung von Ausgaben für die Tilgung 
und Verzinsung entsprechende Erstattungsausgaben vorgesehen wer
den müßten. Gegenüber den Kreditgebern hätte außerdem die Stadt 
die Haftung zu übernehmen. 

Bei der Übernahme der IK hat die Ratsversammlung beschlossen, 
die Möglichkeit und die Zweckmäßigkeit der Liquidation der Ge
sellschaft durch die Verwaltung zu überprüfen. Da sich der Lan
desrechnungshof bei aeiner Ordnungsprüfung auch mit dieser Frage 
befaßte, sollte sein Ergebnis abgewartet werden. Der Landes
rechnungshof, ' der die Auflösung d~r Gesellschaft empfiehlt, 
liegt damit auf d-er vom Kämmereiamt vertretenen Linie. Falls 
Großprojekte noch auf das Treuhandvermögen verrechnet werden, 
dürft-e' sich die Auflösung der Gesellschaft nur erschweren. 

Nach der vorst'ehenden Darstellung dürfte die Entscheidung, ob 
das VlOrhaben und die Finanzierung bei der Stadt oder der IK 
nach~wiesen werden soll, nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten 
zu tI'leffen sein. ' 

Das Kamme re i amt empfiehlt, dem ursprünglichen Antrag - Ziffer 3 -

"Die Maßnahme wird 1979 mit ihrer Finanzierung in den 
Haushalt übernommen. Der Restbedarf wird in der mittel
fristi0en Finanzplanung veranschlaGt." , 

zuzustimmen. 

--- =-
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Zu punkt 16 der Tagesordnung (Magistrat und Ratsversamm~un 
~~~~--~~--~~~~~~--~ 

Rechnungsprüfungsamt Kiel) den ~~.Oktober 1978 
03/52 - Nt/Bk ~ App.: 2762 

Zur Drucksache 448 

An 
das Hauptamt 

h i e r 

Baumaßnahme "Regelung der Abflußverhältnisse des Wellsees" 
hier: Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes 

Niederschrift über die Sitzung des Magistrats am 11.10.1978 
- Drs. 448 -

Das Rechnungsprüfungsamt hatte sich trotz erheblicher Vor
behalte entschlossen, die ursprüngliche Beschlußvorlage 
für die Sitzung des Bauausschusses am 5.10.1978 mitzuzeichnen, 
und zwar nicht zuletzt deshalb, weil es der Meinung ist, sich 
der Notwendigkeit dieser Baumaßnahme und des daraus resul
tierenden erweiterten Bedarfs an Investitionsmitteln nicht 
verschließen zu können. 

Mit der Übernahme der Finanzierung durch den städtischen 
Haushalt wäre auch ein entscheidender Schritt in Richtung auf 
die Liquidation der Gesellschaft getan. Im übrigen sollte d.E. 
folgendes bedacht werden: 

1. Anläßlich der Ordnungsprüfung 1978 wurde durch den 
Landesre chnungshof " .•. empfohlen, die Gesellschaft 
aufzulösen und die Teilaufgaben in die zuständigen 
Ämter zurück2LfUhren". 
An einer anderen Stelle des Prüfungsberichtes heißt 
es: "Der bereits dargestellte erhebliche Anteil der 
Stadt an der Finanzierung des Treuhandvermögens macht 
es notwendig, das Treuhandvermögen auf den städtischen 
Haushalt zu übertragen, um es der Kontrolle der un
mittelbaren Haushaltswirtschaft zu unterziehen. Um 
die Haushaltsklarheit nicht durch mehrfachen Ansatz 
gleicher Aufgaben in mehreren Haushaltsabschnitten 
zu beeinträchtigen, sollte für das Treuhandvermögen 
kein gesonderter Abschnitt gebildet werden. Vielmehr 
sollten die Haushaltsansätze den zuständigen Haushalts
abschnitten zugeordnet werden, wie das auch bei anderen 
Entwicklungsmaßnahmen der Fall ist." 

Diese Empfehlung dürfte im übertragenen Sinne auch 
für die Finanzierung der o.a. Baumaßnahme gelten. 
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2. Durch die 2. Nachtragshaushaltssatzung 1978 werden 
bei der HHSt. 791.000.985 als Investitionszuschuß 
an die Industrieansiedlung Kiel GmbH. 19,3 Mio DM 
(Übernahme von Krediten aus dem Treuhandkonto) 
bereitgestellt - RV vom 13.7.1978 -. Die 2. Nach
tragshaushaltssatzung wurde am 21.9.1978 verabschiedet. 

3. Die Aufgaben der Industrieansiedlung werden seit der 
Übernahme der Gesellschaft durch die Stadt bereits 
durch städtische Ämter (Amt für Wirtschafts- und 
Verkehrsförderung, Liegenschaftsamt, Bauverwaltungsamt 
u.a.) wahrgenommen, wobei ein Teil der laufenden MitteIl 
z.B. für die Ansiedlungswerbung, im städtischen Haushall 
bereitgestellt sind und der Wirtschaftsausschuß über 
Konzeption und Einsatz entscheidet. 

4. Durch da~ weitere formelle Bestehen der Industrie
ansiedlung Kiel GmbH entstehen der Stadt zu~ätzliche 
Ausgaben, wie etwa Geschäftsführerentschädigungen, 
Abschluß- und Prüfungskosten, Buchführungskosten. 

5. Eine Finanzierung des obigen Projektes, die a~sschießI~ 
über deri Wirtschaftsplan der · IK erfolgt, entzieht sich 
einer direkten Kontrolle durch die Stadt. Die Gesellscbl 

würde keine Kommunalkredite erhalten; Geschäftskredite 
wären im Zweifel teurer. Ggf. würden Bürgschaften ve~l~ 
werden. 

6. Eine Finanzierung, die für das gleiche Projekt teils 
über den Wirtschaftsplan der Gesellschaft, teils übe~ 
den Vermögenshaushalt der Stadt abgewickelt wird, 
entspräche nur bedingt den Vorschriften der Gemeinde
haushaltsverordnung (§ 6 (4)), erschwert eine Liqui
dation und unterliegt nur zum Teil einer unmittelbaren 
Kontrolle durch die Stadt. Bei der in der ursprüng
lichen Beschlußvorlage vorgesehenen Finanzierung sind 
i~gendwelche steuerlichen Nachteile nicht erkennbar. 

I 
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Zu Punkt 17 

Der Magistrat 
Bauausschuß 
Bauverwaltungsamt 

der Tagesordnung 

Kiel, den 

Drucksache 433 

1 5. Sept 1978 

Betreff: Haushaltsstelle 58.000.9350 - Fahrzeuge und 
sonstige Transportmittel; 
hier: Genehmigung einer Eilentscheidung des 

Oberbürgermeisters 

' Berichterstatter: Oberbürgermeister/Stadtbaurat Barteis 

Antrag: Folgende Entscheidung des Oberbürgermeisters wird 
genehmigt: Bei der Haushaltsstelle 58.000.9350 wird 
gemäß § 82 GO einer überplanmäBigen Ausgabe bis zur 
Höhe von 18.000,-- DM zugestimmt. 

Die Maßnahme ist für den ersten Nachtragshaushalts
plan 1978 angemeldet und in dem Kämmereientwurf auf
genommen worden. Die Deckung der Ausgabe wird im 
Rahmen des ersten Nachtragshaushaltsplanes 1978 ge
währleistet werden. 

BegrUndu!lß: . 
D~e beantragten Mittel wurden für die Anschaffung 
eines Transporters benötigt, der überwiegend im 
Rahmen der Lenrlingsausbildung eingesetzt wird. 
Da die Auszubildenden bereits zum 1.8.1978 ein
gestellt wurden, war es erforderlich, den Transporter 
so schnell wie möglich anzuschaffen. Die Rechtskraft 
des ersten Nachtragshaushaltsplanes 1978, in dem die 
Deckung 'dieser Ausgabe vorgesehen ist, konnte aus 
diesem Grund nicht abgewartet werden. 

f"' ~ l cJ..v-; c3! ~ r Rer. t~ <JSJ 00 n'\ ~ ~J 
c~J f- tLt ~~J I 

Der Oberbürgermeister 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung 
am 5. Okt. 1978 zugestimmt. Der Magistrat hat dem An~ra!l 

in seiner Sitzung am 11.10.1978 gleichfalls zugestimmt . 
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Der Magistrat 
Bauausschuß 

Zu Punkt 1~ der Tagesordnung 

Bauverwaltungsamt Kiel, den f3,sePt. 1978 

Dru.cksache 434 

Betr.: Umsetzen einer Baracke von Kiel-Wellsee 
nach Suchsdorf 

B.E.: OberbürgermeisterlStadtbaurat Barteis 

Antrag: Folgende Entscheidung des Oberbü~germeisters gern. 
"§ 82 GO wird genehmigt: 

"Bei der neu einzurichtenden Haushaltsstelle 58.804.941" -
Umsetzen einer Baracke von Kiel-Wellsee nach Suchsdorf -
wird gem. § 82 GO einer aUßerplanmäßigen Ausgabe bis zur 
Höhe von 

70.000 DM 

zugestimmt. 

Die Ausgabe wird wie fOlgt gedeckt: 

Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 
58.1500 - Zahlungen für BeSChädigun
gen an Bäumen und Grünanlagen -

Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 
591.130 - Einnahmen aus Verkauf von 
Wild aus den Gehegen -

Einsparungen bei der Haushaltsstelle 
58.010.940 - Neubau der Gärtnerun
terkunft Projensdorf -

Einsparungen bei der Haushaltsstelle 
58.023.9353 - Inventar für die Gärt
nerunterkunft Schilksee -

36.113 DM 

15.000 DM 

8.844 DM." 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung 

Im Industrie-Areal Kiel-Wellsee befindet sich eine Baubaracke, 
die dem Gartenamt zur Verfügung gestellt worden ist. Um zu 

. verme~den, daß die unbenutzte Baracke zerstört wird, ist es 
erforderlich, diese so schnell wie möglich an den neuen Stand
ort in Kiel-Suchsdorf, Schneiderkamp umzusetzen. Eine städti
sche Fläche ist dort vorhanden. 

- 2 -
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Geplant ist, die Baracke dort als Unterkunft für die Arbeits
.gruppe Suchsdorf und für Auszubildende zu verwenden. Die 
Arbeitsgruppe Suchsdort ist unzulänglich in Kellerräumen 
untergebracht. Auszubildende hat das Gartenamt erstmalig 
am 1.8.1978 eingestellt. 

Die Umsetzung der Baracke war so dringlich, daß die Entschei
dungüber die Bereitstellung der Mittel nicht bis zur nächsten 
Sitzung der Ratsversammlung zurückgestellt werden konnte. 
Es wurde deshalb eine Entscheidung des Oberbürgermeisters nach 
§, 82 (1) GO herbeigeführt. 

Zur Deckung können Einsparungen und Mehreinnahmen herangezogen 
werden. Bei den Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 
58.1500 handelt es sich' um Zahlungen für Gasschäden an städti- ' 
schen Bäumen. Diese Einnahmen sollen nur insoweit herangezo
gen werden, wie sie zur Finanzierung der Ausgaben tatsächlich 

. benötigt werden. Im übrigen sollen sie für ihren eigentlichen 
Zweck verfügbar bleiben. 

BarteIs 
Stadtbaurat 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung am 
5. Okt. 1978 zugestimmt. Der Magistrat hat dem Antrag in 
seiner Sitzung am 11. 10. 1978 gleichfalls zugestimmt. 
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Der Magistrat 
Bauausschuß 

Zu Punkt 19 der Tagesordnung 

B~uverwaltungsamt 

Betreff: 

Berichterstatt~r: 

Antrag: 

Kiel, den 28. 9. 1978 

Drucksache 435 

Beschaffung eines Mähgerätes 
- Uberplarimäßige Ausgabe gern. § 82 GO -

Stadtbaurat BarteIs 

Der Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe 
in Höhe von 5.300,-- DM 
bei der 
Haushaltsstelle591.000.9352/ - Technische 

Arbeitsgeräte und Werkzeuge -
wird gern. § 82 (1) GO zugestimmt. 
Die Mehrausgabe wird gedeckt durch 
Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 
591.1301- Einnahme aus dem Verkauf von Wild 

aus den Gehegen -. 
Die Zweckbindung dieser Einnahmen wird in 
sowei taufgehob en. ' 

-Endgültiger Beschluß durch die Ratsver
sammlung-

BegrÜndung 

Das Garten- und Friedhofsamt benötigt dringend ein Gerät zum 
Ausrnähen von Forstkulturen und Böschungen. Anläßlich einer Vor
führung beim Straßenbauamt hatte das Garten- und Friedhofsamt 
Gelegenheit, das Allzweckgerät "Bucher 100" kennenzulernen. 
Die Forstkulturen und Böschungen würden durch dieses Arbeits
gerät zeitsparender und häUfiger aus gemäht werden können. Die 
Ausgabe sollte nicht zurückgestellt werden, da die Pflege und 
Erhaltung der Waldanlagen eine bedeutungsvolle Aufgabe ist. 

Die Mehrausgabe bei der HHSt 591.000.9352 - Technische Arbeits
geräte, Werkzeuge - wird durch Mehreinnahmen bei der HHSt 
591.130 - Einnahmen aus dem Verkauf von Wild aus den Gehegen 
gedeckt. Die Zweckbindung dieser Einnahmen zugunsten der Be
schaffung von Wild wird insoweit aufgehoben. 
Das/f~~ereiamt hat die Vorlage mitgezeichnet • 

. ~V\ 
BarteIs 
Stadtbaurat 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung 
am 5. Okt. 1978 zugestimmt. Der Magistrat hat dem Antrag 
insseiner Sitzung am 11. 10. 1978 gleichfalls zugestimmt. 
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Zu Punkt 

Der Magistrat 
Bauausschuß 
Bauverwaltungsamt 

Betreff: 

-.--. 

20 der Tagesordnung ' 

Kiel, den 

Drucksache 436 

Änderung von Entgelten im Friedhofswesen 

Berichterstat~er: Stadtbaurat BarteIs 

Antrag: Dem anliegenden 6. Nachtrag zur Entgeltsordnung 
für die ~tädtischen ~riedhöfe in Kiel vom 
27. Dez. 1972 in der Fassung des 5. Nachtrages 
zur Entgeltsordnung vom 27. Dez. 1977 wird 
zugestimmt. 

- Endgültiger Beschluß~durch die Ratsversammlung -

Beg r ü n dun g 

Die Finanzlage der Landeshauptstadt Kiel zwingt dazu, 
kostendeckende Entgelte für den Bereich des Friedhofs
wesens zu erheben. 

/ Die beigefügte Gebühren- und Entgeltsbedarfsrechnung, 
bestehend aus einer zahlenmäßigen Nachweisung und einem 
Erläuterungsbericht, weist die Höhe der voraussichtlich 
anfallenden Kosten und die erforderlichen Gebühren und 
Entgelte aus. I 

Auf der Grundlage dieser Bedarfsrechnung ist der vorliegende 
b. Nachtrag zur Entgeltsordnung erstellt und - um eine 
weitgehende Angleichung zu erzielen - mit dem Kirchen
gemeindeverband als größtem Friedhofsträger in Kiel 
abgestimmt worden ~ 

Ba~~s 
Stadtbaurat 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung 
am 5. Okt. 1978 zugestimmt. Der Magistrat hat dem Antrag 
in seiner Sitzung am 11. 10. 1978 gleichfalls zugestimmt . 



6. Nachtrag 

zur Entgeltsordnung 
für die städtischen Friedhöfe 
in Kiel 

vom 

Aufgrund der §§ 4 und 28 Abs.1 2iff. 10 der Gemeindeordnung 
für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 11. November 
1977 (GVOBl. Schl.-H. S. 410), geändert durch Geset z vom 
15. Februar 1978 (GVOBl. Schl.-H. S. 28) und des § 14 des . 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in 
der Fassung vom 17. März 1978 (GVOBl. Schl.-H. S. 71), wird 
nach Beschlußfassung durch die Ratsversammlung vom 
1978 und Bestätigung durch den Innenminister des Landes 
Schleswig-Holstein der folgende 6. Nachtrag zur J21tgelts
ordnung erlassen: 

Artikel I 

§ 3 der Entgeltsordnung für die städtischen Friedhöfe in 
Kiel vom 27. Dezemberg 1972 (Kieler Nachrichten vom 
30. Dezember 1972) in der Fassung des 5. Nachtrags zur Ent
geltsordnung vom 27. Dezember 1977 (Kieler Nachrichten 
vom 31. Dezember 1977) lautet: 

§ 3 

Entgelte 

(1) Die im § 3 fest- gesetzten Entgelte enthalten den 
jeweils gültigen l\1ehrwertsteuersatz. 

(2) Nebenkosten für Beisetzungen: 
Ausschmücken der Gruft 

(3) Grabpflege: 
Für die Grabpflege oder die Grabpflege und 
Grabbepflanzung werden pro Jahr berechnet 
1. für ein Sarggrab - je Grabbreit e -

1.1 Pflege 
1.2. Pflege und Bepflanzung 

2. für ein Urnengrab - je Grabbreite-
2.1 Pflege 
2.2 Pflege und Bepflanzung 

- 2 -

65,-- DM 

88 ,-- Dr-1 
145,-- DH 

65,-- DM 
105,-- DM 
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(4) Bei gärtneris'cher Neuherrichi{ung sowie Wieder
herrichtung nach einer Beisetzung werden je 
Grabbreite berechnet für 

1 • Sargreihengrab 
1 • 1 Sargwa11lgrab 

2. Urnengrab i 
: 

2.1 für 2 Urnen 
2.2 für 4 Urnen 

140,-- DM 
224,-- DN 

90 ,-- DrvI 

112,-- Dlir 

( 5). Husikalische Begleitung von Trauerfeiern 
Oreel- oder Ilarmoniumspiel 56, -- DIll 

Dieser Nachtrag tritt am 1. Januar 1979 in Kr aft . 

Die Bestütigung n ach S 1Lt des l\oJ'l1r.1unale.bgabenGe
setzes des Landes ~chleswig-Holstein in der Fassung 
vom 17 . Wirz 1978 (GVOBl. Schl. - H. S. 71) v'.rurde 
mit Erlaß des Herrn Innenministers des Landes 
Schl eswie..:.Holstein vom erteilt. 

Kiel, den 

Der Oberbürgermeister 
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Gebührenbedarfsrechnung 1979 für die kostenrechnende 
Einrichtung "Feuerbestattung und Friedhöfe" 

Erläuterungsbericht 

1. Allgemeines 

1.1 Die Gebührenbedarfsrechnung für das Rechnungsjahr 1979 
wurde in Form des Betriebsa.brechnungsbogens aufgebaut. 
Hierbei wurde der Gesamtbetrieb in Betriebs zl'/e ige 
unterteilt, wobei es sich ~nbot, neben dem Krematorium 
dje einzelnen Friedhöfe als Betriebszweige anzusehen. 
Für jeden Betriebszweig wurde eine Erlös- bzw. Kosten
steIle ein~erichtet. Außerdem mußten Erlöse und Kosten 
für die Ehrengräber besonders er faßt werden. Daneben 
waren in einer allgemeinen KostensteIle die Aufwen
dungen für die zentrale Verwaltung und die Gemein
kosten zu erfassen. 

1.2 Die Gebührenbedarfsrechnung stellt die Haushaltsrech
nung (Kameralrechnung ) und die Wi~tschaftsrec hnung 
gegenüber, wobei die Haushaltsrechnung um den be
triebsfremden Aufwand (neutrale Rechnung) bereinigt 
wird. 
Soweit Erlöse und Kosten den Endkostenstellen nicht 
direkt zugeordnet werden konnten, wu-rden sie zunächst 
in die allgemeine KostensteIle überno~~en. 

Es wurden die folgenden Erlös- bzw. KostensteIlen 
eingerichtet: 

EndkostensteIlen: 

75.1 Krematorium 
75.2 Urnenfriedhöfe I + II . . 75.3 Nordfriedhof 
75.4 Ostfriedhof 
75.5 Friedhof Russee 
75.6 Friedhof Meimersdorf 
75.7 Ehrengräber 
VorkostensteIle (Allgemeine KostensteIle) : 

75.8 Zentrale Verwaltung Gemeinkosten. 

1~3 Rechtsgrundlagen für die GebUhrenerhebung sind: 
das Kommunalabgabengesetz von 1970. (KAG), 
die Gebührensatzung für Friedhöfe und Feuerbe
stattungsanlage der Stadt Kiel vom 27.12.1972, 
die Entgeltsordnung für die Friedhöfe der Stadt 
Kiel vom 27.12.1972 
in der jeweils geltenden Fassung. 
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2. Kostendeckungsprinzip 

Benutzungsgebühren sollen nach § 6 11 KAG so bemessen 
sein, ~aß sie die Kosten der laufenden Verwaltung und 
Unterhaltung der' Einrichtung decken (Kostendeckungs
prinzip) . 

Zur Ermittlung des GebUhrenbedarfs ist es zunächst er
forderlich, die zu erwartenden Kosten und Erlöse die
ser Einrichtung fUr 1979 gegenüberzustellen. Der sich 
aus der Differenz ergebende Gebührenbedarf muß bei einer 
kostendeckenden Bewirtschaftung dem in der Kostenträger
rechnung (siehe Punkt 8.1) ausgewiesenen gesamten Ge- ' 
bUhre~aufkommen entsprechen. 
Dieses Ziel war 'aufgrund der . gestiegenen Kosten nur durch 
eine Anhebung der Gebühren zu erreichen. 

3. Kameralrechnung 

Die in die Spalte Kameralrechnung eingesetzten Beträge 
stimmen mit den Beträgen überein, die der Ver\'laltungs
haushalt für das Haushaltsjahr 1979 enthält. 
Die Ansätze des Vermögenshaushalts wurden nicht erfaßt. 
Die Auswirkungen dieser Ausgaben auf die Wirtschafts
rechnung sind durch die Veranschlagung von Abschrei
bungen (siehe Punkt 7) berücksicBtigt. 

4. Neutrale Rechnung 
,-

4.1 In die neutrale Rechnung gehören der sachfremde und 
der zeitfremde Aufwand und die entsprechenden Erträge. 
Zeitfremder Aufwand und zeitfremde Erträge ·treten 
nur in so geringem Umfange auf, daß auf eine besondere 
Ausweisung verzichtet werden konnte. 

Als sachfremder Aufwand bzw. als sachfremde Erträge 
wur.den in die neutrale Rechnung gebucht: 

Auf der Ertragseite die Einzahlungen fUr Grabdauer
pflege und die Zinsen aus der Anlage des RUcklagen
bestandes; auf der Aufwandseite die Zuführung dieser 
Beträge zur Rückstellung für die spätere Verwendung. 
Auf der Ertragseite die Mehrwertsteuer, auf der Auf
wandseite die Umsatzsteuerzahllast und die abzugsfähige 
Vorsteuer. 
Der ungedeckt~ Aufwand fUr Ehrengräber. 

4.2 Die Kostenerstattung fUr öffentliche GrUnanlagen in 
Höhe von 235.000 DM wurde auf der Ertragseite als 
Minusbetrag verbucht, da dieser Betrag nicht im Haus
haltsplan 1979 aufgefUhrt ist. 

3 

... 

'.: 

-.... ~ .. 
' . I . , 

\ 



3 

5. Wirtschaftsrechnung 

5.1 Er15se 
Als wesentliche Er15se standen zur Verfügung: 

5.11 Landeszu~eisungen für die Pflege von Ehrengräbern. 

Es wird für das Jahr 1979 eine Zuweisung von 
105.300,-- DM erwartet. Diese Zuweisung wurde der ~ 
Erlösstelle 75.7 - Ehrengräber - direkt zugeordnet. 

5.12 Kostenerstatt~ng für 5ffentliche Grünanlagen. 

Die Friedh5fe mit ihren Pflanzungen und ihrem er
heblichen Baumbestand sind wenigstens teilweise als 
öffentliche Grünanlagen und Erholungsanlagen anzu
sehen. Dies rechtfertigt, daß ein Teil der Kosten 
nicht in die Gebührendeckung einbezogen wird. 

In den Haushaltsber'atungen mit dem Kämmereiamt 
wurde Verständigung erzielt, daß dieser Anteil 1979 
nur 235.000 DM betragen kann. Die Gesamtleistung 
von 235.000 DM wurde auf die Er15sstellen ent
sprechend den Friedhofsflächen aufgeteilt'. 

Aus der Fachliteratur ist bekannt, daß überall ein 
gewisses öffentliches Interesse bei der Gestaltung 
der Gebührenhaushalte der Friedh5fe berücksichtigt 
wird und der Kostenanteil mit 20 - 50 % der Gesamt
kosten aus allg. Haushaltsmitteln aufgebracht wird. 

5.13 Entnahmen aus Rückstellungen für Grabdauerpflegen. 
Soweit frühere Einzahlungen für Grabdauerpflegen 
im Jahre 1979 zur Deckung des Pflegeaufwandes ver
wendet werden müssen, werden die Rückstellungen 

.aufge15st. Hieraus ergibt sich eine Einnahme von 
265.500,-- DM, die den einzelnen Er15sstellen ent
sprechend den für die einzelnen Friedh5fe erteil
ten Pflegeaufträgen zugeordnet wurden. 

5.2 Grundkosten (ordentlicher Betriebsaufwand) 

5.21 Personalausgaben 
Die Personalausgaben wurden den einzelnen Betriebs
zweigen prozentual zum Vorjahr direkt zugeordnet. 

5.22 Sächliche Verwaltungs- und Zweckausgaben 
Die sächlichen Verwaltungs- und Zweckausgaben 
konnten zu einem erheblichen Teil den Kosten
steIlen direkt zugeordnet werden. Der verblei
bende Betrag wurde .zunächst in die allgemeine 
KostensteIle aufgenommen. 

6. Auflösung der VorkostensteIle 

In der Allgemeinen KostensteIle 75.8 wurde alle Kosten auf
gefangen, die entweder für den Gesamtbetrieb entstehen oder 
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deren direkte Ztio~dnung zu den anderen KostensteIlen 
schlü s selm~ßig zugeotdn~t we~den. 

7. Zu satzkost en (kalkulatoris~he Kost~n) 

Aufgrund "deB Kommunalabgabengesetz~s und der Gemeinde
haushaltsverordnung ist neben den Kosten für die laufende 
Verwaltung und Unterhaltung einer öffentlichen Einrichtung ~ 
auch eine an gemessene Abschreibung und Verzinsung des An
lagekapital s zu veranschlagen. 
Durch dies e Maßnahme sollen die Benutzer an den Kosten für 
Erhaltungs i nvestitionen (Wiederbeschaffung abgeschriebener 
Anlagen) und Zinsverlusten oder -kosten, die durch die 
Bindung von Kapital in dieser Eintichtung entstehen, be
teiligt werden. 
Die kalkulatorischen Kosten - in der Betriebsabrechnung 
Zu satzkos t en genannt - werden nach den Vorschriften des 
KAG i n Ver bi ndung mit der Gemeindehaushaltsverordnung er-

"mittelt. 

7.1 Abschre ibungen 
Abschreibungen wurden von 'den Wiederbeschaffungswerten 
unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer der An
lagegüter errechnet. 
Der Berechnung wurden die Wiederbeschaffungszeitwerte 
nach dem Stande vom 31.12.1977 zugrunde gelegt, für 
solche Anlagegüter, die durch Alter oder Verbrauch 
einer Abnutzung unterliegen. 
Sie betragen in den einzelnen Betriebszweigen: 

Betriebszweig/ Abschreibungs-
KostensteIle DM (rd. ) satz 

75.1 Krematorium 4.015.000 1 - 10 % 
75.2 Urnenfriedhöfe 179.000 1 - 10 % 

75.3 Nordfriedhof 822.000 1 - 10 % 
75.4 Ostfriedhof 442.000 1 - 10 % 

75.5 Friedhof Russee 277.000 1 - 10 % 

75.6 Friedhof 
Meimersdorf 20.000 1,5 % 

75.7 Ehrengräber 8.000 4 - 5 % 

Hierin sind die Werte der Grundstücke und der Pflanzungen 
mit rd. 1 Mio DM nicht enthalten, da auf sie nicht abge
schrieben wird. 
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7.2 Kalkulatorische Zinsen 

1.' 

Berechnungsgrundlagen für die kalkulatorischen Zinsen sind 
die tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

für die Vermögensanlagen abzüglich 
der Zuschüs s e und Beiträge Dritter, 
d'er Abschreibungen für die bisherige Nutzungsdauer. 

Der so ermittelte Buchrestwert ' ist mit 6,375% zu verzinsen. 
Das Kämmereiamt hat bei der Berechnung des Zinssatzes einen 
Durchschnittssatz aus der effektiven Verzinsung der Schulden, 
den gegenwärtigen Kapitalmarktbedingungen sowie den Sätzen 

für Festgeldanlagen zugrundegelegt. 

Der Zinssatz berechnet sich daher wie folgt: 

a) Restschuld der Kredite 

zum 1.4. 1978 

.1. "zinslose" Kr~dite 
aus dem Schulbauso'nder-
programm 

345,5 Mio DN 

12,0 Mio DM 

... 

verbleiben 333,5 Mio DM =Zlnsen 21,5011iO 

/ b) Zuschlag we gen höherer 
Effektivverzinsungen 
-Kredite der VBL -
rd. 0,5% v. 27,3 Mio DM 

c )noch erwartete Kredit
aufnahmen 

d) Festgeldanlagen 

=Zinsen 0,14 rH O 

15,0 Mio DM =Zinsen(6,25)0,94 Mio 

25,0 Mio DM =Zinsen(4,0) 1,00 Mio 

, I 
I 
I 

373,5 Mio DM =Zihsen 23,58 Mio , 
============================~=======I 

I 
Hieraus ergibt sich ein Durchs chnittssatz von 6,31 ~~ = aufgerundet : 

auf 6,375%. 

- ~ -
. , . ..... ' .. .. . _ ... 0 .· ...... _ ---.... v ....... •· · . . .... , 
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, Folgende Werte sind Grundlage tür die Berechnung der 
kalkulatorischen Zinsen gewesen 

Betriebszweig/ Anlagekapital- Zuschüsse Abschrei- , Buchrest-
(Anschaffungs- Beiträge 
oder Herstell- Dritter 
ungswert) 

bungen werte 
für die 
bisherige 
Nutzung 

'Tsd. DM 

75.1 Krematorium 3.208 438 2770 
75.2 Urnenfriedhöfe 857 27 830 
75.3 Nordfriedhof 670 74 586 
75.4 Ostfriedhof 365 45 320 
75.5 Friedhof Russee 254 31 223 
75.6 :F'riedhof 

Meimersdorf 16 2 14 / ' 

75.,7 Ehrengräber 7 0,9 6,1 

5.377 617,9 4.749,1 

8. Kostenträgerrechnung 

. . -. . . "-." - ... . . -'_I"_ ,- ~" - ---"- ,,, ,-,,,,, ,-,,,~'" 
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8.1 Durch die Anhebung der Gebühren- und Entgeltsätze ab 
1.1.1979 sollen folgende Einnahmen erreicht werden: 

Gebühren- / Rechts- zu erwar- zu erwarten-
Entgeltsart grundlage Gebühr tende des Gebühren-
(Erlösart) in den 1979 Fallzahl aufkommen 

Satzungen 1979 1979 
• ... 

Erdbestattung: 

Reihengrab 1.1 . a 350,- 22 7.700,--
Wahlgrab 1.11 a 750,- 80 60 . 000,--
Rasenreihengrab 1.1 b 715,- 40 28.600,--
Ras~nwahlgrab 1.11 b 1.250,- 130 162.500,--
Wahlgrab mit 
einfacher Rand- , bepflanzung 1.11 a 1.025,- 4 4.100,-- , , 
Wahlgrab mit i , doppelter Rand-

1 , bepflanzung 1.11 a ,1.150,- 6 6.900,-~ f 

Kinder Reihen- L grab 1.1 a 150,-
f Rasenwahlgrab 
t mit einfacher , 

Randbepflanzung 1.11 b 1.525,- 20 30.500,-- i 
", 

Rasenwahlgrab 
.- mit dopp e lter 

Randbepflanzung 1.11 b 1.650,- 10 16.500,--
, 

Einäscherungen: 2 . 6 656.000,--
I 205,- 3.200 
t, Feuerbestattung: r Urnenreihengrab r 
r (2 Urnen) 2.1 a 275,- 45 12 .375,-- I Urnenwahlgrab 
r (2 Urnen) 2.11 a 525,- 340 178.500,-- , 

I 
Urnenwahlgrab 
(4 Urnen) 2.11 a 625,- 35 21.875,--
Rasenwahlgrab , 

l (4 Urnen) 2.11 b 1.025,-

I Urnenwahlgrab 
(2 Urnen) mit 
einfacher Rand-

r bepflanzung 2.11 a 750,- 17 12.750,--
Urnenwahlgrab f 
(4 Urnen) mit 

f einfacher Rand-
bepflanzung 2.11 a 850,- 20 17.000,-- I 

J 

\ 

8 I 
\ 
I 

.. ... -.. ' -_ .. . . , . ' • • . ,.. . . - ..... _._ • _ , 0'_ " . 
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Gebühren-/ Rechts- zu erwar- zu erwarten- , 
Ent ge ltsart grl.,mdlage Gebühr tende des Gebühren-
(Erlösart) in 'den 1979 Fallzahl aufkommen 

, 
Satzungen 1979 1979 t~ 

Urnenwahlgrab 
(2 Urnen) mit 
doppelter R!ind- .. 
bepflanzung 2.11 a 900,-

Urnenwahlgrab 
(4 Urnen) mit 
doppelter Rand-
bepflanzung 2.11 a 1. 050,- 30 31. 500,-- " 
Rasenwahlgrab f 
(2 Urnen) mit I do,ppelter Rand-
bepflanzung 2.11 b 1.345,-

I ,; 
Urnengemein- f; 
schaftsgrab :: 

r 

ohne Grab-
denkmal 2.12 250,- 300 75.000,--
mit Grab-
denkmal 2.12 350,- 50 17.500,--

.Grabmale 

-' Für das Auf-
stellen eines 
a) stehenden ) 1.2 100,- 350 35.000,.--) 2.2 I 

b) liegenden 1.2 I Grabmales 2.22 50,- 85 4.250,--

1 1 
, ! 

Beisetzungen: I 
In einem Reihen-
oder ' Rasenrei-
hengrab 1.3 275,- 140 38.500,--

In einem Wahl-
oder Rasenwahl-
grab 1.3 380,- 320 121. 600,-

Beisetzung einer 
Urne ohne Ange-
hörige 2.3 95,- 580 55.100,--

Beisetzung einer 
Urne mit Ange-
hörige 2.3 160,- 500 80.000,--

- 9 

.... . _ . . .... ..... "1 - . 
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Gebühren-/ Rechts- zu erwar- zu erwarten-
[: I 
'. 

i Entgeltsart grundlage Gebühr tende des Gebühren-

J' 
(Erlösart) in den 1979 Fallzahl aufkommen 

t ' 
:' Satzungen 1979 1979 

l~ 

, 

1: ' 
Benl tzung einer 

, 
f: . 

I 

Fei! rhalle 
. t, 

• 
~ 

, . 
... r 

Ben) tzUng einer 
I , 

Fei ~rhalle ohne 
r 
V 

Org ~lspiel 1.4 160 - 2.250 360.000,-- I ' 
I 

, 
\' . 

" f Erw ~rbsurkunden 
f ; 
f' 

I 
~ 

Erw ~rbsurkunde 
f 

bzw Inhaberbe-
t 

,: seh ~inigung. für 1.5 
i 
! 

d'en Erwerb oder 2.5 
I 
I 

i Wie iererwerb 3.11 20,- 1.000 20.000,-- , 

r. 
r- ein =r Grabstätte 

! 
~ 

\ 

~ , 
! 

I Ver ~ängerung der 
I 
I 
( 

! Nut ~ungszeit 
: 

J 
I 

Ver~ängerun'g der 1/25 der ver-
j 
I 

Nut ~ungs z e it für Erwerbs- schie- I 
\<lahi gräber gebühr . den 75.000,--

! 
, 

/ 

I 
Zus:chläge 

i 
I 
I 

Fü,r! die Benut.- -
I 

zunlg eines Ab-
sch,iedraume s 3.21 60 - - -, 

I 
I 

Spätzuschlag 
für Feiern 3.22 70,- 340 23.800,"-

Außerh.Dienst-
zeit Kremato-

. riu,m 3.23 25,- 8:1.2 20.300,--
I 
I 

Au fj bewahrungen 

u.Uberführ ungen 

Annahme von 
Särgen ohne 
Benutzung der 
Feierhalle 3.31 75,- 1.500 112.500,--

Einzelräume 3.32 50,- 850 42.500,--

- .AO -
\ 

I \ 
.. . . . , r: -

..... - _.- .. . . ~ .. ~ . .-. ._- . - . -r 
J - I 

" 
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GebHhren-/ Rechts- zu erwar- · zu er\'larten-
Entgeltsart grundlage Gebühr tende des Gebühren-
(Erlösart) in den 1979 Fallzahl aufkommen 

Satzungen 1979 1979 

Aufbewahrung 
von Urnen üb. ... 
1 Monat 3.33 20,- 9 180 --, 
Aufbewahrung 
von Särgen 3.34 25,- 10 250,--

Urnenversand 
innerhalb 
Deutschland 3.35 25,- 280 7.000,--

Urnenver sarid 
außerhalb 
Deut schland · 3.35 50,- 2 100,--

Au s~rabungen u. 

Umbettungen: 

Ausgraben eines 
Verstorbenen 3.41 900,-

Ausgraben einer 
. Urne 3.42 120,- 10 1.200,--

/ 

Umbettung einer 
Urne ' 3.43 215,- 55 11.825,--

Entgelte r 
1-', '.,.jS 1" \ \ () 

Nebenkosten der 
Beisetzung: 

Ausschmücken 
der Gruft § 3 (2) 58,03 280 16.250,--

Grabpflege: 

Für ein Sarggrab § 3 0) 78,57 230 18.071,--1.1 

Für ein Urnen- § 3 (3) 58,03 245 14.218,--·grab I 2.1 
I 

Grabpflege u. 

-bepflanzung: 

Für ein Sarggrab § 3 0) 129,46 1.040 134.642,--1.2 

Für ein Urnen- § 3 0) 93,75 2.400 225.000, .. -grab 2.2. 

- A/I 
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Gebühren-/ . Rechts- zu erwar- zu erwarten- '·1 

Entgeltsart grundlage Gebühr tende des Gebühren- ~~ 

(Erlösart) in den 1979 Fallzahl aufkommen 
~ .. 

Satzungen 1979 1979 

... 
Gärtnerische : 

Neu- oder Wie- :1 

dereinrichtung 
.. j 

einer Grab-
y 

stätte 'l t 

Für ein Sarg- § 3 (4) 125,-- 28 3.500,-- I reihengrab 1. 

Für ein Sarg- § 3 (4) 200,-- 300 60.000,-- r 
wahl grab 1. ~ , 

Für ein Urnen- § 3 (4 ) t 

grab (2 Urnen) 2. 80 -- 315 25.200,-- (. , 

Für ein Urnen- § 3 (4 ) 100,-- 92 9.200,--
t, 

grab (4 Urnen) 2. 
!: 

Musikalische § 3 (5) 50,-- 1.850 92.500,--
Begl. Orgel-
spiel 

= 2.946.986,--
a ____ ~ ________ 

------------

8.2 Gegenüberstellung 

Einnahmen lt. Gebührenbedarfsberechnung = 2.946.900,-- . 
-- - ----- - ----------------

Erwartete Einnahme lt. Tabelle 8.1 = 2.9!16.986,--
--------------------_ .---

Kiel, im ~~ 1978 
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Gebührenbedarfsberechnung Kostenrechnende Einrichtung Bauverwaltungsamt 
60.11.32 . 

==~====================== 

Rechnungsjahr 1979 "Feuerbestattung und Friedhöfe" 
------------------------------------

Einnahmen 

Kameral- Neutrale Wirt-
Erlösstell~n 

Haus 
halts- rechnung Rechnung schafts- 75.1 75.2 75.3 75.4 75.5 75.6 75.7 75.8 

stelle rechnung Krema- Urnen- Nord- Ost- Fried- Friedhof Ehren-
(Erlös- (HH Plan torium fried- fried- fried- hof Meimers- gräber 
art) Ansatz) höfe hof hof Russee dorf 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 -
1 

115 280.000 280.000 - - - - - - - -
-

140 17.300 - 17.300 - 3.800 9.700 3.800 - - --

156 . 100 - 100 - 70 30 - - - -

159 108.000 108.000 - - - - - - - -
1691 - %' 235.000 · 235.000 - 75.100 94.000 35.200 15.400 15.300 -
171 105.300 - 105.300 - - - - - - 105.300 

205 97.500 97.500 - - - - - - - -
-

10.400 10.400-209 - - , - - - - - ------ -----1-- --;- -- --

2641 265.500 - 265.500 - 122.100 118.200 23.900 650 650 - I 
.- . . 

Summe A 884.100 260.900 623.200 - 201.07Q 221.930 62.900 16.050 15.950 105.300 

-~-
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Haus- Kameral- . Neutrale \>lirt- KostensteIlen 

halts- rechnung Rechnung schafts- Vervial-
stelle rechnung Krema - Urnen- Nord - Ost- Fried- Friedhof Ehren- tung l 
(Kosten- torium fried- fried- fried- hof Neimers- gräber Gemein-
art ) ho f hof hof Russee dorf kosten 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
: 

1 

I Per so-
\ nalaus- • 
1 gaben ; 
·1 

4 2.424 .400 2.424.400 214.090 714 ·.710 680.770 343.050 86.790 86.790 99.400 198.800 ~ -
j 
t 

,1 Sach-

,l ausgaben 

500 65 .000 - 65.000 . 38.500 3.200 9.600 9.600 2.100 2.000 - -
1 501 34.000 34.000 19.800 3.600 4. 40'0 ' 4.100 1.050 1.050 -
! 
1 
.1 502 15.000 - 15.000 - 4 .800 4.800 2.800 700 600 1.300 ~ 

i 

j 511 6.500 - ' 6.500 -
'1 

1. 700 1.700 1.600 800 700 - -
J 

I 5210 28.000 - 28.000 800 6. 900 10.500 4.700 2.000 2.000 1.100 -
-

5211 5.000 - 5.000 - 2 .400 1.000 600 380 250 370 -
j 

530 1.000 - 1.000 - - - - 900 - 100 -, 

532 9.000 - 9.000 - - - - - - - 9.DOO 
, . \ , 

540 3.000 - 3.000 - - - - - - - 3.000 

;. 
543 45.600 45.600 25.600 900 - 8.200 10.900 - - - - -. 

- - - --

, 'I 'Ubertr. 2.636.500 - 2.636.500 2Q8.790 738.210 720.970 377.350 94.720 93.390 102.2701 210.800 

I 
I 
j -. j 
! -3 -

. 
. - ---- -' --, 

-- " j 
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Ausgaben 

Haus- Kameral- Neutrale Wirt-
Kostenstellen ! 

r 

halts- rechnung Rechnung schafts- Verwal- I 

stelle rechnung Krema- Urnen- Nord - Ost- Frled- Friedhof Ehren- tung/ I 
i 

torium fried- fried- fried- hof Meimers- gräber Gemein-
hof ho f hof Russee dorf kosten 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

-tlbertrag: 2.636.500 - 2.636.500 298.790 738.210 7?0.970 377 .350 94.720 93.390 102.270 210.800 , 

544 200 - 200 - - - - - - - 200 

545 2.500 - 2.500 - - - - - - - 2.500 

546 1.000 - 1.000 - - - - - - - 1.000 

551 - 200 - 200 - - - - - - - 200 

560 - 3.500 - 3.500 - - - - - - - 3.500 

571 2.000 - 2.000 - - - - - - - 2.000 

572 100.000 - 100.000 69.700 13.700 12.000 3.000 800 800 - -
621 213.000 - 213.000 3.400 54.800 -84.000 32.800 13.600 13.100 11. 300 -
623 36.100 - 36.100 36.100 - - - - - - -
6401 ' 86.000 86.000 - - - - - - - - -
6402 22.000 22.000 - - - - ~ - - - -
650 4.000 - 4.000 - - - - - - - 4.000 

651 100 - 100 - - - - - - - 100 

652 5.400 - 5.400 - - - - - - - 5.400 

653 4.000 - 4.000 - - - - - - - 4.000 
-, 

654 2.000 - 2.000 - - - - - - - 2.000 

6790 133.100 - 133.100 - - - - - - - 133.100 . . , K:s-oo 
6791 6.500 - 6.500 - - - - - - -

6792 8.000 - 8.000 - - - - - - - 8.000 

- tlbertrag: 3.266.100 108.000 3.158.100 407.990 806.710 816.970 413.150 109.120 107.290 113.570 383.300 



, 
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Haus- Kameral- Neutrale 
halts- rechnung Rechnung 
stelle 

1 2 3 

Übertrag 3.266.100 108.000 
6793 9.700 -
8421 387.900 387.900 

Summe: 3.663.700 495.900 

Auf l ösu ng der 
Hilfskost ensteile 
Summe C (Grund-

ko s t en) 

Zusa t zkosten 

680 A'o sc hr e ibungen 
,685 Zinsen 

49 5.900 
Betr i eb s fremd er + 24.200 
Auf i'iand 520.100 

Summe D (Betriebsbed.Kosten) 
. / . Surr:me A (Erlöse) 

. 
GebUhrenbedarf ' 

-Lt -

Wirt-
schaft s- 75.1 75.2 
rechnung Krema- Urnen-

torium fried-
hof 

4 5 6 

3.158.100 407.990 806.710 
9.700 - -

- - -
3.167.800 4q7.990 806:710 

60.460 113.29C 

468.450 920.00C 
-

123.900 88.100 5.4 00 
302.600 176.600 52.900 

3.594.300 . /. 24.2 00 
1 I 

I I 

3.570.l00 733 . 150 978.30C 
623.2 00 - 201. 079 

2.946.900 733.150 . 777. 23C 
\ 

Ausgaben 

Kostensteilen : 

75.3 75.4 75.5 75.6 75.7 75.8 
Nord- Ost- Fried- Friedhof Ehren- Verwal-fried- fried- hof Meimers- gräber tung hof hof RU'ssee dorf 

7 8 9 10 11 12 

816.970 413.150 109.120 107.290 113.570 383.300 f 

- - - - : - 9.700 
- - - - - -

816.970 413.150 109.120 107.290 113.570 393.000 
, 

, . / . 
113.490 60.500 15·.130 15.000 393.000 , 

15.130 i 

930.460 473.650 124.250 122.290 128.700 -
! 

18.500 6.100 5.100 300 400 I - I 
! 

37.200 20.400 14.200 900 400
1 - I 

129.500 
, 

l - I ~ .1. 24.200 -
I 

-

98'6.160 500.150 143.550 123.490- 105.300 
221. 930 62.900 16. 0501 15.950 105.300 

I I 

t -_.---
764.230 437.250 127.500 107.540 -

! 
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7 , 
K' ä m m e r e i amt Kiel J den 11. 9. 78 

I 
An 
~as Bauverwaltungsamt 

h i e r 

6. Nachträge zur Gebührensatzung upd Entgeltsordnung 
für Friedhöfe und Feuerbestattungsanlagen 

Das Kämmereiamt nimmt zu den überreichten Vorlagen wie folgt 
Stellung: 

Nach der Haushaltsberatung mit dem Ktimmereiamt schlieft die An
meldung des Unterabschnitts 75 - Feuerbestattung und Friedhöfe -
zum Haushaltsplan 1979 mit einem Zuschußbedarf von 259.200,-- DM 
ab, wovon 24.200,-- DM den Ehrengräbern und 235.000,-- DM dem 
öffentlichen Interesse an Grünanlagen im Bereich der Friedhöfe 
zugerechnet werden. Hierbei ist die vorgeschlagene Anhebun~ der 
Gebühren und Ent~elte berUcksichti~t. 

Das Kämmereiamt hat in den Vorjahren 1975, 1976 und 1977, sich 
anschließend an die Bemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes, 
darauf hingewiesen, daß es den Interessenanteil der Grünanlagen 
keine rechtliche Verpflichtung gibt, so daß eine Übernahme dieser 
Kosten bei der Finanzsituation der Stadt nicht vertretbar er
scheint. Das KHmmcreiamt hat daher in den vergan~cnen Jahren die 
1"ordr~ I'Un f~ P:I'r'.tc Ilt. dr.n ZU3 chu r..bcdnrf durch c in<-- 0 tlirK cre lin
hc~un~ der Ue~üllren und Enteelte zumindest 8chrittweis~ in meh
reren jährlichen Stufen abzubauen. 

In den Jahren 1974 - 1976 sind dem Abschnitt 75 - Feuerbest a ttung 
und Friedhöfe - vom Abschnitt 58 - Öffentliche GrUn- und Park
anlagen - im \'!ege von inneren Verrechnungen Kos ten in lIöhe von 
jährlich 250.000,-- DM entsprechend den veranschlagten Haushalts
mitteln erstattet worden. Auch für den Haushaltsplan 1977 hatte 
das ßauverwaltungsamt eine solche Kostenerstattung angemeldet. 
Auf Vorschlac des Kämmereiamtes hatte dann jedoch der Finanzaus-

. schuß bei seiner Haushaltsberatung diese Kostene~stattunc abge
setzt, wobei dem Vorschlag folgende Erläuterung zugrunde lag: 

"Kürzung der Erstattung an den Abschnitt 75 - Feuerbe
stattung und Friedhöfe -, wodurch sich dort um diesen 
Betrag die Einnahmen verringern und der Zuschußbednrf 
sich erhöht. Das Kämmereiamt fordert, diesen Zuschuß
bedarf in den kommenden Jahren ~bzubauen." 

- 2 -
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Die Vorschl ~i e; e ZIUlm 6. No.et,rtraig der Gebührensatzun r: un d cl,cr 
'Ent.g.elt.sordnung enthalten keüne !J\ns'Mtze zum geforderten Abb a u 
des 'Zluschußbedarfs. Der Fortfalil. d'er Kosten'ersta.ttuf.l t; und der 
dadurch Ibisher entstandene Z',u.s ,chu,1ß:bedarf h~tte als iKostemmt'er
deckung' in der G€'bührenbedarfs'ber,echnung seinen Niederschlnr; 
finden ,müssen. Die Kostenu,l'llt,e;r·de1ckung wird jedoch nicht sicht
bar, weil nach wie v'or ,fiktive 'Ko,stenerstattungen für Grün
anlagen berücksichtigt werden (vergleiche Pos. 1691 sowie Be
richt zu 4 •. 2). Das K'ämmer,eiallnt hält hierzu eine ,entsprechende 
Änderung für erforderlich,. GilJeicbfalls wird gefordert, NI'. 5.12 
des Berichtes zu str,eichen. 

Ohne Ansät 'ze zum Abbau des Zuschußbedarfs bzw. der Kostenunter
deckung 'zeichnet das Kämmereiam-t nicht mit .• Nach B·einer Auf
fassune sollte ,es d,as Ziel sein, dein Abbau in 4 bzw. 5 Jahren 
zu vollziehen. 

}:;'s wird ßebeten, die GebOhrenanhebung bzw. den Ha'ushaltsvoran
schlag 1919 no,chmals zu ·überpr'üfen. Außerdem wird gebeten, die 
Stellungnahme den Selbstverwal,tungsor.ganen bekanz:ttzugeben. 

Das Rechnungsprüfun,gsamt erhält eine Durchschrift. 

' _~ ... ..-.. ' __ ' _ ______ '--_ __ "_ '_o.v _._,,-"''r'--._. __ '''_ ..... - ~ . _~ .. . , __ .. . ..... - ~ .... .. _ ._. __ ., ________ _ 

... 

... 



Aufgrund des Schreibens des Kämmereiamtes vom 11. 9. 1978 wurde eine 

Übersicht über die Gebühren in anderen Städten gefertigt. 

Der unterschiedlich hohe Ansatz Kalkulatorischer Kosten sowie die unterschiedliche Beschaffenh eit 
d.Freidhöfe lassen weder einen genauen betriebl. Kostenvergleich noch einen Gebührenvergleich zu. 

1977
1 

1976 ! 1976 1976 ' 1977 1977 1975 1977 · . 1975 1 ~.977 ! ~979 

Urnen-Wahlgrab 

2. 11 a 

E.-Wahl grab 

1. 11 a 

Einäscherungen 

2. 6 

Feierhalle 

1. 42 

Beisetzungen 

Urne 2. 31 

Beisetzungen 

Sarg 1. 32 

Lübeck . Flensburg Essen Augsbg. Kassel Hannheim Darmstadt Stuttg. Bremerh r Nurnbg. ' Kl.el 
! - - --. --- - - -

300,- 690,- 394,- 425,- 490,- 630,- 390,- 550,- 400,,- 1275,- 525,-

400 ,- 1075,- 1176,- 700,- 610,- 900,- 750,- :950,- 800,- 1300,- 750,-

200,- 175,- 128,- 200,- 290,- 400,- 380,- 180 ,- 200,- 227,- 205,-

480,- 256,- 64,- 250,- 82~- 210,- 200,- 80,- 100,- . 258,- 210,-

170,- 66,- 35,- 70,- 170,- 140,- 90,- 120,- 100,- 55, -- 16 0 ,-

260,- 355,- 380,- 360,- 535,- 400 ,- 300,- 300,- 240,- : 400,- 380,-
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'tu Punkt 21 der Tagesordnung 

Bauausschuß Der Magistrat 

Bauverwaltungsamt j ) . CI_ {;,~I . .-:; g 
Kiel, den j 0(.:' r v' 

- Friedhofsverwaltung -

Drucksache 437 

Betreff: . Änderung von Gebühren im Friedhofswesen 

Berichterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

Antrag: Der anliegenden 6. Nachtragssatzung zur Uebühren
satzung für Friedhöfe und Feuerbestattungs
anlagen der Landeshauptstadt Kiel vom 
27. Dez. 1972 in der Fassung der 5. Nach
tragssatzung zur Gebührensatzung vom 
27. Dez. 1977 wird zugestimmt. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Beg r ü n dun g 

Die Finanzlage der Landeshauptstadt Kiel zwingt dazu, 
kostendeckende Gebühren für den Bereich des b'riedhofswesens 
zu erheben. 

Die beigefügte Gebühren- und Entgeltsbedarfsrechnung, 
bestehend aus einer zahlenmäßigen Nachweisung und einem 
Erläuterungsbericht, weist die Höhe der voraussichtlich 
anfallenden Kosten und die erforderlichen Gebühren und 
Entgelte aus . 

Auf der Grundlage dieser Bedarfsrechnung ist die vorliegende 
6. Nachtragssatzung erstellt und - um eine weitgehende 
Angleichung zu erzielen - mit dem Kirchengemeindeverband 
als größtem Friedhofsträger in Kiel abgestimmt worden. 

~~ 
Bar tel s 
Stadtbaurat 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung 

am 5. Okt. 1978 zugestimmt. Der Magistrat hat dem Antrag 
in seiner Sitzung am 11. 10. 1978 gleichfalls zugestimmt. 

,I 
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6. Nachtragssatzung 

zur Gebührensatzung für Friedhöfe und Feuer
Bestattungsanla~en der Landeshauptstadt Kiel 

vom 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
in d-er Fassung vom 11. November 1977 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 410), geändert durch Gesetz vom 15. Februar 1978 
(GVOBl. Schl.-H. S. 28) und der §§ 1, 5 und 6 des Kommunal
abgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der ,Fas
sung vom 17. Härz 1978 (GlOBI. Schl.-H. S. 71), wird nach 
Beschlußfassung durch die Ratsversammmlung vom . 1978 
und mit Genehmieung des Innenministers des Landes Schleswig
Holstein folgende 6. Nachtragssatzung erlassen: 

I 
Artikel I . 11 

§ 3 der Gebührensatzune; für Friedhöfe und F'euerbe

stattungsanlagen der Landeshauptstadt Kiel vom 

27. Dezember 1972 (Kieler Nachrichten vom 30. Dezember 1972 
ir der Fassung der 5. Nachtragssatzung vom 27. Dezember 1977 
(I<ieler Nachrichten vom 31. Dezember 1977) lautet: 

§ 3 

Gebühren 

Die Gebühren für die Überlassung von Grabstätten auf die 
Dauer von 25 .Jahren, für Kinder, die nicht älter als 
5 (Jahre sind, auf die Dauer von 15 Jahren sowie für nach-

, 
stehend im einzelnen m..ugefUhrte Leistungen betragen: 
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Erdbestattung (Sarggrab) 
a) 

Standard 

DM 

b) 

als Rasengrab 
einschI. erst
maliger Herrichtune 
und Rasenpflege 
auf die Dauer von 
25 Jahren 

\ 

DM i 
-----_! 

1 • 1 Reihengrab 
für ein Kind 
bis zu 5 Jahren 

1.11 Wahlgrab 

350,--

150,--

750,--
in besonderer Lage 
mit einfacher Rand
bepflanzung 1.025,--
mit mehrfacher Rand
bepflanzung 1.150,--

1 .2 Grabmale 

fUr das Setzen eines 
stehenden Grabmals 
lie~ende~ Grabmals 

1.3 Beisetzungen 

1 .4 

i'ür Re ihen- und · 
Hascnr eihenßTab 
fUr ein Wahl- oder 
Rasen,'rahlerab 

Benutzung einer Feierhalle 
einschI. Pflcmzendelco
ration, Benutzung des 
Aufbewahrunesraumes, 
Licht , . Eei zung , Reini
gung und BaI1rem'ragen 

1.~ Er werbsurkundeoder 

Inhaberbescl1e inigunr; 
t Ur di e Gr abstät t e 

100,--

50,--

275,--

380,--

160 ,--

20,--

715,--

1.250, -:- -

1.525,--

1. 625,--

- 3 -
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Feuerbestattung (Urnengrab) 

a) 

Standard 

DM 

2.1 Reihengrab 275,--
2.11 , Wahlgrab -je Grabbreite -

für 2 Urnen 

für 4 Urnen 
in besonderer Lage 
mit einfacher Rand
bepflanzung 
für 2 Urnen 
für 4 Urnen 
mit mehrfacher Rand
pepflanzung 
für 2 Urnen 
für 4 Urnen 

2.12 Urnenrasenfeld 
einschI. Urnenbeisetzung 
und Rasenpflege auf die 
Dauer von 20 Jahren 

anonym = 250,-- DM 
mit gemeinschaftl. 
Gedenkstein - jedoch 
ohne Beschriftung -

= 350,-- DM 
2.2 Grabmale 

für das Setzen eines 
stehenden Grabmals 
liegenden Grabmals 

2.3 Beisetzung einer Urne 

525,--
625,--

750,--
850,--

900,--
1.050,--

mit Teilnahme von Angehörigen 

~ Teilnahme von Angehörigen 
2.4 Benutzung einer Feierhalle 

einschI. Pflanzendekoration, 
Benutzung des Aufbewahrungs
raumes, Licht, Heizung, 
Reinigung und Bahrenwagen 

DM 

100,--

50,--

160, --

95,--

160,--

b) 

als Rasengrab 
einschI. erstma
liger Herrichtung 
und Rasenpflege 
auf die Dauer 
von 25 Jahren 

DM 

925,--
1.025,--

1.195,--
1.295,--

1 .. 345,--
1.'495,--

- 4 -
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2 .5 Erwerbsurkunde oder 
Inhaberbescheinigung für die Grabstätte 

2.6 Einäscherung 
einschl. Lieferung der Aschenkapsel 
und Ausfertigung der Einäscherungs-
urkunde ' 

3. Besondere Leistungen 

3.1 Verlängerung der Nutzungs ze it für Wahlgräber 

20, -- Drll 

205,-- DM 

1/25 
- je Grabbreite - pro Jahr der Erwerbsgeb~ 

3.11 Urkunde über Verl~ngerung der Nutzungs
zeit um 10 Jahre und länger, Zweit
schriften von Urkunden und Umschreiben 
von Gräbern 20, -_. DM 

3.2 Zuschläge 

3.21 Für Benutzung eines Abschiedsraumes 
- ohne Harmoniumspiel -

3.22 Für Beisazung oder Trauerfeier, sofern 
Beginn an Arbeitstagen ab 15.00 Uhr im 
Krematorium und ab 14.00 Uhr auf den 
städt. Friedhöfen . 

3.23 Für Abnahme eines Verstorbenen außerhalb 
der Dienstzeit im Kremntorium 

.3.3 Aufbewahrungen und Überführungen 

3.31 Annahme von Särgen und Aufbewahrung ohne 
Benutzung von Feierhallen 

3.32 Einzelraum für Aufbewahrung 

3.33 Aufbe",ahren von Urnen über einen Monat 
hinaus, je angefangenen Monat 

3.34 Aufbewahren von Särgen, sofern Bestattung 
nicht auf den städt. Friedhöfen in Kiel 
erfolgt 

- je Nacht im Krematorium -
- Zuschlag je Nacht im Kühlraum 

im Krematorium -
3.35 Überführung und Versendung von Urnen ein

schl. Verpackune 

- innerhalb Deutschlands -
- außerhalb Deutschlands -

- 5 -

60, -- DM 

70,-- DM 

25,-- DM 

75,-- DM 
50,-- DM 

20, - .. DM 

25,-- DM 

15,-- DM 

25,-- DM 
50,-- DM 

; 

I 
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3.4 Ausgrabungen und Umbettungen 

3.41 Ausgraben eines Verstorbenen einschI. 
Uberführung bis vor die neue 
Grabstätte auf demselben Friedhof, 
jedoch ausschI. Sarggestellung 

3.-42 Ausgraben einer Urne 

3.43 Umbettung einer Urne innerhalb 
desselben Riedhofes 

Artikel 11 

900,-- DM 

120,-- DM 

215,-- DIvI 

Diese Nachtragssatzung tritt am 1. Januar 1979 in Kraft. 

Die Genehmigung nach § 7 der Verordnung zur Durchführung 
des Feuerbestattungsgesetzes vom 10.08.1938 
(RGBl. I. S. 1000) wurde mit Erlaß des Herrn Innenmisters 
des Landes Schleswig-Holstein 
vom 1978 - Gesch. Z. - erteilt. 

Kiel, den 

Der Oberbürgermeister 



Zu Punkt 22 der Tagesordnung 
De r Magistrat 
Bauausschuß 

Bauverwaltungsamt Kiel, den .11. Sep.1978 

Drucksache 439 

Betref~: Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für den Ausbau 
der Beleuchtungseinrichtung der Melanchthonstraße 

Berichterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

Antrag: a) Der Beschluß der Ratsversammlung vom 17.04.1975 
übe~ die Satzung über Beiträge zu den Kosten der 
Beleuchtungseinrichtung in der Melanchthonstraße 
wird aufgehoben. 

b) Die anliegende Satzung über Beiträge zu den Kosten 
der Beleuchtungseinrichtung in der Melanchthon
straße wird beschlossen. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

Die Beleuchtungseinrichtung in der Melanchthonstraße wurde 
erneuert. Neben dem Auswechseln der veralteten Leuchten 
wurden zusätzliche Leuchten gesetzt. Es handelt sich hier um 
eine Maßnahme im Sinne von § 8 KAG, da den Eigentümern der 
erschlossenen Grundstücke durch den Ausbau Vorteile entstan
den sind. 

Nach § 3 Abs. 3 der Satzung der Stadt Kiel über die Erhebung 
von Beiträgen für den Ausbau und Umbau von vorhandenen Stra
ßen, Wegen und Plätzen vom 2. November 1977 bestimmt die 
Stadt durch ergänzende Satzung, für welche Anlagen der bei
tragsfähige Aufwand festzusetzen und durch Beiträge zu decken 
ist. 

Die Melanchthonstraße ist einseitig angebaut und erschließt 
insoweit die anliegenden Grundstücke. Ihre größere Bedeutung 
liegt jedoch darin, daß sie als Teilstück der Straßenver
bindung zwischen Schützenwall - Saarbrückenstraße - Winter
beker Weg/Papenkamp spezifische innerörtliche Verkehrsströme 
aufnimmt und weiterleitet. Daher dient sie im wesentlichen 
dem innerörtlichen Verkehr. 

Nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 sind somit 50 % des Aufwandes auf die 
Beitragspflichtigen um~ul~gen. Die Kosten der Baumaßnahme be
tragen 21.046,01 DM; die Beitragsanteile betragen demnach 
10.523,-- DM. 

- 2 -
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Der umlagefähige Aufwand ist auf die erschlossenen Grundstücke 
in dem Verhältnis zu verteilen, in dem die Summen aus den 
Flächen und Geschoßflächen der einzelnen Grundstücke zueinan
der stehen. Auf 1 qm he ra zuziehende Grundstücks- und Geschoß
fläche entfällt ein Betrag von ca. 0,50 DM. 

Der nicht umgelegte Anteil wird als Abgeltung des öffentlichen 
Interesses ~n diese~Baumaßnahme von der Stadt getragen. 

Der Beschluß der Ratsyersammlung vom 17.04.1975 konnte nicht 
durchgeführt werden, da die zwischenzeitlich ergangene Recht
sprechung eine Erhebung von Beiträgen aufgrund der städtischen 
KAG-Satzung vom 22.02.1972 nicht zuließ. 

Es wird vorgeschlagen, nach Antrag zu beschließen. 

lltM~ 
Bartels 
Stadtbaurat 

Der Bauauss'chuß hat dem Antrag in seiner Sitzung 

am 5. Okt. 1978 zugestimmt. Der Magistrat hat dem Antrag 
in seiner Sitzung am 11. 10. 1978 gleichfalls zugestimmt. 

.~ .. 
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S atz u n g 

der Landeshauptstadt Kiel über Beiträge zu den Kosten 
für die Beleuchtungseinrichtung in der 

Melanchthonstraße 

vom 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für SChleswig-Holstein 
in der Fassung vom 11. November 1977 (GVOBI. Schleswig
Holstein S. 410), geändert durch Gesetz vom 15. Februar 1978 
(GVOBI. Schleswig-Holstein S. 28) und der §§ 1, 2 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes SChleswig-Holstein in der 
Fassung vom 17. März 1978 (GVOBI. Schleswig-Holstein S. 71) 
und des § 3 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 3, § 4 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 4 der Satzung der Stadt Kiel über die Erhebung von Bei
trägen für den Ausbau und Umbau von vorhandenen Straßen, 
Wegen und Plätzen vom 2. November 1977 (Kieler Nachrichten 
vom 7. November 1977) und der 1. Nachtragssatzung vom 
17. Juli 1978 (Kieler Nachrichten vom 20. Juli 1978) wird 
nach Beschlußfassung durch die Ratsversammlung vom 

folgende Satzung erlassen: 

Einziger Paragraph 

Für den Ausbau der Beleuchtungseinrichtung der Melanc~thon
straße ist der beitrags fähige Aufwand festzusetzen und durch 
Beiträge zu decken. 

Der Anteil am beitragsfähigen Aufwand, der auf die Beitrags- . 
pflichtigen umgelegt wird, beträgt 50 %. 

Kiel, den 

Oberbürgermeister 

,I 



Der Magistrat 
Bauau~schuß 
Bauverwaltungsamt 

Zu Punkt 23 der Tagesordnung 

Kiel, den 11 Sep.1978 

Drucksache 440 

Betreff: Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG 
für den Ausbau der Straße Seelenkamp 

Berichterstatter: Stadtbaurat Bartels 

Antrag: Die anlie gende S at zung über Bei träge zu den Kos ten für den 
Ausbau der Fahrbahn ln der Straße Seelenkamp wird 
beschlossen. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Beg r ü n dun g 

In der Straße Seelenkamp wurde die Fahrbahn erstmalig asphaltiert. Es handelt 
sich hier um eine Maßnahme im Sinne des § 8 KAG, da den Eigentürrern der 
erschlossenen Grundstücke durch den Ausbau der Straße Vorteile entstanden 
sind. 

Nach § 3 Abs. 3 der Sat zung der Stadt Kiel über die Erhebung von Beiträgen 
für den Ausbau und Umbau von vorhandenen Straßen, Wegen und Plätzen vom 
2.11

0
1977 bestimmt die Stadt durch ergänzende Satzung, für welche Anlagen 

der beitrags fähige Aufwand festzusetzen und durch Beiträge zu decken ist. 

Bei dem Seele.nkamp handelt es sich um eine Straße, die ausschließlich 'dem 
Anlie gerverkehr dient. 

Nach § 4 Abs. 1 der Satzung können somit 75 % des Aufwandes auf die Beitrags
pflichtigen umgelegt werden o Der beitragsfähige Aufwand beträgt 5.155,18 DM; 
der Anteil am beitrags fähigen Aufwand, der auf die Beitragspflichtigen umgelegt I 

wird, beträgt 3.866,39 DM. ,, ' 
I ; 

Der umlagefähige Aufwand ist auf die erschlossenen Grundstücke in dem Ver- I 

hältnis zu verteilen, in dem die Summen aus den Flächen und Geschoßflächen 
der einzelnen Grundstücke zu~inander stehen. I 

r 
Auf 1 qm heranzuziehende Grundstücks- und Geschoßfläche entfällt eln Betrag 
von rund 0,80 DM. ' 
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Der nicht umgelegte Anteil wird äls Abgeltung des öffentlichen 
Interesses an dieser Baumaßnahme von der Stadt Kiel getragen. 

Der Ortsbeirat Kiel-Wellsee hat sich bereits in seiner Sitzung am 
11.6.1975 mit der Erhebung der Ausbaubei träge befaßt. Bedenken gegen 
die Veranlagung wurden jedoch nicht erhoben. . 

Es wird vorgeschlagen, nach Antrag zu beschließen. 

Ba~~s 
Stadtbaurat 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung 

am 5. Okt. 1978 zugestimmt. Der Magistrat hat dem Antrag 

inseiner Sitzung am 11. 10. 1978 gleichfalls zugestimmt. 



S a t z ' u n g 

der Landeshauptstadt Kiel über Beiträge zu den Kosten für den 
Ausbau der Fahrbahn in der Straße 

Seelenkamp 

vom 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der 
Fassung vom 11.November 1977 (GVOBl. Schleswig-Holstein Seite 410), 
geändert durch Gesetz vom 15.Februar 1978 (GVOBl. Schleswig-Holstein 
Seite 28) und der §§ 1,2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes des 
Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 17.März 1978 (GVOBl. 
Schleswig-Holstein Seite · 71) und des § 3 Abs. 1 Nr. 3 ~md Ab~. 3, 
§ 4 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 4 der Satzung der Stadt Kiel über die 
Erhebung von Beiträgen für den Ausbau und Umbau von vorhandenen 
Straßen, Wegen und Plätzen vom 2.November 1977 (Kieler Nachrichten 
vom 7.November 1977) und der ersten Nachtragssatzung vom 17.Juli 1978 
(Kieler Nachrichten vom 20.Juli 1978) wird nach Beschlußfassung durch 
die Ratsversammlung vom folgende Satzung 
erlassen: 

Einziger Paragraph 

Für die Asphaltierung der Fahrbahn in der Straße Seelenkamp ist der 
beitragsfähige Aufwand festzusetzen und durch Beiträge zu decken. 

Dieser Anteil am beitragsfähigen Aufwand, der auf die Beitragspflich
tigen umgelegt wird, beträgt 75 %. 

Kiel, den 

Oberbürgermeister 

, ' 



Zu Punkt 24 der Tagesordnung 

Der Magistrat 
Bauausschuß 

Bauverwaltungsamt Kiel, den 26. Sept 1978 

Drucksache 441 

Betreff: Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für die Erstel
lung der Beleuchtungsanlage in der Straße Krummbogen 

Berichterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

/ Antrag: Die anliegende Satzung über Beiträge zu den Kosten für 
die Erstellung der Beleuchtungsanlage in der Straße 
Krummbogen - Abschnitt zwischen Hagebuttenstraße und 
Pestalozzistraße - wird beschlossen. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung 

In der Straße Krummbogen - Abschnitt zwischen Hagebuttenstraße 
und Pestalozzistraße - wurden auf der Westseite 5 neue Leuchten 
gesetzt. Es handelt sich hier um eine Maßnahme im Sinne von § 8 
KAG, da den Eigentü~ern der erschlossenen Grundstücke durch den 
Ausbau Vorteile entstanden sind. 

Nach § 3 Abs. 3 der Satzung der Stadt Kiel über die Erhebung 
von Beiträgen für den Ausbau und Umbau von vorhandenen Straßen, 
Wegen und Plätzen vom 2. November 1977 bestimmt die Stadt Kiel 
durch ergänzende Satzung, für welche Anlagen der beitragsfähige 
Aufwand festzuset zen und durch Beiträge zu decken ist. 

Der Krummbogen erschließt zusammen mit anderen Straßen in dem 
angesprochenen Abschnitt gleichrangig ein räumlich begrenztes 
Baugebiet. übergeordnete oder innerbezirkliche Verkehre berühren 
dieses Gebiet nicht. Auch eine Sammelstraßenfunktion der Straße 
ist praktisch nicht gegeben. Die Straße Krummbogen dient daher 
im wesentlichen dem ~nliegerverkehr. Nach § 4 Abs. 1 können so
mit 75 % des Aufwandes auf die Beitragspflichtigen umgelegt wer
den. 

Der beitragsfähige Aufwand beträgt 10.000,35 DM. Der Anteil am 
beitragsfähigen Aufwand, der auf die Beitragspflichtigen umge
legt wird, beträgt 7.500,26 DM. 

Der umlagefähige Aufwand ist auf die erschlossenen Grundstücke 
in dem Verhältnisse zu verteilen, in dem die Summen aus den 

- 2 -
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Flächen und Geschoßflächen der einzelnen Grundstücke 
zueinander stehen. 

Auf 1 qm heranzuziehende Grundstücks- und Geschoßfläche 
entfällt ein Betrag von rd. 0,80 DM. I 

Der nicht .umgelegte Anteil wird als Abgeltung des öffent- I
1 lichen Interesses an dieser Baumaßnahme von der Stadt Kiel 

getragen. : 

Es wird vorgeschlagen, nach Antrag zu beschließen. : 
i 

Bar tel s 
Stadtbaurat I 

4 .~.~ 
I 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung 
am 5. Okt. 1978 zugestimmt. Der Magistrat hat dem ,Antrag 
in seiner Sitzung am 11. 10. 1978 gleichfalls zugestimmt. 



! 

, 

S atz u n g 

der Landeshauptstadt Kiel über Beiträge zu den Kosten für 
die Erstellung der Beleuchtungsanlage in der Straße Krumm
,bogen - Abschnitt zwischen Hagebuttenstraße und Pestalozzi-

straß1 -

vom 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
in de~ Fassung vom 11. November 1977 (GVOBl. Schleswig-Hol
stein !Seite 410), geändert durch Gesetz vom 15. Februar 1978 
(GVOBJlI. SChleswig-Holstein Seite 28) und der §§ 1, 2 und 8 
des Kammunalabgabenbesetzes des Landes SChleswig-Holstein in 
der F~ssung vom 17. März 1978 (GVOBl. SChleswig-Holstein Sei
te 71) und des § 3 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 3, § 4 Abs. 1 Nr. 1 
und Abs.4 der Satzung der Stadt Kiel über die Erhebung von 
Beiträgen für den Ausbau und Umbau von vorhandenen Straßen, r 
Wegen und Plätzen vom 2. November 1977 (Kieler Nachrichten vom 
7. No~ember 1977) und dem 1. Nachtrag vom 17. Juli 1978 (Kieler 
Nachrichten vom 20. Juli ,1978) wird nach Beschlußfassung durch 
die Ratsversammlung vom folgende Satzung erlassen: 

Einziger Paragraph 

Für die Erstellung der Beleuchtungsanlage in der Straße Krumm
bogen ~ Abschnitt zwischen Hagebuttenstraße und Pestalozzistraße -
ist der beitragsfähige Aufwand festzusetzen und durch Beiträge 
zu decken. Dieser Anteil am beitragsfährigen Aufwand, der auf 
die Beitragspflichtigen umgelegt wird, beträgt 75 %. 

Kiel, den 

Oberbürgermeister 

, 

I 

I 
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Zu Punkt 25 , der Tagesordnung 

Der Magistrat 
Bauausschuß 25.Sep.1978 Stadtplanungsamt Kiel, den 

Drucksache 442 

Betreff: 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 
Nr. 467 (Aufstellungsbeschluß) 

Berichterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

Antrag: Die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 
Nr. 467 für das Baugebiet: Brunswiker Straße, 
Feldstraße, Schwesterngang (bisher Kirchenweg), 
Schwanenweg, Düsternbrooker 'Weg sowie ~ine Korrektur 
der Grenze des räumlichen Geltungsbereiches zum 
nördlich angrenzenden Bebauungsplan Nr. 121 wird 
entsprechend den in der Sitzung aushängenden Plan
zeichnungen als Aufstellung beschlossen. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

Der Bebauungsplan Nr. 467 ist seit dem 12.07.1971 rechts
verbindlich. 

Durch die als gesonderte Vorlage beantragte ,Aufhebung räum
licher Teilbereiche aus dem Bebauungsplan Nr. 383 und die 
Überarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 461, insbesondere wegen 
der geplanten Erweiterung der Kunsthalle am Düsternbrooker Weg, 
wird die 1. Änderung und Erweiterung um die o. g. Aufhebungs
flächen für den Bebauungsplan Nr. 467 notwendig. 

Der erweiterte Bebauungsplan Nr. 467 wird künftig die bisher 
auf zwei Bebauungspläne verteilten Freiflächen der Kunsthalle 
vereinen und die östlich davon liegenden Straßenverkehrs
flächen des Düsternbrooker Weges übernehmen. Damit können 
ßas geplante Projekt der Kunsthallenerweiterung, die dazuge
hörigen Flächen für den ruhenden Verkehr, weitere Stellplätze 
für den Bereich der Kieler Universitätskliniken und die aktu
elle Straßenplanung des Düsternbrooker Weges in einem Bebau
ungsplan bearbeitet und ausgewiesen werden. 

Im Bereich des Schwanenweges soilen bei dieser 'Gelegenheit 
gieichzeitig die Plangeltungsbereiche des B-Planes Nr. 461 
und des B-Planes Nr. 127 korrigiert werden, um die beste
henden geringfügigen überschneidungen zu vereinigen . . Die el)lt
sprechende Planbegrenzung im B-Plan Nr. 127 wird auf die nord
liche Straßenbegrenzun~slinie des Schwanenweges zurückgenommen, 
ohne daß sich dadurch am Planinhalt des Bebauungsplanes Nr. 121 
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etwas ändert. 

Die Bürger werden frühzeitig entsprechend § 2 a BBauG an der 
Planung zur 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 
Nr. 467 und an der Teilaufhebung des B-Planes Nr. 383 be
teiligt. 

Weitere 'Einzelheiten ergeqen sich aus den in der Sitzung 
aushängenden Plärien. 

LLt~~ 
Eartels 
Stadtbaurat 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung 

am 5. Okt. 1978 zugestimmt. Der Magistrat hat dem 
Antrag in seiner Sitzung am 11. 10. 1978 gleichfalls zugestimmt. 



Zu Punkt 

Der Magistrat 
Bauausschuß 

Stadtplanungsamt 

26 der Tagesordnung 

Kiel, den ~~sePt. 1978 

Drucksache 443 

Betr.: I. Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 57 
(Aufstellungsbeschluß) 

II. Bebauungsplan Nr. 636 (Aufstellungsbeschluß) 

B.E.: Stadtbaurat BarteIs 

Antrag: I. Die Aufhebung räumlicher Teilbereiche aus dem 
Bebauungsplan Nr. 57 für das Baugebiet: Schauen
burger Straße, Marinegang, Feldstraße, Langer 
Segen, Breiter Weg, KOldingstraße, Gerhardstraße 
wird entsprechend dem in der Sitzung aushängeflden 
Plan als Aufstellung beschlossen. 

II. Für die aufzuhebenden räumlichen Teilbereiche ' aus 
dem Bebauungsplan Nr. 57 wird der Bebauungsplan 
Nr. 636 mit de~ Baugebiet: Schauenburger Straße, 
Marinegang, Feldstraße, Briiter Weg, KOldingstraße, 
Gerhardstraße entsprechend dem in der Sitzung aus~ 
hängenden Plan aufgestellt. 

Endgültiger Beschluß zu I. und II. durch die Ratsver
sammlung -

Begründung 

zu I. und II. 

Der Bebauungsplan Nr. 57 ist als übergeleiteter Durchführungs
plan z.T. seit dem 25.2.1959, z.T. 12.3.1965 rechtsverbindlich. 
Er ist danach mehrfach geändert worden. Verschiedene Baumaß
nahmen, insbesondere öffentliche Einrichtungen wie z.B. der Neu
bau eines Jugendheimes, einer Sporthalle für die Kieler Gelehrten
schule, Stellplätze für diese Schule und eine Sportanlage, würden 
die 6. Änderung des Planes erforderlich machen und damit zur Un
lesbarkeit führen. 

Die Bauverwaltung beabsichtigt daher, alle von einer Änderung 
betroffenen Planbereiche in den neuen Bebauungsplan Nr. 636 
auf der Grundlage des BBauG vom 18.8.1976 einzubringen und 
entsprechend aufzustellen. 
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Der von Änderungen nicht betroffene Bereich des Bebauungs
planes Nr. 57 mit der künftigen Baugebietsbezeichnung: 
Breiter Weg, Feldstraße, Langer Segen soll zunächst als 
Plan Nr. 57 bestehen bleiben, obwohl auch dieser Restteil 
zu gegebener Zeit zusammen mit dem noch planfreien Bau
block: Breiter Weg, Langer Segen, Brunswiker Straße und 
KOldingstraße überarbeitet und in einen neuen Bebauungs
plan eingebracht werden muß. 

Die Bürg~r werdeq gemäß § 2a BBauG frühzeitig an der 
Bauleitplanung beteiligt. 

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem in der Sitzung 
aushängenden Plan. 

Ba,rtels 
Stadtbaurat 

Der Bauausscbuß hat dem Antrag in seiner Sitzung am 
5. Okt. 1978 zugestimmt. Der Magistrat hat dem Antrag 
in seiner Sitzung am 11.'10.1978 gleichfalls zugestimmt. 



Der Magistrat 
Bauausschuß 

Zu Punkt 27 der Tagesordnung 

Stadtplanungsamt Kiel, den 25. Sept 1978 

Drucksache 444 

Betreff: Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 383 
. (Aufstellungsbeschluß) 

Berichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Antrag: Die Aufhebung räumlicher Teilbereiche aus dem Bebau
ungsplan Nr. 383 für das Baugebiet~ Düsternbrooker Weg, 
Reventlouallee, Uferpromenade, Strandweg wird ais Auf
stellung 'entsprechend dem in der Sitzung aushängenden 
Plan beschlossen. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

Der Bebauungsplan Nr. 383 ist seit dem 31.07.1970 rechtsver
bindlich. Durch die als gesonderte Vorlage beantragte Auf
stellung zur 1. Änderung und Erweiterung des angrenzenden Be
bauungsplanes Nr. 467 wird die gleichzeitige Aufhebung räum
licher Teilbereiche aus dem Bebauungsplan Nr. ,383 notwendig. 

Der erweiterte Bebauungsplan Nr. 467 wird künftig das Grund
stück der Kunsthalle und die östlich vorgelagerten Straßen
landflächen des Düsternbrooker Weges aus dem jetzigen Bebau
ungsplan Nr. 383 übernehmen, um das geplante Projekt der 
KunstJhallenerweiterung in einem Bebauungsplan festsetzen zu 
könn1n~ , 

Mit der Herausnahme dieser Flächen aus dem B-Plan 383 sollen 
gleichzeitig geringfügige Überschneidungen von Plangeltungs
bereichen zwischen den B-Plänen Nr. 127 und 383 im Bereich 
des 1 Düsternbrooker Weges zwischen Schwanenweg und Reventlou
allee bereinigt werden. Die Geltungsbereichsgrenze wird an 
den pechtskräftigen B-Plan Nr. 127 angepaßt. An der Auswei
sung ' ''Straßenverkehrsfläche ti ändert sich dadurch nichts. 

I 

I 

Die Bürger werden frühzeitig entsprechend § 2 a BBauG an der 
Planbng zur Teilaufhebung des B-Planes 383 und an der 1. Ände- 11 

rung und Erweiterung des B-Planes 467 beteiligt. 
1 

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem in der Sitzung aus
hängenden Plan. 

LuUV\ 
BarteIs 
Stadtbaurat 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung 

am 5. Okt. 1978 zugestimmt. Der Magistrat hat dem Antrag 
in seiner Sitzung am 11. 10. 1978 gleichfalls zugestimmt. 

• I 



Zu Punkt 28 der Tagesordnung 

Der Magistrat 
Bauausschuß 
Stadtplanungsamt 

Betrifft: 

Berichterstatter: 

Antrag: 

Kiel, den ·25. Sept 1918 

Drucksache 445 

Aufhebung überholter Aufstellungsbeschlüsse zu 
verschiedenen Bebauungsplänen ( endgültige 
Aufhebungsbeschlüsse) 

Stadtbaurat BarteIs 

Die Aufhebung von Aufstellungsbeschlüssen zu· 
folgende!) Bebauungsplänen wird beschlossen:' 

a) Bebauungsplan Nr. 320 für das Baugebiet: 
Klausdorfer Weg, Kleinbahn, Altenteich-
straße vom 18.1.1962 . 

b) Bebauungsplan Nr. 335 für das Baugebiet: 
Holtenauer Straße , Knorrstraße, Wiker 
Straße, Adalbertstraße vom 26 .4.1 962 

c) Bebauungsplan Nr. 340 für das Baugebiet: 
Eckernförder Chaussee, Bundesbahn Kiel
Eckernförde, Klausbrook vom 18.10.1962 

d) Bebauungsplan Nr. 367 für das Baugebiet: 
Elisabethstraße , Kar1sta l, Kaiserstraße, 
Medusastraße, Vinetaplat z vom 16 .5.1963 

e) Bebauungsplan Nr. 385 für das Baugebiet: 
Elisabethstraße , Augustenstraße, Schul
straße, K~eler Straße vom 17.10.1963 

f) Bebauungsplan Nr. 431 für das Baugebiet: 
Beiderseits Damaschkeweg, zwischen 
Speckenbeker Weg und städtischer Kiesgrube 
vom 4.5.1966 

g) Bebauungsplan Nr. 438 für das Baugebiet : 
Südlich der Gablenzstraße, zwischen 
Sophienblatt und Bundesbahnlinie vom 
20.1.1966 

h) Bebauungsplan Nr . 439 für das Baugebiet: 
Schmiedekoppel, Achterkamp, Elendsredder, 
Holtenauer Straße vom 4.5.1966 
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i) Bebauungsplan Nr. 476 für das Baugebiet: 
Alte Lübecker Chaussee, Sörensenstraße, 
Asmusstraße, Bahnhofstraße vo6 "11.7.1968 

j) Bebauungsplan Nr. 510 für das Baugebiet: 
Fritz-Reuter-Straße, Monsberg, West
straße, Stromeyerallee vom 26.11.1970 

k) Bebauungsplan Nr. 526 für das Baugebiet: 
Nordwestseite Preußerstraße, zwischen 
Holtenauer Straße und Koldingstraße vom 
18.5.1972 

1) Bebauungsplan Nr. 528 für das Baugebiet: 
Schilksee, südlich des Funkstellenweges 
vom 19.6.1969 -

m) Bebauungsplan Nr. 550 für das Baugebiet: 
Carl-Loewe-Weg, Düsternbrooker Weg, 
Hindenburgufer vom 20.9.1973 

n) Bebauungsplan "Nr. 555 für das Baugebiet: 
Martenshofweg, Melsdorfer Straße, 
Hasseldieksau, Struckdieksau vom 15.11.1973 

- Endgültiger Beschluß durch die 
Ratsversammlung -

Beg r ü n dun g 

Die mit dieser Vor~age zur Aufhebung beantragten Aufstellungs
beschlüss~ aus den Jahren 1963 bis 1973 zu verschiedenen 
Bebauungsplänen sind durch die im Laufe der vergangenen Jahre 
eingetr~tene Entwicklung überholt. Eine Weiterbearbeitung dieser 
Pläne ist einerseits mit Inkrafttreten des Bundesbaugesetzes 
vom 18.8.1976 aufgrund der .geänderten Verfahrensvorschriften 
und andererseits durch zwischenzeitlich geänderte Planungsvor
stellungen bzw. duroh die längst vollzogene abgeschlossene 
Bebauung und Nutzungsyerwendung ihrer Baugebiet~ entbehrlich. 

Sollte sich künftig in diesem oder jenem Einzelfall dennoch die 
Notwendigkeit zur Erarbeitung eines Bebauungsplanes heraus
stellen, wäre ohnehin ein neuer Aufstellungsbeschluß unter Auf
hebung deS entsprechenden o. g. Beschlusses erforderlich. 

Für die z.Z. in Arbeit befindliche aktuelle Übersicht über alle 
im Verfahren oefindlichen und rechtsverbindlichen Bebauungs
pläne der Stadt Kiel (Drucklegung etwa Dezember 1978) wären 
solche, nie weiterverfolgten Aufstellungsbeschlüsse keine 
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~rientierungshilfe für den Benutzer dieser Übersicht. Die 
Übersichtskarte enthält schließlich nur solche Daten und 
Pläne, bei denen Planungsinhalte entweder bereits vorhanden 
oder aber noch zu erwarten sind. Dies gilt auch für solche 
Aufstellungsbeschlüsse aus den 60-er Jahren, die durch neuere 
Entwicklungen wieder aktuell werden könnten. 

ltw.") 
Bar tel s 
Stadtbaurat 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung 

am 5. Okt. 1978 zugestimmt. Der Magistrat hat dem Antrag 

in seiner Sitzung am 11. 10. 1978 gleichfalls zugestimmt. 
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Zu Punkt 29 der Tagesordnung 
Der Magistrat 
Bauausschuß 

Bauverwaltungsamt Kiel, den &..1. Sep.1978 

Drucksache 449 

I 

Betreff: Erhebung von Beiträgen für den Bau der Fahrbahn, 
der Gehwege, der Beleuchtungsanlage und der 
Regenwasserkanalisation sowie für die Freilegungs
und Grunderwerbskosten in der Barkauer Straße 
- Abschnitt zwischen Poppenbrügger \'1eg/Kieler Weg 
und dem Grundstück Hopfenlandsberg Nr. 6 -

Berichterstatter: Stadtbaurat Bartels 

Antragl Die anliegende Satzung über Beiträge zu . den Kosten 
für die Befestigung der Fahrbahn und der Gehwege, 
der Straßenbeleuchtungsanlage, der Regenwasser
kanalisation, der Freilegung und des Grunderwerbs 
in. der 

Barkauer Straße 
- Abschnitt zwischen dem Poppenbrügger Weg/Kieler Weg 
und dem Grundstück Hopfenlandsberg Nr. 6 - wird 
beschlossen. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung, 

Die ehemalige Gemeinde Moorsee legte durch Beschluß vom 
23.1?1969 fest, die Barkauer Straße auszubauen. Die Bau
ar?e~ten wurden von Moorsee begonnen und nach der Einge
m~~ndung von der Stadt Kiel fortgeführt und beendet. 

E~ ~rden die Fahrbahn, die Gehwege und die Beleuchtungs
e~nr~chtung ausgebaut und die Regenwasserkanalisation 
verlegt. Es handelt sich hier um eine Maßnahme im Sinne 
vo~ § 8 KAG, da den Eigentümern der erschlossenen Grund-

§stü
3

cke durch den Ausbau Vorteile entstanden sind. Nach 
Ab?" 3 der Satzung der Stadt Kiel über die Erhebung 

~~n Be~trägen für den Ausbau und Umbau von vorhandenen 
raßen, Wegen und Plätzen vom 2.11.1977 bestimmt die 

Stadt Kiel durch ergänzende Satzung, für welche Anlagen 
der beitragsfähige Aufwand festzusetzen und durch Beiträge 
zu decken ist. 

N~ch einer Stellungnahme des Tiefbau~tes - Verkehrsplanung -
d~ent der südlich des Poppenbrügger Weges/Kieler Weges 
verlaufende Teil der Barkauer Straße fast .ausschließlich 
der Erschließung angrenzender Baugebiete. 
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Dieser Abschnitt ist in seinem südlichen Teil niveaugleich 
mit der Bundesstraße 404 verbunden und hat wegen seiner 
unmittelbar parallelen Lage zu dieser Bundesstraße keinerlei 
Netzbedeutung. Die Barkauer Straße dient hier im wesentlichen 
dem Anliegerverkehr. 

Nach § 4 Aba,. 1 und 2 können somit 75 % des Aufwandes auf 
die Beitragspflichtigen umgelegt werden. Der beitrags
fähige Aufwand wurde mit 776.446,36 DM ermittelt; der 
Anteil am beitragsfähigeh Aufwand, der auf die Beitrags
pflichtigen ümgelegt wird, beträgt 582.334,77 DM. Der 
umlagefähige Aufwand 1st auf die erschlossenen GrundstUoke 
in dem Verhältnis zu verteilen, in dem die Summen aus den 
Flächen uhd Geschoßflächen der einzelnen Grundstücke 
zueinander stehehil Auf 1 qm heranzuziehende GrundstUcks
und GeschoßflEiche entfällt ein Betrag von rd. 5,50 DM. 

Der Ortsbeirat Kiel-Moorsee hat sich bereits in mehreren 
Sitzungen mit der Veranlagung der Ausbaubeiträge befaßt. 
Er vertritt die AUffassung, daß die Barkauer Straße keine 
Anliegerstraße ist, sondern eine dem innerörtlichen Verkehr 
dienende sti:'aße. Gemäß der städtischen KAG-Satzung könnten 
sdmit nur 50 % des Aufwandes auf die Anlieger umgelegt 
werden. Zur Begründung wird vorgetragen, daß das Links
abbiegen auf der B 404 (aus Richtung Kie~ommend) in die 
Barkauer Straße in Höhe des Gewerbegebietes aus Gründen 
der Sichei:'heit urtd Leichtigkeit des Verkehrs verboten 
wurde mit der Folge; daß der Verkehr zum Gewerbegebiet 
durch die bewohrtt~ BarkaUer Straße geleitet wird. 

BauverwaltUngs- und Tiefbauamt haben den berechtigten 
Einwand des Ortsbeirates Uberprüft und sind der Auffassung, 
daß trotz des jetzt teilweise verstärkten Verkehrs in 
der Bai:'kauer Straße der Charakter als Anliegerstraße 
'nicht verändert wird und die Barkauer Straße nicht die 
Funktion einer dem innerörtlichen Verkehr dienenden 
Straße hat,. 

Bei einer satzungsgemäßen Abrechnung der Barkauer Straße 
als eine dem inner örtlichen Verkehr dienende Straße wären 
50 % des beitragsfähigen Aufwandes (fUr den Gehweg 60 %) = 
410.721,'84 DM auf die Beitragspflichtigen umzulegen. 
Auf 1 qm heranzuziehende GrundstUcks- und Geschoßfläche 
entfällt ein Betrag von rd. 3,60 DM. Der Ausfall für die 
Stadt würde sich wie folgt darstellen: 

Abrechnung mit 75 % Anliegeranteil 
Abrechnung mit 50 9b (bzw. 60 %) 
Anliegeranteil 
Ausfall für die Stadt 

/ 

582.334,77 D1>1 

410.721,84 DM 
171.612.93 DM 
============= 
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Unabhängig von der Frage der Klassifizierung der Barkauer 
Straße fordert der Ortsbeirat Moorsee, den vor der Einge
meindung von der Gemeinde Moorsee gefaßten Beschluß zur 
Anwendung kommen zu lassen. Hiernach waren die Gesamt
ausbaukosten mit 1.934.000,-- DM veranschlagt, - von denen 
lediglich 164.390,-- DM = 8,5 % auf die Anlieger umgelegt 
werden sollten. Die auf die Beitragspflichtigen entfallenden 
Beträge wurden festgelegt und öffentlichbekanntgemacht. 
In seiner Sitzung am 23.8.1978 faßte der Ortsbeirat 
folgenden Beschluß: 

"Die Ratsversammlung möge den Beschluß der ehemaligen 
Gemeinde Moorsee vom 23. Okt. 1969 zur Anwendung bringen 
un~ die Festsetzung der Ausbaubeiträge mit 8,5 % des 
be1tragsfähigen Aufwandes beschließen. 

Die Entscheidung des ehemaligen Beschlußorgans (Gemeinde
~ertretung Moorsee) kann nach Auffassung des Ortsbeirates 
1m Interesse der Selbstverwaltung und im Interesse der 
Bürger nicht widerrufen werden." 

Nach Auffassung des Bauverwaltungsamtes kann der alte 
Beschluß der Gemeinde Moorsee aus rechtlichen Gründen 
nicht zur Anwendung kommen. In dem bei der Eingemeindung 
geschlossenen Vertrag heißt es u. a., daß das geltende 
Ortsrecht Moors ees unverändert bis zum 31.12.1970 weiter
gilt. Da die Baumaßnahme erst 1973 beendet wurde, war 
eine Veranlagung vor dem 31.12.1970 nicht möglich; nach 
Ablauf der Frist war das Kieler Ortsrecht anzuwenden. 
Weiterhin heißt es in § 22 des Kommunalabgabengesetzes, 
daß Beschlüsse über die Erhebung kommunaler Abgaben, 
die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes in Kraft getreten 
sind, spätestens am 31.12.1972 außer Kraft treten. Somit 
kann eine Abrechnung nur nach der städtischen KAG-Satzung 
vom 2.11.1977 er folgen. 

Entsprechendes wurde dem Ortsbeirat in seiner Sitzung 
am 18.1.1978 durch einen Vertreter des Rechtsamt e s aus
führlich erläutert. 

Gtw~ 
Bar tel s 
Stadtbaurat 
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ver Bauausschui hat in seiner Bitaung am 5.10.78 
nach elng.ehender Beratung einstirumig folgende 
Änderung des Antrages beschlossen: 

Der Anteil am beitragsfähigen AlU'wand, der 
auf die Beitragspflichtigen umgelegt wird, 
betr~gt nicht 75% sondern 50%. 

l>ie EinaelsatrilW.ng über die ~rnebung von Beiträgen 
t 'ür d.en AUS bau der Barkauer str. wurde entsprechend 
berichtigt. Die Begründung der Vorlage ist nicht 
verändert worden. 

Der Magistrat hat dem Antrag in seiner Sitzung am 11. 10. 1978 
zugestimmt. 

. 

! 
" 
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S atz u n g 

der Landeshauptstadt Kiel über Beiträge zu den Kosten 
der Befestigung der Fahrbahn und der Gehwege, der Beleuch
tungsanlage, der Regenwasserkanalisation, der Freilegung 
und des Grunderwerbs in der 

Barkauer Straße 

- Abschnitt zwischen dem Poppenbrügger Weg/Kieler Weg und 
dem Grundstück Hopfenlandsberg Nr. 6 -

vom 

~ufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
~n der Fassung vom 11. November 1977 (GVOBl. Schleswig
H(olstein S. 410), geändert durch das Gesetz vom 15o , Febr. 1978 

GVOBl. Schleswig-Holstein S. 28) und der §§ 1, 2 und 8 
~es Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein 
~n der Fassung vom 17. März 1978 (GVOBl. Schleswig-Holstein 
S. 71) und des § 3 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 und 11, 
Abs. 2 und Abs. 3, § 4 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 und 
Abs. 4 der Satzung der Stadt Kiel über die Erhebung von 
Beiträgen für den Ausbau und Umbau von vorhandenen Straßen, 
Wegen und Plätzen vom 2. Nov. 1977 (Kieler Nachrichten 
vo~ 70 Nov. 1977) und der 1. Nachtragssatzung vom 17. Juli 1978 
(K~eler Nachrichten vom 20. Juli 1978) wird nach Beschluß-
fassung der Ratsversammlung vom folgende Satzung 
erlassen: 

Einziger Pa~agraph 

FUr die Befestigung der Fahrbahn und der Gehwege, die 
Erstellung der Beleuchtungsanlage, die Verlegung der 
.Regenwasserkanalisation tmd die Freilegungs- und Grund-
erwerbskosten der Barkauer Straße - Abschnitt zwischen 
dem Poppenbrügger ,yeg/Kieler Weg und dem Grundstück 
HOPfenlandsberg Nr. 6 - ist der beitragsfähige Aufwand 
festzusetzen und durch Beiträge zu decken • . 

Der. Anteil am beitragsfähigen Aufwand, ti.er auf die Bei trags
Pfl~chtigen umgelegt wird, ,beträgt 

1.für die Fahrbahn, die Beleuchtungs-
anlage, die Regenwasserkanalisation, 
die Freilegung und den Grunderwerb 

2.für die Gehwege 

Ki er:' "d , en 

Oberbürgermeister 

50 ~ 
60 %. 

I 
I 



/ 

Der Magistrat 
Sportausschuß 
Sportamt 

30 
Zu Punkt der Tagesordnung 

Kiel, den 13. Oktober 1978 

Drucksache Nr .. 453 

Betr. : Gewährung einer Beihilfe an die Sportvereinigung Friedr.ichsort 
von 1890 e. V. für den Kauf einer Bodenturnfläche 

Berichterstatter: Stadtrat I p sen 

Antrag: Zugestimmt wird der Leistung einer außerplanmäßigen 
Ausgabe in Höhe von 5.700, -- DM bei der neu einzurichtenden 
Haushaltsstelle 550.042.987 - An die Sportvereinigung 
Friedrichsort von 1890 e. V.-flir den Kauf einer Bodenturn
fläche. 

Die Ausgabe wird gedeckt durch Sperrung eines gleich hohen 
Betrages bei der Haushaltsstelle 550.7001 - Förderung der 
Vereins- und Jugendarbeit. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

Mit dem beigefügten Schreiben vom 23. Juni 1978 beantragte die SV Fried
richsort eine Beihilfe zu verschiedenen Maßnahmen mit einem Kostenauf
wand von 25.000, -- DM. 

Da e~tsrrechende Kostenangebote nicht beigefügt waren, haben wir den 
Verelll rm 24. Juli 1978 um diese ergänzenden Unterlagen gebeten. 

Die Antlwort vom 12. Oktober 1978 modifiziert den Ursprungsantrag. 
Die Errichtung eines Geräte-Blockhauses wurde nicht wieder aufgenommen, 
so daß nunmehr 

a) 1 Hochsprunganlage 
1 Schwebebalken 
1 Sprungbrett ' 
Gymnastikgeräte 

b) 1 Bodenturnfläche 

beschafft werden sollen. 

3.500,-- DM 

1.600,-- DM 

1.500,--DM 

6.600, -- DM 

11.400,-- DM 

Die Sportverwaltung wird beim Schulamt darum bitten, die unter Ziffer a) 
genannten Geräte im nächsten Jahr bereitzustellen, da es sich hier um 
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Dinge handelt, die auch für den Schulsport verwendet werden können. 
Daher wird empfohlen, zur Position b) einen Investitionszus'chuß in 
Höhe von 50 % der Kosten zu bewilligen, da diese Turnmatte über
wiegend im Vereinsbetrieb eingesetzt werden wird. 

An Beihilfen ' hat der Verein seit dem 1.1.1970 erhalten: 

9.10.1970 
2. 7.1971 

2. 3.1972 

Judomatte 
Bau von Umkleide
räumen 
Herstellung einer 
Stützmauer 

2.000, -- DM 

30.000, -- DM 

20.12.1972 
6. 3.1973 

Trainingspla tzbeleuchtg. 
3.500,-- DM 
4.500, -- DM 
2.500,-- DM 

3. 5.1974 
4. 4.1975 

18.10.1976 

11 11 

Heimerweiterung 
Heimerweiterung 
versch. Maßnahmen 

Der Mitgliedsbestand ist folgender: 

Kinder ' bis zu 6 Jahren 
Schüler 6 - 14 Jahre 
Jugendliche 14 - 18 Jahre 
Mitglieder 18 - 21 Jahre 
Mitglieder 2 1 - 25 Jahre 
Mitglieder 'über 25 Jahre 

An Beiträgen werden monatlich fällig: 

Kinder und Jugendlicl?-e 
Erwachsene 
Familien 

25.000,-- DM 
50.000,-- DM 
20.000, -- DM 

114 
668 
330 
153 
157 
601 

2.023 

6, -- DM 
8, -- DM 

14, -- DM 

I • 

Der Sportausschuß hat die Vorlage in seiner Sitzung am 16.10.1978 
einstimmig nach Antrag ,beschlossen. Der Magistrat hat dem Antrag 

in seiner Sitzung am 25.10.1978 gleichfalls zugestimmt. 

Ipsen 
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FRIEDRICH·SORT r~~ e.V. 
Förd •• portplatz . T.I.fon 391034 

DER VORSTAND 

SV FRIEDRICHSORT . 23 KIEL 17 . POSTFACH 9054 

FUSSBALL 
GYMNASTIK 
HANDBALL 
JUDO 
KEGELN 
LEICHTATHLET I K 
M INIGOLF 
PRELLBALL 
SCHWIMMEN 
SEGELN 
SPIELMANNSZUG 
TISCHTENNIS 
TURNEN 

VYEY BALL 

An das 2300 Kiel 17, den ~jun i ~ 
Sportamt der Stadt Kier.La-n-::d~e-:sh:-a-u-p-t-s-ta-d~t-K-ie-I .. Postfach 905-4 _j ~au/~~ 
lantziusstraße 0 .. M • g I. " ., ),,Y' ~_ ,/ 

Sportamt \ "'\l.>.r 

2300 Kiel ::~ •• n2, .. ~, ,~,~,N~t978 ~ ~ ') 
\ ~ . ' 

Betr.: Antrag auf Gewährung eines Zuschusses fUr die Beschaffung 
von Sportgeräten fUr die Leichtathletik- und Tumabteilung 
der SV Friedrichsort 

Sehr geehrte Herren 1 

Die Sportabteilungen Leichtathletik und Turnen entwickeln sich in · letzter 
Zeit recht expansiv, dies sowohl im Breiten- 'als auch im Leistungssport. 

Um das Sport- und Trainingsgebot nicht nur auf dem derzeit hohen Stand 
zu halten sondern noch attraktiver zu machen und um gute Voraussetzungen 
f~r die DurchfUhrung von Wettkämpfen zu schaffen, ist die Beschaffung von 
dIversen Sportgeräten geplant. 

Im einzelnen handelt es sich hier um nachstehende Maßnahmen: 

1. Beschaffung einer Berg Hochsprunganlage 
fUr die Leichtathletikgruppe 

2. Errichtung eines Geräte-Blockhauses 
zwecks Unterbringung der Hochsprunganlage 

3. Beschaffen von 
1 Schwebebalken 
1 Wettkampfsprungbrett sowie 
1 Bodenturnfläche 
fUr die Geräteturngruppe 

4. Beschaffen von div. Sportgeräten fUr 
die Gymnastikgruppe 

GESAMT 
, 

DM 

3.500 

7.000 

13.000 

1.500 

25.000 

SPOrthei m Fördep latz . Bankkonten : Kieler Spar· und Leihkasse 49 1 993 , Dresdner Bank 1420860 

Geschäf tsstunden : montags von 19.00 b is 20.30 Uhr 

- 2 -
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Da eine Beschaffung aus ausschließlich eigenen Mitteln nicht möglich ist, 
bitten wir zu prUfen, inwieweit eine Bezuschussung der Anschaffungen 
möglich ist. 

Die Anschaffungen begrUnden wir im einzelnen wie folgt: . 

1. Beschaffung einer Berg Hochsprunganlage 

Bekanntlich hat sich in der letzten Zeit die Leichtathletik
abteilung zu einer der leistungsstClrksten Gruppen im Kieler 
Raum entwickelt. Allein in der letzten Hallensaison stellten 
die Friedrichsorter Leichtathleten in den Schuler- und Jugend
klassen in a Altersklassen die Kreisbesten Hochspringer. 

Zur Ausweitung des Sportangebotes im Training, bei Wett
kClmpfen, bei der Trimm-Dich-Aktion sowie bei dem 
Deutschen Sportabzeichen ist die Beschaffung einer Berg 
Hochsprung dringend erforderl ich . 

. GemClß Angebot der Firma heIa-sport betrClgt der Preis fUr 
eine 400 x 320 cm große Aufsprunganlage fUr Hochsprung 

2. Errichtung eines Gertlte-Blockhauses 

3.500 DM. 

In dem vorhandenen Leichtathletik-GerClteraum kann die neu 
zu beschaffende Hochsprungan lage aus PlatzgrUnden nicht mehr 
untergebracht werden. 

Um eine mögl ichst lange Lebensdauer ~er Hochsprungan lage 
zu erreichen, sollten fUr die Lagerung in der NClhe des Wett
kampfortes eine ' entsprechende Mögl ichkeit der Unterbringung 
geschaffen werden. 

Der Wettkampfort Hochsprung befindet sich im hinteren Teil 
des Fördesportplatzes in Richtung KIUnderwiesenau. In dem 
an die Laufbahn angrenzenden Buschbestand könnte ge
schickt ein GerClteschuppen in Blockhausbauweise eingebaut 
werden. 

Wir meinen, dies könnte auch landschaftsbezogen eine gute 
Lösung darstellen, fUr die u. E. keine Baugenehmigung er
forderl ich ist. 

Wir bitten, uns fUr den Bau des Blockhauses die Genehmigung 
zu erteilen. Die Finanzierung wUrde voll als eigene Leistungen 
anzusehen sein. 

- 3 -
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3 • Turngeräte fUr di e Geräteturngruppe 

Schwebebai ken 
Original Reuther, gepolstert mit Untergestell 

Wettkampfsprungbrett 
System Reuther 

Bodenturnfläche 

- 3 -

1.200 DM 

400 DM 

11.400 DM 

13.000 DM 

Der Schwebebalken und das Wettkompfsprungbrett werden als 
Ersatzbeschaffung fUr unbrauchbar gewordene Geräte fUr die 
DurchfUhrung von Turnwettkämpfen dringend benötigt. 

Bei dem vereinseigenen Schwebebalken ist die Lauffläche stark 
beschädigt, der Schwebebalken der IGS-Schule ist so defekt, 
daß eine Nutzung de~ Gerätes sogar fUr Trainingszwecke aus
scheidet. 

Die Notwendigkeit fUr die Beschaffung der 12 x 12 cm großen 
Bodenturnfläche rUhrt von der kUrzlich durchgefUhrten Kreis
meistp rschaft im Geräteturnen der Jungen her (die Siegerehrung 
hatte damals Herr Diek~lmann durchgefUhrt). 

Bei dieser Veranstaltung wurde eine Bodenturnfläche vom TSV 
Altenholz ausgel iehen. 

Um fUr entsprechende Meisterschaften, Wettkämpfe und Lehrgänge 
die entsprechenden Voraussetzungen zu haben, wäre die An
schaffung der re lativ kostspieligen Bodenturnfltiche wUnschenswert. 

4. Beschaffung von div. Sportgeräten fUr die Gymnastikgruppe 

40 Gymnastikbälle 19 cm ~ 800 DM 

40 Wettkampf- Springseile 

40 Gymnastikreifen 

40 Turnstäbe 

- 4 -

250 DM 

325 DM 

125 DM 

1.500 DM 
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Die Gymnastikgruppe der SV Friedrichsort besteht aus ca. 200 
Damen. An vereinseigenen Gertlten stehen lediglich 10 Seile, 
8 Reifen und 10 Turnstäbe zur VerfUgung. 

Da die Benutzung der entsprechenden Sportgertlte der Schule 
nur teilweise erfolgen kann und die Mitbenutzung immer wieder 
zu Diskussionen fUhrt, soll entsprechendes vereinseigenes Gertlt 
beschafft werden. 

Zusammenfassung 

Von den Eingangs geschilderten Beschaffungen in Höhe von 25.000 DM 
·ubernimmt die SV Friedrichsort die Kos ten fUr das Gertlte-Blockhaus, 
da die Erstellung in Eigenarbeit geplant ist. Der verbleibende Betrag 
von 18.000 DM gliedert sich in 2 Prioritätenblöcke auf. 

I. Priorittlt 

H ochsprungan lage 
Schwebebol ken, Sprungbrett 
Gymnast i kgeräte 

11. Priorittlt 

Bodentumfltlche 

3.500 DM 
1.600 DM 
1.500 DM 

6.600 DM 

11.400 DM 

18.000 DM 
--------

Wir bitten freundl ichst um Bearbeitung unseres Antrages und um PrUfung, 
ob und in welcher Höhe mit einem Zuschuß gerechnet werden kann. 

Inwieweit ZuschUsse vom Leichtathletikverband (Deutsches Sportabzeichen, 
Trimm-Dich-Aktion) oder vom Turnverband ('Nettkämpfe, Lehrgänge) 
zu el'halten sind, kann von uns nicht beurteilt werden. 

Sofern ein angemessener Zuschuß gewährt werden kann, ist die Be
schaffung durchfinanziert . 

FUr weitere AuskUnfte stehen wir Ihnen jederzeit zur VerfUgung. 

Mit freundlichen GrUßen 

Sportverein igung..., Friedrichs 

. --:::-' /~R VORSTA 

//, ~11 
1. Vorsitzender 2. 
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Landesha uptstadt Kiel 
Der Magistrat 
Sportamt 

Ha/Ch 
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1) ~~e If v .FriedriChsort 
Postfach 9054 

v. 1890 Herr Hallmann 

2300 Kiel 17 

I 
I 
i 
I 

, 

: 

Beihilfe tür Sportgeräte 
i , 
I 

seh, geehrte Damen und Herren, 

2989 
Lantziusstr. 
Brest-Halle 

wir 'haben Ihre Bitte um finanzielle Untsretützung erhalten. 
, , 

E8 iat Jedoch nach unseren neuen Beihilferichtlinien nötig, 
daß Sie uns die entsprechenden Kostenangebote zur Einsicht 
vorlegen. 

I 

Es wäre fÜr die Beratungen im Sportausschuß einnvoll~ wenn 
Sie uns konkret mitteilen könnten, mit welchem Betrag wir 
Ihn~n helfen sollten. Die nächste Sitzung dieses Gremiums wird 
all~rdingB erst gegen Ende September/Anfang Oktober statt
finden, so daß wir Sie bitten, uns bis dahin die gewÜnschten 
Angaben herzureichen. 

Mit freundlichem Gruß 

2) WV1 ~ 01.09.1978 

Im AUftrag 

~!r.}f 
Ha i ann . 

I 

'I' 
I 

j 

,I 

-' 

> 

I 

, 

I 



FUSSBALL 
GYMNASTIK 
HA NDBALL. 
JUDO 
KEGELN 
LEICHTATHLETIK 
MINIGOLF 
PRELLBALL 
SCHWIMMEN 
SEGELN 
SPIELMANNSZUG 
TISCHTENNIS 
TURNEN 
VOL LE YBALL 

An das · 'S 2300 Kiel 17, den 12.10.1978 
portamt der Stadt K'lel Postfach 9054 Bau/MU 

Lan tz i usstra ße / Bres t Ha II e r.L~a~j)~d;-c-:;;.~; -i.;" .. -:~-:~-. :-.~-:. :-t--Kie-'-' 
Der Ma r; i st rat ' 

~ • ~~.'O~~;"~~78 t 
Anlagen ....... .. .. . 

2300 Kiel 1 

Betr.: Unser Antrag vom 23.06.1978 uber eine 
Beihilfe fUr Sportgeräte 

Vorgang: Ihr Schreiben vom 24.07.1978 Ha/eh 

Sehr geehrter Herr Petersen, sehr geehrter Herr Hallmann I 

Spät, hoffentlich nicht zu spät, komme ich zur Beantwortung Ihres Schreibens vom 
24. J u I i 1978. 

Z~m Nachweis der seinerzeit in Ansatz gebrachten Kosten fUr Sportgeräte in Höhe 
von '18.000 DM fUgen wir beiliegend entsprechende Unterlagen bei. 

~ezUglich des erbetenen Zuschusses wUrden wir uns gerne 50 % der Gesamtsumme 
-( ?OOO DM wUnschen, wir wUrden aber auch einer niedrigeren Summe zustimmen. 
einen möglicherweise höheren Zuschuß wUrden wir auch nicht ablehnen) 

~s Wöre auch eine Auftei lung des Zuschusses auf die Geschäfts- bzw. Rechnungs
lahre 1978 / 1979 denkbar. 

I. Prioritöt 

- Beschaffung 1978 

Hochsprunganlage 
Schwebebalken, Sprungbrett 
Gymnast i kgeräte 

11. Prioritöt 

- Beschaffung 1979 

Bodenturnfläche 

GESAMT 

Gesamt
kosten 

3.500 
1.600 
1.500 

Erbetener 
Zuschuß 

1.750 
1.300 -i> ~,- l.. 

750 

6.!.poo === 3.30.0.= 

11.400 5.700 
=========== 
18.000 9.000 
========== 

SPOrtheim Fbrdeplatz . Bankkonten : Kieler Spar · und Leihkasse 491993. Dresdner Bank 1420860 

Geschaft ss tunden : montags von 19.00 bis 20.30 Uhr 2 
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Zu der Bodenturnfläche möchten wir noch bemerken, daß diese ausschließlich von 
. den Leistungsturnern unseres Vereins (Training und Wettkampf) genutzt wird. Eine 

Nutzung durch die Friedrichsorter Schulen wird u.E. nicht erfolgen. 

Der angegebene Betrag von 11.400,-- DM beinhaltet die Neubeschaffung einer 
Bodenturnfl äche. 

Hier möchten wir noch folgenden Gedanken zur Diskussion stellen: 

Nach den Informationen unseres Oberturnwartes werden die Gerätebestände 
des Deutsc\1en Turnfestes Hannover ca. 30 % unter dem Neupreis verkauft: 
Sofern Sie uns eine grundsmzl iche Zuschußbewill igung zu der Bodenturn
flöche geben könnten, wUrden wir eine verbilligte Beschaffung in Hannover 
anstreben, den Betrag in 1978 zunächst voll Ubernehmen und den ZuSCh4ß 
eventu~1I sofern mögl ich und erforderl ich erst Anfang 1979 von Ihnen er
hai ten. 

Wir hoffen sehr, daß unsere Vorschläge das Bewilligungsverfahren ein wenig ver
einfachen. 

Wir wUrden uns sehr freuen, wenn die Positionen 2 und 3 der I. Priorität - Schwe
bebalken, Sprungbrett, Gymnastikgeräte - noch in die Sitzung des Sportausschusses 
am 16.10.1978 aufgenommen werden könnte. 

Wenn nicht, i$t es auch nicht schlimm, denn es findet ja in diesem Jahr sicherlich 
noch eine weitere Sitzung statt und außerdem ist die eingetretene Verzögerung 
nicht dem Sportamt, sondern dem Unterzeichner anzulasten. 

Mi freundl ic 

Sportverein gung Friedric , 1890 e. V. 



Der Magistrat 
Sportausschuß 

Zu Punkt 31 der Tagesordnung 

Sportamt Kiel. den 5. Oktobe r 1978 

Betr. : 

Drucksache Nr . . 454 

Gewährung einer Beihilfe an den Kieler Turnerbund Brunswik 
von 1899 e. V. für den Kauf von Sportgeräten 

Berichterstatter: . Stadtrat Ip sen 

Antrag: Zugestimmt wird der Leistung einer außerplanmäßigen 
Ausgabe in Höhe von 3.500. -- DM bei der neu einzurichtenden 
Haushaltsstelle 550.046.987 - An den Kieler Turnerbund 
Brunswik von 1899 e. V. für den Kauf von Sportgeräten -. 

Die Ausgabe wird gedeckt durch Sperrung eines gleich 
hohen Betrages bei der Haushaltsstelle 550.7001 
- Förderung der Vereins- und Jugendarbeit -. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversamm lung -

Begründung: 

~er KTB hat die Absicht. für das Leistungszentrum und den Sportbetrieb 
ln der Gerhardschule folgende Geräte neu zu beschaffen. da die dort 
vorhandenen nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entsprechen und 
auch eine Reparatur nicht mehr möglich ist: 

1 großes Trampolin kompl. mit Rahmenschutz 
1 Stufenbarren 
1 Turnbock 
1 Sprungpferd 
1 Balken (Lede rpolsterung) 
3 Balken- Transportrollen 
1 Sprungbrett (gepolstert) 

3.500 ... - DM 
2.000.-- DM 

700, -~ DM 
1.000.-- DM 
1.500,-- DM 

140. -- DM 
350. -- DM 

=~.}=9=~~-=-=R~ 

~ach ~ücks'prache mit dem Schulamt mußte festgestellt ~erden. daß von 
ort keme Hüfe mehr möglich war, da die Haushaltsmittel bereits 

~rschöpft waren. Im übrigen handelt es sich um Geräte. die überwiegend 
~rn Vereinsinteresse liegen. weniger aber in dem des üblichen Schulsports • 
Ras Schulamt wird jedoch bei der Einrichtung der Turnhalle an der 

eventlou-Schule. die zu einem wesentlichen Teil vom KTB genut zt 
werden wird. großzügig verfahren. 

- 2 -
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Der Landessportverband hat bereits einen Zuschuß in Höhe von 3. OOO~ -- DM 
gewährt, so daß sich die Finanzierung nunmehr darstellt: 

Eigenmittel 
Landessportverband 
Stadt Kiel 

2.690~-- DM 
3. OOO~ -- DM 
3. 500~ -- DM 

9.190~-- DM 
============ 

Der Anteil des Vereins kann als angemessen angesehen werden, so daß 
empfohlen wird, dem Verein mit dem Betr~g von 3.500, - - DM zu helfen. 
Die Notwendigkeit der Anschaffung erscheint gegeben. 
An städtischen Mitteln erhielt der Verein seit dem 1.1.1970: 

9. 7.1970 Erweiterung des Heimes 
2. 3.1972 Deutsche Meisterschaften 

20.12.1972 Deutsche Meisterschaften 
20.12.1973 Sporgeräte 
20.12.1973 E;;uropameisterschaften 
21.12.1976 Teilnahme an IW:eisterschaften 
14. 4.1978 Besuch israelischer Sportler 

Der Mitgliedsbestand zeigt sich wie folgt: 

Kinder bis zu 6 Jahren 
Schüler 6 - 14 Jahre 
Jugendliche 14 - 18 Jahre 
Mitglieder 18 - 21 Jahre 
Mitglieder 21 - 25 Jahre 
Mitglieder über 25 Jahre 

206 
873 
243 
104 
154 
905 

2.485 
======= 

An Beiträgen werden monatlich erhoben: 

Kinder und Jugendliche 
Erwachsene 
Familien 

4~ -- DM 
7,-- DM 

10 -- DM ~ . 

6. OOO~ -. DM 
' 600~ -- DM 
800, -- DM 

3.000~-- DM 
500~ .. - DM 

2.400,- DM 
3.000, -- DM 

Der Sportausschuß hat die Vorlage in seiner Sitzung am 16.10.1978 einstimmig 
nach.Antrag beschlossen. Der Magistrat hat dem Antrag in seiner Sitzung 
am 25.10.1978 gleichfalls zugestimmt. 

Ipsen 



I Ii... 

Der Magistrat 
Sportausschuß 

Sportamt 

32 Zu Punkt der Tagesordnung 

Kiel, den 4. Oktober 1978 

Drucksache Nr. 4"55 

Betr. : Gewährung einer Beihilfe an den Turnverein Hassee
Winterbek e. V. für den Kauf einer Videorecorder-Anlage 

Berichterstatter: Stadtrat I P sen 

Antrag: Zugestimmt wird der Leistung einer außerplanmäßigen 
Ausgabe in Höhe von 3.600, -- DM bei der neu einzurichten
den Haushaltsstelle 550.045.987 - An den Turnverein Hassee
Winterbek für den Kauf einer Videorecorder-Anlage -. 

Die Ausgabe wird gedeckt durch Sperrung eines gleich hohen 
Betrages bei der Haushaltsstelle 550.7001 - Förderung der 
Vereins- und Jugendarbeit -. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

D~r THW beabsichtigt den Kauf einer Videorecorderanlage, die zum über
wlegenden Teil dem -technischen SpoTtbetrieb der 1. Mannschaft im Hallen
handbalL. aQer auch den verschiedenen anderen Abteilungen zur Verfügung 
steht. ]jasl bisher verwendete Gerät ist entzwei und nicht r.eparierbar. 

Das vorliegende Kostenangebot lautet: 

Videorecorder-Set (Videorecorder, Kamera) 
Zubehör (Anschlüsse , Kassette, Kabel, Taschen) 

4.401,-- DM 
2.093, -- DM 

+ 12 % Mehrwertsteuer 
6.49'4, -- DM . 

779,28 DM 

7.273,28 DM 

Der Ve~ein hat seit vielen Jahren keine Beihilfen für sport;:;;;:::=~::;ruch 
genommen. 

Es kann erwartet werden, daß der THW die Hälfte der Kosten aufbringt, 
So daß wir empfehlen, mit einem Betrag von 3.600, -- DM zu helfen. 

, 

Seit dem 1.1.1970 erhie·lt der Verein aus städtischen Mitteln: 
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Reise nach Mexico 
Umbau Krummbogen 

20. 9.1971 
6.10.1972 

27. 3.1973 
6. 6.1977 

18.11.1977 

Umbau Krummbogen 
Renovierung Tennisanlage 
Teilnahme an Meisterschaften 

An Mitgliedern weist der Verein vor: 

Kinder bis zu 6 Jahren 
Schüler 6 - 14 Jahre 
Jugendliche 14 - 18 Jahre 
Mitglieder 18 - 21 Jahre 
Mitglieder 21 - 25 Jahre 
Mitglieder über 25 Jahre 

An Beiträgen sind zu zahlen: 

Kinder und Jugendliche 
Erwachsene 
Familien 

35 
438 
221 

5J 
74 

711 

1.530 
===== = 

5. -- DM 
9 .... • DM 

17.-- DM 

, 15.000. -- DM 
135.000,. -- DM 
75 ~ 000) -- DM 
10.000.-- DM 

300. -- DM 

Der Sportausschuß hat die Vorlage in seiner Sitzung am 16,10,1978 
einstimmig nach Antrag beschlossen,Der Magistrat hat dem Antrag 
in seiner Si~zung am 25.10.1978 gleichfalls zugestimmt. 



Der Magistrat 
Sportausschuß 
Sportamt Kiel, den 4. Oktober 1978 

Drucksache Nr. 456 

,getr. : Gewährung einer Beihilfe an die Rudergesellschaft 
. Germania e. V. zum Kauf eines Jugend-Ruderbootes 

Berichterstatter: Stadtrat I ps e n 

.Antrag: Zugestimmt wird der Leistung einer außerplanmäßigen 
Ausgabe in Höhe von 4.000, -- DM bei der neu einzurichtenden 
Haushaltsstelle 550.044.987 - An die Rudergesellschaft 
Germnia e. V. für den Kauf eines Jugend-Ruderbootes mit 
Zubehör -

Die Ausgabe wird gedeckt durch Sperrung eines gleich hohen 
Betrages bei der Haushaltsstelle 550.7001 - Förderung der 
Vereins- und Jugendarbeit -

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

~it Schreiben vom 16. August beantragt die Rudergesellschaft Germania 
einen Investitionszuschuß für die Beschaffung eines Jugendruderbootes mit 
ZUbehör. Nach dem vorgelegten Kostenangebot ist mit folgenden Ausgaben 
zu rechnen: 

1 Boot kompl. 
2 Paar Skulls 

+ 12 % MWSt 

8.350, -- DM 
1.100,--DM 

9.450, -- DM 
1.134,-- DM 

10.584,-- DM 

Der Verein hat gleichzeitig beim Landessportverb::~::=:i:::=;uschuß 
gebeten. Der LSV hat entschieden, der Rudergesellschaft mit 3.000, -- DM 
zu helfen, so daß sich die Finanzierung wie folgt darstellt : 

?esamtausgabe: 

Eigenmi ttel 
Landessportverband 
Stadt Kiel 

3.584, -- DM 
3.000, -- DM 
4.000, -- DM 

10.584, -- DM 

10.584, -- DM 

- 2 -
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Eigenmittel in dieser Höhe können vom Verein aufgebracht werden. 

Das Boot wiFd sowohl für die Ausbildung und das Training der Jugendlichen 
eingesetzt als auch den dem Verein angeschlossenen vier Schülerruder
riegen zur verfügung stehen. 

Es wird daher empfohlen# einen Investitionszuschuß in Höhe von 
4.000, -- DM z'u bewilligen, zurnal die RG Germania seit langer Zeit 
kein'e Bei:hilfe für Sportgeräte in Anspruch genommen hat. 

Seit dem 1.1.1970 hat der Verein aus Beihilfemitteln erhalten: 

5.2 .. 1970 Schmutzwasseranschluß 
20.12.1972 Heizungsanlage 

An Mitgliedern hat der Verein 

Schüler 6 - '14 Jahre 
Jugendliche 14 - 18 Jahre 
Mitglieder 18 - 21 Jahre 
Mitglieder 21 - 25 Jahre 
Mitglieder über 25 Jahre 

Die Mitgliedsbeiträge betragen monatlich 

Kinder 8, -- DM 
Jugendliche 10,-- DM 

I 

Erwachsene 16# -- DM 
Familien 24# -- DM 

6.000# -- DM 
4.000#-- DM 

58 
68 
17 
16 

146 

305 

Öer Sportausschuß hat die, Vorlage in seiner Sitzung am 16.10.1978 einsti:mmU 
nach Antrag 'beschlossen. Der Magistrat hat dem Antrag in seiner Sitzung 
am 25.10.1978 gleichfalls zugestimmt. 



Zu Punkt 34 der Tagesordnung 
------------=-------~ Der Magistrat 

Sportausschuß 
Sportamt Kiel, den 3. Oktober 1978 

Drucksache Nr. 457 

Betr. :. Gewährung einer Beihilfe an den Kieler Kanu-Klub e. V. 
für den Kauf von Booten und Sportgeräten 

Berichterstatter: Stadtrat I ps e n 

An t rag: Zugestimmt wird der Leistung einer außerplanmäßigen 
Ausgabe in Höhe von 3.950, -- DM bei der neu einzurichtenden 
Haushaltsstelle 550.043.987 - An den Kieler Kanu-Klub für 
den Kauf von Booten und Sportgeräten .. 

Die Ausgabe wird gedeckt durch Sperrung eines gleich hohen 
Betrages bei der Haushaltsstelle 550.7001 - Förderung der 
Vereins- und Jugendarbeit -

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

A 18· ' m • AprIl 1978 erbat der Kieler Kanu-Klub einen städtischen Investitions-
zuschuß zu folgenden Anschaffungen: 

1 Canadier-Einer 
8 Hanteln/Gewichte 
1 Wettkampfhantel 
1 Sprossenwand 
1 Wandercanadier_ Zehne r 
12 Canadierpaddel 
12 Kajakpaddel 
3 Kajak-Einer 
1 "V"_. 

n.i:l.Jak- Zweier 

1.000,-- DM 
500, -- DM 
700, -- DM 
300, -- DM 

4.000, -. DM 
1.200, .. - DM 
1.900,-- DM 
7.200, -- DM 
2.600,-- DM 19.400 -- DM ======'======= 

~abei teilte der KKK mit, daß ein Eigenanteil von 8.000, -- DM aus dem 
s:u~halt 1978 und 2.000, .. - DM durch einen Spendenaufruf, insgesamt 

mit 10.000, __ DM, möglich wäre. Verbliebe eine Finanzierungslücke 
von 9.400, .. ~ DM. 

~!e ~ns der Landessportverband unaufgefordert mitteilte, wurde dem 
in ~~.ln vom dortigen Finanzausschuß eine Beihilfe zum Kauf von Booten 
. ohe von 5.450, __ DM bewilligt. 

- 2 -
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Dami t stellte sich die Finanzierung für die Sportverwaltung 
nunmehr dar: 

Gesamtaus gaben 19.400 ... - DM 

Eigenmi ttel 
Landessportverband 
Stadt Kiel 

10.000.-- DM 
5.450.-- DM 
3. 950~ .. - DM 19.400.-- DM · 

Diese Auffassung wurde dem KKK am 24. Juli unterbreitet und es wurde 
gebeten. bis zur nächsten Sportausschußsitzung das Einverständnis mit 
dieser Verfahrensweise zu erklären. 

Mit dem beigefügten Schreiben vom 3. September 1978 ist dies, geschehen. 
allerdings bittet der Verein gleichzeitig um eine Beihilfe in Höhe von 
7. 500~ - .. DM. Es wird empfohlen. diese Erhöhung abzulehnen. da in der 
Antragsbegründung auf die Beihilfegewährung durch den LSV nicht einge .. 
gangen wird. 

Dem Verein wurden seit dem 1.1.1970 aus Beihilfemitteln gewährt: 

22.3.1971 
18.2.1972 

50j ähriges Jubiläum 
3 Kajak-Einer 

Der Mitgliederbestand stellt sich wie folgt dar: 

Schüler 6 .. ' 14 Jahre 
Jugendliche 14 - 18 Jahre 
Mitglieder 18 - 21 Jahre 
Mitglieder 21 00 25 Jahre 
Mitglieder über 25 Jahre 

31 
49 
26 
22 

254 

382 
===== 

An Mitgliedsbeiträgen fallen monatlich an: 

Jugendliche 
Erwachsene 
Familien 

500. 00 - DM 
1.200.- 00 DM 

Der S ortausschuß 

6. -- DM 
10.-- DM 
12.- .. DM. 

hat die Vorlage in seiner Sitzung am 16 .10.78 einstimmig 
nach Antrag beschlos.sen. Der Magistrat hat dem AntrS~ 
in seiner Sitzung am 25.10.1978 gleichfalls zugestimmt. 

' ) /'1'\ t VJ 

Ip en 

r 

I 



Sportausschuß 
Sportamt 

~Z~u~p~u~n~k_t ___ 3_5 __ d~_~ Tagesordnung 

Kiel. den 16. Oktober 1978 

l)rucksach~ 'Nr. 472' 

Betr. : Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe 'für den Kauf einer 
elektronischen Bäderkasse 

Berichterstatter: Stadtrat I p ~ e n 

Antrag: Bei der Haushaltsstelle 572000.9352 - Technische Arbeitsgeräte. 
Werkzeuge _ wird der Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe 

r:i.us h -'J~ 'c" _'_ " _"~r' in Höhe von 15.511.-- DM für den Kauf einer elektronischen 
ei 1, ' " ', ,, ~ , . lü':hchäderkasse für die Schwimmhalle Schilksee zugestimmt. 

Rii;'JI~;;=,:~~,el1 ~er Betrag wird gedeckt durch Mehreinnahmen bei der Haushalts-

1~1 tu/~' stelle 560.115 - Nutzungsentgelte -

I' 

IlL 

V (0. - Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

Für die Schwimmhalle Schilksee wurde 1972 eine mechanische Bäderkasse 
von der Firma Anker zum Preis von 18.200, -- DM + MWSt beschafft. Die 
Maschine ist durch die starke Beanspruchung so reparaturanfällig geworden. 
daß sie für den laufenden Betrieb nicht mehr eingesetzt werden kann. Zur 
Zeit befindet sie sich wieder in der Werkstatt, innerhalb der letzten 
4 Monate zum 3. mal. und die Kassiererinnen arbeiten mit einer Ersatz
maschine. die statt der benötigten 28 nur 5 Zählwerke hat. 

Es ist daher erforderlich~ eine neue Bäderkasse zu beschaffen, um eine 
ordnungsgemäße Kassen- und Buchführung zu ermöglichen. 

Die Nachfolgefirma der Anker GmbH •• die ADS-Anker Data System
bietet eine elektronische Bäderkasse mit 40 Zählwerken an. Es können 
alle Festpreise ein- gegeben werden. so daß von der Kassiererin nur die 
entsprechende Taste zu drücken ist. Die Handhabung ist leicht und schnell 
und kann auch von Vertretungskräften ohne langwierige Einarbeitung durch
geführt werden • 

Außer der Firma ADS bietet noch die Firma National - NC R - Bäderkassen 
an. Da in der Schwimmhalle Gaarden auch 2 Kassen der Firma ADS in 

. Betrieb sind und eine Einheitlichkeit in Hinsicht auf Kassenführung, 
Maschinenwartung und Firmenbetreuung für einen übersichtlichen Betriebs
ablauf notwendig sind, wurde die Fa. NCR nicht zur Angebotsabgabe auf
gd~fordert. Bei ADS verringern sich dazu noch die Anschaffungskosten um 

le R" kk uc aufsumme der mechanischen Kasse. 

- 2 -
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Da die Schwimmhallen nach dem Steuerrecht " Betr iebe gewerblicher Art''' 
sind, ist der Mehrwer.tsteuerbetrag dem Nettobetrag für die überplan
mäßige Ausgabe nicht zuzurechnen. Die Mehrwertsteuer wird aus dem 
Verwaltungshaushalt gezahlt und im gleichen Monat als Vorsteuerabzug 
dem Finanzamt gegenüber geltend gemacht. 

Angebot der Firma ADS 
Rückkauf qer mechanischen Kasse 

. • / . 3 % Skonto 

(+ 1.861,24 DM MWSt) 

übe rplanm äßig = 

17.490,-" DM 
1.500,-- DM 

15.990, -oe DM 
479, 70 DM 

1~.510,30DM 

15.511,-- DM 

Zur Zeit der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes war nicht zu 
e~kennen, daß die alte Kasse nicht mehr eingesetzt werden kann. 

Durch die günstige Entwicklung der Einnahmen bei der Haushaltsstelle 
560.115 - Nutzungsentgelte - wurde das Haushaltssoll im Nachtrag 
von 30.000, -. DM auf 45.000, -- DM erhöht. Da die Heimspiele der 
KSV Holstein noch mehr Zuschauer als erwartet brachten, beträgt die 

' Einnahme per 12.10.1978 bereits 57.890,- - DM, liegt also um 
12.890,-- DM über dem Soll. Es stehen noch 7 Heimspiele aus. Bei einem 
Zuschaueranzahldurchschnitt von ca. 8000 Personen bei einem mittleren 
Eintrittspreis von 7. -- DM sind bei 5 % Spielabgabe noch 19.600, -- DM 
als Einnahme zu erwarten. Durch zwei Heimspiele zuzüglich der vor
handenen Mehreinnahmen wird die überplanmäßige Ausgabe bereits gedeckt~ 

Das Kämmereiamt wurde telefonisch v~n dieser Vorlage in Kenntnis ges,etzt,. 
Da die Notwendigkeit der Anschaffung besteht und ein entsprechender . 
Deckungsvorschlag gemacht werden kann, wird die weiterführende Vorlag;e 
an den Magistrat mitgezeichnet. 

Der Sportausschuß hat die Vorlage in seiner Sitzung am 16.10.1978 
eir~stinnmig nach Antrag beschloss.en, 

Ipsen 



Zu Punkt 36 der Tagesordnung 

Liegenschaftsam t 

Betreff: 

Drucksache 473 

Zusätzliche Beschäftigung von 2 Mitarbeitern im 
Liegenschaftsamt im Rahmen des ABM-Programms 

Berichterstatter: Bürgermeister Barow 

Antrag: a) Dem Einsatz von 2 zusätzlichen Mitarbeitern im 
Liegenschaftsamt im Rahmen der Förderung von 
allgemeinen Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung 
für die Zeit vom 1. 10. 1978 - 30. 9. 1979 wird 
zugestimmt. 

b) Der Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe im 
Rahmen des Sammelnachweises A in Höhe von 
18.500, .... DM wird zugestimmt. 

Der Betrag wird gedeckt 

I. durch Einnahmen bei der neu einzurichtenden 
Haushaltsstelle 035.174 .. Von der Arbeitsver
waltung .. in Höhe von 16.600, -- DM 

II. durch Sperrung eines Betrages bei der Haus
haltsstelle 881.620 - Entschädigung für die 
Aufgabe von Pachtgärten .. in Höhe von 
1. 900, -- DM • 

.. Endgültige Beschlußfassung durch die Ratsversammlung -

Begründung 

Durch Beschlüsse der städtischen Selbstverwaltungsorgane haben die 
E.rbbauberechtigten in einem zahlenmäßig großen Umfang in den einzelnen 
Sledlungsgebieten die Möglichkeit eingeräumt bekommen, den Grund und 
Boden ihrer Erbbaugrundstücke käuflich zu erwerben. In Hammer und 
Hassee können die Mieter stadteigener Wohngrundstücke die bisherigen 
Mietobjekte kaufen und damit Eigentum bilden. Zahlreiche Wohn- und 
Geschäftsgrundstücke. die nicht von planerischen Maßnahmen betroffen 
werden, sollen an die Kieler Wohnungsbaugesellschaft mbH - die diese 
Objekte bereits in Verwaltung hat - veräußert werden. 
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In verschiedenen Neubaugebieten sind stadteigene Flächen für eine 
Einfamilienhaus-Bebauung ausgewiesen worden. Die Vergabe und Ver
äußerung an die einzelnen Bewerber wird unmittelbar durch die Stadt 
vorgenommen# während früher in ähnlichen Fällen eine globale Ver .. 
äußerung ·an Bauträger und Gese;tJ..schaften vorherrschte. 

Die in den letzten Jahren zunehmenden Schwierigkeiten bei Grund
erwerbverhandlungen führen dazu# daß sich bereits bei der Bewältigung 
der normalen Tagesgeschäfte sachliche und zeitliche Engpässe zeigen. 
Die zusätzlichen Aufgaben verschlechtern diese Situation noch. Damit 
einerVerbesserung durch neue Planstellen kurzfristig nicht zu rechnen 
ist# könnte der Einsatz einer geeigneten ABM-K+aft Abhilfe schaffen. 

Im Bereich der Grundstücksverwaltung wird es für dringend erforder
lich gehalten# neben einer vollständigen Grundstückskartei einen Besitz
atlas anzulegen. Nur eine solche Einrichtung gewährt einen Überblick 
über den städtischen Grundbesitz und ermöglicht damit seine sachge
rechte Verwaltung. Diese zusätzliche mit einem hohen Arbeitsaufwand 
verbundene Tätigkeit kann von den vorhandenen Mitarbeitern nicht be
wältigt werden. Hierfür bietet sich die Beschäftigung eines zusätzlichen 
Mitarbeiters aus dem ABM-Programm an. 

Die Kosten -für 2 Arbeitskräfte betragen für die Zeit vom 1. 10. 1978 
bis 30. 9. 1979 insg~samt 74 .. 000. -- DM. Auf das Haushaltsjahr 1978 
entfällt ein Viertel dieser Kosten in Höhe von 18.500# -- DM. Insoweit 
entsteht eine überplanmäßige Ausgabe.. die wie im Antrag angegeben, 
zu decken ist. 

Von dem auf das Haushaltsjahr 1979 entfallenden Kostenanteil von 
55.500 .. -- DM werden aus dem ABM-Programm 49.900. -- DM erstatt~t. 
Der auf die Landeshauptstadt Kiel entfallende Anteil von 5.600 .. -. DM 
ist im Rahmen des Haushaltsplanes 1979 im Sammelnachweis A zusätz
lich zur Verfügung zu stellen. 

Die Vorlage ist mit dem Personalamt abgestimmt und vom Kämmereiamt 
mitgezeichnet worden. 

Bar 0 w 

Finanzausschuß hat i n seine r Si tzung am 23 10 1978 e in stimmig 
zugestimmt 



De r Magist~a t _Z...:.:u--'-,;.:::u:::..::n:::..::k-=-t_-.:3:....7~ __ d.::.e:=.;r::........:T::.:a:::>gO!,;e::.:s:....o:..:r:...:d=n.:..:un=g 

Der Oberbürgermeister 
S c h u I amt 

,!!etr. : 

Kiel, den 19. Oktober 1978 

Drucksache 466 

Mehrkosten für den Neubau des Berufsschulzentrums Gaarden 
1. Bauabschnitt 
hier: Genehmigung einer Eilentscheidung des Oberbürgermeisters 

Berichterstatter: Oberbürgermeister BgntzerjStadtschulrat Dr. Lohmann 

Antrag: 

~gründung: 

1. Folgende Eilentscheidung des Oberbürgermeisters wird ge
. nehmigt : 

1.1 . Für den Neubau des Beru·fsschulzentrums Gaarden wird auf
grund des Kostenanschlages des Hochbauamtes vom 
9. Oktober 1978 ein Gesamtausgabebedarf in Höhe von 
17.190.000,-- DM für den 1. Bauabschnitt anerkannt. 

1.2 Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind durch den 
Haushaltsplan 1979 zu schaffen. 

Der KostenanSChlag für den 1. Bauabschnitt des Berufsschulzentrums Gaarden ist 
auf der Grundlage der Ausschreibungsergebnisse der Rohbauarbeiten und im übrigen 
auf der Basis der heute gültigen Baupreise aufgestellt worden. Dadurch sind 
etwa 45 % der gesamten Baukosten durch im Wettbewerb entstandene Preise belegt. 
Der Kostenanschlag schließt ab mit 17.190.000,-- DM. Die von der Architekten
partnerschaft aufgestellte und vom Hochbauamt geprüfte Kostenberechnung vom 
11.8.1977 wird somit um 890.000,-- DM überschritten, das sind 5,4 %. Insgesamt 
handelt es sich hierbei um eine solche Abweichung von der Kostenberechnung, die 
nach § 10 Abs. 3 ader Baumittelrichtlinien einen Beschluß der Ratsversammlung 
erforderlich macht. 

Di~ in diesem Jahr bereitstehenden Kassenmittel und Verpflichtungsermächtigungen 
relchen aus, so daß die zusätzlichen Kosten in den Haushaltsplan 1979 einbe
Zogen werden können. 

2 -
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DieNotwendig~eit zu einer Eile~tscheidung wurde wie fo~gt begrüpdet: 

1. Die teilweise ~m 31.1 0 .1978 ablaufende Zuschlagsfrist für die Vergabe der 
~ohbauarbeiten könnte ein~ehaltep werden. Es bliere eine erneute AUßßa4re:j.
bunß; erfipart. 

2 • Mit den Bauarbeiten könnte npeh in diesem Monat begarmen w.erdel1, Si~ könl1tel1 
voraussichtlich bis zum Eipbruch des Wil1ters soweit durangefunrt Werden, daß 
die Erdarbeiten fertiggestellt, die Grund~eit~gen verlegt und die Bauwev~
sohle eingebaut werden ~önnte~ Während der Wiqtermonate könnten die ßtaqlqB
tonfertigteile hergestellt und im zeitigen Frühjahr 1979 eil1gebaut wer den. 
Das hätte für den zeitlichen Abl~uf entscheidende Vorteile. 

3. Je frqner mit den Bauarbeiten begonnen und je zeitiger der Bauablaqf durang~~ 
führt wird, umso weniger tief geraten wir .'mit unseren weiteren Ba~arbeiten j,p 
die ne~e Lohnrunde U~d desto geringer dürften si~h die Baupre~se auf die 
noch ausz~schreibendeq Gewer~e aUPwirken. 

4. Je mehr Baqleistungen ~6ch bis zum Jahres~mde 1978 ausgeführt werden, J.Wl~p 
weniger ist die Belastung aus der im Jahre 1979 zu erwartenden t-iehrwert
steuererhöhung. 

Durch den Haushaltsp~al1 eins~hl~ 
Nachtragsplan bisher bereitgestellt 
davon bisher freigegeben 
bish~r no~h nicht freigegeben 

In V/itrtr/ittuna 

Möller 

Ausgabemittel 
DM 

... 

4.000.000,--
3.995.POO,--

5.000,--

Verpflichtungserm~hti~ 
Bungen DM ~ 

7.000.000,--

7.000.000,--

Der Mqgistrqt hat dem Alltrag in seiller Sitzung am 25. IP. 1976 zl.lge~timmt . 

I' 
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Zu Punkt 38 der Tagesordnung 
Der Magistrat 

jugendwohlfahrtsaus sc huß 
u gen d amt Kiel, den 5" Oktober 1978 

Drucksache 452 

AUSbau des Jugendheims Suchsdorf 

.!?.erichterst~tter: Stadtrat LUtgens 

Antrag: 

Zu I - IV: 

Zu V' ---.:-..:... 

1. Bei der Haushaltsstelle 467.060.940 - Instand
setzung des Daches am Jugendheim Suchsdorf -
wird einer überplanmäßigen Ausgabe von 24 .000,-~DM 
zugestimmt. 

11. Die Zweckbestimmung des Ansatzes wird in "Ausbau 
des Jugendheimes Suchsdorf" geändert. 

111. Die Mehrausgaben werden gedeckt durch Mehrein
nahmen bei der neu einzurichtenden Haushalts
stelle 467.060.361 - vom Land für Jugendheim 
Suchsdorf - (24.000,-- DM). 

IV. Soweit eine Abwicklung der überplanmäßigen Aus
gabe bis zum Jahresschluß 1978 nicht möglich 
ist, kann ein Haushaltsrest gebildet werden. 

V. In den Haushaltsentwurf 1979 ist bei der Haus
haltsstelle 467.060.940 - Ausbau des Jugend
heime s Suchs~orf - ein Ausgabeansatz von 
24.000,-- DM einzustellen. 
Eine Einnahme in gleicher Höhe ist bei der 
Haushaltsst e lle 467.060.361 im Jahre 1979 zu 
veranschlagen. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung .. 

- Endgültige Beschlußfassung durch die Ratsver
sammlung im Rahmen der Haushalt sberatung. -

ßep'rU"nd 
~ ung: 

Das Land . ' 
dungSb eSJ~gendamt hat mit Bescheid vom 20 . 9 .1 978 einen Zuwen-
über ~Scheld für den Ausbau des Jugendheimes in Kiel-Suchsdorf 
bleibelne~ Betrag von 24.000,-- DM ertei lt. Weitere 24 .000,-- DM 
Landeen für 1979 in Aussicht geste llt, sofern diese Mittel im 
Voraushaushalt bereit gestellt werden. Die haushaltsrechtlichen 

Ssetzung~n für den Ausbau des Jugendheimes sind zu schaffen. 

- 2 -
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Die Einzelheiten der Bauausführung weTde n zwischen dem Hochb auamt 
und' dem Vorstand des Vereins Jugendheim Suchsdorf abgesprochen -

I siehe beigefügten Vermerk. 
Der Jugendwohlfahrtsausschuß hat am 5.10 .1978 einstimmig antragsgemäß beschloSe 

~ 
Lüt genf) --
Der Magistrat hat de.m Antrag ih seiner Sitzung am 25.10.1978 gleichfalls 
zugestimmt'. 
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J u gen d amt 
42.725.09 Hö/N 

1) Vermerk: 

Jugendheim .Suchsdorf 

Kiel, den 5. Oktober 1978 

Am 3.10.1978 fand im Jugendheim Suchsdorf ein Ortstermin statt, 
an dem u. a. teilnahmen: 

Frau Fischer, vom Vorstand Jugendheim 
Herr Boysen, vom Beirat 
Herr Hellberg, vom Jugendheim 
Herr Köhler) 
Herr Pfau ) vom Hochbauamt 
Herr Höffner, vom J~gendamt. 

Es wurde folgendes Ergebnis erzielt: 

1. Die Dachinstandsetzung wird in der vom Hochbauamt begonnen 
Arbeit mit der Beschichtung des Zinkdaches und der an den 
Außenwänden angebrachten Zinkflächen zu Ende geführt. 

2. Aus de~ zusätzlich vom Landesjugendamt berei~gestellten Mit
teln werden vorrangig die Instandsetzung und evtl. Verlegung 
der San~täranlagen durchgeführt. Darüber hinaus werden in dem 
Hause die Fenster und Türen so hergerichtet, daß sie für einen 

2) H 

Jugendheimbetrieb brauchbar sind. . 
Die Einzelheiten werden zwischen Bauamt und Vorstand des Jugend
heims direkt abgesprochen. Das Hochbauamt wird schnellstens den 
Kostenanschlag aufstellen. 
V?m Jugendamt wurde darauf hingewiesen, daß die Landesmittel in 
H?he von 24.000,-- DM noch in diesem Jahr verwendet werden sollen. 
Dle Reihenfolge der Arbeiten wird so eingerichtet, daß die Mit
telverwendung r echtzeitig erfolgen kann. 

errn Stadtrat Lütgens z~. ~ 

3) Wv. *' ~I Je 
Im AUftrag 

~. 14J1rw 
Höffner I 



DER STADTPRÄSIDENT 

~~.i~r:~t_~ __ c!.~_!~e!:~c:r.9!l~!l.s eH 0.. ~1'0 k Q f 
?;~ plA.u.ld· ~ ck, TQ~ot-d~ttq l 'KV) 

Kiel, den 1. November 1978 

~!:!!.:2 Nachwahl eines Mitg liedes in den" Ortsbeirat Kiel-Schitksee 

~!:~i.:~~~s!~~t~.!:.. Stadtprtlsident 

~n.!~0Jl.:_ FUr das aus dem Ortsbeirat Kiel-Schi Iksee ausgeschiedene Mitglied 
Frau Dr. Christa Lohmann wird 

Herr Gerd P ras s e, Priwallstr. 63, 2300 Kiel 17, 

als Nachfolger festgestellt. 

Frau Dr. Christa Lohmann, bi sher Mitglied des Ortsbeirats Kiel-Schilksee, hat 
Stadtprtlsident mitgeteilt, daß sie ihr Mandat im Ortsbeirat Schilksee niederlegt. 

Frau Dr. Lohmann wurde auf Vorschlag der SPD in den Ortsbeirat gewtlhlt. Das 
Vorschlagsrecht steht derj enigen Partei zu, der das Mitglied bisher angehört hat. 

Der Örtsverein Kiel-Schilksee der SPD hat Herrn Gerd Prasse als Nachfolger vor
geschlagen. 

Johanning 



Ä n w e s e nhe il' s l i s t e 

fü r d ie S il'zung de r Ra tsversamm l ung am 

Lfd. 
Na me Nr . Unte rschr ift 
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l. StadlTa l B a l z erse n OLM-~;) l~ · ... .... .. ....... .. ... ...... ... . 
2. Ra lshe rr B erg i e n 

3. RCltsherr Dr. ß e rnh ardt 

4. RCitshe rr Br e i tkop f 

5. Ra tshelTi n D e tl e f 
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6. Sladtrat bi e ke lm an n 

7. Ratsherr Di e s e i 

8. Stadtrat E n, ge l ma n n 

9. Ratsherr Fröhlich 

Ol.u. 1 .u. cl · ./. ... ...... -..:.: . ... . . .... ... . . . .. .: .tJi::E. : . ~ ~ . :-..... .. . 
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10. Ra tshe rr Günth e r · ••.. ••. ~. <-:-Jf.o.(t.~ cf. .... .. ....... . 
1l. Ra tsherr H ä nsl e r "I üLc Wf. JU cl 
12. Stadtrat Hagelst ei n 

13. Ratsherr H e i I i 9 

14. Ra l'sherr Dr. H e rmann t, ----7' 
• ••• •• I J ••• •• •••••••••• •••• • • ••• 

15. Ratshe rr H e s s / · ..... ~ . . . . .. . ...... ... .. ..... ., 
16 . . Ra tsherr H i r t e ~ cl .......... ..... ........... " ..... 
17: Stadt ra t Ho c hheim GuA. ~ fLM-c/ · ..... .. ........ ...... .... .... .. . 
18 . Ratshe rrin Hof e r ........ ~ .. ) .. ~l ..... .. ...... . 
19 . Stadtra l' I p s e n 

20. Stadtpräside nt J 0 h a n n i n 9 

. .. .... ~~ . "'lfl.u.. c/ ...... .......... .... 
d 

2l, Ratsherr Krumrey 

22. Ratsherr KUster 

23. Ratsherrin La n 9 e 

24. Ra tsh err H.-J. La n 9 e 

'25. Ratsherr W. Lange 

26. Ratsherr Lee s t 

/ L.-. "' i" :" ' :/ ' . . ..... . .. 1 ••••• 

1". ./ I! -i'····· / Z····· · ..... .... ........ . 
.... ................. .. ... . 

27. Stadl'rat L~ppe 

28. Ratsherr Lu t h 

. ~~: ............... . 

....... Ä!.~ .. ~ ............. . 
J 
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Ud. 
Nr. 
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N a me Unte rsc hrift 

---_._~_._---- ._---

29. S t a dt rCll' 

30. Ra1 5her r 

3l, RCl!"s herr 

32. Ratshe rr 

33. Ralshe rt' 

34. Ral'sherr 

35. Ra tsherr 

36. Ratsherr i n 

37. Ratsher r 

38. Ra tsherr 

39. Ratshe rr 

40. Stad trat 

4l, Ral'sherr 

42. Ra tshe rr 

43. Ra l'sherr in 

44. Ratsherr 

45. St'adtrat 

46. Ral'sherr 

47. ' Ratsherr 

48 : Raj'sherr in 

49. Ratsh e rr 

M ö I I e r 

Nykamp 

P e t e r s 

Pe te rsen 

Rapsch 

Raup a c h 

Dr. R e i m c rs 

R e y e r 

Rönnefahrl" 

Rös se r 

- 'r:/. - -

... 
... \ :1. 

'-'V ....... -LA )'-V. ) cl 

: : : .... ··· '.\:.' .. ··~i#(f.: :: :: : : 
...... . VJ!9~;~~ .. ... .. ..... .. . 

R ü d e i - 'I 

Sau e rbaum .... . .. ~~;,;} . ......... .. 
5 eh m i d t - B rad e r 5 e ~ •• -;a~ ....... ';A.;;J";,i..~'~;,; " 

E~'-:":' ............ . 
S h " . <:r> ~ C 0 n I n 9 .• .-: .••• . ~ .. .... -. ,- . •. -: •. ~ •.. . . 

(Lu 0(/)~ tue Si eve rs 

Spi c khoff 

SI' egemann 

S t e in 

Tschorn 

Zimmer 

'\1' ... ·~~ · 1··· · ·· ......... . 
.~ . ~ . . ,', ... ..... ... . . 

I.; , U . ~, ...... '. ~~:.;)~~; ........ ... . 
·· · T~.·~··················· · 
•.• • • \ .. j-: • • . • • . • • • • • • • • • .... •• 

Cl ~t)e.uJ ...... ~ .. , .......... ..... ... .... . -
....... ~ ... .. ... ... . 

- • ~ """1'"" "" . :ot'"' .. - ... - .... __ -"!.'!Ir""-......-. 



Kurzn i ederschr Ht 

Uber die Sitzung der Ratsversammlung 
am 2. November 1978 

- 2ff~!l!~i.9~~_?~t!~!l.s_ -

~~inn: 15.06 ---. Ende: 19.00 Uhr Uhr 

17.40 bis 17.55 Uhr Pause 

18.45 bis 18.56 Uhr 

Y.?!:i!~:~~:~: Stadtpräsident J 0 h a n n i n 9 
Stellv.Stadtpräsident Sc h mi d t - B rod e r sen 

l!._~c..~lft!~~r:.~..: Ratsherr H e ß, Ratsherr W. L a n 9 e 

~!._~chriftfUhrer: ------ Ratsherr K rum r e y , Ratsherr Dr. B ern h a r d t 

~n.."'!.esend: ----- Stadträte: 

Ratsherren: 

~~!:~~:.n unentschuldigt: --------------

~!3erdem sind anwesend------------------_: 

Balzersen, Diekelmann, Engelmann, 
Hagelstein, ++oehl.eim, Ipsen, Lippe, 
Möller, Sauerbaum, Stegemann 

Bergien, Dr. Bernhardt, Breitkopf , Frau 
Detlef, Diesel, Fröhlich, GUnther, 
Hänsler, Heilig, Dr. Hermann, Heß, Hirte, 
Frau Hofer, Krumrey, KUster, Frau Lange, 
Hans-Joachim Lange, yYolfgang Lange, 
Leest, LUth, -Nykemp, Peters, Petersen, 
Rapsch, Raupach, Dr. Reimers, Frau 
Reyer, Rönnefahrt , Rösser, RUdel, Schmidt
Brodersen, Schön ing, Spickhoff , Frau 
Sievers, Stein, Tschorn, Frau Witt, Zim
mer 

Stadtrat Hochheim, Ratsherr Nykamp 

OberbUrgermeister Bantzer, BUrgermeister 
Barow, Stadtbaurat Barteis, Stadtschulrat 
Dr. Lohmann , Stadtrat LUtgens, Stadtrat 
Dr. Moll, Stadtrat Quade 

Mitg lieder der Ortsbeiräte und Amtsleiter 

./. 



?~-~~~~~]l_~E!~~~~~~~_~~_c!J:_~_~~~~~=~~:!a~~~~ 
'S t a d t prä s i den t geht in einem Vortrag auf die Novemberereignisse ein . 
Der Wortlaut der Rede ist dem Langprotokoll beigefügt. 

~~-~~~~~3L- Genehmigung der Tagesordnung ----------------------------
S t a d t prä s i den t gibt die Tagesordnung sowie die bisher vorliegenden Änderungen 
bekannt. 

Mit einer Zusammenstellung wurden zu Beginn der Sitzung auf den Tisch gelegt : 

?~_~~~~~.?L-Kleine Anfragen - Fragestunde 

b) Eine Anfrage von Ratsherr Schmidt-Brodersen betr. das Holtenauer KanaI
packhaus 

c) Eine Anfrage von Stadtrat Hagelstein betr. die schlechte Pflasterung an 
der Kreuzung Westring/Gutenbergstraße 

d) Eine Anfrage von Ratsherr Petersen betr . die Verkehrs lenkung bei Straßen

baumaßnahmen 

?~-~~~~~].91- die Namen für die Wahl von Mitgliedern für den Umlegungsausschuß 

von der SPD-Fraktion 

?-~-~~~~~].?l - Standort für überbetriebliche Ausbi Idungsstätten der Berufsschule -

ein neuer Antrag aufgrund der Magistratsberatungen am 1. 11.78 

?.u_~~~~~JjL- Kieler Jugendplan -

drei Anträge der SPD-Fraktion 

~-~~~~~J.?l - Baumaßnahme LlRegelung der Abflußverhältnisse des Wellsees -

ein neuer Antrag aufgrund der Magistratsberatung am 1.11.78 und die 
Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes 

Als ~~~~~..P~!'..k.!_~?1 eine Dringlichkeitsvorlage betr. Nachwah l eines Mitgliedes in den 

Ortsbeirat Schi Iksee . 
Für diese Vorlage ist zur Anerkennung der Dringlichkeit eine Zweidrittel
mehrheit erforderlich. Widerspruch wird nicht erhoben. Damit ist die 

Dringlichkeit anerkannt. 

Eine weitere Änderung der Tagesordnung hat sich in der Magistratssit zung am 1. 11. ergeben. I 

~_~~~~~!.?_ - K leine Anfrage von Ratsherrn Rapsch betr. Zustand des Grundstücks und 
des Gebäudes der ehemaligen Gaststätte "Lug ins Land" 

wurde im Magistrat '!.~~t.9.s!. 

Weitere 



Weitere Änderungen zur Tagesordnung lagen bisher nicht vor. 

Stadtrat Hag eis t ein beantragt daraufhin namens der F.D.P.-Fraktion zur 
Tagesordnung, den .!'~!'~_~'!) - Kieler Jugendplan - zu vertagen. 

Damit ist der Punkt 14) ver tag t und wird nicht behandelt. 

Weitere Änderungen zur Tagesordnung werden nicht vorgebracht;. 
damit ist die Tagesordnung in der vorgelegten Form genehmigt. 

!:.u..!~!l!<!_~t:_<.?:!l:~~i~~!l~,-~:~~~~<!~=~~~ii~~E:!_(~.i:_~~t:~!l~_~:~~.9!~~~=~~~I~!l~ 
.9~~]~_~:~~~~~:~]J!~_ 

Die Niederschrift über die Sitzung der Ratsversammlung am 21. September 1978 hat im 
Büro des Stadtpräsidenten ausgelegen. Einwendungen wurden nicht erhoben. 
Damit ist die Niederochrift genehmigt. 



la cAteye,._ Caulfmann 

die 
tsver 
Hd.d.Sammlung der S~adt KIEL 

Herrn Stadtprasidenten 

--J 
Kiel 1, den 25.0ktober 1978 
Stadtrade 8 

STP,DT KIEL 1 
Büro des Stodtpräside ;, ", 

I 
a",. 2 6. on i -lJ;p 

hr geehrter Herr Stadtpräsident 

Die B" urger der Strasse S t a d t rad e fragen h~~:~ 
, wann d' . 

~e Stadt Kiel den Durchgangsverkehr zum und vom CITY-
ossmarkt d aus dieser unserer engen Wohnstrasse herauszunehmen 
enkt? E b 

'a" l' . s esteht hier ein Zustand, der für die Anwohner uner-
g ~ch g eworden und einfach nicht mehr zumutbar ist! 

Die ersten schweren 
rgens Um 4 Uh . 

Lastwagen, zumeist mit Anhänger, rollen 
Tankstelle beim city-Grbssmarkt ist bis 

30 
r an. D~e 

• h " 
rk geoffnet, sodass in Stadtrade ein pausenloser Durchgangs-
n Lehr Von 4 - 21 Uhr herrscht. Die Häuser werden durch die schwe-

aster' . 
ek ~n ~hren Grundfesten erschüttert und in den Wohnungen 
. eln d' 

~e Fernseher. 
Der C't . ~ Y-Grossmarkt hat kürzlich ein Richtfest angezeigt und 

eh Weit 
r V eren Ausbau angekündigt, sodass damit zu rechnen ist, dass 

erkehr 
Wann . 

~och weiter ansteigt. 
,r de W~rd end·lich der unbe~lohnte MüHLENWEG als Zu- und Abfahrt 
i n CITYmarkt hergerichtet und warum baut der City-Grossmarkt 

dieser A ' r ?? uswe~tung nicht . eine eigene Abzweigung von der Autobahn 
" Als S g ofortmassnahme müsste wenigstens eine Geschwindigkeits-

, renzung auf 30 k W ~ m erfolgen! 
1 a$ gedenkt die Stadt Kiel hier etwas zu unternehmen ? Es ist 

ngend . ! 

Stadtbaurat Bar tel s beantwortet die Anfrage im Namen des Magistrats, 

- Kenntnis genommen -

l 

~ 
i 

I 

~~--------------~ 



Es liegen keine Geschäftlichen Mitteilungen vor. 



Zu Punkt ~ a der Tagesordnung 

JUgendwohlfahrtsausschuß 
J u gen d amt Kiel, den 21. Sept. 1978 

Geschäftliche Mitteilung 

ßetrifft: Sanierung der Jugendherberge Gaarden 

Am 13.7.1978 beschloß die Ratsversammlung: 
;~er ~agistrat legt bis zum 15.11.1978 ein Sanierungs programm 

d
ur dle Jugendherberge in Kiel-Gaarden vor. Dabei sind folgen
e Punkte mit einzubeziehen: 

a) Maßnahmen zur Erhaltung der Bausubstanz 
b) Erweiterung der Aufenthaltsräume, zusätzlicher Anbau eines 

Speisesaales 
c) Verbesserung der sanitären Verhältnisse 
d) Verbesserung der Schlafräume (Schaffung von 4- bis 6-Bett

zimmern) 
e) Vorlage der Gesamtkosten für das Sanierungsprogramm, auch 

für evtl. Alternativplanungen. 

D~r Magistrat wird beauftragt, mit dem Jugendherbergswerk über 
::ne ~ostenbeteiligung zu verhandeln. Dabei sollte auch nochmals 
hlne Ubergabe der Jugendherberge in, Kiel-Gaarden an das Jugend-

erbergswerk erörtert werden." 

~~e Bel'tlühungen um einen Ausbau der Kieler Jugendherberge gehen 
.s auf das Jahr 1969 zurück. Anfang 1973 wurde das Hochbauamt 

hleran beteiligt. Somit konnte relativ früh festgestellt werden, 
~nter welchen Mängeln die Jugendherberge litt und wie sie zu 

eheben waren. 

Im wesentlichen ging es um: 

a) ~auliche Mängel 
Dur~hdringende Feuchtigkeit in den oberen Tur~zimmern und 
am Ubergang zum Tagesraum. 

b) EUnktionsmängel 
Zu . wenig Personalräume, vor allem aber zu wenig Tagesräume, 
Bel einer Vollauslastung der Kapazität von 500 Betten muß 
das Essen in 3 Durchgängen eingenommen werden, weil die 
Tagesräume diese Zahl an Gästen nicht aufnehmen. 

c) ~Usstattungsmängel 
Keine Wa rmwasserzapfstellen im Bereich der Schlafeinheiten. 
Es gibt in der ganzen Jugendherberge nur 1 warme Dusche im 
Keller. 
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Als Lösung wurde angestrebt: 

zu a)' und b): Überdachung des Turmes und Ausbau von Personal 
räumen sowie Uberdachung und Erweiterung des 
Tagesraumes 

zu c): Einbau einer zentralen Warmwasserversorgung 

Nachdem der Magistrat ablehnte, das Hochbauamt mit der Ausarbei' 
tung von Plänen zu beauftragen (die Maßnahme war nicht in der 
Mittelfristigen Finanzplanung bis 1977 enthalten), erklärte s ien 
das Deutsche Jugendherbergswerk bereit, einen eigenen Architek~ 
ten zu bitten, die Pläne und Berechnungen fUr die SanierungsvOf' 
haben zu erarbei ten. Dj.ese wurden Anfang 1975 vorgelegt. Die 
Kosten für 

1 . Erweiterung mit Tagesräumen 
2. Überdachung des Turmes (Abdichtung und Schaffung von Personal 

räumen) 
3. Zentrale Warmwasserversorgung 

betr~gen danach 950.000,-- DM. 

Das DJH bat daraufhin Ende 1975 zu prüfen, ob die Maßnahme i n , 
das damalige Konjunkturprogramm einbezogen werden könnte. Gl ei cn 
zeitig wurden vom DJH alle anderen Maßnahmen im Land Schleswig~ 
Holstein zurückgeste~lt, um diesem Projekt wegen der besondereO 
Dringlichkeit den Vorrang zu geben. 

Eine Aufnahme in das Konjunkturprogramm 1975 war auf Grund der 
Anzahl und Priorität anderer Maßnahmen jedoch nicht möglich. 

Das Jugendamt schlug dem DJH· daraufhin vor, ihm das Grundstück 
und das Gebäude der Jugendherberge zu übereignen, um dem DJH die 
Möglichkeit zu geben, das Vorhaben selbst zu verwirklichen. Die' 
sem Vorschlag wurde zugestimmt mi t der Bedingung, daß der scha.d' · 
hafte Turm mi t einem Aufwand von 200.000, -- DM instandgesetzt . 
und ausgebaut wird (Schreiben des DJH vom 4.11.1976). 

Es wurden daraufhin im Haushaltsplan Mittel in Höhe von 
200.000,-- DM eingesetzt, die jedoch nicht in Anspruch genommen 
werden konnten, weil die zur teilweisen Deckung beantragten 
98 . 000,-- DM Zonenrandförderungsmi ttel abgelehnt wurden. 

Im Mittelpunkt der darauffolgenden Bemühungen stand die Instand' 
setzung des Turmes mit den verbleibenden Eigenmitteln der st ad~ 
i n Höhe von 102.000,-- DM. Hierfür hat das Hochbauamt am 3.7 . 19 
ein en Kostenanschlag aufgestell t. Das DJH häl t .indessen?l;n , 
einem Ausbau des TU:('rnes fest und bi ttet, die vorgesehene Uberda 
chung so zu bauen, daß noch weitere Räume untergebracht we r den 
können . Das DJH wäre bereit, hierfür einen Betrag bis zu , 
1.1-8.000, - - DM zur Verfügung . zu stellen. Dabei geht das DJH aller' 
dings davon aus, daß von der Stadt - wie beabsichtiet - insge
samt 200.000,- - mlJ fUr die fälligen Repara turen (also auc h deS 
Tages r aumes) aufgewendet werden. Un~er diesen Uloständen könnte 
e ine Übernahme erfolgen. 
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Hiernach würde das DJH den weiteren Ausbau der Jugendherberge 
~ach dem vorliegenden Sanierungskonzept vorantreiben. Eine 
Anderung der Schlafräume (Buchst. d) des RV-Beschlusses) ist 
jedoch zunächst nicht vorgesehen. Dieswürde das Jugendherbergs
werk im Rahmen der für alle anderen Jugendherbergen geltenden 
Be~riebs- und Bewirtschaftungsbedingungen und seiner Zuständig
kelt für den Inventarbereich in eigener Regie wahrscheinlich 
ledigli9h für einen Teil der Jugendherberge durchführen. 

Der Jugendwohlfahrtsausschuß hat am 5.10.1978 Kenntni s ge nommen. 

if~e~ -----"7 
Stadtrat 

c~' ."', ,: .. '" :",.;' , .~ ir:: n ,'"l"" Omn~9n 
, \. ., \,' .. ~ ,. . 

, . 
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Ud. Vorder_ 
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a) 

b) 

I 
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()~ 1ü.(jJJ (."J d \..A..~.'_( (~; , __________ ~j 
---i'~- ' -·-------~r 

Gegenstand der VeranschlagtlIl .. g 

Sanierungs programm 
Jugendherberge in Kiel-Gaarden. 

Kostenschätzung 

r.laßnahmeri zur Erhaltung " der Bausubstaflz 

Instandsetzung des Turmobergeschosses 
und AbdeclCung des Turmes mit einem 
Flachdach. ' 
Hierin ist der Ausbau des Turmes nicht 
enthalten. 

Instandsetzung der Fassade im Bereich 
des Eßsaales, der teilweisen i'lest- u. 
Nordfassade. Ausgefrorene undabschelfer 
Klinkerflächen erneuern 

Summe I 

AUsbau des Turmes 

Einbau von Aufenthaltsräumen und damit 
in ,Verbindung stehender Forderung des 
Stadtplanungsamtes zur Errichtung eineB 
Dachkonstruktion mit Kupfereindeckung 

E-rvrei terun'"" u. Ausbau der Gemeinschafts
.räume 

per Kostenschätzung "rurden die bereits 
'1974 vom Archite~ten Christophersen 
ausgeführten Planungen zugrundegelegt 

AUsbau der sanitären Anlagen 
lLa rm"'8ssorversorgung 

1'l~v. aufgrund der bereits ausgeführten 
Planung und Schätzung durch den Archi
tekten Chr. 
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Ud. Vorder-

Nr. eAtzo 

V. 

VI. 
I: 

• 

VII. 

li 
I' , 

i 
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- 2 -
Gegenstand der Veransd'llagung 

Einbau eines Speisenaufzuges 
W.v. aufgrund der ausgeführten Planung 
und Schätzung durch den Architekten 

" 

Umbau der Schlafräume 
Eine Schätzung hierfür ist ohne konknete 
Vorstellungen und Vorschläge nicht 
möglich. Nur die Reduzierung von jeweils 
8 auf 6 bzw. 4 Betten wird bei 150.000, 
bis 200.000,-- DM liegen. Die besonderen 
Vorstellungen eines einzelnen (Ratsherrn 
oder ' Architekten) können diese Summe 
vervielfachen. 

Gebühren und Nebenkosten 

Da bei tatsächlicher Ausführung der 
Maßnahme aufgrund der Beschäftigungslage 
im Hochbauamt ein Architekt engagiert 
werden müßte, ist für die Ausführung 
auch das Honorar zu berücksichtigen 

Es handelt sich um eine Schätzung der 
Kosten auf grund vorliegender Planungs':' 
unterlagen, die sich durch Änderungs\',i.in_ 
sche und Änderungen sowie durch zeitlich 
Verschiebungen des Ausführungstermines 
beträchtlich verändern können. 

Bei Ausführung der Gesamtmaßnahrne 
betragen die Kosten 

I 

Aufgestellt: 
Hochbauamt - Az. 65.2 - Pf/Er. 
Kiel, den 14.9.1978 
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Zu Punkt 6 b der Tagesordnung 

~ugendWohlfahrtsausschuß 
ugendamt Kiel, den 22. Sept. 1978 

Ges chärtTi che Mitteilune; 

~trifft: Verwendung von Zementgroßplatten 

~Uf dem Gelände der ehemaligen Feldfabrik am Osloring, auf dem 
~~t~t der Jugendtreff Mettenho~ gebaut wird, lagern immer noch 
d~n~ge Zementgroßplatten der in Konkurs gegangenen Firma. In 
M~r ~atsversammlung vom 22.6.1978 wurde angefragt, ob es keine 
ogl~chkeit gebe, diese Platten zu verwenden. 

~~ bestü~de die Mö~lic~keit, die Zementgroßplatten au~ einem 
K~ndersPlelplatz fur eln Haus zusammenzubauen, um damlt den 
~ndern bei Regen Gelegenheit zum Unterstellen zu bieten. 

Der Abtransport der Zementgroßplatten würde nach einem Kosten
ansChlag der Firma Hinz vom 25.1.1978 Kosten von 55.381 ,7 6 DM 
;~rurs achen. Diese Mittel stehen dem Jugendamt nicht zur Ver-
ugung. 

AUßerdem besitzt die Firma Möller nach Auskunft des Liegen
SChaft samtes einen Eigentumsvorbehalt auf die Zementgroß
~~atten. Die Stadt Kiel ist daher nicht berechtigt, die Platten 

zUholen oder gar anderweitig zu verwenden. 

~a für die in Konkurs gegangene Firma jedoch die Verpflichtung 
esteht, dies e Platten abzuräumen und sie dieser Verpflichtung 

~.Z.nicht nachkommt, führt die Stadt Kiel deswegen einen 
eChtsstreit . . 

~rst nach gerichtlicher Klärung des Falles kann festgestellt 
erden, ob die Verwendung der Platten rechtlich möglich ist. 

Der Jugendwohlfahrtsausschuß hat am 5 .10.1 978 Kenntnis ge nommen. 

~~--Stadtrat 
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Per s 0 n a I amt Kiel, den 2 O. 0 ht. 1978 

Geschäftliche Mitteilung 
a) fUr den Magistrat 
b) für die Ratsversammlung 

Wahl von Herrn Rechtsanwalt und Notar Wolfgang Hochheim 
zum hauptamtlichen Magistratsmitglied 

Der Innenminister des Landes Schleswig-Holstein hat mit Erlaß 
Vom 9. : Oktober 1978 mitgeteilt, daß er von seinem Wi derspruchs
recht gern. § 64 Abs. '1 i.V. m. § 51 Abs. 6 GO keinen Gebrauch 
macht. 

Q' u a J e 

Stadtr~t 
,I 
I 

, I 
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Hauptamt Kiel, den 26 . Oktober 1978 

Ge schäftliche Mitteilung 

für den Magistrat und die Ratsversammlung 

!!etr.: Bildung von Ortsbeiräten 

1. 

Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 8. 5. 1978 beschlossen, 
den Magistrat zu beauftragen, 

a) einen Vorschlag zu erarbeiten, in welchen Stadtteilen Ortsbeiräte 
zusätzlich zu den bisher bestehenden eingerichtet werden können, 

b) zu prüfen, welche Ortsteile bereits bestehenden Ortsbeiräten zuge
ordnet und dort, wo für ein Planungsgebiet mehrere Ortsbeiräte zu
ständig sind, diese zu einem großen Or:tsbeirat zusarnmengefaßt 
werden können, 

c) einen Aufgabenkatalog für die Ortsbeiräte zu erstellen mit dem Ziel, 
die Befugnisse der Ortsbeiräte zu stärken. 

Die Vorschläge s ollten ' der Ratsversammlung bis zur Oktobe r-Sitzung 
Zugeleitet werden. 

II. 

Die Verwaltung hat in der Zwischenzeit den Entwurf zu einem Nachtrag 
zur Hauptsatzung der Landeshauptstadt Kiel sowie zur Zuständigkeits
ordnung erarbeitet. 

Einige Exemplare dieses Entwurfes sind den Fraktionen zwischenzeitlich 
Schriftlich zugeleitet w·orden. 
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III. 

Nach dem Gesetz zur Änderung des kommunalen Verfassungs rechtes 
vom 5. 8. 1977 sind noch weitere Anpassungen der Bestimmungen 
unserer Hauptsatzung wie aber auch der Geschäftsordnung für die 
Ratsversamm.lung und der: Zuständigkeitsordnung an die geänderte 
Gemeindeordnung erforderlich geworden. Daher hatte die Ratsver
sammlung einen 

\ 
Nichtständigen Sonderausschuß zur 
Beratun~ und Änderung der Haupt 
sahtlng, Ge~chäftsordnung für die 
Ratsversa.;r:nmlung und die ständigen ' 
städtischen Ausschüsse sowie der 
Zus.tändigkeitsordnung 

gebildet. Diesem Sonderausschuß liegt der Entwurf einer Neufassung 
der Hauptsatzung der Landeshauptstadt, Kiel vor. Diese Neufassung 
soll dann z~gleiGh die Hauptsat~ung der Stadt Kiel vom 5. 6. 1962 und 
die da~u inzwischen ergapgenen 22 Nachtragssatzungen ersetzen. Der 
Nichtsti;indige Sonderausschuß hat die Neufassung bereits in einer ersten 
Lesung beraten. 

Einbezogen in diese Beratungen ist auch der Entwurf der Verwaltung 
.z-ur Änderung der Hauptsatz-ung bzw. der Zuständigkeitsordnung der 
Landesha-uptstadt Kiel, dessen weseptUcher Inhalt die Bildung von Orts
beiräten gemäß Atlftrag der Ratsversammlung vom 18. 5. 1978 ist. Da 
diese Anderung der ,Haupts atzung möglichst in die vom Nichtständigen 
Sond,erausscpuß vorgelegte Neufassung eingearbeitet werden sollJ wurde 
im Sonderausscnuß verabredet J von einer gesonderten Vorlage an die 
Ratsversammlung al;> .zu~ehen.Er hat jedoch beschlossenJ daß in einer 
zweiten Lesung dieses Verwaltungsvorschlages die Vorsitzenden der 
Ortsbeiräte und der Sanierungsbeiräte gehört werden sollen. Das 
Ergebnis soll dann im Nichtständigen Sonderausschuß ausdiskutiert wer<;leP, 
damit dann anschließend auch dieser Teil der Neufassung der Haupt
satzung in den der Ratsv,ersammlung vorzulegenden EntWurf aufgenommen 
we'rden kann. Die nä,chste Sitzung des Sonderausschusses mit den Vorsit ... 
zenden der,Orts- -uu4 Sanierungsbeiräte ist für den 16. 11. 1978 vorge- . 
sehen. In einer weiter,en Sitzung am ~O. 11. 1978 will der Sonderausschuß 
dann abschließend beraten. 

IV. 

A~s Ergebnis unserer Darstellungen zu 1. bis III. wird der Ratsversamm
lung daher zu!sarnm,en mit dem Entwurf einer :Neufassung der Hauptsatz:un8 
und eine,m Nachtra,g zur Zuständigkeitsordnung auch der von ihr nach ihre,IP 
Bescbluß vom ;t8. 5. 197,8 geforderte Vorscblag der Verwaltung vorgelegt 
werden, in welchen Stadtteilen Ortsbeir;äte mit welchen Aufgaben einge
richtet werden ~ö):Ulten. 

Bal).t~er 

KenniTJ iz genommen 
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Zu Punkt 6 e der Tagesordnung 

Kulturamt Kiel, den 19. Oktober 1978 

Geschäftliche Mitteilung fUr die Ratsversammlung 

~de~n-Wettbew~rb zur Erlangung eines kUnstlerischen Zeichens zur Erinnerung an die 
relgnisse im November 1918 in Kiel. 

Beschluß vom 20. Ap~il 1978: 

11 1. ~s wird ein beschränkter Wettbewerb zur Erlangung eines kUn stierischen Zeichens zur Er-
2 Innerung an die "Ereignisse im November 1918 in Kiel" ausgeschrieben. 
3· Der Wettbewerb wird durch den Kunstbeirat der Stadt Kiel juriert • 

. Zur DurchfUhrung dieses Wettbewerbs werden Mittel in Höhe von 15.000,-- DM bereitgestellt. 11 

De · . 
r letzlge Stand in dieser Angelegenheit ist folgender: 

Die Re I· . 
Vo h .a ISlerung des Beschlusses konnte vom Kulturamt erst nach der Kiele r Woche wegen 
di: ~nger Arbeitsuberlastung in Angriff genommen werden. Dabei stellte sich heraus, daß 
bi d enannten KUnstler durch mehrmonatige Auslandsaufenthalte und anderweitige Auftrags-

nungen nicht zUgig der Einladung nach Kiel folgen konnten. 

Alle vo d Ha n er Ratsversammlung der Stadt Kiel benannten KUnstler (Waldemar Augustin, Hamburg, 
He~Jurge~ Breuste, Hannover, Prof. Waldemar Grzimek, Darmstadt/Friedrichshafen, Otto 
habe r~ Halek, Stuttgart, Prof. Alfred Hrd I icka, Wien/Stuttgart, Hans Kock, Hamburg/Kiel) 
ZUW. ~ Ihr großes Interesse an der Thematik bekundet und sind bereit, an der Ideenfindung mit-

Ir en und der Einladung nach Kiel zu folgen. 

~~ gemeinsame Termine in Kiel und Sitzungen mit dem Kunstbeirat der Landeshauptstadt Kiel 
1 • ~en seiten,s der KUnstler der 27. Oktober 1978 {Grzimek, Hajek, Kock} und der 
We d ovember1978 (Augustin i Breuste, Hrdlicka) vereinbart werden. Bei dieser Gelegenheit 
Ub:

r 
~~ die ~~ lichen historischen Bezugsorte in der Stadt aufgesucht, Ergänzungsinf ormationen 

No le Ereignisse 1918 gegeben und Termine fUr die Ideenvorschläge (voraussichtlich Ende 
Vember 1978) vereinbart. 

~;~t WUrde ~ich, vergleichbar zu der geplanten Vort'ragsreihe U~:r die historischen Ereignisse 
hon/ Uber die Wintermonate auch die Diskussion mit der Kieler Offentlichkeit uber die vor
sond enen Ideenkonzepte nicht auf das historische Datum {3./6. November 1918/78} eingrenzen, 

ern einen vergle ichbaren Zeitraum umfassen. 

~:~en~lich bleibt die Tatsache, daß im Zusammenhang mit der 60. Wiederkehr der historischen 
foss gnlsse international renommierte KUnstler sich fUr unsere Stadt mit Lösungsvorschlägen be
Kie~n, Was mit der Zusam~:nkunft am 27. und] . November 1978 auch in das Bewußtsein der 
D ~rund Uberregionalen Offentl ichkeit dringen wird. 

h:t
t 

Kbulturausschuß wird sich auf seiner Sitzung am 27. November 1978 mit dieser Angelegen
efassen . 

Ken n,\., ... 
'II:.S,:) g~nommen 

·1 



Zu Punkt 7 ' a der Tagesordnung 

SPD_ Ratshe rrenfraktion 
Ratsherr Rapsch 

Kiel, den 24. 10. 1978 

, 

Drucksache 467 

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, 

Wir bitten, folgende 

K 1 ein e Anfrage 

aut die Tagesordnung der Ratsversammlung am 2. November 1978 
zu setzen: 

ICh trage den Magistrat: 
1. Ist dem Magistrat der unhaltbare Zustand des Gebäudes und · 

des Grundstückes der ehemaligen Gaststätte "Lug ins Land" 
im Rönner Weg bekannt? 

2. Wie lange besteht noch der Pachtvertrag mit der in Kiel 
ansässigen Brauerei? 

3. Sieht der Magistrat Möglichkeiten, den Pachtvertrag auf 
Grund der unzumutbaren Zustände auf diesem Gelände vorzeitig 
aUfzukündigen? 

4. Sieht der Magistrat im Verhalten des Pächters nicht auch einen 
Verstoß gegen den Pachtvertrag? 

5. Hat ' sich bisher ein.städtisches Amt bemüht, dieses Grundstück 
für öffentliche Zwecke (zum Beispiel: soziale Aufgaben) zu 
nutzen? 

BegrUndung: 
~as Gebäude verfällt immer mehr. Die Fenster und Türen sind zum 
Teil mit Brettern vernagelt. Aus der 1. Etage wehen nach einem 
!immerbrand verkohlte Vorhänge. Lichtleitungen, Heizungsanlagen 
U!~ sind unbrauchbar geworden. Auf dem Grundstück wuchert das 
~'aut teilweise mannshoch. Der Bürger hat absolut kein Ver-

kständnis dafür, daß hier städtischer Besitz seit Jahren so ver
ommen. 

gez. Kurt Rap s c h 

Diese Anfrage wurde in der Sitzung des Magistrats am 1.11.78 
ver tag t und wird somit in der Ratsversammlung nicht behandelt. 
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Zu Punkt 18 b der Tagesordnung (Magistrat ) 
Zu Punkt 7 b d er Tag esordnung (Ratsversammlung) 
~~~~~~~~~~~~---= 

Günter Schmidt-Brodersen 

CDU-Ratsherren-Fraktion 

23 Kiel, den 27~ Okt ob er 1978 

Drucksache 

Herrn 

RStadtpräsident Rolf Johanning 
athaus 

2300 K 1 e I 

Sehr geehrter Herr Johanning! 

481 
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Ich b' Itte, folgende Kleine Anfrage mit in die Tagesordnung für die 
Rats versammlung am 2.11 . 1978 aufzunehmen: 

KLEINE ANFRAGE 

Ich " 
frage den Mag~strat: 

1 • 
Ist auch der Magistrat der Auffassung, daß es sich bei dem 

HOltenauer Kanalpackhaus ~m ein erhaltenswertes Denkmalhan
delt? Wenn ja, 

2. Ist der Magistrat mit dem Landesamt für Denkmalpflege und der 

Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte der Meinung, daß es 

sich um ein Kulturdenkmal von n a t ion ale r Bedeutung 

handelt und sich deshalb auch die Bundesregierung - neben Stadt 

und Land - an der Finanzierung beteiligen sollte? 

3. Welche Nutzungsmöglichkeiten sieht der Magistrat für dieses 

historische Gebäude? 

4. Welche Ersatzmöglichkeiten sieht der Magistrat für den Besitzer 
des Packhauses? 

Regr " 
undung erfolgt mündlich. 

fL."'~~'~'" -~ .... , 
(SChmidt-~ersen) 

D' - Ratsherr-
SIe Kleine Anyage wurde zu Beginn der Sitzung auf den Tisch gelegt. 

tOdtrot Bai zer sen beantwortet die Anfrage im Namen des Magistrats. 

- Kenntnis genommen -



Zu Punkt 18 c der Tagesordnung (Magistrat) 
Zu punkt 7 c der Tagesordnung (Ratsversammlung) 
~~~~~~~~~~~------= 

:tD.P.-Fraktion 
adtrat Karl ~ Otto HAgelstein 

Kiel, 30.10.1978 

r·-·~::'~ ·· ';:,~ . ~.::;.""· :-:-·7?!~ 
\ e ": I " ,.4 c" .I ,';'· ', ! : ,: ,,:*,r!II;;, 'i -li' I 
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Drucksache 482 

U E l N E ~ ______ ~A~N~F~R_A~G~E 

Seh 1 h ec te Pflasterung Kreuzung Westring/Gutenbergstraße 

I eh f 
rage den Magistrat: 

1. ~:lCth~ Straßenbaumaßnahmen sind an der Kreuzung Gutenbergstraße/ 
s rlng durchgeführt worden? 

2. ' ~~~um,wurde eine Pflasterung aufgebracht, die zwei starke Höcker 
Welst? Sind hier weitere Straßenbaumaßnahmen geplant? 

3. ~!i"de~ Magistrat bekannt, daß diese Pflasterung eine zusätzl iche 
Vona~tlgUng der Anwohner verursacht, besonders wenn dieser Bereich 

astkraftwagen befahren wird? 
4. Wann ' Zu b Wlrd der Magistrat Maßnahmen ergreifen, 'um diesen Mißstand 

eseitigen? 

Begr" 
~ 
Ill1 Fr"h' 
Westr~ Jahr wurden im Kreuzungsbereich der Gutenbergstraße und des 
diesemnÄes Straßenbaumaßnahmen durchgeführt. Anschließend wurde in 
Starke bschnitt eine Kopfsteinpflasterung aufgebracht, die zwei 
fUhrt Wel~en aufweist. Das Befahren dieses welligen Straßenbelages 

Zu elner zusätzlichen Belästigung der Anwohner. 

gez 
. Karl - otto Hagelstein 

Die Kleine Anfrage wurde zu Beginn der Sitzung auf den Tisch gelegt. 

Stadtbaurat Bar tel s beanlwortet die Anfrage im Namen des Magistrats. 

- Kenntnis genommen -



Zu punkt 18 d , der Tagesordnung (Magistrat) 
Zu Punkt 7 d der Tagesordnung (Ratsversammlung) 
~~~~~~~~~~~~--~ 

~.D.P.-Fraktion 
atsherr Uwe Petersen 

Kiel, 30.10.1978 

Drucksache 483 

QE I NE ' A N FRA· G E 

Verkehrslenkung bei Straßenbaumaßnahmen 

Ich frage den Magistrat: 
1 . ~~rd~n Straßenbaumaßnahmen in Kiel und im Kieler Umland, die 

k leltungsmaßnahmen oder Verkehrseinschränkungen erfordern, 
Oordiniert? 

2. ~~nn Frage 1. bejaht wird, nach welchen Richtlinien erfolgt 
ese Koordination? 

3. Erfolgt eine Ber~chnung der Verkehrsbelastung für die Umleit~ngs
strecken? 

~9rUnrl",",~. ~ 
ZUr Z . . 
Dieseelt werden in der Alten Lübecker Chaussee Rohre verlegt. 
fluss Baumaßnahme verursacht eine Einschränkung des Verkehrs
Innenes (kein zweispuriges Abfließen des Verkehrs in Richtung 
der uSia~t mehr möglich). Zusätzlich wurde während der Bauarbeiten 
Bundem eltungsverkehr. der Autobahnbaustelle Kiel-West über die 
Verke~straße 4 auf die Alte Lübecker Chaussee geleitet. Diese weitere 
der V rSbelastung führte auf der Alten Lübecker Chaussee während 
ZurUcekrk~hrssPitzenzeiten zu Stauungen, die bis zum Barkauer Kreisel 

. relchten. 
In d' 
nahm~ese~ Zusammenhang stellt sich die Frage, ob Straßenbaumaß~ 
verke~ nl~ht so koo~diniert werde~ könn~n, da~ ein Umle~tungs~. 
maßnahr n~cht auf elne Straße gefuhrt wlrd, dle durch erne Bau~ 

me ln ihrer Verkehrskapazität schon eingeschränkt ist, 

gez. Uwe Petersen 

O· 
le K leine Anfrage wurde zu Beginn der Sitzung auf den Tisch gelegt. 

Stadtrat Qua d e b eantwortet. die Anfrage im Namen des Magistrats. 

- Kenntnis genommen -



Zu Punkt 8) - Große Anfragen - Fragestunde 
----------------------------------------

Es liegen keine Großen Anfragen vor. 



Zu Punkt 9) der Tagesordnung 

SPD-Ratsherrenfraktion Kiel, den 24. Oktober 1978 

Drucksache 468 

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, 
1111 N amen der SFD-Ratsherrenfrak~n bitte ich, folgenden 

Antrag 

aUf die Tagesordnung der Ratsversammlung am 2. November 1978 
Zu setzen: 

W°ltn ......... llngspoJ1tik in Kiel 
1. 

Der Magistrat wird beauftragt, die Erschließung und verbind
liche Flanung neuer Wohngebiete so vorzubereiten, daß ein 
BaUbeginn ab 1981 möglich ist. Dabei sollen unter anderem auch 
die Baugebiete Neu-Meimersdorf und - unter der Voraussetzung 
angemessener Grunderwerbskonditionen - Suchsdorf- West ge
prüft werden. Bei den Flanungen soll eine soziale Durchmischung 
und eine größtmögliche Verdichtung angestrebt werden. 

2. Der Magistrat wird beauftragt, zu prüfen', ob ein Teil des für 
Uni~ersitätserweiterung vorgesehenen Geländes zwischen Johann
FleCk-Straße und Klausbrooker Weg für gemäßigten Geschoßwohnungs
bau sowie fUr "Stadthaus"-Bebauung vorgesehen werden kann. 

3. Der Magistrat wird beauftragt, fUr die Bebauung mit "Stadthaus"
PrOjekten citynahe Flächen und Grundstücke festzulegen. Dabei 
sOll das Gebiet im Bereich der Südlichen Innenstadt Vorrang 
haben. 

4. Der Magistrat ' wird beauftragt, Richtlinien für die Förderung von 
Maßnahmen zUr Hofbegrünung nach dem Vorbild der Stadt MUnchen 
Zu era;-beiten. 
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5. Der Magistrat wird beauftragt, Richtlinien für die Anwendung 
des § 3ge Bundesbaugesetz zu erarbeiten (Modernisierungs- und 
Instandsetzungsgebot). 

6. Zur Förderung des öffentlichen Bewußtseins für 'die Erhalung 
gewaohsener Stadtteile wird ein jährlicher Ideenwettbewerb 
(Foto-, Mal-,Film-, AUfsatzwe'ttbewerb) für Mieter, SchUler, 
Bürgerinitiativen UB~. ins Leben gerufen. 

BegrUndung: 

Die Wohnungspolitik der Stadt Kiel wird auch in den kommenden 
Jahren von zwei gleiohrangigen Zielen bestimmt werden, nämlich 

1. der Sohaffung einer ausreichenden Anzahl von Wohnungen und 
2. der AnpassUng der Wohnqualtität an die heutigen Ansprüche 

der Bürger. 
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat die SPD-Rats
herrenfraktion ein mi tt'elfristiges Wohnungspolitisches Aktions
programm 1979 - 82 erarbeitet. Die vorliegenden Anträge sind 
ein erster Schritt, die.ses Programm für die Wohnungspolitik 
der Landeshauptstadt Kiel zu realisieren~ Im Rahmen der Haus
haI tSberat'ungen 1979 wird di'e SPD-Fraktion weitere Anträge ein
bringen, die die Voraussetzungen für eine konzentrierte Durch
fUhrung von Stadterneuerungsvorhaben schaffen. 
Weitere BegrUndung erfolgt mUndlicn. 

Claus M ö 1 1 e r 

. , ~ 

Stadtrat Die k e I man n beantragt namens der CDU-Fraktion Verweisung an den 
ausschuß. 
Abstimmungsergebnis über diesen Antrag: Ab gel e h n t - mit Mehrheit _ 

Stadtrat M 'ö I I erbittet, in Ziffer 3 des Ursprungsantrages im ersten Satz statt ,'f/l 
zulegen" einzusetzen 

"zu untersuchen 11 • 

Stadtrat Bai zer sen bittet auch zusätzlich 

Das Gebiet Pries/Hohen leuchte ist für eine Erschließung als Wohngebiet 
für Facharbeiter nördlich des Kanals zu überprüfen. 

~~~S'lI~_ß über die Dr~cksache 468 einschi. der vorgetragenen Änderung zu Ziffer 3 
und der von Stadtrat Balzersen vorgetragenen Ergänzung: 

N ach A n t rag - mit Mehrheit - bei Stimmenthaltung der COU, 



Zu Punkt 10 der Tagesordnung ----------------------------
I 

DER STADTPRÄSIDENT Kiel, den 24. Oktober 1978 

469 I 

Betr. : -----

Drucksache j 
Wahl voo Mitgliedern un:-~:~t~:~:r~~:=n Umleg ngsausschuß 

. I 

StadtprCisi dent johann i ng I 
Der Umlegung~ausschuß wird wie folgt beretzt : 

~~~..i~~terstatter : --------
~!~ag: ---
M.i!alieder: ------
1. Rat sherr Heinz-Karl H eil i g, 

DUvelsbeker Weg 34, 2300 Kiel 

2. 

Vorsitzender, muß die BefCihigung 
zum Richteramt oder zum höheren 
Verwaltungsdienst haben. 

.• Heinz K end z i 0 r ra 
A~\iio'h'ld'i3;' 'Ki~'I' '1' ./ .••• ,. 

Mitglied muß die BefCihigung zum 
. höheren vermessungstechni sehen 
Verwaltungsdienst haben. 

3. Werner Klo u t h, 
. b'cin'i~~he ·Str·. 'jl~; '1jÖÖ ")<i"eT T 

Mitglied muß sachverstCindig fUr die 
Bewertung von Grundstucken sein; 
darf nicht der Ratsversammlung oder 
der Stadtverwal tung angehören. 

~t~l~~:Ml!ail~~~~ 
Ratsherr Karl-Heinz Z i m m er, 

I 

Hansahöhe f' 2300 Kiel 14 

muß gleich~ BefCihigung wie 
der Vorsi tzende haben. 

I 
I 

Friedrich-Wi Ihelm Kom p, 
Jü'tlöridr'ing' 6~;' '2'j<1<1 '~ier','" 

muß gleich~ BefCihigung wie 
das Mitglield haben . 

Herr Mal i n 0 w ski, 
Dti~i~che '5' i-: '40; '2300' 'Kiel" '1 

muß gleiChl Voraussetzungen wie 
das Mi tg I i eid erfull en. 

4. Ratsherr Holger Lu t h, 
Wohldkoppel 10, 2300 Kiel 14 

Ratsherr Timm Pet e r s, Königsweg 105, 
2300 Kiel 11 

I 
F re i mu t Q u e d n a u, 
Wb1 tih~"r'We"g" 4',' . 2'300 K'iei .. ''\0 •••••• 

I I 

5. Rolf T h u m m, . 
r<"a'ppe'lner'Sfr: ·S; , 2300 'KIel' '1 .. 

I 

. ~~~~~- I 
Nach der Neuwahl der Ratsversammlung am 24. MCirz 1976 sind die stCindigen AusschUsse 
neu zu besetzen. Bis auf den Umlegungsausschuß wurden di!e Mitglieder der ubrigen stCindi
~en AusschUsse in der Sitzung der Ratsversammlung am 20. IApril 1978 gewCihlt. FUr den 
d.mlegungsausschuß wurden NamensvorschlCige nicht unterbreitet, so daß die Wahlen fUr 

lesen Ausschuß noch nicht durchgefUhrt worden sind. 

~ach § 4 Abs. 1 Nr. 2 des Bundesbaugesetzes in Verbindu~g mit den §§ 2 und 3 der 4. 
d.urchfUhrungsverordnung hierzu vom 30.3.1961 gelten fUr die Wahl der Mitglieder durch 

le Gemeindevertretung folgende besonderen Bestimmungen: 

I - 2 -
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Der Umlegungsausschuß besteht aus fUnf Mitgliedern einschließli~h des Vorsitzenden, 
die alle stimmberechtigt sind. 

, 
Der Vorsitzende muß die FCihigkeit zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz 
oder zum höheren Verwaltungsdienst aufgrund der LaufbahnprUfu~ (Zweiten Staats
prUfung) haben. Ein Mitglied muß die BefCihigungzum höhereh vermessungstechnischen 
Verwaltungsdienst haben und ein Mitglied sachverstCindig fUr die Bewertung von Grund
stUcken sein. 

" " 

Der SachverstCindige fUr die Bewertung von GrundstUcken darf nicht der Ratsversamm
lung oder der Stadtverwaltung angehören. 

FUr den Vorsitzenden und die Beisitzer sind Stellvertreter zu beste"en. Der Ste"ver
treter muß die gleichen Voraussetzungen erfUlien wie das Mitglied, zu dessen Vertre-

, tung er bestellt ist. 

Bis April 1978 gehörten dem Umlegungsausschuß an: 

1. Ratsherr L i P pe, Vi rchowstr. 23 
als Vorsitzender 

2. StCidt.Baudirektor a.O. Heinz K end -
z i 0 r r CI, Am Wohld "13, 2300 Kiel 1 

3. Werner K , I 0 u t h 
Raisdorfer Str. 14, 2300 Kiel 14 

4. Rechtsanw~lt Rolf T h u m m, 
HoltenauerStr. 317, 2300 Kiel 1 

I 
Vertreter: Rechtsqnwalt Freimut Q u e d n 0 ~I 

Wo"int~ Weg 4, 2300 Kiel 

Vertreter: Friedrich-Wilhelm Kom p, 
JUtlandring 63, 2300 Kiel 

Vertreter: Gerhard Mal i n 0 \V ski , 
Hohenbergstraße 17, 2300 Kiel 1 

Vertreter: Rechtsanwalt Klaus K i e t zer, 
Osloring 41, 2300 Kiel 1 

5. Ratsherr GUnter S c h m i d ' t - B r 0 - Vertreter: Stadtrat Karl Die k e I man n, 
der sen, Eckenerplatz 12, 2300 Kiel 17 Waldw1eg 8, 2300 Kiel 1 

Schmidt-Brodersen 

Stellv. StadtprCisident 

Beschluß: N ach A n t rag - ei,nstimmig -

/ 
/ 



11 J Zu Punkt der Tagesordnung 

Ju~e~W~h1fagrts~S~ChUß Kiel, den 19 . 0ktober 1978 

Drucksache 470 

B I I 

~trifft: ,Wahl von Mitgliedern für den VorstanCi der stiftung 
"Jugend in Kiel" 

~lchterstatter: Stadtrat Lütgens 

ß!ltrag: In den Vorstand der stiftung "Jugend in Kiel" werden fol
gende Mitglieder gewählt: 
1. Oberbürgermeister Günther Ban t zer 

2. Stadtpräsident Rolf J 0 h a n n i n 9 
3. Volker P I a t h, Charles-:-Ross-Ring 130, 2300 Kiel 

4. K onsu I Anton W i I I e r 

5. Stadtrat Günter L ü t gen s 

6. HartmutSteinert, Waitzstraße76, 2300 Kiel 

7. Pastor Adolf P I a t h 

'8. Rolf Ga I li na t 

9. Bernhard Z u b e 

!- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

D . Begründung: . 
Mi~tStiftung "Jugend in Kiel" wurde 1974 mit überwiegend städtischen 

/ gefUe1n gegründet. Die bisherige Arbeit der stiftung ist aus dem bei
I ben ~ten Bericht zu entnehmen. Über den stiftungszweck und die Aufga

es Vorstandes informiert die beigefügte Satzung. 
ZUm G . 

ründungsvorstand gehör-en: 
1. Oberbürgermeister Günther Bantzer 

, 2. Stadtpräsident Rolf Johanning 
3. Frau Jutta Schröder 
4. Konsul Anton Willer 
5. stadtrat GUnter Lütgens 
6. Herr Bernhard Fischer 
7. Pastor Adolf Plath 
8. Herr Rolf Gallinat 
9. Herr Bernhard Zube 

Nach § . lauf 5 (4) der Satzung ist die Amtszeit des Gründungsvorstandes abge-
Wech~ni Ein Mitglied, Frau Schröder, hat wegen eines bevorstehenden 
trete~.s des Wohnortes den Wunsch geäußert, aus dem Vorstand auszu-

Die Zu t ·· ergibtS c;tndigkeit der Ratsversammlung für die Neuwahl des Vorstandes 
slch aus § 5 Abs. 4 Satz 3 der Satzung. 

- 2 -
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Der Jugendwohlfahrtsausschuß beschloß in seiner Sitzung 
am 7.9.1978: 
"Der Vorstand der Stiftung "Jugend in Kiel" bleibt in der 
jetzigen Besetzung bestehen. Für die ausgeschiedenen Mit
glieder, Frau Schröder, FDP, und Herrn Fischer, Kieler 
Jugendring-, werden von den entsendenden Organisationen 
neue Mitglieder benannt." 

Die F.D.P.-Fraktion hat inzwischen Herrn Volker Plath, 
Charles-Roß-Ring 130, 2300 Kiel 1, vorgeschlagen, der 
Kieler Jugendring Herrn Hartmut Steinert, Waitzstr. 76, 
2300 Kiel 1. 

Beschluß: Nach An"trag - einstimmig -

/ 



Der Vorstand Stiftung 
Jugend in 
Kiel 

---. Stiftun-g ...... J---. --------------------------------
ugend In Kiel, Markt 7 . 2300 Kiel 1 Geschäftsstelle: Markt 7, 2300 Kiel 1 

An das . 
Jugendamt Kiel der Landeshauptstadt 

Markt 7 

2300 Kiel 1 

Telefon: (0431) 9012855 
331296 

Kiel. den 23. August 1978 

-----------------------------------------------------------------------
Neuwahl des Stiftungsvorstandes 

/ ~~h § 5 der beigefügten Stiftungssatzung ist die Amtszeit des Stif
lungSvorstandes abgelaufen. Der neue Vorstand ist von der Ratsversamm
ren g ~u wählen. Wir bitten höflichst, 'das hierzu erforderliche Verfah

elnzuleiten. 
lib . be~f hd1e Tätigkeit des Vorstandes in der abgelaufenen Amtsperiode 

c ten wir wie folgt: 
Die St'f die 1 tung wurde am 9.7.1974 gegründet. In demselben Jahr erfolgten 
aUf~renhehmigung der Stiftung durch den Innenminister als Stiftungs-

c t und die Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt. 

Nach d reichtem Satzungsziel soll der Stiftungszweck vor allem dadurch er-
chen wer~en, daß Spielplätze geschaffen werden, die den tatsächli
als vielfaltigen Bedürfnissen junger Menschen dienen, und Häuser 
der ~reffPunkte junge r Menschen entstehen, die nicht den Charakter 
trag ersorgung , sondern den der eigenen Gestaltungskraft der Jugend 

en. , 

Bei d fOlg er Verwirklichung dieser Ziele hat die Stiftung sich bisher auf 
1 . ~nde Maßnahmen konzentriert: 

• ~erung freier und privater Träger der Jugendhilfe 

~: WUrden Zuwendungen insbesondere an Träger von Kinderspielplät
(nn gezahlt. Empfänger waren u.a.: Klub Kritisches Theater 
t1rUckerei), Initiative Gaardener Abenteuerspielplatz, Initia
le~e 6'74 Dietrichsdorf, Jugendheim Suchsdorf e. V., Verein Kie
KTH JUgenderholung, Abenteuerspielplatz Mitte e. V., Elternbeirat 

Poppenrade. Die Zuwendungen betrugen insgesamt rd. 52.000 DM. 
2. Du 
~hführung der Jugendlotterie auf dem Berliner Platz 

~:it 1974 führen die Stiftung "Jugend in Kiel", die Landesver
hrswacht Schleswig-Holstein und die Gesellschaft für Einrich-

tun-

Stiftung . 
BernhardSVForstand : Oberbürgermeister Günther Bantzer. Stadtpräsident Rolf Johanning, Jutta Schröder. Konsul Anton Willer. Stadtrat Günter Lütgens. 

Isch . . 
K.o

n 
er, Pastor Adolf Plath . Rolf Gallinat. Bernhard Zube. Geschäftsführer: Holger Rohde 

to der Stift . 
ung : Kleler Spar- u. Leihkasse 90000555 (BLZ 21050170) 

,., o • 

. ~ ~ 
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tungen der Jugendpflege e. V. die Jugendlotterie gemeinsam 
durch. Der Reinerlös (ca.120.000,-- DM jährlich im Durchschnit t) 
wird zwischen den Partnern geteilt mit der Auflage, das Geld 
zu Gunsten von Kieler Kindern und Jugendlichen zu verwenden. 

3. Bau eines 2. Jugendtreffs in Mettenhof 
Die Aktivitäten der Stiftung beschränkten sich im Geschäftsjahr 
1977 fast ausschließlich auf die Vorbereitungen für den Neubau ' 
eines Jugendheimes im Kieler Stadtteil Mettenhof an der Hofholz~ 
allee. Durch eine beispielhafte Zusammenarbeit mit 1Nohnungsbau
trägern, Jugendamt, Ev. Jugendpfarramt sowie dem Stadtplanungs 
amt der Stadt Kiel gelang es, in relativ kurzer Zeit nicht nur 
die Finanzierung des neuen Heimes zu sichern, sondern auch Bau
pläne auf Grund eines Raumkonzeptes zu entwickeln, das unter 
allen Jugendheimen in Kiel neue Maßstäbe setzen wird. 

Die Kosten betragen 1.235.000,-- DM. Der Anteil der Stiftung 
hieran beträgt 450.000,-- DM. Außerdem hat die Stiftung den lau~ 
fenden Schuldendienst in Höhe von 18.600,-- DM p. a. zu tragen. 

Die Baubetreuung obliegt der Neuen Heimat Nord. 

Das Jugendheim soll nach Fertigstellung an die Stadt Kiel über
geben werden, die es mit dem Ev. Jugendpfarramt des Kirchen
kreises Kiel gemeinsam betreiben will. 

4. Geschäftsführung 
Seit dem 1.1.1978 ist ein Geschäftsführer bestellt. Von dem 
Stiftungsvermögen sind 800.000,-- DM durch ein Darlehen an die 
Stadt Kiel langfristig zinsbringend angelegt. Der Zinssatz 
beträgt zur Zeit 8' % (64.000,-- DM p.a.). 

In Vertretung 



Satzung 

der "Stiftung Jugend in Kiel" 

§ 1 

Name, Sitz und Rechtsform 

Die Stiftung fUhrt den Namen "S~iftung Jugend in Kiel". Sie iet 
eine rechtsf~hige Stiftung des bUrgerliohen Reohts und hat ihren 
Sitz in Kiel. 

§ 2 

Zweok 

(1) AUfgabe der "Stiftung Jugend in Kiel" ist es, alle Krttfte, die 
etwas ' für den Lebensraum der Jugend in. der Stadt Kiel tun wollen, 
ZU samrneln. 

(2) Gegenstand der Be~Uhwlgen soll vor. allem s ein, SpielplKtne, die 
den tatsKchlichen vielfältigen Bedürfnissen junger Mensohen dienen, 
und Häuser als Treffpunkt junger Menschen, die nicht don Charakter 
der Versorgung, sondern den der eigenen Gestaltungskraft der Jugend 
trRgen, zu 8chaff~n. 

(3) Zur ErfUllung der in Aba. 1 und 2 gesteckten Zi.ele 8011 dio 
Stiftung Spen.den elm'lerben und die finanziellen Mittel ansammeln, 
die Bautrfigerschaft und Betriebstrtlgerschaft von Anlagen Ubernehmen 
und die Arbei tgeberfunlttion rUr das notwendige Personal erfUllen. 

(4) Die Stiftung verfolgt unmittelbar und ausschließlich gemein-
nUtZ:f.ge Zwecke im Sinne des § 17 des SteueranpasBungsgeoetzes vom 
16. Oktober 19,4 (RGD1. I S. 925) in Verbindung mit der Gemein
nUtZigkeitsverordnung vom 24. Dezember 195' (EGB1. I S. 1592) ln 
der jeweilR geltenden , Fassung. Erträge des Stiftungsverm6gene und 
ZUwendungen Dritter dUrfen - naoh Abzug notwendiger Ver",altungs .. 
kosten - nur fUr die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

- 2 -
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Stiftung dar.f keine Person durch Verwaltungsausgaben, die dem 
Zweck der Stiftung fremd sind, oder duroh unverhtiltnismttS1g holle 
VergUtungen begUnstigen. 

§ :3 
Vermagen 

(1) Das Verm6gen der Stiftung besteht aU8 801.750,-- DM. 

(2) Die Stiftung erfUllt ihren Zweok aus den Erträgen des st1t
t ungsvermögena und aus den Zuwendungen Dritter. 

, 
(, ) Der Vorstand kann beschließen, daß Ertrttge des Stiftungs-
vermögens und ZUwendungen Dritter dem Stiftungeverm6gen zuge
f Uhrt werden, wenn und solange dies erforderlioh ist, um den 
steuer.begUmstlgt·en Zweck der Stiftung auch in Zukunft naohhal
tig ertUllen zu können. 

§ l~ 

Organe 

Organe der Stiftung sind: 
a) der Stiftungsvorstand 
b) der Stiftungsbeirat. 

§ 5 \ 

Zahl, Berufung, Berufungszelt und Abberufung der Mitglieder de' 
o 

Stiftungsvorstandes 

(1) Der St1ftungsvorstand besteht aus neun Personen, die den ,/ot' 
sitzenden und den stelivertretenden Vorsitzenden mit der Mehr
heit j.hrer l-tttglleder aus ihrer Mitte auf die Dauer von vier 
Jahren wtlhlen .. 

(2) Der ers te Stlftungßvor stand besteht aus: 
a) OberbUrr,er.meister Bantzer 
b) Kon.sul "1111er 
0) Stadtrat LUtgens 
d) Herrn ~. Fisoher 
e) Pastor Plath 

-, -
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f) Ratsherrn Gallinat 
g) Ratsherrn Johanning 
h) Ratsherrin Frau Schr6der 
i) Herrn B. Zube 

(3) Vorsitzender des ersten Stiftungsvorstandes soll OberbUrger
meister Bantzer, stellvertretender Vorsitzender soll Konsul Antor 
W111er sein. PUr den Fall, daß diese das Amt nioht annehmen wol
len, w~hlt der Stit'tungsvorstand andere Vorstandsmitglieder. zu 
seinem Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden. 

(4) Di~ Amtszeit des Stiftungsvorstandes beträgt vier Jahre. Naoh 
Ablauf seiner Amtsdauer fUhrt der amtierende Stiftungsvorstand 
die Gesohärte bis zur Wahl des neuen Stiftungsvorstandes fort. 
Naoh Ablauf der Amtszeit werden die Mitglieder des Stiftungsvor
standes duroh die Ratsversammlung der Stadt Kiel neu gewählt. Die 
lI'iederNa.hl ist zulKssig. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ab
laut der Amtszeit aus, so ergänzt sich der Stiftungavorstand fUr 
den Rent der Amtszeit durch Zuwahl, die von den verbleibenden Mit 
gliedern vorzunehmen ist. Bis zur ErgMnzung verringert eich die , 

Zahl der Mitglieder des Vorstandes um die Anzahl der ausgesohie
denen Personeh. 

(5) Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes k6nnen aus wichtigem 
Grunde auf Antrag des Vorstandes vor Ablauf ihrer Amtszeit von 
der fUr die StiftungsaUf~icht zustHndigen Beh6rde abberufen wer
den. 

(6) Die Mitglieder des Stiftungsvor~tandes sind ehrenamtlioh fÜr 
die Stiftung tätig. Ihnen können ihre notwendigen Auslagen, die . 
durch ihre TMtigl{ei t fUr die Stj.ftung entstanden sind, ersetzt 
\'{erden. 

§ 6 
Aufgaben des Stiftungsvorstandes 

. (1) Der Stiftungsvorstand hat fUr die dauernde und naohhaltige Er
fUllung des Stiftungsz\'lecks zu sorgen. Er fUhrt die Gesohäfte der 

. St1ftu.ng, soweit nicht AUfgaben auf einen Geaoh!tftsfUhrer oder 
Il\tf/ den Stittungsbeirat Ubertragen worden sind. 

. ' 
. 1 

1 , 

I· 
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(2) Der Stiftungsvorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und 
außergeriohtlich mit mindestens zwei seiner Mitglieder. Eines die
ser Mitglieder muß der Vorsitzende oder der stellvertretende Vor
sitzende des Vorstandes sein. 

, 7 
I 

Einberufung, BeschlußfMhigkeit und BeschluBfassung des Stiftungs-
vorstandes 

'(1) Der Stiftungsvorstand wird von seinem Vorsitzenden, schriftlioh 
unter Bezeichnung de~ einzelnen Punkte der Tagesordnung mindesten' 
einmal im ' Kalenderjahr einberufen. Die Ladungsfrist betrHgt minde
stens sicbeQ Tage; sie kann im Einvernehmen aller Vorstandsmitglie
der verkUrzt werden. D'er Stiftungsvorl'ltand ist auoh einzuberufen, 
wenn zwei Mitglieder es verlangen; sie haben den Beratungspunkt 
anzugeben. ' 

(2) Der Vorstand ist beschlußf!1hig, wenn mehr als die, Hl!lfte seiner 
Mitglieder anwesend sind. 

(,)Der Vorstand beschließt außer im Falle des § S Abs. 1, § 12 \Il'lcS ' 

§ l' mit der Mehrheit seiner anwesenden Mitglieder. 

(4) Der' Stiftungsvorstand kann einen Besohluß auch fassen, wenn .11.~ 
Mitglieder ihre Zustimmung sohriftllch erteilen (UmlaUfverfahren). , 

~ 

(S) Ober die gefaßten BeschlUsse ist eine Niederschrift aufzunehmen. 
Sie ist von dem Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied zu unter
schreiben. Die BeschlUsse sind zu sammeln und wlihrend des Bestehen" 
der Stiftung aufzubewahren. 

§ ' 8 

Zahl, Berufung, Berufungszeit und Abberufung der Mitglieder des 
Stiftungsbeirates 

(1) Der Stiftungsbeirat besteht aus sieben Mitgliedern, die vom 
Vorstand berufen werden. 

(2) DeI' Stiftungabeirat w~lt aus seiner Mitte mit der Mehrheit 

5 -



- 5 -

seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden 
Vorsitzenden auf die Dauer von vier Jahren. Wiederwahl ist zu
lässig. Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende dUr
ren nioht zugleich Mitglieder des Stiftungsvorstandes sein. 

(3) Die Mitgliedsohaft im Stiftungsbe1rat endet durch RUck~r1tt, 
Abberutung oder Tod des Mitgliedes. Mitglieder des Stiftungsbei
rates können durch den Stiftungsvorstand abberufen werden. 

(4) Scheidet ein Mitglied des Stiftungsbeirates aus, so wird die
ser duroh Zuwahl ergänzt, die durch den Stiftungsvorstand vorzu
nehmen ist. Bis zur Ergänzung verringert sich die Zahl der Mit
glieder des Stiftungsbeirates um _die Anzahl der ausgesohiedenen 
Personen. 

(5) Die Mitglieder des Stiftungsbeiratea sind ehrenamtlioh fUr die 
Stiftung tätig. Ihnen k6nnen ihre notwendigen Auslagen, die durch 
die THtigkeit fUr die Stiftung entstanden sind, ersetzt werden. 

§ 9 
Aufgaben des Stiftungsbeirats 

(1) Der Stiftungsbeirat hat beratende Funktion. Es ist insbesondere 
seine 'Aufgabe, den Stiftungsvorstand bei der Erreiohung der im § 2 
dargelegten Ziele nachhaltig zu unterstUtzen. 

(2) Der Stiftungsvorstand kann dem Stiftungsbe1rat weitere Auf
gaben 1m einzelnen von Fall zu Fall Ubertragen. 

§ 10 

Einberufung, Beschlußfähigkeit und Besohlußfassung des Stiftungs- , 
beirates 

(1) Der St1ftungsbeirat wird von seinem Vors1tzenden sohriftl1ch 
unter Bezeiohnung der einzelnen Punkte der Tagesordnung nach Be
darf einberufen. D1e Ladungsfr1st betrMgt mindestens 7 Tage. Der 
Stiftungsbeirat 1st auoh einzuberufen, wenn zwei Mitglieder des 
Stiftungsbeir'ates oder der Stiftungsvoratand dieses verlangen; 
sie haben den Beratungspunkt anzugeben. 

- 6 -
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(2) Der stiftungsbeirat ist beschlußfähig, wenn mindestens zwei 
Drittel seiner Mitglieder anwesend sind. 

L 

, (3) Der Stiftungsbeirat beschließt außer im Falle des S 8 Abs. 2 
mit der Mehrheit seiner anwesenden Mitglieder. Der Stiftungabei
rat kann ein,en Beschluß auch fassen, wenn alle Mitglieder ihre zu
stimmung schriftlich erteilen (Umlaufverfahren). 

(4) Ober die in der Versammlung des Stiftungsbeiratea gefaSten Be
sohlUsse ist eine Niedersohrift aufzunehmen. Die Niedersohrift 
ist von dem Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied zu unter
schreiben. 

(5) Di~ BeschlUsse des ~tiftungsbe1rates sind zu sammeln und vom 
St1ftungsvorstand während des Bestehens der Stiftung autzubewah-
ren. , J 

§ 11 

Der GesQhäftsführer 

,i 

1 

'i 

, f, 

". 
(1) Ist ein GeschäftsfUhrer bestellt, so sollen ihm insbeaondere ' , " 
die \41ahrnehmung der Geschäfte der laufenden Verwaltung Ubertragen 
werden. FUr seine Tätigkeit erhält er eine vom Vorstand festzu
setzende Vergtttung. Der Gesoh~rtsfUhrer ist kein besonderer .Ver
treter im Sinne des § 30 BGB. 

(2) Der GeschäftsfUhrer hat bei der Durchruhrung der ihm Ubertra
genen Aufgaben die Weisungen und BeschlUsse de~ Vorstandes zu be
achten. Er nimmt an den Sitzungen des Vorstandes mit beratender 

I', Stimme teil. 

§ 12 

Satzungsänderung 

(1) Die Änderung der Satzung 1st zUltlssig, wenn 
1. der St:1.ftlmgazweok Und die Gestaltung der Stiftung nioht oder 

nur un"'esentlich verlindert werden, 
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2. dies wegen einer wesentliohen VerUnderung gegenüber den im 
Zeitpunkt der Entstehung der Stiftung bestehenden Verhältnisse 

angebracht 1st. 

(2) BeschlUsse Uber eine Satzungsänderung bedürfen der Zustimmung 
. I 

von mindestens zwei Dritteln der M1tglieder des Vorstandes und der 
Genehm1gung der fUr die Stiftungsaufs10ht zuständigen Behtlrde. 

§ 13 
Umwandlung, Zusammenlegung, AuflBsung 

(1) Der St1ftungszweck kann geändert werden, wenn die der St1f
tung gesetzte Aufgabe weggefallen ist oder in absehbarer Zeit 
wegfallen wird (Umwandlung). Der kUnft1ge St1ftungszweok, muß je
dooh vom zustttnd1gen F1nanzamt als geme1nnUtziger Zweck 1m S1nn~ 
des § 17 des Steueranpassungsgesetzes anerkannt sein. 

(2) Die St1ftung kann mit einer anderen stiftung, dia jedoch 
ebenfall!! a.ls f'itetH~rl')e~Unstigt~ !CCSrpernchaft anerkannt sein muß, 
zu einer neuen Stiftung zusammengelegt \'r~rden, "'l~nn die El"'fUllung 
des St1ftungszweflks nur noch aufd1esem Wege ganz oder te1hre1se 

fortges~tzt \'lerden kcmn. 

i' (3) Die Stiftung Imnn aufgelöst werden, wenn die ErfUllung des 
St1ftungszwecks auf nicht absehbare Zeit nicht mehr m6gl1oh ist 
oder mehr als zehn Jahre lang keine Lei~tungen mehr erbracht wor-

den sind. 

(4) In den Fällen der Abs. 1 ~1s 3 ist die Zustimmung von minde
stens zwei Dritteln der r1itglieder des Vorstandes und die Geneh
migung der fUr die stiftlmgsf.l.ufsicht zust~~digen BehBrde erfor-

derlich. 

§ lJ~ 

Vermögensanfall 

Im Falle der Auflösung der Stiftung fl!llt daß ~Termtjgen an die 
Stadt Kiel, die es '.rn Sinne des Stiftungszwecka zu ' ver\'lenden hat. 



Zu Punkt 12 der Tagesordnung 

Der Magistrat 
Schulausschuß 
Schulamt 

Neue Drucksache 471 

Betreff: Standort fUr Uberbetriebl iche Ausbildungssttitten 

Berichterstatter: Stadtschul rat Dr. Lohmann 

Kiel, den 02 . November 1978 

Antrag: Unter Aufhebung des Beschlusses der Ratsversammlung vom 16. 02. 1978 
insowe it, als er den Standort Gaarden fUr die Uberbetriebl ichen Aus
bildungsstätten fUr die Bauberufe zusammen mit den Berufsschulklassen 
fUr die Berufsfelder Bautechnik, Hol ztechnik sowie Farbtechnik und 
Raumgestaltung bestimmte, werden diese Einrichtungen am Steenbeker 
Weg errichtet. Die Mögl ichkeit der Ausweitung ist sicherzustellen . 

BegrUndung 

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 01. 11. 1978 den im Antrag wieder

gegebenen Beschluß gefaßt. 

Im Ubrigen wird auf die BegrUndung der ursprUngi ichen Vorlage verwiesen . 

Dr. Loh man n 

Stadtrat ,Hagelstein erklärt daß er in der Sache gegen die Vorlage ist. Da aber von 
der SPD-Fraktion ein Mitghed fehlt und e6 somit bei einer Abstimmung 'zu einer Zu-
fallsmehrheit kommen würde, wird er im Rahmen des Pairing nicht bei dieser Abstim-

mung mitwirken. 

Stadtrat Sauerbau,m beantragt namens der CDU- Fraktion namentliche Abstimmung. 

Stadtpräsident läßt sodann über die Voriage namentlich abstimmen . 

Beschluß: N ach A n t rag mit 24 zu 23 Stimmen. 
--------

. Stadtrat Sauerbaum hatte vordem einen Änderungsantrag eingereicht und gebeten, 
auch über diesen abstimmen Zu lassen wenn der Hauptantrag - Drs. 471' - abgelehnt 

~C~lU.UA.~ 
werden soll te. Da dieserAntrag aber ~~ At wurde, wurde über den CDU- Antrag 

nicht mehr abgestimmt. . 



k (f>~ 12 dk l~rG\~ 
SChUl amt 

Ki el, den 48.0kt. 197' 

Betr " 
~ Standort für überbetri ebliche Ausbildungsstätt en 

und Berufsschule 

~hterstatter: Dr. Lohmann 

1. Die überbetri eblichen Ausbildungsstätt e n für di e Bauberufe 
werden zusammen mit den Berufsschulklassen für die Berufs
felder Bautechnik , Hol zt ec hnik sowie Farbtechnik und Raum
ges~tun g am ..... erri chtet. 

2 . Vorbehalt lich der Zust immung des Wirtscnaftsministeriums 
und des Berufsbildungsinstituts wird in die überbetrieblichen 
Ausbildungsstätt en der Fachbe r e ich Bautec hnik der Techn iker
tagesschul e und die I solie rmont eurausbildun g des Berufsfort
bildungswerkes des DGB einbezogen . 

3 . Fa.l ls eine Anbi ndung an e i n bestehendes R:rufss chulzentrum 
nicht vorgenommen wird , ist die Möglichkeit de r Ausweitung 
sicherzustellen . 

- Endgülti ge Beschlußfassung durch die Ratsversammlung -

~griin r1,,~ _ _ 
~ 

~er Magistrat hat in se in er Sitzung am 4. Oktober 1978 U.a. Herrn Stadtschulrat 
ur· LOhmann beauftragt, e ine Arbeit sgruppe aller beteiligten Ämter zu bilden, 
Übe unVerzüglich Vorschläge für e ine zeitger ec hte Verwirklichung des Projektes 
1 erbetriebliche Ausbildungsstätt en an anderer gee i gneter Stelle in Kiel vor
se~t, so daß der Rat sversammlung in ihrer Sitzung am 2 . November 1978 möglichst 
C On ein Vorschlag für einen anderen Standort gemacht werden kann. 

D 
A~~ ~rgebnis der Untersuchungen di ese r Arbeitsgruppe sowi e zusätzlich der 
Su ~ltsgruppe der Schulleiter der Beruflichen Schulen und der eigenen Unter-

C ungen des Schulamtes ist in den nachstehende n Ausführungen zusammengefaßt: 

1. ~utung überbetriebliche r Ausbildungsstätten für Ki el 

~~Ch der Ausbildungsverordnung des Bundesmini s t e riums für Bildung und 
lssenschaft und Tarifverträge n i s t di e Ausb ildung für die Bauberufe neu 

geordnet worden. Es s ind vorgesehen im 

1 A b" " ~s lldungsJahr 

~O WOchen überbetriebliche Ausbildung 
1° WOChen Berufsschule 
2 WOchen betriebliche Grundbildung 

~sbildungs.iahr 
~3 WOchen überbetriebliche Ausbildung 
9 Wochen betriebliche Fachbildung e inschließlich Berufsschule 

~bildungsjahr 
1 
8 Monat überbetriebliche Ausbildung 

Monate betriebliche Fachbildung einschließlich Berufsschule. 
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D~e verblockte Form de r überbetri eblichen Au sbildung verlangt ebenso 
e1nen verblockten Berufsschulunterri cht mi t dem s i ch dar au s ergebenden erh" ühten Raumbedarf . 

D' 
E~ese Form der Ausb ildung sollte bis zum Jahre 1978 aufg~nommen werden. 
hln~ Ubergangsregelung bietet die Möglichkeit, Ausbildungsverträge bis
w~rlger Art noc h bi s 31. Dezemb e r 1980 abzuschl i e ßen. Di e Zustimmung des 
~~rtschaftsmini sters , die für die Ub e r gangsr egelung jährlich erforderlich 
E~rd, ist für Ki el zur Zei t f ür das Ausbildungs jahr 1978/79 ertei lt worden . 

ne Verlänge rung über das Jahr 1980 hinaus i st ausgeschlossen . 

Dies M 
d ' e aßnahmen machen insgesamt ei ne e rhebliche Raumausweitung sowohl für le B 
f erufsschul e wie auch für di e überbetri eblichen Ausbildungs stätten er-
sO~derlich. Wenn diese üb erbetri eblichen Ausbildungs Sätten nicht in Kiel ge-
C affen werden , ent stehen für unsere Stadt erh ebliche Nachteile . 

1.1 A 
USzubildende 

:~b~ld die überbetri eblic hen Ausbildungsstätten nicht in Ki e l errichtet 
ni~h~n~ wÜ:den auch di e Fachkla~s en für,die , Baub erufe a~ der Ber~fsschule 
~e b l~ Klel gehalt en werden kan nen. Dle Kleler Aus zublldenden im Bauge-
dur e wurden zu einem Fahrsc hül erdasein gezwungen . Si e wären drei Jahre hin
be~Ch fast aussc hli eßlich Fahrschüler und durch diesen Zeitaufwand zusätzlich 

. astet. 

D' 
~t: ~Cfüler- bzw . Kl assenzahl s tellt s ich langfristi € in tägl ichen Klassen (tKL ) 
a) Be 0 ~t dar: Ausbildungsj ahre 
~felder Bautechnik und Holztechnik _1_. ,_ _ 2 . . 3 .. . 

- Bautechnik 
sonst. Bauberufe 
(BGJ) 

ca . 80 Sc hüler - 4 Sch . Klassen 2 tKl . 1. 0 tKl. 1 tKl. 

- Üb erbetr . Aus 
bildung 

- JOA - J _ 

( i~ge~dliche ohne 
_ Sb1ldungsbe ruf 

Jungen _) 

ca . 

ca. 
ca . 

90 /1 00" 

108 
40 

" 
" 

- 5 " 

- 5 " 
- 2 " 

b ) 13 
~ Farbtechn. u . Raumgestaltung 
- M aler, Lackiere r 

S ' Chaufenstergestalter ca . 100 /1 20 Schüler 

- JOA - J _ 
5 Sch . Klassen 

ca . 20 Schüler 
1 Sch . Klasse 

c ) Sam' 
lt ergeben sich insgesamt 29 tägl . Kl . 

======================= 

5 tKl . 1 . 5 tKl. 1. 5tKl. 

2 . 5 tKl. 1.7 tKl. 0.5tKl. 
2 tKl. 

11. 5 tKl. 4 . 2 tKl. 3 tKl. 
18.7 tKl. = 19 tKl. 
===================== 

5 tKl . 2 tKl. 2 tKl. 

1 tKl. 
6 tKl. 2 tKl. 2 tKl. 

= ~~=~l$h 
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~a~ BemÜhen der Stadt Kiel war in den letzten Jahren, weiterführende 
ZC ulen so ortsnah wie mögl ich anzubieten, um das Pendeln entsprechend 
~~ verringern. Bei einem Auspendeln der Auszubilde~den aus Kiel hinaus 
surde die bisherige Politik ins Gegenteil verkehrt. Sie müßten nach Aus-
age des Baugewerbeverbandes nach Neumünster. 

Bl 'b 
e1 t es beim Standort Kiel, so sind die Einzugsbereiche wie fol gt vorgesehen: 

~ 
Bautechnik 
BOlztechnik 
Farbt hn' ec lk/Raumgestaltung 

1'2 A. 
USbildung 

Einzugsbereiche 

Kiel, Eckernförde,Plön 
Kiel 
Kiel 

(50 %) 

~~~on heute wird der Bedarf an Fac~äften durch die Ausbildung nicht gedeckt . 
lic~ Reduzi~rung des Ausbildungsumfanges muß bei Verlagerung der überbetrieb
~Urden AU~b1 ldungsstätten aus Kiel heraus erwartet werden. Eine Verlagerung 
die; zunachst für die Kiele r Betriebe zu erhöhten Kosten führen. Sie müßten 
Neum .. ahrkosten zur Ausbildungsstätte übernehmen. Eine Schülermonatskarte Kiel-

unster kostet z.z . 58,-- DM . 

Diese K 
ri ostenbelastung dürfte die Ausbil dungsbereitschaft der Betriebe ver-ngern. 
Gle ' 
A.us~:~zeitig wird auch die Bereitschaft der Jugendlichen zurückgehen, eine 
Pend11dung in den Bauberufen aufzunehmen, weil für sie durch das tägliche 

1'3 A. e n erhebliche Beei nträchtigungen und zusätzliche Belastungen entstehen . 
rbeits ' 

E' markt und W1rtschaftsstruktur 

f~~:t~erringerung der Ausbildung in den Bauberufen birgt die Gefahr lang-
Fach l~e~ Strukturveränderungen in sich . Das Baugewerbe wird weiterhin unter 
Und ~~ ~lte~~angel leiden . Eine Verschärfung verringert die Qualitätsstruktur 
Ort d e1bt n1cht ohne Konsequenzen für Arbeitsplätze. Die Gemeinde, die Stand
kann e~ überbetrieblichen Ausbildungsstätten ist, kann billiger ausbilden, 
anhebe er Fachkräfte bekommen und wird die relative Z~hl von Arbeitsplätzen 

en können. 
1m B 
, augewerbe gibt es allein in Kiel 
~m Bandwerk 
1n de 

l' Industrie 
11 0 Betriebe mit ca. 2000 Beschäftigten 

40 Betriebe mit ca . 1800 Beschäftigten 
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1.4 Kosten 

~~~ Gemeinde, die Standort der überbetrieblichen Ausbildungsstätten ist, 
K stehen durch die übe rbetri eblichen Ausbildungsst ätten keine direkten 
l~s~~n. Soweit die Gemeinde selb s t Bauträger ist, muß sie zwar einen 
üb olgen Anteil bei den Erstinvestitionen einbringen , diese würden aber 
de er .. einen Nutzungsve rtrag in di e Ko stenmi et ~ einfließen . Laufende Kosten 
bz r Uberbetrieblichen Ausb ildungsstätten tragen die jeweiligen Innungen 

w. Verbände . 

1·5 Au . 
sWlrkungen auf Jugendliche ohne Ausbildungsberuf 

Den J 
Bugendlichen ohne Ausb i ldungsberuf muß die Möglichkei t gebote~ werden, 

BerUfsschulunterrl' cht . . . d . .. t un d praktlsche Ausbl l dung ln em von l hnen gewunsch en 
erUfsf 1d für . e zu erhalten. Jugendliche ohne Ausbildungsbe ruf, die s ieh nicht 

Ber ;ln Berufsfeld entscheiden, sollen mit den Tätigkeiten verschiedener 
di e

U sfelder bekanntgemacht werden (Metall-, Bau-, Holz-, Farbtechnik). Für 
SChs~~ Bereich s ind We rkstätten erforde r lich. Bisher wurden provisorisch 
garU ~sche Werk s tätt en mi tgenutzt bzw. die Jugendl ichen konnte n teilweise 
AUSb~~cht bes chult wer den . Wenn Ki e l nicht Standort der überbetrieblichen 
and 1 dungsstätten für die Bauberufe wird , muß f ür diese J ugendlichen eine 

ere L" osung gefunden werden . 
1.6 i'i . 

. elter N 
i'i' e utzun g der Ausbildungsstätten 
le un 

mitg t s .von der Tec hnikertagessc hule und vom Berufs f ortbildungswe rk des DGB 
und : ellt wurde, besteht für Umschulungslehrgänge im Fachbere ich Bautechnik 
bindln de: Isoliermonteurausb ildung Bedarf a n Ausbildungsstätten. Die An
insgung dl eser Maßnahmen an die überb etr ieblichen Ausbildungsstätten ist 
meld:~amt sinnvoll . Di e Maßnahme i st beim Be rufsbildungsinst itut Berlin ange-

worden. 
1'7 Vot . 
~r Arbeitsgruppen : 
Die A 
Standrbeitsgruppen sind einhellig zu dem Ergebnis gekomme n, daß auf den 
~erziO~t Ki~l für überbetri ebliche Ausbildungsstätten der Baub erufe nicht 

c tet werden darf weil 
- d ' er A ' b' . 

J Us lldungsumfang der Betriebeund die Ausbildungsbereitschaft der 
ugend1ichen absinken würden, 

- damit 
~erb strukturelle Auswirkungen auf die betroffenen Wirtschaftsbereiche 

Unden sind , 
Zu bef" 
Ba b urchten ist , daß dann in absehbarer Zeit di e Berufsschulklassen der 

U erufe abwandern, 
Z1.l.sät l' 
f"h z lch die beantragte Landesberufsschule für Vermessungs techniker ge-
a l'det wird. 

- 5 -
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2. ~indung überbetrieblicher Ausbildungsstätten und beruflicher Schulen 

N~ch § 9 ( 3) des Schleswi g-Holsteinischen Schulgesetzes sollen berufs
~11dende Schulen so geplant werden, daß e ine Zusammenarbeit 'mit Einrich-

ungen der überbetrieblichen Ausbildung ermöglicht wird . Eine solche Maß
~ahme ist sinnvoll, weil sie eine mehrfache Nutzung der Werkstätten, der 
Aensa ~owie der Einrichtungen für den Soz ial- und Freizeitbereich ermöglicht . 
vuc~ konnen dann Ver schi ebungen im Bereich der einz elnen Berufsfelder und 

3. 

4. 

~randerungen im pädagogischen Bereich mit Auswirkungen auf die schulische 
o er die überbetri ebliche Ausbildung au fgefangen werden . 

~ie Koppelung ist zugleich eine Forderung der Finanzierungsrichtlinien des 
undes, die e ine r äumliche Verbindung von überbetrieblichen Ausbildungsstätten 

und beruflichen Schulen vorschreibt . 

Die B . A aU1nnung Kiel hat deshalb die Koppelung zwischen den überbetrieblichen 
uSbildungsstätten und de n Berufsschulklassen der entspr echenden Berufsfelder 

zu . e1ner Bedingung für den &andort Kiel gemacht . 

Votum d . ~ er Arbe1tsgruppen: 

~~r ~ine solche Lösur.g ist insgesamt ökonomisch und verringert das Risiko 
1ns1Chtlich der Ausnutzung der Räume . 

"B ~rufsschule" - keine eigenständige Lösung 
D· 
B1e Verbindung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten mit den Berufsfeldern 
ra~technik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung ist eine hin
t;~chende Bedingung, um den Finanzierungsrichtlinien des Bundes für überbe-
ß 1ebliche Ausbildungsstätten zu genügen. Sie würde auch den Minimalbedingun-

en des Baugewerbeverbandes ent sprechen. 

E· 
Z~ne Solche Lösung ist jedoch für die Beruflichen Schul en unzureichend . Die 
un~ammenfassung der drei Berufsfelder Bautechnik, Holztechnik sowie ~arbtechni~ 
tä l~aumgestaltung in einem isolierten Berufsschulgebäude würde zu rund 29 
Daß ~chen Klassen führen , davon 5 im Bereich überbetne blicher Ausbildung . 
SO~ 1st eine zu klein e Einheit für eine eigenständige Berufsschule . Eine 
unbche .Be:ufsschule könnte nur als Außenstelle geführt werden, das ist eine 

efr1ed1gende Lösung . 
Votum d --..:::.::.. er Arbeitsgruppen: 
Es ko Au ~mt nur e ine Anbindung an bestehende Berufliche Schulen oder die künfti-e 

swe1 tun . . ... E Weit g zu e1nem welte r en Berufsschulzentrum 1n Betracht , f ur das r-
erungsflächen vorzuhalten sind . 

ftnbind 
D~ng an best ehende Berufliche Schulen 
er Ma . di .. glstrat hat in seine r Sitzung am 4. Oktober 1978 den Beschluß ge faßt, 

zue Ub~rbetrieblichen Ausbildungsstätten nicht am Berufsschulzentrum Gaarden 
dure~r1:hten. Unter dem Vorbehalt der Bestätigung des Magistratsbeschlusses 
AUS~.ld1e Ratsve rsammlung verbleiben für die Anb indung der überbetrieblichen 

1 dungsstätten theoretisch drei Möglichkeiten , närr. ~_ich 
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- das Berufsschulz entrum Schützenpark, 
- die Beruflichen Schulen Köni gswe g , 
- dl' e Beruflichen Schulen Ravensberg . 

~a bei den Standor ten Kön i gsweg und Ravensberg keine Auswe itungsmöglichkeit 
ses~eht, erscheint nur e ine Anbindungsmöglichkeit an das Berufsschulzentrum 
?hutzenpark gegeben . Sie ist denkbar, wenn das Gelände westlich des West

~:nges am Hasseldiek sdammer Weg in Anspruch genommen wird . Eine solche 
OSung i st trotz folgender Bedenken funkti onal vertretbar : 

- Die Errichtung de r überbetri eblichen Ausbildungs stätten wes+lich des 
Westringes beinhaltet wegen des zwischendurchführenden Westringes e ine 
beachtliche Zäsur zum bestehenden Berufsschulzentrum. Die notwendige 
kreuzungs fre i e Verbindung zwischen den BeruflBchulkomplexen führt zu e inem 
erheblichen finanzi ellen Aufwand . 

- Das Berufs schulz entrum am Schütz enpark hat mit 9 . 075 Schüle rn im Schuljahr 
~ 977/78 die Größe e iner mi ttleren Universität, tägl ich werden allerdings 
~m Berufsschulzentrum am Schütz enpark 2 . 800 Schül e r unterrichtet . Das 
~rufsschulzentrum am Schützenpark hat damit e ine Größe erre icht , die 

~lcht erweitert werden sollte . Ziel muß es se in, di e Zahl der Schüler des 
erufsschulzentrums zu verringern. 

Vot 
~ der Arbeitsgruppe de r Ämter :· 
Vort . 

elle de s Standort e s Westring : 
st" . _ d . adtebaullCh gute Lösung 

l e weiteren ~ntwicklun gen im pädagogischen Bereich ( z . B. Beruf s -
grundbildun gs jahr ) und damit die Entscheidung über den dritten Standort 

_ ~nd des sen Konzept können abgewartet werden 
utzung gemeinsamer Einri chtun gen (Mensa , Verwaltung , Hausmeister , Sport 

und Freizeit ). 
Votum d 
~r Schulleiter: 
- w . 
_ ~ltere Belastung des Schulzentrums Schützenpark 

dle Fl" B" a chen westlich des Westrings wer den als Vorbehaltsgelände für Mensa , 
uCherei ,Werks t ät ten und Spor t benötigt . 

Uberbetrl' . 
Zent ebllche Ausbildun gsstätten als An satz f ür e in drittes Berufsschul-
~ 
D' ----------------------------------------------------------------
le Frag b' . . " f grund e , 0 e ln welteres Berufsschulzentrum zu verwlrkllchn 1St , muß au -

Eer . der Bev ölkerungsent wi cklung und der zu erwartenden Veränderungen 1m 
elch d B D er erufli chen Schulen beantwortet werden . 

er R" 
den R~ckgang der Schüler in den berufli chen Schulen i st bedingt durch 
WOhneUc~gang der Einwohnerzahlen der bet r effenden Jahrgänge . Der Ein-
die m:~Uckgang beträgt nach der Prognose des Amt es für Entwicklungsplanung, 
hängeld d e~ Zahlen des Landesschulamt es übereinst immt, für das zusammen-

n e Sledlungsgebiet Kiel für die 17jährigen von 1977 zu 1990 rund 30 %. 
De r R" 
weil ~~kgang bei den Schül ern berufl icher Schulen wird sicher ge ringer se in, 
SChulpfi! we~en der Kurzschuljahre ke ine drei vollen Altersjahrgänge berufs -

lchtlg waren , sondern nur knapp zweie inhalb Jah r gänge . 
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a) E 
1; muß damit gerechnet werden, daß 1990 die Zahl der Vollzeitklassen , die 
n,77 bestand, mindestens gehalten wird, wenn s i e nicht sogar höher liegt . 
:e ab 1978 erri chteten Klas sen der Berufsfachschulen s ind dabei noch 
~l~ht berücksichtigt . In den l etzten zwei Jahren sind allein 5 Berufsfach
a~tUlen,und drei Fachoberschulen neu errichtet worden. Sie haben s ich als 
traktlv, z .T. sehr attraktiv erwiesen . Der Besuch nimmt zu . Die Errich
s~f weiterer Berufsfachschulen ist geplant . Zwei weitere Fachoberschulen 

en ,nach Landesvorstellungen 1979 anlaufen . 
Insges ' 
1 amt 1st daher für di e Vollzeit s chule n für 1990 zu r e chnen mit 15 t .. 
~ichen Klassen . 

b) W ' 
s~ll die Ausbildungsverordnung für das Berufsgrundbildungsj ahr auf Wider
bi~~d se~tens der Arbeitgebe r gestoßen war, ist der Ausbau des Berufsgrund
re hungSJahres verzögert wo~den . In Zukutit i st mit e inem starken Ausbau zu 
gr

C ne~. In den Jahren 1973 bi s 1976 ist die Zahl der Schüler im Berufs-
19~db11d~ngsjahr bundesweit von 14. 280 im Jahre 1973 auf 45.190 im Jahre 
bild ges~legen . Im Jahre 1977 betrug di e Zahl der Schüler i m Berufsgrund
vom ungsJahr schon 62 .7 50 . Nach den Beschlüssen der Bund-Länder-Kommission 
mUß 5.1~.1977 soll sie 1982 14 6 . 000 betragen . Aufgrund dieser Ausbauzahlen 
in ddam1t gerechnet werden, daß na ch Rückgang der geburt ens t a rken Jahrgänge 
W en berufli chen Schulen das Berufsgrundbildungsjahr voll real i siert wird . 

enn m 
V 1 an davon ausgeht, daß das Berufsgrundbildungsjahr wie vorgesehen 1n 
r~c~em Umfang durchgeführ.t wird, muß für 1990 mit 94 t äglichen Klas sen ge-

) net Werden 
C lnt . 

AblöBerUfsschulunterricht setzt sich in erstaunlich schnellem Maße die 
rich~ung des eintägigen Berufsschulunterrichts zugunsten des Blockunter
zWei es durch . Schüler werden künfti g im zweiten und dritt en Ausbildungsjahr 

mal pro Jahr für fünf Wochen di e Be rufsschul e besuchen. 
Im J 
Klas:hre,1975 ist erstmals der Blockunterricht ve rsuch s weise für ei nige 
der Ben 1n Kiel eingeführt worden . Zur Zeit besuch en 37 % aller Berufsschüle 
Im näe~uflichen Schule Wirtschaft am Schützenpark einen Blockunterricht . 
Baven~sten,Jahr werden es 45 % sein . Di e städtische Verwaltungsklas se am 
der üb rg w1rd ebenfall s als Blockunterricht geführt . Mit der Realisierung 
die T ~rbetrieblichen Ausbildungss t ätt en für das Baugewerhe werden auch 
B10cke11zeitklassen für die Berufsfelder Bau-, Holz - und Farbtechnik auf 
p" unterricht umgestellt . 
ur 1990 ' 

werde muß m1t der allgemeinen Umstellung auf Blockunterricht gerechnet 
unter~: Insgesamt entsteht damit für das zweite bi s vierte Jahr Berufsschul-

d) E: 1cht ein Klassenraumbedarf von 51 täglichen Klassen . 

e~n:i~t viele Schüler, die entweder zunächst eine Berufsfachschule und dann 
aUSbil~ale Ausbildung durchlaufen oder die im Anschluß an eine duale Berufs
reife f~g oder Berufsfachschule eine Schul e besuchen , die zur Fachschul
~ChUle) r~ (Berufsaufbauschule) oder zur Fachhochschulreife (Fachobe r-
1m Ans h D1ese Schüler sind doppelt zu zählen . Der Anteil der Schüler , die 
hOchsc~ iUß an eine Berufsausbildung in Schule oder Betrieb noch die Fach
a~derenu - oder Hochschulreife erwerben wollen, wird steigen. Er liegt in 
M1ndest Bun~esländern zum Teil erheblichlliher als in Schleswig- Holstein. 
der dua~ns 1st zu rechnen, daß 10 % eines Berufsschuljahrganges pro Beginn 
Zeitjah en Berufsausbildung oder im Anschluß an sie ein zusätzliches Voll-

r besucht, das sind mindestens 10 tägliche Klassen . 
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e ) UmsChulung und berufli ch e Fortbi ldung hat noch nicht die Bedeutung 1n 
der Bndesrepublik Deutschland erhalten , wi e sie in anderen Ländern be;teht . Die erheblichen Strukturveränderungen in uns e r er Wirt s chaft und die 

robleme am Arbeitsmarkt machen einen Ausbau von Um schulung und Weiterbil
dung in viel stärkerem Maße erforderlich . 

Z~r Zeit hat die Te chniker-Schule beantragt, in di e üb erbetrieblichen Aus
b1ldungsstätten mit zwe i t äglichen Klassen aufgenommen zu werden . Das Be 
~UfsfortbildungsWerk des DGB hat ebenfall s beantragt , mit zwei bis drei 
.. lassen für die Umschulung , z .B. zu Isoli ermont euren allein im Bereich der 
Uberbetrieblichen Ausbi ldungss t ätten berücks ichtigt zu werden . Maßnahmen 
~ur beruflichen Eingliederung von Spätaussiedlern zum nachträglichen Erwerh 

es Facharbe iterbriefes wurden schon jetzt s innvollerweise in die Berufs
~~hulzentre~ einbez ~ gen . In S chwede~ s ind ~O % ~er Studienpl~tze in. der 

.erstufe fur Um s chulung und berufl1che We1terb1ldung r eserV1 ert . E1n we
n1g s t ~ns lO%i ger Zu ch] ag .fÜr Um c:hul un und b rufl ic he Hei t erbild1tng mit 
?g\ ~ln~r e i nj i hrigen Daue r "'ü.hrt zu e inem Raumbedar f von mindestens 
~llchen Klasse n . 

s 1st allerd1ngs auch denkba r, daß s ich diese r Bedarf nach Ausbau des Be
r~fs grUndbildungsjahres aufgrund der breiteren Ausbildung langsamer ent
\ol lckelt . 

f ) D' 
t1~ betriebliche Berufsausbildung wird zunehmend e r gänzt durch die überbe
f~ebl~che Ausbildung . Die überbetriebliche Ausbi ldung in den Bauberufen 
E' rt 1n Kiel allein zu durchschnittl ich sieben täglichen Klassen , die bei 
f~nfÜhrung des Berufsgrundbildungsjahres auf vi e r zurückgehen würden . Auch 
A
ur ~ndere Au sbildungsberufe s ind s chon jetzt Anteile für überbetriebl iche 

AU~b7ldung - allerdings in geringe r em Maße - festgelegt worden . Mit einem 
znb~ll von dur chschnittli ch zwei Wochen überbetri eblicher Au sbilUng für Aus
r

U 
lldende im zwei+en bi s vi e r ten Jahr in den Be ruflichen Schulen muß ge-

eChn et \olerden . Das wäre e in Raumbedarf von minde stens 10 tägl ichen Klassen . 
lnsg 
Jahresamt entsteht damit e in Klassenraumbedarf von mindestens 290 Klassen im 

e 1990 . 
Dem 

'Kl stehen folgende Klassenräume gegenübe r 
aSsenr . 

Schul ~umbestand der bes t ehenden Berufl1chen 
, N" en 1ncl. der Brändström- Schule 

eubau 
, N" 1 • Bauabschnitt Be rufss chulz entrum Gaardeh 

eubau 2 
• Bauabs chnitt Berufsschulzentrum r::'aarden 

168 Klassenr äume 

2 1 Klass enräume 

18 Klassenräume 
207 Klassenräume b' l.ese 

m" r Bestand Kl " . f h h lt d V· 1 h uSsen . an assenra um en kann n1cht au rec t er a en wer en . 1e me r r" 1 
a.Umen g m Berufsschulzentrum Fachräume und Labors durch Umwandlung von Klas sen-

wUrde . eschaffen werden . Allein der notwendige Ausbau de r Naturwissens chaften La. 1n An 
F' ngfrist· spruch nehmen 
ehlbe 1ger Bestand 

de stand 
s 1. und an Klassenräumen unte r Einbeziehung 

5 Klassenräume 
202 Klassenräume 

lnsg 2 . Bauabschnittes Gaarden mindestens 88 Klassenräume 
SChUlesatnt ist e d ' . ' " t S d t f" b fl' h ~ en v s am1t slnnvoll , planer1 s ch e1nen dr1 t en tan or ur eru 1C e 
orogramm or~usehen . Di ese Maßnahme bringt eine Erweiterung des bisherigen Raum-
"ur s m1 t . h . 

ca 1 SlC . Die Kosten für Verwaltun&G&~teria u . Hausme1sterwohnung werden 
. Mio DM gesehätzt . 

9 
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~um der Schulleiter : 

!:otz der Uns icherheiten l n de r Entwicklung - insbes . des BGJ - und der 
e?gli chen Verschi ebungen zwischen den Berufsfelde rn i s t die Errichtung 
A

1nes 
3 . Berufss chul zentrums mit dem 1. Bauabschnitt üb erbetriebliche 

t~~~i~dungsst ätt en und Be rufs schule für die Berufs f elder Bautechnik, Holz
A n1k, Farbte chnik un d Raumgest altung s innvoll . Gelände für den weiteren 

usbau muß vorgehaltn werden. 

~ der Arbeit sgruppe de r Ämter : 

AUfgru d 
n der Daten wird die Notwendi gkeit de r Errichtung e ines 3. Berufsschul-

zentrums g d "t' h ' "d d ' d Real" run sa ZllCh gese en. Un sl che r er sche lnt Je och er Zeltpunkt er 
lSlerung . 

6. Beurt ' 
~ung der Standorte 
Das St 

, adtplanungsamt hat fo l gende St a ndort e für ei ne Unte r suchung vorge-
Schlagen (von Norden ) 
- B 
- T ?elckestraße 

ltntnerberg 
- Steenbek 

Mettenhof 
- Westring 

M ' _ e1tnerSdorf 
WeIl see 

- EI 

nach Süden : 

tnschenhagen 

Wegen ni cht, G .. k" d f d T' ges h' rus relchender rundstuc sgr oße wur en Met tenho un lmmerberg aus-
N c leden. Die übrigen Ergebnisse sind als Anlage beigefügt . 
ach dem 

Votum der Arbeit sgruppe der Ämt e r sind nicht gee i gnet : 
- Wellsee w E' h".A .. d G b' - Mei egen zu s tarke r lnsc r a fJkun gen fur a s ewerbege let 

tnersdorf wegen der Randlage , des Zuschnit ts des Grundstücks und der Ein-
- Eltn l e i tung e ine r z . Z. nicht beabsi cht i gten Entwicklungspolitik 

sChenhagen wegen der Topogr afie des Geländes , bildungspol itisch falscher 
Standort . 

Damit 
- B verbleiben 
- S oelckestraße 
_ wteenbek 

estring 

in de r enge r en Wahl: 

'Tot tun 
der 

1. Schulleiter : 
Der .. 
L" ursprungl ich vorgesehene Standort Gaarden wird weit e rhin als cptimale 

OSung angesehen 
2. St ' 
3 ~enbek 

. Ba 1 
Deckestraße 

e:r St 
schul andort Westring i st le~glich als Erweiterungsgelände für das Berufs-
3'1'\ zentrum W t ' ".. F 
~:rech es rlng vorzuhalten und bel elner Anderung des - Planes ent-

'Tot end auszuwei sen . 
1 ~ der Arb ' .. . AUCh ' elts ru e der Amter: 
2. West ~le Arbeitsgruppe hält den Standort Gaarden für am b esten geeignet . 
3. B rlng 

oelckestraße gleichrangig mit Steenbek 



Standort: Boelckestraße 

1 Fl" 
~ 
~ 
~W· . lder stände : 

4. B . 
~ 

~ 

ca . 15 ha 

F- und B- Planverf'ahren erfor de r l ich 

Es i s t nicht auszusc hließen, daß auch für 
die 1. Stufe Kleingärte n in geringer An zahl 
in An spruch genommen werden müssen. 

- Kleingärtner : jedoch nicht so s tark, weil 
Er satzgeländ e nör dl . des Kanals 
verbindlich zugesagt werden kann 

- Ersatzgelände für in Anspruch genommenes 
Industr i egeb i et ist nicht vorhanden . 

St adt Kiel , 8 pr ivate Eigentüm er, Bund 
(Erwe rb mögl i ch) 

Frage des Lärms chutzes (Flugplatz) muß &urch 
Gutachten geklärt we rden . 

6. öko . 
~sche _Fragen/Zusatzko st en: - Entwässerung ca . 1. 305 . 000 ,-- DM ( davon f ür 

. Ve:rkeh 
:rsersc hli e ßun 

'Zein 
. Real i s i e run 

Beurteilun 

di e 1. Stufe - UBAS - ca . 450 . 000 ,-- DM) 

- Verkehrse rschließung (3 . Spur Boelckestraße) 
ca . 350 . 000 ,-- DM 

- evtl . Klimatisie rung de r Räume wegen 
Immissionen vom Flugplatz 

- späte r : Kost en für Kleingar tenverlagerung 
un d zusätz l iche Kosten für Topografie 

Für aus wärti ge Sc hüler n i cht so gut 

Dauer des Baul e itverfahrens : 
Grundsätzlich 2 Jahre . Wenn keine Einsprüche 
de r Kleingärtner kommen , kürzere Daue r. 

Industri egebi et geht verloren, Bee inträchti
gunt durch Fluglärm , jedoCh Realisierungs
schwierigke iten in sgesamt a m geringsten. 



Standort: Steenbek 

1 F1 "" 
~ 
~fahren: 
~1 W" . lde r stände : 

4. Be "t 
~ 
~arkeit : 

ca . 15 ha 

F-Plan-Änderung , B-Plan , Landschaftsplan 

Nutzungskonfl ikte : 
- Immissionen von der Bundesautobahn, je nac h 

Lage 
- KSV Holstein , wenn durch das Schulgrundstück 

die Lage der geplanten Sportplätze ve r ändert 
werden muß 

- in dem Gelände waren ~rsatzgärten f ür durch 
die Autobahn in Anspruch genommene Gärten 
vorgesehen 

- Landschaftsschut z bzw. Naturschutz (Ver
änderung der Landschaft/vorhandene geschüt~e 
Tierarten ) 

Stadt Kiel , NH 

Bodenverhältnisse unbekannt . 
Bodenaustausch muß erwartet werden . 

~ische Fragen/Zusatzkosten :Entwässerung ca . 1.200 . 000 ,-- DM 
100 . 000 ,-- DM 

8. Ze"t 
1 1 . Reali s i erun 

Reurteilun 

Verkehrserschließung ca . 
Ent wässerung der Zufahrts
straße ca . 400 . 000 ,-- DM 

1.700 . 000 ,-- DM 

Anschluß an de n öffentlichen Personennahverkehr 
möglich . 

Dauer des Bauleitverfahre ns : mind . 2 Jahre 

~usätzl . Verzögerungsmöglichkeiten: aus dem 
Land3 abart s 
bzw . Na
t urschutz 

Baubeginn : frühestens Ende 1980 
Baufert i gstellung :" "1982 

- siehe Punkt 3 
Eigentumserwerb relativ leicht . 



Standort : Westring 

~ 
2. Pla 
~ 3. In" . 

~ 

4. Be . 
~ 
~eit: 

ca . 10 ha 

F- u . B-Planverfahren erforderlich 

Kle ingärtner, und zwar beim Planverfahren 
und bei der Kündigung der Gärten (ca. 120-
150 bei 7 , 5 ha) . Ersatzgärten könnten für 
den 1 . Ab schnitt in Mettenhof gestellt werden. 

Stadt Kiel 

Aus de r Sicht der Landsc haftsplanung keine 
Bedenken 
- Immissionsschutz er fo r de r l ich - Verkehr s 

lärm West ring - (Gutachten) 
- Bodenverhältnisse unbekannt , Bodenaustausch 

muß erwartet werden . 

ca . 500 . 000 ,-- DM 
~ono",; __ • 
~he Fragen/Zusatzkosten : - Entwässerung insges . 

. Verk h 
e rserschli eßun 

Zein . 
. Real1si e run 

Beurteilun 

(nur f . UBAS) 
- Fußgängerbrücke über den West ring = 1 Mio DM 
- Kosten fü r die Umsetzung und Entschädigung 

von Kleingärten 

gut 

Dauer des Bauleitverfahrens : ca . 2 Jahre 

zusätzliche Verzögerun gsmöglichkeitpn: 
-------- - - ----------- ---------------- --

- Einspruc hsmöglichkeit de r Kleingärtne r 
(Kündi gungen rechtlich durchsetzbar 
ze it l i che Abschätzung nicht möglich . Normen
kontrolIverfahren möglich) 

Baubeginn : frühestens Ende 1980 
Baufertigstellung: 11 Ende 1982 

Städtebaulich gut e Lösung , Anbindun g an BSZ 
hat den Vorteil , daß Gemeinsc h .. ftseinric h
tungen gemeinsam genutzt werden können . 

Jedoch :Aus we i tung d . tägl . Schüler zahlen :' In-
a nspruchnahm e des Erwe i t erungsge
ländes für Mensa , Bücherei , Werk
stätten, Sport 



1. F1" 
~ 
2. P1 
~ 
3. rn " " 
~ Wlderstände : 
4. Be " 
~zverhä1tnis: 

~arkeit: 

Standort : Meimersdorf 

ca . 15 ha 

F- und B-Planverfahren 

NH, WKA, 4-5 Privat eigentümer 

- sehr ungün stiger Zuschnitt 
- Immissionen von der B 404 
- Baugrundunters uchun g e r fo rderlich 

6,. Öko " 
~ragen/Zusatzkosten :- Ersc hl i e ßungskosten (Entwässerung ca . 

1 . 700 . 000 ,-- DM + 
Straßenbaukosten) 

8. Zeit1 R 1 " " . ea lSl erun 

Beurt eilun 

- hoh e Kosten ÖPNV 

Zum gege nw ärtigen Zeitpunkt schlecht . 

Dauer des Bauleitve r fahrens : ca . 2 Jahre 

Baubeginn : 
Baufertigstellung : 

frühe s tens Ende 1980 
frühestens Ende 1982 

völlige Randlage , ke in Hinterland 



Standort:Wellsee 

ca . 15 ha 

F- und B-Planverfahren 

Abstand zur Zone GI 11 1000 m kann nicht 
e ingehalten werden . 

~ Stadt Kiel bzw. lK 

~barkeit: schlechte Bodenverhältnisse 
6. öko . 
~omlsche Fragen/Zusatzkosten : Hückzahlung GA-Mittel 
7. Ver'k -h . . 
~rserschließung : Zum gegenwärtlgen Zeltpunkt schlecht . 
8. Zein 
~. Realisierung : Dauer des Bauleitverfahrens : ca . 2 Jahre 

Baubeginn : 
Baufertigstellung : 

f rühest ens Ende 1980 
frühestens Ende 1982 

Erhebliche Beeinträchtigung der verbleiben
den Industrie , drastische Einschränkung der 
GI lI-Zone, Randlage, kein Hinterland, kei~e 
Aufwertung f ür Wellseer WOhnbes iedelung, 
erhebl . Verschlechterung von Ansiedlungs
möglichkeiten der Indus l rie . 



Standort : Elmschenhagen 

1 Fl" 
~ 
~ 
~l W" . lderstände : 

~ 
~barkeit: 

6. öko " 
~mlsche FragenjZusatzkosten : 

~hrserschließung : 
8. Ze"tl 

1 • Real i sierun : 

ca . 12 ha 

F- und B-Flanve rfahren 

Zus timmung MELF erforderlich 

pr ivat (A . C. HRnsen) - Erwerb sC hwierig -

Topografi e unm öglich 

gut 

(Hlöhenunt e r schi ed 
14 m) 

Daue r des Bauleitverfahrens : ca . 2 J ahre 

Baubeginn : 
Baufertigstel lung : 

- siehe Pkt . 5 

frühes tens Ende 1980 
frühestens Ende 1982 

- Immis sionen von der B 76 



Der Magistrat Zu Punkt 13 der Tagesordnung 
Schulausschuß 
S c h u I amt Kiel, den - -4 S! f. J t' 

Drucksache 462 

!Letr.: Kurse der VOlkshochschule zur Vorbereitung von Hauptschülern 
auf den Realschulabschluß 

~ Stadtschulrat Dr. Lohmann 

hPtrag: 1. Die Volkshochschule bietet Kieler Hauptschülern Kurse an, 
die auf die Realschulabschlußprüfung vorbereiten. 

2. Dem eigentlichem Realschulabschlußkurs geht ein einjähriger 
Vorbereitungskurs parallel zum 9. SChuljahr ·voraus. Ihm folgt 
ein einjähriger Vollzeitkurs. -

3. Vorbereitungs- und Vollzeitkurs sind für die Teilnehmer kosten
frei. 

4. Zum Schuljahr 1978/79 beginnt ein dreizügiger Vorbereitungskurs 
für die Hauptschüler des Bildungszentru~Mettenhof. 

5. Im Vorbereitungskurs können bis zur Hälfte und im Vollzeitkurs 
bis zu einem Drittel der Gesamtzahl der Unterrichtsstunden im 
team-teaching erteilt werden. 

-6. Die Kurskosten im Haushaltsjahr 1978 werden im Rahmen der durch 
den Haushaltsplan bereitgestellten Mittel finanziert. Die im 
Jahre 1979 erforderlichen Mittel sind über den Haushaltsplan be
reitzustellen. 

- Endgültige Beschlußfassung durch die Ratsversammlung -

!Legründung: 

Zur Verbesserung der Chancen auf dem Ausbildungsmarkt soll Hauptschülern 
durch den Besuch von Kursen der Volkshochschule Gelegenheit geboten werden, 
den Realschulabschluß zu erlangen. 

Eine Arbeitsgruppe der Volkshochschule hat dazu folgende Planung aufgestellt: 

1. ~orbereitungskurs 

Ein Realschulabschlußkurs an der Volkshochschule soll mit Hauptschülern 
des Bildungszentrums Mettenhof im Herbstsemester 1979 beginnen. Der Lehr
gang bereitet auf die externe Realschulabschlußprüfung vor. Es ist not
~endig, daß interessierte Schüler bereits im 9. SChuljahr an ihren Schulen 
~'ff diesen Kurs vorbereitet werden. 

Dfr Vorbereitungskurs soll je Woche acht Unterrichtsstunden umfassen: 
'I 
1 

'I 
11 - 2 -
i 
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Fächer: je 2 Unterrichtsstunden Deutsch, Englisch, Mathematik und 
Naturwissenschaften (epochal) 

Unterrichtszeiten: 2 Werktage von 16.00 bis 18.00 Uhr, sonnabends 
9.00 bis 12.00 Uhr. 

Unterrichtsort: Bildungszentrum Mettenhof. 

Um die Kontinuität und Kooperation zwischen dem Bildungszentrum Metten
hof und der Volkshochschule zu sichern, sollen dem Vorbereitungskurs 
vier Hauptschullehrer und zwei Realschullehrer des Bildungszentrums 
sowie zwei Volkshochschullehrer, die bereits in den Realschulabschluß
lehrgängen der Volkshochschule unterrichten, den Unterricht durchführen. 
Ein Teil des Unterrichtes soll soll im team-teaching erfolgen, d.h. je ' 
Fach werden zwei Lehrkräfte eingesetzt. Vorgesehen ist, daß die Hälfte 
der gesamten Unterrichtsstunden im Vorbereitungskurs und ein Drittel der 
gesamten Unterrichtsstunden im Vollzeitkurs im team-teaching gegeben 
werden. Damit wird sichergestellt, daß eine Rückkoppelung zum Unterricht 
im 9. Schuljahr sowie eine Vorbereitung auf den Realschulabschluß möglich 
wird. 

Die Lehrkrafte erhalten einen Lehrauftrag der Volkshochschule. Das Honorar 
richtet sich nach der Honorarordnung und beträgt 23,-- DM je Unterrichts
stunde und Lehrer. 

2. Inhaltliches Vorgehen 

Die Lehrkräfte des Vorbereitungskurses verschaffen sich in den ersten 
zwei Monaten einen Uberblick über die fachlichen Defizite der Teilnehmer. 
Die Kenntnisse der Defizite sowie der für den Realschulabschluß an VolkS
hochschulen vorhandene Lehrplan bilden die Grundlage für einen Stoffver
teilungsplan. Am Ende des Vorbereitungskurses sollen die Teilnehmer ein 
etwa gleiches Ausbildungsniveau haben, auf dem dann der Kurs zur Vorbe
reitung auf den Realschulabschluß aufbaut. 

Mindestens einmal monatlich finden Teambesprechungen statt, an denen alle 
im 9. Schuljahr des Bildungszentrum Mettenhof unterrichtenden Lehrkräfte 
teilnehmen sollten. Die Besprechungen sind notwendig, um den Lehrgangser-
folg zu sichern. 

3. Stundenverteilung, Vorbereitungskurs und Realschulabschlußkurs 

Im Vorbereitungskurs werden insgesamt 280 Unterrichtsstunden erteilt. Im 
Realschulabschlußkurs der Volkshochschule ca. 1.050 Unterrichtsstunden. 
Gegenüber dem bisherigen Realschulabschlußlehrgang an der Volkshochschule 
(60 Wochen a 30 Unterrichtsstunden) werden somit 470 Unterrichtsstunden 
weniger gegeben. Wenn man ausgehen, daß die Schüler des Bildungszentrums 
Mettenhof gegenüber den Teilnehmern der bisherigen RealschulabschlußkurSe ß 
der Volkshochschule eine relativ homogene Gruppe bilden, die den Lernpr

oze 

kontinuierlich fortführen, müßte der Realschulabschluß auch mit der ge-
ringer'en Stundenzahl 211 erreichen sein. ' 

- 3 -
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I 

4. Vorbereitung des Realschulabschlußkurses 

Die Arbeitsgruppe, die diese Vorschläge ausgearbeitet hat, versteht 
sich als Vorbereitungsgruppe sowohl für den Vorbereitungskurs als auch 
für den eigentlichen Realschulabschlußkurs der Volkshochschule. Bemühungen, 
ein Lehrerteam für den Vorbereitungskurs zu finden, sollen sofort aufge- . 
nommen werden. 

pie Arbeitsgruppe, die noch erweitert werden muß, wird parallel zu dem 
Vorbereitungskurs auch die inhaltliche Konzeption für das 10. Schuljahr 
erarbeiten. Der Stoff wird eine exemplarische Auswahl aus den Lehrplänen 
für die Realschule (9. und · 10. Schuljahr) sein. 

5. fu>sten 

~ 

Drei Vorbereitungskurse mit je acht Stunden, davon die Hälfte im team
teaching, vom 30. Oktober bis 21. Dezember 1978 (acht Wochen) 

23,-- DM je Lehrerstunde 

1m. 
a) Fortsetzung der drei im Jahre 1978 aufgenommenen 

Vorbereitungskurse , je acht Unterrichtsstunden vom 
8. Januar bis 11. Juli 1979 ( 23 Wochen) plus 50 % 
für team-teaching, 23,-- DM je Lehrerstunde 

b) Zwei Realschulabschlußlehrgänge (Vollzeit) aus 
drei Vorbereitungskurs~n, 1/3 der Unterrichtsze it 
im team-teaching, 
23. August bis 14. Dezember 1979 (15 Wochen) 
30 Unterrichtsstunden je Woche und Lehrgang : 
60.0 Lehrerstunden a 29,-- DM für Alleinunterricht 
(damit sind zugleich Mitarbeit am Lehrplan und 
Ko~ekturgeld abgegolten) 

600 Lehre~unden a 23,-- DM für team-teaching 

c) Drei Vorbereitungskurse (neu) 23. August bis 
14. Dezember 1979 (15 Wochen) 8 Unterrichtsstunden, 
davon die Hälfte im team-teaching 
23,-- DM je Stunde 

d) J:.ernmittel 

zu a) 75 Schüler 
, 

10,-- DM a 

zu b) 50 -Schüler 
, 

60,-- DM a 

zu c) 75 Schüler 
, 

20,-- DM , a 

e) Unterrichtsmittel 

6.624,-- DM 

19.044,-- DM 

17.400,-- DM 

13.800,-- DM 

12 .420,-- DM 

750, -- DM 

3.000,-- DM 

1.500,-- DM 

1.000,-- DM 

Für die Teilnahme an diesen Vorbereitungskursen und Realschulabschluß
kursen soll kein Entgelt gefordert werden. 
Das Kuratorium der Volkshochschule hat der ' Vorlage am 6.9.1978 e in
st i~mig zu~estimmt. Der Schulausschußhat der Vorlage in ~~ 
selner Sitzung arr. 5 .1 0 .1 978 mit 7 gegen 6 Stimmen ::mge- .c.:; .- - ---

s timmt. Der Magistrat hat dem Antrag in seiner Sitzung 
am 25. 10. 1978 zugestimmt. 

Nach Antrag 
Mit Mehrheit 0 n gen 0 m m e n. _~:schluß: ------



KÄMME~EIAMT · 

90 Dü/Ho 

An 
das Schulamt 

h i e r 

Anlage zU Punkt 15) 

K i e 1 , den.~~ Sept. 1978 

App.: 2906 

Vorlage "Kurse der VHS zur Vorbereitung von Hauptschülern 
auf den Realschulabschluß" vorn 4. 9. 1978 

Wegen der zu erwartenden Dauerbelastung für den städtischen 
Haushalt sieht sich das Kämmereiamt aus haushaltswirtschaft
lichen Gründen nicht in der Lage, die Vorlage mitzuzeichnen. 



b Zu PUnkt 14 der Tagesordnung er Magistrat _ 

~Ugendwohlfahrt saussc hu ß Kiel, den 11. Oktober 1978 
Ugendamt 

Drucksache 463 

Betr . K' 
~ leIer Jugendplan (KJP) 
Ber' 
~erstatter: Herr Stadtrat Lütgens 

~ 1. De m beigefügten Entwurf des Kieler Jugendplans (KJP) 
wird z ugestimmt: 

a ) KJP 3 Jugendpolitische Oberziele ( S . 3/1) 
KJP 42 .0 21 Richtlinien zur Förderung 

der Jugendarbeit ( S . 42.0 2/4) 
KJP 42 .1 3 Planung Erziehungsberatung ( S . 42.1120 ) 
KJP 42 . 223 Planung Jugendtreff ( S. 4 2 . 22 / 29 ) 
KJP 42 . 2 4 3 Planung Jugendbegegnung 

und Jugenderholung ( S . 42 . 24/14) 
KJP 42.323 Planung Kindertagesheime ( S . 42 . 32/22) 
KJP 42 . 333 Pl anung Heime der of fen en 

Tür ( S . 42.33/16) 
KJP 42 . 343 Planung Kinder- und Jugend-

haus Hof Hammer ( S . 42. 34/ 23 ) 
KJP 42 . 353 Pl a nung Jugendaufbauwerk ( S . 42.35/16) 
KJP 42 . 523 Pl a nung Erziehungs h i l fe 

im Bezirk ( S . 42 . 52 /1 9 ) 
KJP 42.533 Planung Jugendgerichtshilfe 

, I für Heranwachsende ( S . 42. 53 /1 9) 
KJP 42.543 Planung Erziehungsbei-

standschaft ( S . 42. 54/1 9) 
KJP 42. 553 Planung Pflegekinderdienst 

und Adoptions vermittlung ( S . 42 . 55 /1 9 ) 
KJP 42.563 Planung Soziale Gruppe narbeit ( S. 42.56/21) 

Bei KJP 42.323 - Planung Kindertagesheime - (S. 42.32/22) 

I 

erhtll tAbsatz 8 folgende Fassung: 

Langfristig kann die vorschul ische Erziehung dem Kindergarten 
zugeordnet werden. 

b) . Die Verwirkl ichung der Planungsabsichten 
des Kieler Jugendplans steht unter dem Vor
behalt der Finanzierbarkeit, 

i. Die Ratsversammlung nimmt die sonstigen Inhalte des 
Kieler Jugendplans zur Kenntnis, 

3. Der Ratsversammlung wird zu gegebener Zeit uber evtl. 
Fortschreibungen und Vertlnderungen berichtet, 

- EndgUltiger Beschluß durch die Ratsversammlung -
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1. Intention 

Es ist notwendig, von der traditionell weitgehend reagierenden Jugend
hilfe zu einer agierenden und geplanten Jugendpolitik und Jugendarbeit 
einschließlich der Förderung der freien Jugendhilfe zu kommen. Grund
lage eines solchen Ansatzes muß ein Jugendplan sein, der 

die sozialen Die~ste und Einrichtungen gezielt weiterentwickelt 
und integriert, 

die Zusammenarbeit mit den freien Trägern flexibel einbezieht, 

dem Bürger Jugendpolitik und Jugendarbeit transparent macht 
(auch als Voraussetzung für seine Mitwirkung)', 

aufeinander abgestimmte Handlungsgrundlagen für die Mitarbeiter 
der Verwaltung und der sozialpädagogischen Einrichtungen und 
Dienste gibt. 

Das setzt voraus~ daß durchgängige Linien von den jugendpolitischen 
Oberzielen über Aussagen zur ' Bewältigung sozialer Problemstellungen 
und zur Bedarfsdeckung bis hin zu den einzelnen sozialpädagogischen 
Konzeptionen sichtbar werden. Es ist erforderlich, eine geschlossene, 
.in sich gegliederte Gesamtkonzeption festzulegen, die alle Aufgabenfelder 
des Jugendamtes abdeckt,. Hierbei ist kritisch zu prüfen~ ob die bestehen
den Einzelkonzepte zeitgemäß sind, ob die vorhandene Aufgabenerfüllung 
inhaltl:i!ch, methodisch und formal den Oberzielen entspricht und zweck
mäßig ist, ob Aufgabenbereiche zu modifizieren oder gar zu streichen 
sind, ob Problembereiche noch gar nicht behandelt werden usw. ,. 

Der Kieler Jugendplan (KJP) versteht sich als integrierter Bestandteil 
von Stadtentwicklungs- und Sozialplanung. Mit der Vorlage des KJP will 
die Stadt ferner einer gesetzlichen Aufgabe (§§ 5 u. 23 Jugendwohlfahrts
gesetz) nachkommen. 

Insgesamt geht der KJP nicht von einer Utopie, sondern von der schritt '
weisen Weiterentwicklung der bestehenden Jugendpolitik und Jugendarbeit 
in Kiel aus, wobei die Orientierung an langfristigen Zielen deutlich gemacht 
wird. 

2. Aufbau 

Im Rahmen der jugendpolitischen Oberziele (KJP 3/1) ist der KJP in 
Einzelpläne - entsprechend den Aufgabenfeldern - gegliedert. 

Der Kc.!P hat 4 Hauptteile: 

a) Planungsansatz 

b) Strukturdaten 

c) Jugendpolitische Oberziele 

3 -

KJP 1/1 

KJP 21/1 

KJP 3/1 
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d) Einzelpläne der Maßnahmen und Einrichtungen KJP 42/0 

Jeder Einzelplan ist ,gegliedert in: KJP 41/4 

- Ausgangssituation 
- Konz eption 

- Kapazität 

- Planung 

Alle Einzelpläne sind inhaltlich und methodisch (sozialpädagogische 
~~d P~ychologische Methoden und Ansätze) aufeinander abgestimmt. 

as eInheitliche Grundraster macht alle Konzeptionen untereinander 
vergleichbar. Vorhandene Teilkonzeptionen wurden überarbeitet und 
~~. den neuesten stand gebracht. Die bisherigen Beschlüsse und Grund
lnlen von Ratsversammlung und Jugendwohlfahrtsausschuß wurden ein-

gearbeitet. 

Die Einzelkonzeptionen basieren a~f einer umfassenden Bestandsauf -
,nahrne (z. B. Bevölkerung, Sonderschulabgänger, jugendliche Ausländer, 
soziale Brennpunkte, Spielplatzflächen. Angebote freier Träger usw. ). 

Für aÜe Bereiche wurden zusammen mit den zuständigen Ämtern Prog
n~sen entwickelt (Bevölkerungseiltwicklung, soziale Indikatoren, Ent
WICklung der gesetzlichen Aufgaben usw. ). 

Konkrete Planungsaussagen zur Weiterentwicklung der sozialen Dienste 
~.erden auf der Basis von Meßzahlen und Standards nach Dringlichkeit 
;r. alle Einzelpläne getrennt vorgelegt. Die ursprünglich vorgesehene 
d ellung in mittel- und langfristige Planungsaussagen wurde auf Beschluß 
es Jugendwohlfahrtsausschusses in "Bedarf nach Dringlichkeit" zusam

mengefaßt. 

~ie zukunftsweisenden inhaltlichen Kernaussagen finden sich vor allem 
: den jugendpolitischen Oberzielen (KJP 3/1) und in den Planungsaus -

agen der Einzelpläne (z. B. Erziehungsberatung - KJP 42.1/20). 

D' 
(' Ie Fortschreibungsfähigkeit wurde vom Beginn an bedacht · 
r z. B. EDV -Freundlichkeit durch Abstimmung mit der Stadtgliede -
B~ngSdatei, Übereinstimmung der Spielplatzbezirke mit statistischen 

ocks, KJP als Lose-Blatt-Ordner). 
3. V I 

~ 
~t der, Erarbeitung des Entwurfs des KJP wurde im Mai 1976 beg~nnen. 
W hBerbst 1976 fand eine Abstimmung über die Vorgehensweise im Jugend-

o lfahrtsausschuß statt. 

Im S "t a pa herbst 1977 wurde der Entwurf des KJP dem Jugendwohlfahrts-
i~sSChuß vorgelegt. Dieser beschäftigte sich in zwei Klausurtagungen 
sch ~.ezernber 1977 damit (1. Lesung). Die durchweg einstimmigen Be- . 

lUsse und Anregungen sind in der vorliegenden Fassung berücksichtigt. 

4 
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Lediglich die 'Beschlußfassung :von folgenden 6 Punkten wurde zurück
gestellt: 

1. IFeste Förderungsbeträge (KJP 42.02/19 ff) 

2. Objektivitätsbindung ,für "Jqgendbildungs:veranstaltungen (KJP 42.02/31) 

3. Bezeichnung der "Richtlinien zur 'Mitwirkung und 'Mitverantwortung 
junger Menschen in städtischen Jugendtreffs" (K:JP 42.22/15) 

4. ,Zuo.rdnung der VorschulerZ'iehung (Schule. /. KTH) 
~KJP 42.32/2 ff.) 

5. Mitbestimmung der Eltern in KTH (KJP 42.32/4 ff) 

6. Definition des "demokratischen und partnerschaftlichen Erziehungs- , , ) 
und .Füh:pungsstils" im Kinder- und Jug.endhaus Hof Hammer (KJP 42.34/'4 

Die Verwaltung ,hat ,zu 1) und zu 6) die vom Jugendwohliahrtsausschuß 
tendenziell ge.wünsche~ VOTstellunjten bereits eingearbE'itet. ~ 
Nachdem c;ler l:\usschuß sl9h am 5.10. '('d zunächst abschließend mit dem KJP befaßt l~~s 
wur?en ,gle r:nerzu 1,lIlO dlP. ,zu den restli~hen Te~en ei.'gang~nen BescJllüsse eben! 
beruckslchtlgt. Der KJP wurde mit 11 beteiligten städt. Äffitern demtandesju~ 
gendamt, dem Sozialm:j.nisterium und dem Arbeitsamt abgestihlmt. Das 
Amt für Entwicklungsplanung, Stadtplanungsamt und das Schulamt waren 
'vom Beg.inn der Planung an kontinuierlich einbezogen. 
Es erfo~gte eine direkte und indirekte Beteiligung der Betroffenen (22 Pla
nungsgruppen mit über 100 'Mitarbeitern des Jl.lgendamtes und der Einrich
tuqgen; Ortsbeiräte, Sanierungsbeiräte~ Stadtelternbeirat der städtischen 
Kindertagesheime, .J'AW -.J~ei,rat, Kieler ,Jugendring, Gespräche mit Jugend
lichen in ' den Einrichtungen, z. B. über Mitwirkung und Mitverantwortung 
in c1ienstädtiscaen Jugendtreffs). 

Die Verwaltung hat abschließend den 1. Entwurf unter weitgehender Berück
sichtigung der Anregungen - auch sprachlich und redaktionell - überarbeifet. 

Naca MitteilUlilg der WIBERA ,sind vom Gutachten her keine grundsätzlichen 
inhalffichen Änderungen zu erwarten. 

Fo~gender Hinweis sei noch gestattet: 

Wenn davon ausgegangen wird, daß kein Teil des Plans auf Anhieb seine 
jetzige Form erhalten hat (einige Teile 'mußten fünf- oder mehrfach über
arbeiet werden) wird deutlich~ welch ein Arbeitsaufwand investiert wurde. 
Dies haben die Mit!1rbeiter des Jugendamtes außerhalb ihrer - sie schon 
ohnehin sehr aus!Las,tenden gesetzlichen - Aufgaben geleistet. Dabei ist SO 

manch ,eine Fr,eii:zed.rtstunde eing,esetzif: worden. Zum Vergleich: Die Stadt 
Dortmund 'arbeitet mit einem extra eingesetzten Planungsteam und e.xtern 
vergebenen Untersuchungsaufträgen seit 4 Jahren an einem Jugendplan. , 
Die Kosten betragen bislang ca. 1/2 Mio DM, der Jugendplan ist noch nicbt 

fertig. 

5 
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4. ' ~osten 

tue Planungsaussagen stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit. 
lKJP 1( 3). Außerdem sind die geplanten Maßnahmen zeitlich nicht festge
"e~. SIe sind prioritätsmäßig je Einzelplan geordnet. Auch die neuen 
R !bchtlinien zur Förderung der Jugendarbeit" stellen Mittel nur im 

.ahmen der bewilligten Haushaltsansätze für den Antragsteller in Aus
~Icht: Auf diese Weise können jugendpolitische Schwerpunkte entsprechend 
, en fmanziellen Möglichkeiten im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatun
, g~n gesetzt werden. Die künftigen Haushalte werden durch den KJP insofern 
nIcht präjudiziert. 

~~g~.samt ist der Entwurf des KJP ein solider und fortschrittlicher Ansatz 
steute ~eiterentwicklung der Jugendpolitik und Jugendarbeit in Kiel. Das 
"0lb. ~ dIe ,WIBERA nach einem interkommunalen Vergleich lt. Zwischenbericht 
l<:Jp 4. 3. 78 fest. Herr Dr. Schlegel von der WIBERA erklärte, daß die im 
kriti entwickelten sozialpädagogischen Konzeptionen - abgesehen von e inigen 
ents;chen Anmerkungen -durchweg den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
in di rechen und daß der Plan vom Ansatz und der Gestaltung her im Bundesgebiet 
kann~ser erstmalig vorgelegten Vollständigkeit als vorbil,dlich bezeichnet werden 

bie"". 
der p lrksamkeit des KJP wird entscheidend von der inhaltlichen Umsetzung in 

raxis abh" angen. 
I 

bie :m ' 
~rkenrfa~rungen und die Veränderungen sowohl in de r Bedarfslage als auch im 
bel:' D'~tlllsbereich werden zu einer laufenden Fortschreibung führen. t 
EntWurfe~dWOhlfahrtsausschuß hat in seiner Sitzung am 5. 10 . 1978 dem beigefügten 

es KJP zugestimmt . Die beschlossenen Änderungen wurden eingearbeitet . 

D "er Mo . 
Anderu~strot hat dem Antrag in seiner Sitzung am 25. 10. 1978 mit der im Antrag aufgefUhrten 

zu KJP 42.323 - Planung Kindertagesheime - zugestimmt. 

Zu diese T . . 
e' m agesordnungspunkt wurden noch drei Anderungsanträge der SPD-Fraktion 

Il')gereicht. 

Diese V I 
Ve Or age wurde bei der Beratung der Tagesordnung auf Antrag der F. D. P. -Fraktion 

1 r tag t und somit nicht mehr behandelt. 
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An 
das BUro des Stadtpräsidenten 

h i e r ---- STADT ~"'. 'EL 
Büro des Stadtprä~iJ <l nien 

fing . - i. L~-;V , L , J * 
RATSHERRENFRAKTION 

1_.~"*k~,il!>,IiJi.., '. """1' ... ~' , ' .~ ' . "Pi '~'(~~ , 1:,* " ' 
,~, I., ~ I 

Kiel, den 31. Oktober 1978 

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, 

im Namen der SPD-Ratsherrenfraktion stelle ich zum Tagesordnungs

Punkt 14 - Kieler Jugendplan - folgenden 

A n t rag 

1. Der M agistrat wird beauftragt, zu prüfen, welche unabhängigen 
GUtachtergruppen fachlich in der Lage sind, einen Bericht über 
~lternative Möglichkeiten für die Arbeit städtischer Jugend

!.reffs vorzulegen. 

2. Der Jugendwohlfahrtsausschuß wählt unter den Vorschlägen die 

zu beauftragende Gutachtergruppe aus. 

3. Die GutaChtergruppe soll unter anderem folgende Fragen unter
SUChen: 

a) Analyse der Kieler Situation im Hinblick auf die Arbeit 
von städtischen Jugendtreffs einschließlich einer Bedarfs
untersuchun, g. 

0) Asu~wertung einschlägiger Erfahrungen anderer' vergleichbarer 
tadte des In- und Auslands. ' 

c) Stellungnahme zum Kieler Jugendplan 42.22 und zum WIBERA
GutaChten, soweit dieses zum Bereich Jugendtreff Aussagen 
enthält. 

d) ~tWicklung alternativer konzeptioneller Ansätze flir die 
andeshauptstadt Kiel. 

e) E 
k
rarbeiten einer oder ggf. mehrerer pädagogischer Rahmen-
onzeptionen. ' 

f) ' KAufzeigen der räumlichen, personellen und finanziellen 
onsequenzen. 

g) E~arbeitung eines Planes zur Einführung alternativer 
Moglichkeiten der städtischen Jugendtreffarbeit. 



,/ 

- 2 -

4. ~er Ratsversammlung ist innerhalb eines Jahres der 
Bericht vorzulegen. 

BegrUndung: 

D~r SPD-Fraktion ist bei der Beratung des Kieler JugendplanS 
aufgefallen, daß der E.1nzelplan "Jugendtreffs" (KJP 42.22) hin" 
sichtlich der Beschreibung der Situation in Kiel die Hinter
grUnde und Zusammenhänge nicht realistisch und präzise genug 
darstellt. Ferner hat die SPD-Fraktion den zwar grundsätzlicb 
nicht falschen konzeptionellen Vorstellungen weitgreifende &1' 
~ernative Möglichkeiten der Jugendtreffarbeit vermißt. 
Die S~D-Fraktion ist sich bewußt, daß es sich bei diesem Auf
gabengebiet um einen sehr schwierigen und sensiblen Bereich i B 
der Jugendpolitik handelt, in dem es auch auf Bundesebene ke n 
Patentrezepte gibt. 

~ 
Trotzdem - oder ,gerade deshalb - ' ist es notwendig, ohne zeit~ 
diesen Bereich gründlich zu durchdenken. Dies kann rum besten e 
unabhängig von der laufenden Aufgabenerfüllung der JugendpfleS 
von einer fachlich unabhängigen Gutachtergruppe geschehen. 
Der B~richt der Gutachtergruppe soll parallel zu den Erfahr~~~ 
mit ~~m Kieler Jugendplan erarbeitet werden, so daß bei der s 
schreibung des Kieler Jugendplanes verbreiterte Alternativen 
zu diesem Bereich vorliegen. 

Weitere Begründung mUndlich. 

gez. Rolf J 0 h a n n i n g 

m~~~ö~~~~r<.ta:)be(~i2~.R~~~:ouf~~2f(~)I. 
,,>e<~>txa.)g<%x}g~WxDt~~>beboodedh 



RATSHERRENFRAKTION 

Kiel, den 31. Oktober 1978 

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, 

Im Namen der SPD-Ratsherrenfraktion stelle ich zum Tages
Ordnungspunkt 14 - Kieler Jugendplan - folgende redaktionelle 
!nderungsanträge: 

1 • 

~.3L§ - Stärkung der Erziehungskraft der Familie 

Der erste Satz wird gestrichen. Der zweite Satz beginnt s tatt 
" S· le ••• " mit den Worten 11 Die Familie ••• 11 

2. 

~02/37 - Punkt 6.36 - Nachweis der Verwendung 

Im ersten Satz nach " ••. Fahrt ist ••• 11 ist einzuf Ugen: 
" . eln ausfUhrlicher Bericht 11 • 

3. 

~02.41 - Punkt 6.84 - Träger 
Der Ab " satz erhält folgenden Wortlaut: 

Der Kieler Jugendring sowie sonstige anerkannte Träger der 
:frei , en Jugendhilfe im Sinne § 5 Abs. 4 und § 9 JWG. 11 

gez. Eckehard Rau p ac h 

/~ . 



RATSHERREN FRAKTION 

. , "~ I 't;~1 ' .. , ~ " " . , • I', .,p ' ,H' ' . -n \ . .... ·t' ""r " " IJ&~.J .~, • ,. ~ •. , .l) ", ~ .•• : ,11 11 '" ~" r,~. ·.ff.) .~. t..: .. t~;~ 

Kiel, den 31. Oktober 78 

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, 

Zum Tagesordnungspunkt 14 - Kieler Jugendplap - stelle 
ich im Namen der SPD-Ratsherrenfraktion folgenden 

Erg ä n z u n g san t rag: 

Auf Seite 3/15 " Spezialangebote " ist als neuer Absatz 

5 hinzuzufügen: 

Spezialangebote für behinderte Jugendliche legt der 
in Arbeit befindliche" Behindertenplan " fest. 

gez. Kurt Rap s c h 



Zu Punkt 15 der Tagesordnung 

Bauverwaltungsamt Kiel, den 24. 10. 1978 

neue Drucksache 367 

Betr . ' 
~ Erhebung von Beiträgen gern. § 8 KAG für den Ausbau 

und Umbau des Marktes 
B.E·, S 
~ tadtbaurat BarteIs 

~ a) Die anliegende Satzung über Beiträge zu den 
Kosten des Aus- und Umbaues des Marktes wird 
beschlossen. 

b) Gern. § 4 (3) der Satzung der Stadt Kiel über die 
Erhebung von Beiträgen für den Ausbau und Umbau 
von vorhandenen Straßen, Wegen und Plätzen vom 
02. November 1977 werden 50 % der Kosten für die 
Pflasterung und Beleuchtung auf die Beitrags
pflichtigen umgelegt. 

Nach § 14 (2) der gleichen Satzung wird der An
teil des beitragsfähigen Aufwandes für die beson
dere Gest~ltung des Marktes, wie Mauern, Blumen
kübel, Anpflanzungen usw., von 50 auf 25 % er
mäßigt. 

Endgültige Beschlußfassung durch die Ratsver
sammlung -

Beg r ü n dun g 
De,r M 
atalt:~kt Wurde nach städtebaulichen Gesichtspunkten umge
von § 8' Es handelt sich um einen Ausbau und Umbau im Sinne 
E:rhebu .RAG i.V.m. § 1 der Satzung der Stadt Kiel über die 
denen ~~ von Beiträgen für den Ausbau und Umbau von vorhan-

raßen, Wegen und Plätzen vom 02. November 1977. 
Die B ' 
V~~an~rechtigung zur Erhebun~ von Ausbaubeiträgen ~ür die 
JUngerlung von Stadtstraßen ln Fußgängerzonen war ln der 

en Vergangenheit umstritten. Sowohl das Oberverwal-

- 2 -
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tungsgericht 'Rheinland-Pfalz als auch der Bayerische Ver
waltungsgerichtshof hatten eine Belastung der Anl i eger mit 
Ausbaukosten fUr eine Fußgängerzone abgelehnt. Dagegen hat 
das für uns zuständige Oberve~waltungsgericht 'Lüneburg mit 
Urteil vom 27. Januar 1977 eine Beitragspflicht in Höhe 
vdn 50 % des entstandenen Aufwandes bejahrt. In der Ur
teilsbegründung ist u.a. angeführt, daß auch die Kosten 
für Zierleuchten, Schmuckpflaster, Ruhebänke, Brunnen oder 
Wasserspiele mit räumlich eng begrenzter Gestaltungsfunk
tion beitragsfähig seien. Bei größeren Anlagen, von denen 
eine gebietsgestaltende Wirkung ausgeht, müsse das öffent
liche Interesse höher als das private Interesse gewertet 
werden. In solchen Fällen könnte das öffentliche Interesse 
so dominant sein, daß eine private Kqstenbeteiligung im 
wesentlichen oder auch überhaupt entfällt. 

Nach § 4 (3) unse~er Satzung über die Erhebung von Ausbau
beiträgen werden von dem beitragsfähigen Aufwand für die 
Fußgängerzonen 50 % auf die Beitragspflichtigen umgelegt. 
Gern. § 14 (2) kann von der Erhebung des Beitrages ganz 
oder teilweise abgesehen werden. Unter Beachtung der 
Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes Lüneburg ist 
der Beitragssatz von 50 % für die besondere Gestaltung 
des Marktes möglicherweise zu hoch, da das öff entliche 
Interesse an diesem Teil der Baumaßnahme höher zu setzen 
ist als das private. Aus diesem Grunde wird vorgeschlagen, 
den Anteil am beitragsfähigen Aufwand für die besondere 
Gestaltung des Marktes von 50 % auf 25 % zu ermäßigen. 

Auf 1 qm Grundstücks- und Geschoßfläche entfällt demnach 
ein Betrag von 3,35 DM. 

Der Aufwand für das Abrechnungsgebiet betrug 

für die Pflasterung 
für die Beleuchtung 

davon 50 % 

für die weitere Ge
staltung, wie Mauern, 
Bänke, Papierkörbe, 
Bäume, Baumhalterun
gen, Anpflanzungen, 
Blumenkübel, Künst
ler- und Architekten
honorar 

davon 25 % 

umlage fähig insgesamt 

443.309,42 DM 
74.S54,56 DM 

518.163,98 DM 

168.573,92 DM 

259.081,99 DM 

42.143,48 DM 

301.225,47 DM 
--------------------------

Die Au~bauk {) sten für den gesamten Markt betrugen ca. 
1.150.000,-- DM. 

- 3 -
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~ie unter b) des Antrages vorgesehene Beitragsminderung 
ann aus rechtlichen Gründen nicht in die Satzung auf

genommen werden. 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung am 
20. März 1978 zugestimmt. . 

Der Magistrat hat dem Antrag in seiner Sitzung am 12.4.1978 Zugestimnit. 

~~adtrat Diekelmann beantragt namens der CDU-Ratsherrenfraktion, 
L~e Drucksache 367 zurückzustellen, bis das Verwaltungsgericht 
. neburg über die Klage eines Anliegers entschieden hat. 

~tad~baurat BarteIs weist darauf hin, daß eine Zurückstellung 
n~r ~nsoweit möglich ist, wie durch Fristablauf eine Veranlagung 
s;Chlt gefährdet wird. Er bittet, die Bedingung für die Zurück-

e lung entsprechend zu erweitern. 
D' . 
~eser Vorschlag wird von Stadtrat Diekelmann übernommen. 

Da ' 
m~t liegt folgende Entscheidung vor: 

~!e ~atung über die Drucksache 367 wird zurückgestellt, bis 
en~ Ve~Waltungsgericht Lüneburg über die Klage eines Anliegers 
anlsCh~eden hat bzw. solange, wie durch Fristablauf eine Ver-

agung nicht gefährdet wird. 
Der . 
li hvom OVG Lüneburg am 25.10.1978 anberaumte Termin zur münd
fO~den Verhandlung ist wieder aufgehoben worden. Die Beitrags-

erung verjährt mit dem 31.12.1978. 
Es w;rd 

~ beantragt, nunmehr über die Vorlage zu entscheiden. 

BarteIs 
Stadtbaurat 

RQtsh H .. 
. err eil i g stellt namens der CDU-Fraktion fo lgenden Anderungsantrag: 

Für die CDU-Ratsherrenfraktion beantrage ich, die Vorlage des Magistrats vom 
24.10,1978 wie folgt zu ändern: 

Q) , (bleibt unverändert) 

b) ;' (I) Nach § 14 (2) der Satzung der Stadt Kiel über die Erhebung von Beiträgen für 
den Ausbau und Umbau von vorhandenen Straßen, Wegen und PI ätzen vom 2, Nov, 
1977 wird der A:otpag< Anteil des beitragsfähigen Aufwandes für die Pflasterung 
und Beleuchtun'g von 50010 auf 40% ermäßigt, 

(11) Nach derselben Vorschrift wird auf eine Umlegung des Anteils des beitrags
fähigen Aufwandes für die besondere Gestaltung des Marktes, wie Mauern, Blu-

R rnenkübel, Anpflanzungen usw., verz ichtet. 
Qtsherr L . 

DQrn" ü t h beantragt namens der SPD-Fraktion Vertagung, 
HQu It Ist der Antrag ver tag t., Über den Änderungsantrag der CDU-Fraktion und den , 

. PtQntrag wird nicht mehr abgestimmt , . 



S atz u n g 

über Beiträge zu den Kosten des Ausbaues und 
Umbaues des Marktes 

Vorn 

~UfgrUnd- des § 4 der Gemeindeordnung für ·Schleswig
Olstein in der Fassung vom -;t1. November 1977 (GVOBI. 

SChl.-H. S. 410) und ~er §§ 1, 2 und 8 des Kommunal
a1bgabengesetz.es des Landes SChleswig-Holstein vorn 
o. März 1970 (GVOBI. Schl.-H. S. 44) zuletzt geändert 
~urch das Gesetz vorn 9. Dezember 1974 (GVOBI. Schl.-H . 

. 453) und des § 3 (1) Nr. 7 und (3), § 4 (3) und (4) 
de~ Satzung der Stadt Kiel über die Erhebung von Bei
trägen für den Ausbau und Umbau von vorhandenen Straßen, 
Wegen und Plätzen vorn 2. November 1977 (Kieler Nachrichten 
~om 7. November 1977) wird nach Beschlußfassung durch die 

atsversarnrnlung vorn folgende Satzung erlasse~: 

Einziger Paragraph 

Für den Ausbau und Umbau des Marktes in eine Fußgänger
~one ist der beitrags fähige Aufwand festzusetzen und 
Urch Beiträge zu decken. 

~er Anteil am beitragsfähigen Aufwand, der auf die Bei~ 
ragSPflichtigen umgelegt wird, beträgt 50 %. 

Kiel, den 

Landeshauptstadt Kiel 
Der Magistrat 



Zu Punkt 16der Tagesordnung 

BauausSchUß 
T i e f .St bau amt 

adtentwässerung-
Kiel, den 5. Oktober 1978 

Drucksache 448 
Betr . 
~ Baumaßnahme "Regelung der Abflußverhältnisse des Wellsees" 

Bel" 
~erstatter: Stadtbaurat BarteIs 

A 
~ 1. Der Gesamtkostenanschlag wird .neu auf 3. 540 .·000 DM 

gegenüber bisher 2.540.000 DM festgesetzt. 

2. Die Gesamtfinanzierung wird wie folgt festgesetzt: 

Ausgaben 
DM 

1977 40.000 

1978 1. 300. 000 

1979 1. 200.000 

1980 1. 000.000 

Einnahmen 
vom Land vom Bund 

DM DM 

433.000 

400.000 

333.000 

433.000 

400.000 

333.000 

3. Die Maßnahme wird bis zur Übernahme der IK durch 
die Stadt im Wirtschaftsplan veranschlagt bzw. in 
der Finanzplanung der IK geführt und dann im Rahmen 
aller anderen Maßnehmen der IK in den Haushaltsplan 
bzw. in die Mittelfristige Finanzplanung der Stadt 
übernommen. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung 
Wie ' 
die ~~ § 10 Abs. 3 (b) der Baumittelrichtlinien vorges~hen? muß für 
ansen umaßnahme wegen erheblicher Abweichung vom ursprungllchen Kosten-

lag eine erneute Genehmigung beantragt werden. 
Die B ' 
beauraumaßnahme wurde am 18. August 1978 von dem mit der Bauleltung 
SChh,tragten Ingenieurbtiro Bludau Bad Segeberg, beschränkt ausge-
C "leb '.,' F' W orOe ,en. Gemäß Submissionsergebnls lleferte dle lrm~ e~ner 
bot. ~~us GmbH, Nordhastedt, mit 3.781.560,16 DM ~as,glJnstlgste,Ange
Sehlie~r, diese Maßnahme stehen wirtschaftsplanmäßlg. lns gesamt "eln

ullch sonstiger Kosten jedoch nur 2 . 500.000 DM zur Ver fu gung. 
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Von dem bauleitenden Büro Bludau wurden zunächst die ausge
schriebenen Leistungen auf ein nach den Auflagen vertretbares 
Maß - z.T. durch Umplanungen - reduziert J so daß der Auftrags" 
preis auf 3.206.347,76 DM einschl. MWSt. beschränkt werden kann. 

Trotzdem muß festgestellt werden J daß ein Haushaltsfehlbetrag 
von LOoo.OQO,-- DM' nachzufinanzieren ist. 

Die Gründe für die Verteuerung der Baumaßnahme gegenüber dem 
Entwurf aus 1975 des Ing.-Büros Bielenberg lassen sich wie 
'folgt zusammenfassen: 

1. Kostensteigerungen seit 1975 in Höhe von 20 % 

2. Erhöhung der Mehrwertsteuer um 1 % 

3. Auflagen, ·mit denen die Baumaßnahme durch Beschluß des Plan" 
feststellungsverfahrens belastet wird, wie 

3.1 Bau eines Kleinschöpfwerkes zur Entwässerung der Niederung 
hinter dem Damm ,am Ostufer 

3.2 Streichung der rings um den See vorgesehenen Spül flächen 
für den Schlamm und damit erhöhte Kosten für längere 
SChlammtransportleitungen und Betriebskosten; 

3.3 durch Zugabe von polymeren Flockungshilfsmitteln muß 
die Entwässerungszeit des ausgespülten Schlammes verrin" 
gert werden, um bei den noch zur Verfügung stehenden Spül~ 
flächen kontinuierlich arbeiten zu können; 

3.4 Mehrpreis für Spülarbeiten in den Bereichen des Sees, i n . t dem der auszubaggernde Schlamm nur in geringer r1ächtigl<el
ansteht (war vom Entwurfsaufsteller Bielenberg nicht zu 
übersehen); 

3.5 die im Verfahren reduzierten städtischen Spülfelder in un' 
mittelbarer Nähe des Wellsees müssen durch andere private 
Flächen im Südwesten des Sees ersetzt und angeworben wer· 
den. Da diese Flächen jedoch nur kurzfristig in Anspruch 
genommen werden können und dann wieder ihrer eigentlichen 
Nutzung übergeben werden müssen, sind größere Spülfelderlien' 
in Verbindung mit dem o.g. Flockungshilfsmittel erforder 

3.6 Mehrpreis für das Lösen des schwimmenden Schilf teppichs 
am Westufer gegenüber der im Entwurf vorgesehenen Abbag"" 
gerung des Schilfes in den Flachzonen. 

Durch diese, in erster Linie auf l~ndschaftsgerechte DurchführUn~ 
der Maßnahme/ zurückzuführenden Auflagen ist die Kostenerhöhung 
gegenüber dem Entwurf nachgewiesen. 

rlltl~ 
Aus der Sicht der Abteilung Stadtentwässerung kann eine Verzöge de~ 
des Baubeginns z.B. durch Aufhebung der Ausschreibung aus folgen 
Gründen nicht vertreten werden: 

- 3 -
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s .. 
(:m~lic~e Wohnerschließungsprojekte in Elmschenhagen~ Kroo g ~ Well s e e 
_ 2 . nordlich des Wellseedammes) und das Industriegebiet Wellsee 
im i.Bauabschnitt - sowie jegliche Verdichtung und weiter e Besiedlung 
p~O.lknzugSbereich des Wellsees sind von der Durchführung des o .g. 

Je tes abhängig. 
FU . 
is~ ~~e z.Z. im Bau befindliche Erschließungsmaßnahme in Kiel-Kroo g 
gelu le Stadt bereits mit Hinblick auf die bevorstehende Vorflutre -

ng Verpflichtungen eingegangen. . 

~~~e~dem ~st 'für den Ba~ablauf notwendig~ daß der Schilf teppich und 
begisonstlge Schilfabtrag im Winter bis spätestens Frühjahr (Brut
~eicgn der Wassertiere) abgeschlossen sein muß. Wird das nicht er
stei t, muß der Baubeginn um 1 Jahr verschoben werden. We i tere Kosten-

ge~ungen sind dann zu erwarten. 

Nac'h B 
sene ~Schlußfassung ist vorgesehen~ die Arbeiten in zwei a bge schlos-

n aUlosen wie folgt zu vergeben: 
Bau' 
~ 
a) A 

Uft~agssumme d e r Firma W. Cornelius GmbH 2 .319.527~84 DM 
b) W . 

v~~t;r~ Kosten für Pacht, Kauf bzw. Entschädi gung 
ges lachen~ Rekultivierung~ Gutachten~ Unvorh e r-

ehenes usw.: 180.472~1 6 DM 

insgesamt: 2.500.000~-- DM 

Bau' 
~ 
a) A 

Uftrags s umme d e r Firma W.Cornelius GmbH 
b) Weit 

von ;~: Kosten für Pacht~ Kauf bzw. Entschädigung 
ges hlächen, Rekultivierung~ Gutachten~ Unvorhe r

e enes usw. 

ins g esmat: 

D • 

------------------------------

88 6 .81 9 ~92 DM 

113.180~08, DM 

1.000.000~-- DM 
------------------------------

l\~ die M h h1e1 Gmb~ raus gaben zu erneut e m Kreditbed arf der Indus tri ean s i edlung 
e~igen (IK) in den Jahren 1979 und 1980 führen würd en und di e bis

e~ sinn Schulden gerade in den Haushalt übernommen wurden~ e r scheint 
dle IR VO~le r~ diese Maßnahme in den Haushalt zu überne hmen a l s für 
~s ein we:t e re Kredite oder Zuweisungen bereitzustelle n. Auße rd e m i s t 
u~Ch d~e lt erer Schritt hin auf di e Übernahme d e r Aufgab e n d er IK 

~ l e Landeshauptstadt Kiel. 
eChnun 

gSprüfungsamt und Kämmereiamt haben diese Vorl ag e mit gez e ichnet . 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner 
Sitzung am 5. Okt. 1978 zugestimmt. 

Beschluß siehe nachfolgend auf der neuen ,Drucksache 448. 



Zu Punkt 16 der Tagesordnung 

Der Magistrat 
Bauausschuß 
Tiefbauamt Kiel, den 02. November 1978 

- Stadtentwasse~ung -

Neue Drucksache 448 

Betreff: Baumaßnahme "Regelung der Abfl ußverhal tnisse des Wellsees" 

!erichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Antrae: 1. Der Gesamtkostenanschlag wird neu auf 3.540 .000 DM 
, gegenUber bisher 2.540.000 DM festgesetzt. 

2. Die Gesamtfinanzierung wird wie folgt festgesetzt: 

Ausgaben Einnahmen 
DM vom Land vom Bund 

DM DM 

1977 40.000 

1978 1.300.000 433.000 433.000 

1979 1 .200.000 400.000 400.000 

1980 1.000.000 333.000 333.000 

3. Die Maßnahme wird 1979 mit ihrer Finanzierung in den Haushalt 
ubernommen. Der Restbedarf wird in der mittelfristigen Finanz
planung veranschlagt. 

BegrUndune 

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 02. 11. 1978 den im Antrag wieder
gegebenen Beschl u ß gefaßt. 

Barteis 

Ein neuer An1l'ag und die Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes 
Wurden zu Beginn der Sitzung auf den Tisch gelegt. 

~~~:~~u_~~E~.!:_d..:.r:~:~:~_~!'!~<:a: N ach A n t rag - einstimmig -



Anlage 1 

R ä m m I e ' r e i amt 

An das 
'1" 1efbauamt 

h ' 
~ 

Kiel, den 4. Oktober 1978 

Baumaßnahme "Regelung der Abflußverhältnisse des Wellsees" 

Das K" . 
St 1 ammereiamt nimmt zu der Vorlage in der o.a. Sache wie folgt 

e lung: 

Baush 1 . 
das Va tsrechtli che Bedenken werden . nich~ erhoben. Der Antrag , 
einemo~haben in den Haushalt der Stadt überzuleit en , be ruht auf 
die Ab ?rschlag des Kämmereiamtes. Es ist der Auffas sung , daß 
ZögertW1Cklung der I K nicht durch weitere bzw. neue Vorhaben ver-

werden sollte. 
Das Kä '. , 
ZWangS~~er~iamt bedauert die erhebliche Kostensteigerung. Sie wird 
Lasten aUflg, worauf in diesem Falle hingewieseri werden muß, zu 
SiChts anderer Investitionen in den Jahren 1979 ff. gehen . Ange -
der St der zu erwartenden Steuerausfälle wird die Haushaltssituation 

adt noch schwieriger werden . 

. 1' 
.~ .. 

, 



Anlage 

Rechnungsprüfungsamt 
.2.3/52 .. NtLBk ~ 

An 
das Tie fbauamt 

h ' _ ~ e r 
-

2 

Kiel, den 5. Oktober 1978 
App.: 2762 

B . 
aumaßnahme "Regelung der Abflußverhältnisse des Wellsees" 

/ g~s Re dhnungSprÜfUngSamt zeichnet die beigefügte Beschlußvorlage 
~nter Vorbehalt mit. 

~~Sb~sondere ist das Rechnungsprüfungsamt der Auffassung, daß die 
Narhe~tstellung der Mittel für obige Baumaßnahme in einem weiteren 

c trag ·zum Haushaltsplan korrekter wäre. 

Zur Vorl ' . ", , Se' ,age 1st zu bemerken, daß bere1ts 1m Antrag ers1chtl1ch 
de~n mUßte, daß die finanziellen Mittel für 1978 im. Finanzplan 
Ve~f~K - Seite 400 der Haushaltssatzung 1978 Abs. C - zur 

ugung stehen. 

~~ßÜbrigen ist auch das Rechnungsprüfungsamt der Auffassung, 
Bau durch die Finanzierung des Objektes über den städtischen 

auShtalt die Übernahme der Aufgaben der IK durch die Landes
P stadt Kiel beschleunigt wird. 

, 
~~', 



Känunereiamt Kiel, den 23. Oktober 1978 

An 
das Hauptamt 

h i e r 
~ 

Zwe't de ~ e Stellungnahme des Kämmereiamtes zur Vorlage "Regelung 
r Abflußverhältnisse des Wellsees" 

Unte 
mit ~ Bezugnahme auf den Beschluß des Magistrats vom 11.10.1978, 
1 1 em die Vorlage zur erneuten Beratung bis spätestens zum , 
m~ßlf1978 zurückgestellt wurde, gibt das Kämmereiamt auftragsge-

olgende zweite Stellungnahme ab: 
Das Kä mus mmereiamt hatte den Darlegungen des Tiefbauamtes entnehmen 
rd s~n"daß die für das o.g. Vorhaben ermittelten Mehrkosten von 
de; M~o DM als unabweisbar anzusehen sind. Deshalb und wegen 
haltbe~ntragten Übernahme des Vorhabens in die städtische Haus
reCh~~~rtschaft ab 1979 hatte das Kämmereiamt keine haushalts
Baus ~chen Bedenken erhoben. Die Übernahme des Vorhabens in den 
Bedehatlt der Stadt hatte bei der Mitzeichnung ausschlaggebende 

u ung, und zwar aus folgenden Gründen: 

~~~~odem Finanzierungsplan können die Gesamtausgaben in Höhe von 
Städt' OOO ,-- DM nur mit 2.332.000,-- DM aus Zuweisungen nach dem 
in Hö~bauförderungsgesetz finanziert werden, so daß Eigenmittel 
die r e von 1.208.000,-- DM verbleiben. Sowohl die Stadt als auch 
fUgenndustrieansiedlung Kiel G.m.b.H. (IK - Treuhandvermögen) ver
mittelü~er,keine besonderen Finanzierungsmittel, so daß die Eigen
sen. ln Jedem Fall durch Kreditaufnahmen aufgebracht werden müs-

Die b' 
grundl~~erigen Kredite der IK - Treuhandvermögen - wurden auf
Veran ~s Beschlusses der Ratsversammlung vom 13.7.1978 und der 
30.9 ~c la~ung im Nachtragshaushaltsplan mit 19,3 Mio DM am 
die Roi178 ln den Haushalt der Stadt übernommen. Dabei spielte 

e, daß 

1. ~as Treuhandvermögen nicht in der Lage ist, aus eigenen 
rträgen den Schuldendienst zu erwirtschaften, 

~. 1ie Stadt daher in den letzten Jahren laufend Ausgaben 
von 1975 bis 1977 3,5 Mio DM) aus dem Verwaltungs

haushalt bei der Haushaltsstelle 791.675 - Erstattung 
vo~ Ausgaben des Verwaltungshaushalts an die IK - be
reltstellte 

3. ~ei diesem ~ystem der Nachweis der tatsächlichen Finanz
dage der Stadt - Schulden wurden ohne Entla stung für 
den H~ushalt in einer Sonderrechnung geführt - nicht in 
er Flnanzstatistik geführt ist, 

2 
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4. die Stadt sich in der Finanzstatistik "reicher" 
darstellt als sie es ist, wodurch die Gefahr be
steht, daß Nachteile bei der Dotierung von Zweck
zuw,eisungen des Bundes und Landes und bei der Be
rücksichtigung im kommunalen Finanzausgleich hin
zunehmen sind, 

5. die Übernahme der Schulden nach dem Treuhand-
vertrag im Jahre 1981 vorgesehen ist und fOlglich 
der derzeitige Planungszeitraum ohnehin belastet 
werden würde. 

Sollte nunmehr, wie es der Bauau~schuß beschlossen hat, die I K 
wieder Kredite aufnehmen müssen, dann wäre dies ein Schritt zu
rück. Die Haushaltsbelastung wäre auch dann im Ergebnis gleich, 
weil anstelle der Bereitstellung von Ausgaben für die T~lgung 
und Verzinsung entsprechende Erstattungsausgaben vorgesehen wer- , 
den müßten. Gegenüber den Kreditgebern hätte außerdem die Stadt 
die Haftung" zu übernehmen. 

Bei der übernahme der IK hat die 'Ratsversammlung beschlossen, 
die Möglichkeit und die Zweckmäßigkeit der Liquidation der Ge
sellschaft ~urch die Verwaltung zu überprüfen. Da sich der Lan
desrechnungshof bei seiner Ordnungsprüfung auch mit dieser Frage 
befaßte, sollte sein Ergebnis abgewartet werden. Der Landes
rechnungshof, der die Auflösung der Gesellschaft empfiehlt, 
liegt damit auf der vom Kämmereiamt vertretenen Linie. Falls 
Großprojekte noch auf das Treuhandvermögen verrechnet werden, 
dürfte sich die Auflösung der Gesellschaft nur erschweren. 

Nach der. vorstehenden Darstellung dürfte die Entscheidung, ob 
das V6rhaben und die Finanzierung bei der Stadt oder der IK 
nachgewiesen werden soll, nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten 
zu treffen sein. 

Das Kämmereiamt empfiehlt, de m ursprünglichen' An t r ag - Zi f fer 3 -

"Die Maßnahme wird 1979 mi t i hrer Fi nanz i e r ung in den 
Haush alt übernommen. Der Re s t bedarf wi r d i n der mittel 
fr is t i 0en Finanzplanung ve ranschlagt ." , 

zuzust immen. 



Zu Punkt 16 der Tagesordnung (Magistrat und Ratsversamm~ur l 
~~~~~----~------~~--------~ 

Rechnungsprüfungsamt Kiel~ den ~~.Oktober 1978 
2)/52, ,~ Nt/Bk - App.: 2762 

Zur Drucksache 448 

An 
das Hauptamt 

h.,i e E. 

~c;.umaßnahme "Regelung der Abflußverhältnisse des Wellsees" 
_~e~ Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes 

Niederschrift über die Sitzung des Magistrats am 11.10.1978 
- Drs. 448 -

~as Rechnungsprüfungsamt hatte sich trotz erheblicher Vor-
~halte entschlossen, die ursprüngliche Beschlußvorlage 

fÜr die Sitzung des Bauausschusses am 5.10.1978 mitzuzeichnen, 
Und ZWar nicht zuletzt deshalb, weil es der Meinung ist, sich 
~7r Notwendigkeit dieser Baumaßnahme und des daraus resul-
~erenden erweiterten Bedarfs an Investitionsmitteln nicht 

verschließen zu können. 

~,it der Übernahme der Finanzierung durch den städtischen 
dc;.ushc;.lt wäre auch ein entscheidender Schritt in Richtung auf 
f~el L~quidation der Gesellschaft getan. Im übrigen sollte d.E. 

o gendes bedacht werden: 

1. Anläßlich der Ordnungsprüfung 1978 wurde durch den 
Landesrechnungshof " .•. empfohlen, die Gesellschaft 
~ufzulösen und die Teilaufgaben in die zuständigen 
Amter zurück2lfUhren". 

An einer anderen Stelle des Prüfungsberichtes heißt 
es: "Der bereits dargestellte erhebliche Anteil der 
Stadt an der Finanzierung des Treuhandvermögens macht 
es notwendig, das Treuhandvermögen auf den städtischen 
Haushalt zu übertragen, um es der Kontrolle der un
mittelbaren Haushaltswirtschaft zu unterziehen. Um 
die Haushaltsklarheit nicht durch mehrfachen Ansatz 
gleicher Aufgaben in mehreren Haushaltsabschnitten 
zu beeinträchtigen, sollte für das Treuhandvermögen 
kein gesonderter 'Abschnitt gebildet werden. Vielmehr 
sollten die Haushaltsansätze den zuständigen Haushalts
abschnitten zugeordnet werden, wie das auch bei anderen 
Entwicklungsmaßnahmen der Fall ist." 

Diese Empfehlung dürfte im übertragenen Sinne auch 
für die Finanzierung der o.a. Baumaßnahme gelten. 

- 2 -
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2. Durch die 2. Nachtragshaushaltssatzung .1978 werden. 

bei der HHSt. 791.000.985 als Investitionszuschuß 

an die Industrieansiedlung Kiel GmbH. 19,3 Mio DM 

(Übernahme von Krediten aus dem Treuhandkonto) 

bereitgestellt - RV vom 13.7.1978 -. Die 2. Nach-. et ' 

tragshaushaltssatzung wurde am 21.9.1978 verabschled 

3. Die Aufgaben der Industrieansiedlung werden seit det 

Übernahme der Gesellschaft durch die Stadt bereits 

durch städtische Ämter (Amt für Wirtschafts- und t 

Verkehrsförderung, Liegenschaftsamt, Bauverwaltung~~ 
u.a.) wahrgenommen, wobei ein Teil der laufenden Ml 

z.B. für die Ansiedlungswerbung, im städtischen 
bereitgestellt sind und der Wirtschaftsausschuß übet 

Konzeption und Eihsatz entscheidet. ' 

4. Durch das weitere formelle Bestehen der Industri~- e 
ansiedlung Kiel GmbH entstehen der Stadt zusätzllcb 

Ausgaben, wie etwa Geschäftsführerentschädigungen, 

Abschluß- und Prüfungskosten, Buchführungskosten. 

5. Eine Finanzierung des obigen Projektes, die ausschii 

über den Wirtschaftsplan der IK erfolgt, entzieht ~l 

einer direkten Kontrolle durch die Stadt. Die Gese 

würde keine Kommunalkredite' erhalten; Geschäfts 

wären im Zweifel teurer. Ggf. würden Bürgschaften 

werden. 

6. Eine Finanzierung, die für das gleiche Proj ekt te~;:t 
über den Wirtschaftsplan der Gesellschaft, teilS 

den VermögenshaushaI t der Stadt abgewickelt wird,! de' 

. entspräche nur bedingt den Vorschriften der Gem~lni' 

haushaI tsverordnung (§ 6 (4», erschwert eine LlqU a.t'e~ 

dation und unterliegt nur zum Teil einer unmitt e1b, 

Kontrolle durch die Stadt. Bei der in der ursprüngi~ 

lichen Beschlußvorlage vorgesehenen Finanzierung St. 

irgendwelche steuerlichen Nachteile nicht erkennba. 

Neben der im ursprünglichen Antrag vorgesehenen Finanzierung 

hält das RPA eine baldmögliche Liquidation der Industriean-g 
siedlung Kiel GmbH für zweckmäßig, weil Grunderwerb, Planun 

und Erschließung abgeschlossen sind und die ohnehin unzU- 'eee~ 

längliche Pilotaufgabe der Gesellschaft erfüllt ist. In dli~t" 

Zusammenhang ist zu erwähnen, daß die Geschäftsführer It .. 

Ergebnisprotokoll vom 22. 9. 1978 gleichfalls die Auflösung 

d r Gesellschaft vorschlagen werden. 

, 
\~ , 



Zu Punkt 17 
Der Magistrat 
Bauausschuß 

der Tagesordnung 

Bauverwaltungsamt Kiel, den 1 5; Sep, 1978 

Drucksache 433 

~etreff: Haushaltsstelle 58.000.9350 - Fahrzeuge und 
sonstige Transportmittel; 
hier: Genehmigung einer Eilentscheidung des 

Oberbürgermeisters ' 

~erichterstatter: Oberbürgermeister/Stadtbaurat BarteIs 

~trag: Folgende Entscheidung des Oberbürgermeisters wird 
genehmigt: Bei der Haushaltsstelle 58.000.9350 wird 
gemäß § 82 GO einer überplanmäßigen Ausgabe bis zur 
Höhe von 18.000,-- DM zugestimmt. , 

Die Maßnahme ist für den ersten Nachtragshaushalts
plan 1978 angemeldet und in dem Kämmereientwurf auf
genommen worden. Die Deckung der Ausgabe wird im 
Rahmen des ersten Nachtragshaushaltsplanes 1978 ge-

B ' währleistet werden. 
_egrUndun~ : 

Der 

D e beantragten Mittel wurden für die Anschaffung 
eines Transporters benötigt, der überwiegend im 
Rahmen der Lehrlingsausbildung eingesetzt wird. 
Da die Auszubildenden bereits zum 1.8.1978 ein
gestellt wurden, war es erforderlich, den Transporter 
so schnell wie möglich anzuschaffen. Die Rechtskraft 
des ersten Nachtragshaushaltsplanes 1978, in dem die 
Deckung dieser Ausgabe vorgesehen ist, konnte aus 
diesem Grund nicht abgewartet werden. 

[""f tit ({,'--,~ I~ ~ Ji ciu' R.CL -t. ~ "" "" m Q" J 
Oberbürgermeister 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung 
~m 5. Okt. 1978 zugestimmt. Der Magi,strat hat dem An1(rag 
In s . . ~ 

eIner Sitzung am 11. 10. 1978 gleichfalls zugestimmt. 

8'8,.l... l U ':- "\ ~ , 
-. ""'lll J" f'-Jar ' hnt .,' -----.....::::;.~. • 'l 1. 1. L d b 

- einatimmig -

" I 



Zu Punkt 
Der Magistrat 
Bauausschuß 

1~ der Tagesordnung 

Bauverwaltungsamt Kiel, den )j , Sept. 1978 

Drucksache 434 

!etr.: Umsetzen einer Baracke von Kiel-Wellsee ..,. 
nach Suchsdorf 

~E.: OberbürgermeisterlStadtbaurat Bartels 

~ntra&l .Folgende Entscheidung des Oberbürgermeisters gern. 
§ 82 GO wird genehmigt: . 

"Bei der neu einzurichtenden Haushaltsstelle 58.804.941 -
Umsetzen eirter· Baracke von Kiel-Wellsee nach Suchsdorf -
wird gern. § 82 GO einer aUßerplanmäßigen Ausgabe bis zur 
Höhe von 

70.000 DM 
zugestimmt. 

Die Ausgabe wird wie folgt gedeckt: 

Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 
58.1500 - Zahlungen für BeSChädigun
gen an Bäumen und Grünanlagen -

Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 
591.130 - Einnahmen aus Verkauf von 
Wild aus den Gehegen -

Einsparungen bei der Haushaltsstelle 
58.010.940 - Neubau der Gärtnerun
terkunft Projensdorf -

Einsparungen bei der Haushaltsstelle 
58.023.9353 - Inventar für die Gärt
nerunterkunft Schilksee -

36.113 DM . 

15.000 DM 

10.043 DM 

8.844 DM." 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung 

~~eI~dustrie-Areal Kiel-Wellsee befindet sich eine Baubaracke, 
~er :M Gartenamt zur Verfügung gestellt worden ist. Um zu 
err~edden, daß die unbenutzte Baracke zerstört wird, ist es 
Ort r erlich, diese so schnell wie möglich an den neuen Stand-
8Chei~lKiel-~uchsdorf, Schneiderkamp Umzusetzen. Eine städti-

äOhe 1st dort vorhanden. 
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Geplant ist, die Baracke dort als Unterkunft fÜr die Arbeits
.gruppe Suchsdorf und für AUBzubildende zu verwenden. Die 
Arbeitsgruppe Suchsdort ist unzulänglich in Kellerräumen 
untergebracht. Auszubildende hat das Gartenamt erstmalig 
am 1.8.1978 eingestellt. 

Die Umsetzung der Baracke war so dringlich, daß die Entschei
dung ' über die Bereitstellung der Mittel nicht bis zur nächsten 
Sitzung der Ratsversammlung zurückgestellt werden konnte. . 
Es wurde deshalb eine Entscheidung des Oberbürgermeisters naoh 
§ 82 (1) GO herbeigeführ.t. 

Zur Deckung können Einsparungen und Mehreinnahmen herangezogen 
werden. Bei den Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 
58.1500 handelt es sich um Zahlungen für Gassohäden an städti
sc·hen Bäumen. Diese Einnahmen Bollen nur insoweit herangezo
gen werden, wie sie zur Finanzierung der Ausgaben tatsächlich 
benötigt werden. Im Übrigen sollen sie für ihren eigentlichen 
Zweck verfügbar bleiben. 

aartels 
Stadtbaurat 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung am 
5. Okt. 1978 zugestimmt. Der Magistrat hat dem Antrag in 
seiner Sitzung am 11. 10. 1978 gleichfalls zugestimmt. 

Bes..J... 1,," [.\'. l' Cl"~'" /', ") tra (J Ull,u..w "" , .... ;.... .1. J..... q 
, f _ einstimmig -



Der Magistrat Zu Punkt 
Bauausschuß 

19 der Tagesordnung 

BauverWaltungsamt 

Be . --.!2.chterstatter: 

~. 

Kiel, den 28. 9 . 1978 

Drucksache 435 

Beschaffung eines Mähgerätes 
- überplanmäßige Ausgabe gern. § 82 GO -

StadtbauratBartels 

Der Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe 
in Höhe von 5.300,-- DM 
bei der 
Haushaltsstelle591.000.9352j - Technische 

Arbeitsgeräte und Werkzeuge -
wird gern. § 82 (1) GO zugestimmt. 
Die Mehrausgabe wird gedeckt durch 
Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 
591.1301- Einnahme aus dem Verkauf von Wild 

. aus den Gehegen -. 
Die Zweckbindung dieser Einnahmen wird in 
soweit aufgehob en •. ' 

-Endgültiger Beschluß durch die Ratsver
sammlung-

Begründung 

Da ' 
Au:m~arten- und Friedhofsamt benötigt dringend ein Gerät zum 
fUhruhen Von Forstkulturen und Böschungen. Anläßlich einer Vor
Geleg~g b~im Straßenbauamt hatte das Garten- und Friedhofsamt 
Die Ir nhe1.t, das Allzweckgerät "Bucher 100" kennenzulernen . 

. ger~tOrS~kulturen und Böschungen würden durch dieses Arbeits
Ausgab Ze1.tsparender und häufiger aus gemäht werden können. Die 
Erhalte SOllte nicht zurückgestellt werden, da die Pflege und 

ung der Waldanlagen eine bedeutungsvolle Aufgabe ist . 

. ~;~~~ehrauSgabe bei der HHSt 591.000.9352 - Technische Arbeits-
591.1~O Wer~zeuge - wird durch Mehreinnah~en bei der HHSt 
gede - ~1.nnahmen aus dem Verkauf von W1ld aus den Gehegen -
SCha~~t. D1.e Zweckbindung dieser Einnahmen zugunsten der Be
naS/f~~g vqn Wild wird insoweit aufgehoben. 
~ erelamt hat die Vorlage mitgezeichnet. 

Bal:' V\ . 
Stadtbt eIs 

aUrat 

bel:' Bau . . S . t am 5 ausschuß hat dem Antrag 1.n se1.ner 1. zung 
insse-' Okt - 1978 zugestimmt. Der Magistrat hat dem Antrag 
~ lner Sitzung am 11. 10. 1978 gleichfalls zugestimmt. 

~ Nach ll~~ ... ci 

- eiutimmig -
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Zu Punkt . 

Der Magistrat . 
Bauausschuß 
B . 
aUverwaltungsamt 

&,etreff: 

·~---~ 

20 der Tagesordnung 

Kiel, den 

Drucksache 436 

Änderung von Entgelten im Friedhofswesen 

~richterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

~rag: Dem anliegenden 6. Nachtrag zur Entgeltsordnung 
für die städtischen ~riedhöfe in Kiel vom 
27. Dez. 1972 in der Fassung des 5. Nachtrages 
zur Entgeltsordnung vom 27. Dez. 1977 wird 
zugestimmt. 

- Endgültiger Beschluß'durch die Ratsversammlung -

B e gr ü n dun g 
D' 
k1e Finanzlage der Landeshauptstadt Kiel zwingt dazu, 
w~stendeckende Entgelte für den Bereich des Friedhofs
. sens zu erheben. 

Die b . 
be telgefügte Gebühren- und Entgeltsbedarfsrechnung, 
Ers .ehend aus einer zahlenmäßigen Nachweisung und einem 
an~äuterungSbericht, weist die Höhe der voraussichtlich 
Entallenden Kosten und die erforderlichen Gebühren und 

gelte aus. 

~UfNder Grundlage dieser Bedarfsrechnung ist der vorliegende 
W~itachtrag zur Entgeltsordnung erstellt und - um eine 
gem ~ehende Angleichung zu erzielen - mit dem Kirchen
abgeln~eVerband als größtem Friedhofsträger in Kiel 

e,stlmmt worden. 

~ ~t art ei. s 
adtbaurat 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung 
am 5 Ok in ~ t. 1978 zugestimmt. Der Magistrat hat dem Antrag 

selner Sitzung am 11. 10. 1978 gleichfalls zugestimmt. 

~hI1l8. . 
---... ..::. Nach Antra,g m.it ............ Stfmmen gegen.~ .. StfmmeJ' 

oe i .. 2:'::':'B Li J~lllHmt 11 IlItun::ren 



6. Nachtrag 

zur Entgeltsordnung 
für die städtischen Friedhöfe 
in Kiel 

vom 

~~fgrund· der §§ 4 und 28 Abs.1 Ziff. 10 der Gemeindeordnung 
1~r Schleswig-Holstein in der Fassung vom 11. November 
1577 ,(GVOBl. Schl.-H. S. 410), geändert durch Geset z vom 

. Februar 1978. (GVOBl. Schl.-H. S. 28) und des § 14 des 
~ommUnalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in 
er Fassung vom 17. März 1978 (GVOBl. Schl.-H. S. 71), wird 

nach Beschlußfassung durch die Ratsversammlung vom 
1978 und Bestätigung durch den Inneruninister des Landes 
SChIeswig-Holstein der folgende 6. Nachtrag zur Entgelts-
Ordnung erlassen: . 

Artikel I 

§.3 der Entgeltsordnung für die städtischen Friedhöf e in 
KleI vom 27. Dezemberg 1972 (Kieler Nachrichten vom 
30. Bezember 1972) in der Fassung des 5. Nachtrags zur Ent
~eltsordnung vom 27. Dezember 1977 (Kieler Nachrichten 

om 31. Dezember 1977) lautet: 

§ 3 
Entgelte 

~ie im § 3 fest-gesetzten Entgelte enthalten den 
Jeweils gültigen Mehrwertsteuersatz. 
Nebenkosten für Beisetzungen: 
Ausschmücken der Gruft . 
G~abpflege : 
Fur die Grabpflege oder die Grabpf lege und 
Grabbepflanzung werden pro Jahr berechnet 
1. für ein Sarggrab - je Grabbreite -

1.1 Pflege 
1.2. Pflege und Bepflanzung 

2. für ein Urnengrab - je Grabbreite-
2.1 Pflege 
2.2 Pflege und Bepflanzung 

- 2 -

65,-- DM 

88 , -- m1 
145 ,-- DI\l 

65 ,-- DIvI 
105 ,-- DM 
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(4) Bei gärtneris'cher Neuherrichi(ung sowie Wieder
herrichtung nach einer Beisetzung werden je 
Grabbreite berechnet für 

1 . Sargreihengrab 140,-- ' DH 

1 • 1 Sare;\vahlgrab 224,-- DH 

2. Urnengrab , , 

2.1 für 2 Urnen 90,-- Dlvl 

2.2 für 4 Urnen 112, -- DN 

( 5) Husikalische Begleitung von Trauerfeiern 

Oreel- oder Harmoniumspiel 56, -- m 'l 

Dieser Nachtrag tritt am 1. J anu ar 1979 in Kraft. 

Die Bestätigung n ach S 1Lj. des !\:ommuna18.bgabcnge
setzes des Landes ~chl e swi g- Holstcin in der Fassung 
v om 17. ivlärz 1978 (GVOBl. schl.-H. S. 71) v.rurde 
mi t Erlaß des Herrn Innenr:linlsters des Landes 
Schleswi g-Holstein vom ertellt. 

Ki el, den 

Der Oberbürgermeister 
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AUVERWALTUNGSAMT 
_0.11.32 

Gebührenbedarfsrechnung 1979 für die kostenrechnende 
~inrichtung "Feuerbestattung und Friedhöfe" 

Erläuterungsbericht 

LAllgemeines 

1.1 Die Gebührenbedarfsrechnung für. das Rechnungsjahr 1979 
wurde in Form des Betriebsabrechnungsbogens aufgebaut. 
Hierbei wurde der Gesamtbetrieb in BetriebszHeige 
unterteilt, wobei es sich anbot, neben dem Krematorium 
die einzelnen Friedhöfe als Betriebszweige anzusehen. 
Für jeden Betriebszweig wurde eine Erlös- bzw. Kosten
steIle eingerichtet. Außerdem mußten Erlöse und Kosten 
für die Ehrengräber besonders er faßt werden. Daneben 
waren in einer allgemeinen KostensteIle die Aufwen
dungen für die zent~ale Verwaltung und die Gemein
kosten zu erfassen. 

1.3 

Die Gebührenbedarfsrechnung stellt die Ha~shaltsrech
nung (Kameralrecllnung) und die Wirtschaftsrechnung 
gegenüber, wobei die Haushaltsrechnung um den be
triebsfremden Aufwand (neutrale Rechnung) bereinigt 
wird. 
Soweit Erlöse und Kosten den EndkostensteIlen nicht 
direkt zugeordnet werden konnten, wu-rden sie zunächst 
in die allgemeine KostensteIle überno~~en. 

Es wurden die folgenden Erlös- bzw. KostensteIlen 
~ingerichtet: 

EndkostensteIlen: 

75.1 Krematorium 
75.2 Urnenfriedhöfe I + II 
75.3 Nordfriedhof 
75.4 Ostfriedhof 
75.5 Friedhof Russee 
75.6 Friedhof Meimersdorf 
75.7 Ehrengräber 
VorkostensteIle (Allgemeine KostensteIle): 

75.8 Zentrale Verwaltung Gemeinkosten. 

Rechtsgrundlagen für die GebUhrenerhebung sind: 
dc;ts Kommunalabgabengesetz von 1970 (KAG), 
d~e Gebührensatzung fUr Friedhöfe und Feuerbe
s~attungsanlage der Stadt Kiel vom 27.12.1972, 
d~e Entgeltsordnung für die Friedhöfe der Stadt 
~~el vom 27.12.1972 
~n der jeweils geltenden Fassung. 
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2. Kostendeckungsprinzip 

Benutzungsgebühren sollen nach § 6 11 KAG so bemessen 
sein, daß sie die Kosten der laufenden Verwaltung und 
Unterhaltung der Einrichtung decken (Kostendeckungs
prinzip) • 

Zur Ermittlung des Gebührenbedarfs ist es zunächst er
forderlich, die zu erwartenden Kosten und Erlöse die
ser Einrichtung für 1979 gegenüberzustellen. Der sich 
aus der Differenz ergebende Gebührenbedarf muß bei einer 
kostendeckenden Bewirtschaftung dem in der Kostenträger
rechnung (siehe Punkt 8.1) ausgewiesenen gesamten Ge
bührenaufkommen entsprechen. 

Dieses Ziel war aufgrund der gestiegenen Kosten nur durch 
eine Anhebung der Gebühren zu erreichen. 

3. Kameralrechnung 

Die in die Spalte Kameralrechnung eingesetzten Beträge 
stimmen mit den Beträg~n überein, die der Verwaltungs
haushalt für das Haushaltsjahr 1979 enthält. 
Die Ansätze des Vermögenshaushalts wurden nicht erfaßt. 
Die Auswirkungen dieser Ausgaben auf die Wi rtschafts
rechnung sind durch die Veranschlagung von Abschrei
bungen ~siehe Punkt 7) berücksichtigt. 

4 ~ Neutrale Rechnung 
,-

4.1 In die neutrale Rechnung gehören der sachfremde und 
der zeitfremde Aufwand und die entsprechenden Erträge. 
Zeitfremde,r Aufwand und zeitfremde Erträge treten 
nur in so geringem Umfange auf, daß auf eine hesondere 
Ausweisung verzichtet werden konnt~. 

Als sachfremder Aufwand bzw. als sachfremde Erträge 
wur.den in die neutrale Rechnung gebucht: 

Auf der Ertragseite die Einzahlungen für Grabdauer
pflege und die Zinsen aus der Anlage des Rücklagen
bestandes; auf der Aufwandseite die Zuführung dieser 
Beträge zur Rückstellung für die spätere Verwendung. 
Auf der Ertragseite die Mehrwertsteuer, auf der Auf
wandseite die Umsatzsteuerzahllast und die abzugsfähige 
Vorsteuer. 
Der ungedeckte Aufwand für Ehrengräber. 

4.2 Die Kostenerstattung für öffentliche Grünanlagen in 
Höhe von 235.000 DM wurde auf der Ertragseite als 
Minusbetrag verbucht, da dieser ' Betrag nicht im Haus
haltsplan 1979 aufgeführt ist. 

3 
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~WirtschaftsrechnUng 

5.1 Erlöse 

3 

Als wesentliche Erlöse standen zur Verfügung: 

5.11 Landeszu~eisungen für die Pflege von Ehrengräbern. 

Es wird für das Jahr 1979 eine Zuweisung von 
105.300,-- DM erwartet. Diese Zuweisung wurde der ~ 
Erlösstelle 75.7 - Ehrengräber - direkt zugeordnet. 

5.12 Kostenerstatt4ng für öffentliche Grünanlagen. 
Die Friedhöfe mit ihren Pflanzungen und ihrem er
heblichen -Baumbestand sind wenigstens teilweise als 
öffentliche Grünanlagen und Erholungsanlagen anzu
sehen. Dies rechtfertigt, daß ein Teil der Kosten 
nicht in die Gebührendeckung einbezogen wird. 
In den Haushaltsberatungen mit dem Kämmereiamt 
wurde Verständigung erzielt, daß dieser Anteil 1979 
nur 235.000 DM betragen kann. Die Gesamtleistung 
von 235.000 DM wurde auf die Erlösstellen ent-

_ sprec~end den Friedhofsflächen aufgeteilt'. 

Aus der Fachliteratur ist bekannt, daß überall ein 
gewisses öffentliches Interesse bei der Gestaltung 
der Gebührenhaushalte der Friedhöfe berücksichtigt 
wird und der Kostenanteil mit 20 - 50 % der Gesamt
kosten aus allg. Haushaltsmitteln aufgebracht wird. 

5.13 Entnahmen aus Rückstellungen für Grabdauerpflegen. 
Soweit frühere Einzahlungen für Grabdauerpflegen 
im Jahre 1979 zur Deckung des Pflegeaufwandes ver
wendet werden müssen, werden die Rückstellungen 

. aufgelöst. Hieraus ergibt sich eine Einnahme von 
265.500,-- DM, die den einzelnen Erlösstellen ent
sprechend den für die einzelnen Friedhöfe erteil
ten Pflegeaufträgen zugeordnet wurden. 

Grundkosten (ordentlicher Betriebsaufwand) 

5.21 Personalausgaben 
Die Personalausgaben wurden den einzelnen Betriebs
zweigen prozentual zum Vorjahr direkt zugeordnet. 

5.22 Sächliche Verwaltungs- und Zweckausgaben 

Die sächlichen Verwaltungs- und Zweckausgaben 
konnten zu einem erheblichen Teil den Kosten
steIlen direkt zugeordnet werden. Der verblei
bende Betrag wurde _zunächst in die allgemeine 
KostensteIle aufgenommen. 

~ösung der VorkostensteIle 

~~fder Allgemeinen KostensteIle 75.8 wurde alle Kosten auf
angen, die entweder für den Gesamtbetrieb entstehen oder 
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deren direkt e Ztiordnung zu den anderen KostensteIlen 
sc hlü s selm~ß ig zugeordnet werden. 

7. Zu satzkosten (kalkuiatorische 'Kosten) 

, 

. f" . ... .. 

Aufgrund des Kornmunalabgabengesetzes und der Gemeinde
haushaltsver ordnung ist neben den Kosten für die laufende 
Verwaltung und Unterhaltung einer öffentlichen Einrichtung 
auch eine angemessene Abschreibung und Verzinsung des An
lagekapitals zu veranschlagen. 
Durch diese Maßnahme sollen die Benutzer an den Kosten für 
Erhaltungsinvestitionen (Wiederbeschaffung abgeschriebener 
Anlagen) und Zinsverlusten oder -kosten, die durch die 
Bindung von Kapital in dieser Einrichtung entstehen, be
teiligt werden. 
Die kalkulatorischen Kosten - in der Betriebsabrechnung 
Zusatzkosten genannt - werden nach den Vorschriften des 
KAG in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung er
mitt elt. 

7.1 Abschr e ibungen 
Abschreibungen wurden von 'den Wiederbeschaffungswerten 
unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsda er der An
lagegUter errechnet. . 
Der Berechnung ~rurden die Wiederbeschaffungszeitwerte 
nach dem Stande vorn 31.12.1977 zugrunde gelegt, für . 
solche Anlagegüter, die durch Alter oder Verbrauch 
einer Abnutzung utiterliegen. 
Sie betragen in den einzelnen Betriebszweigen: 

: -
Betriebszweig/ Abschreibungs-
KostensteIle DM (rd. ) satz · -
75.1 Krematorium 4.015.000 1 - 10 % 
75.2 Urnenfriedhöfe 179.000 1 - 10 % 

75.3 Nordfriedhof 822.000 1 - 10 % 
75.4 Ostfriedhof 442.000 1 - 10 % 

75.5 Friedhof Russee 277.000 1 - 10 % 

75.6 Friedhof 
Meimersdorf 20.000 ' 1,5 % 

75.7 Ehrengräber 8.000 4 - 5 % 

---
Hierin sind die Werte der Grundstücke und der Pflanzungen 
mit rd. 1 Mio DM nicht enthalten, da auf sie nicht abge
schrieben wird. 

5 
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KalkUlatoriSChe Zinsen 
I BerechnungsgrUndlagen für die. kalkulatorischen Zinsen sind 

die tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
tür die Vermögensanlagen abzüglich 1 1 

I 
d,e r Zuschü.sse und Bei träge Dritter, 
der Abschre~bungen für die bisherige Nutzungsdauer. ... 

Der 
so ermittelte Buchrestwert ' ist mit 6,375% zu verzinsen. 

Das Kämmereiamt hat bei der Berechnung des Zinssatzes einen 
DurChSChnittssatz aus der effektiven Verzinsung der Schulden, 
den 
tür 

gegenwärtigen Kapitalmarktbedingungen sowie den Sätzen 
Festgeldanlagen zugrundegelegt. 

Der 
Zinssatz berechnet sich 

a) R estschuld der Kredite 
Zum 1 • . 4. 1978 

.1. "Zinslose" Kredite 
aus . dem Schulbausonder
programm 

"Verbleiben 

iUSChl<;tg wegen höh'erer 
ifektlvverzinSUngen 

- redite der VBL -
rd. 0,5% v. 27,3 Mio DM 

C )no h ' 
aurcerwartete Kredit-

nahmen " 

d) F 
eStgeldanlagen 

daher wie folgt: 

345,5 Mio DN 

12,0 Mio DM 

333,5 Mio DM ~Zinsen 21,50 I1iO 

=Zinsen 0,14 NiO 

15,0 Mio DM =Zinsen(6,25)0,94 Mio 

25,0 Mio DM =iinsen(4,0) 1,00 Mio : 
--~------------------------------ I 

373,5 Mio DM =Zinsen 23,58 Mio I 

=================================~== I 
'liiera 

Us ergibt sich ein 
aut 6,375%. 

Durchschni tts sa tz von 6, 31 ~~ = aufgerundet : 

- ~ -
, ... ... . , " ' - - " -"' ~ . ' " . ~ .. ~ _ . . .. . ,- . .. . _ ...... ............ -.. -..... .. ....-..... " .. " 
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Folgende Werte sind Grundlage für die Berechnung der 
kalkulatorischen Zinsen gewesen 

.. 

------------------~-------------------------------------------'-
Betriebszweig/ Anlagekapital- Zuschüsse 

(Anschaffunge- Beiträge 
oder Herstell- Dritter 
ungswert) -

Tsd. 

75.1 Krematorium 3.208 

75.2 Urnenfriedhöfe 857 

75.3 Nordfriedhof 670 
75.4 Os'tfriedhof 365 

75.5 Friedhof Russee 254 

75.6 :F'ried;hof 
Meimersdorf 16 

,/ 

75.7 Ehrengräber 7 

Abschrei- . 
bungen 
für die 
bisherige 
Nutzung 

DM -

438 

27 

74 
45 
31 

2 

0,9 

Buchrest ... 

werte 

2770 

830 

586 
320 
223 

. . 

.-

--

14 ' 

6,1 

---------------------------------------------------------------
5.377 ' 617,9 4.749,1 

-
8. Kostenträgerrechnung 

\ 

\ , 
i 
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8.1 
Durch die Anhebung der Gebühren- und Entgeltsätze ab 
1.'1.'1979 sollen folgende Einnahmen erreicht werden: 

Gebühren-! Rechts- zu erwar- zu erwarten-Entgeltsart grundlage Gebühr tende des Gebühren-(Erlösart) in den 1979 Fallzahl aufkommen 
Satzungen 1979 1979 - ... 

~dbestattung: 

Reihengrab 1.1. a 350,- 22 7.700,--
Wahlgrab 1.11 a 750,- 80 60.000,--
Rasenreihengrab 1.1 b 715,- 40 28.600,--
Rasenwahlgrab 1.11 b 1.250,- 130 162.500,--
Wahlgrab mit 
einfacher Rand-

~ 
bepflanzung 1.11 a 1.025,- 4 4.100,-- i 

• Wahlgrab mit 
i 
I doppelter Rand-
! bepflanzung f 1.11 a .1.150,- 6 6.900,--:-

L 'Kinder Reihen-
grab 1.1 a 150,-

r R~senWahlgrab 
f ' mlt einfacher 
I Randbepflanzung 1.11 b 1.525,- 20 30.500,--
I / ' R~senWahlgrab 

I mlt doppelter . 
Randbepflanzung 1.11 b 1.650,- 10 16.500,--
~sCherungen: , 

2.6 , 205,- 3.200 656.000,--
1. ~erbestattung: 
r yrnenreihengrab 

I 2 Urnen) 2.1 a 275,- 45 12.375,--
UrnenWahlgrab 

r (2 Urnen) 2.11 a 525,- 340 178.500,-- . 
~4nenWahlgrab 

625,- 21.875,--

, 
' Urnen) 2.11 a 35 , 
~4senWahlgrab I 

~ Urnen) 2.11 b 1.025,-

I y~nenWahlgrab 
e' Urnen) mit 
blnfacher Rand-

f 
epflanzung 2.11 a 750,- 17 12.750,--~4nenWahlgrab f . Urnen) mit 

f 
~lnfacher Rand-
epflanzung 2.11 a 850,- 20 17.000,-- I 

\ I \ 8 -I 
! 
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Gebühren-/ Rechts- zu erwar- zu erwarten-

Entgeltsart . grundlage Gebühr tende des qebühren- ~ 

(Er lösart) in den 1979 Fallzahl aufkommen 
J Satzungen 1979 1979 

-
Urnenwahlgrab 
(2 Urnen) mit .. 
doppelter R~nd-
bepflanzung 2.11 a 900,-

Urnenwahlgrab 
(4 Ur.nen) mit 
doppelter Ra nd'-
bepflanzung 2.11 a 1.050,- 30 31. 500,--

Rasenwahlgrab 
(2 Urnen) mit. 
doppelter Rand-
bepflanzung 2.11 b 1.345,-

Urnengemein-
schaftsgrab 
ohne Grab-
denkmal 2.12 250,- 300 75.000.,--

mit Grab -' 
denkmal 2.12 350,- 50 17.500,--

Grabmale 
Für das Auf-

/ 

stellen eines 
a) stehenden ' ) 1.2 100,- 350 35.000 ,--

, ) 2.2 
b)' liegenden 1.2 

Grabmales 2.22 50,- 85 4. '250,--

Beisetzungen: 

In einem Reihen-
oder Rasenrei-
hengrab 1.3 275,- 140 38.500 ,-'" 

In einem Wahl-
oder Rasenwahl-
-grab 1.3 380,- 320 121. 600,-

Beisetzung e i ner 
Urne ohne Ange-
hörige 2.3 95,- 580 55.100 , 

_ ... 

Beisetzung einer 
Urne mit Ange- , 

hörige 2.3 160 - 500 80.000, ...... 
J 

- 9 
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- 3 I 
GebÜhren-/ Rechts- erwarten-

,. 

zu erwar- zu r 

Ent ge 1 t sart grundlage Gebühr tende des GebUhren- ~ 

(Erlösart) 
I , 

in den 1979 Fallzahl aufkommen ,. 
l~ 

Satzungen 1979 1979 .. 

- I 
~en tzung einer f.. 

Fei ~rhalle " - ~ ... [ . 
\ 

Ben ~tzung einer 
, 

Fei ~rhalle ohne 
1; 
( 

Org lspiel 1.4 160 - 2.250 360.000,--, 

~w rbsurkunden 

Erw erbsurkunde 
bzw Inhaberbe-
s.Ch einigung. für 1.5 
den Erwerb oder 2.5 
Wieliererwerb 3.11 20,- 1.000 20.000, -:- -
eint r Grabstätte 

Ver ängerung der 
Nut ungszeit 

Ver ängerung der 1/25 der ver-
Nut ungszeit für Erwerbs- schie-
WaT gräber gebühr den 75.000,--

/ " 

ZUS1Chläge . 
t 

Füpl die Benut-
Zung eines Ab-
sch:iedraume s 3.21 60 -, 

I 

Spät zuschlag 
für Peiern 3.22 70,- 340 23.800,---

AU~erh.Dienst-
Z~~t Kremato-
rU,J:m 3.23 25,- 8t2 20.300,--

A ) .. 
~ Ibewahrungen 

~. Überführungen 

Annahme von 
Särgen ohne 
~et;utzung der 
eJ.erhalle 3.31 75,- 1.500 112.500,--

E' J.nzelräume 3.32 50,- 850 42.500,--

- .AO 

1: • • ... . . .'.'" - -. - '. -1-
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\ ' 
I 

Gebühren-/ 
Entgeltsart 
(Erlösart) 

_ ~O _ 

Rechts
grundlage 
in den 
Satzungen 

Gebühr 
1979 

zu erwar
tende 
Fallzahl 
1979 

zu erwarten
des Gebühren
aufkommen 
1979 

-----------------------------------------------------------------
Aufbewahrung 
von Urnen üb. 
1 Monat 

Aufbewahrung 
von Särgen 

Urnenversand 
innerhalb 
Deutschland 

Urnenversarid 
außerhalb 
Deutschland 

Au sgrabungen u. 

Umbettungen: 

Ausgraben eines 
Verstorbenen 

Ausgraben einer 
Urne 
Umbettung einer 
Urne 

Entgelte (e l~',dSl" \ 

Nebenkost en der 

Beisetzung: 

Ausschmücken 
der Gruft 

Grabpflege: 
Für ein Sarggrab 

FUr ein Urnen
·grab 

Grabpflege u. 
-bepflanzung: 

Für ein Sarggrab 

Für '?' n Frnen
grah 

3.33 

3.35 

3.35 

3.41 

3.43 

§ 3 (2) 

§ 3 (3) 
1.1 

§ 3 (3) 
2.1 

§ 3 (3) 
1.2 

§ 3 (3) 
2.2 

.. 
20,- 9 180,--

25,- 10 250,--

25,- 280 7.000,--

50,- 2 100,--

900,-

120,- 10 1.200,--

215,- 55 11.825,--

280 16.250,-'" 

78,57 230 18.071,":'-

58,03 245 14.218,-'" 

129,46 1.040 134.642, ...... 

93,75 2.400 225.000 , .... 

- AA 



GebÜhren-/ 
Entgeltsart 
(Erlösart) 

Q,ärtnerische 
Neu- oder Wie

~ereinrichtung 

~iner Grab
~tätte 

Fü:: ein Sarg
reJ.hengrab 

Für ein Sarg
wahlgrab 

Für' ein Urnen
grab (2 Urnen) 

Für ein Urnen
grab (4 Urnen) 

Musikalische 
Be!?l. Orgel
sPJ.el 

- . ,.,(/1 -

, Rechts
grundlage 
in den 
Satzungen 

§ 3 (4) 
1. 

§ 3 (4) 
1. 

§ 3 (4) 
2. 

§ 3 (4) 
2. 

§ 3 (5) 

8.2 G ~genüberstellung 

Gebühr 
1979 

125,--

200,--

80 --, 

100,--

50,--

zu erwar
tende 
Fallzahl 
1979 

28 

300 

315 

92 

1.850 

= 

Einnahmen lt. Gebührenbedarfsberechnung 

Erwartete Einnahme lt. Tabelle 8.1 

= 

= 

,Kiel, im ~~ 1978 

zu erwarten
des Gebühren
aufkommen 
1979 

3.500,--

60.000,--

25.200,--

9.200,--

92.500,--

2.946.986,--
._-_ ... _------------------

2.946.900,--
------------------------

-------------- - - - - - - - .- - -

... 

, 
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Gebilhrenbedarfsberechnung 
--------------------------------------------------

Rechnungsjahr 1979 
------------------------------------

Haus Kameral- Neutrale Wirt-
halts- rechnung Rechnung schafts-
stelle rechnung 
(Erlös- (HH Plan 
art) Ansatz) 

1 2 3 4 

115 280'.000 280.000 -
140 17.300 - 17.300 

156 100 - 100 

159 108.000 108.000 -
·1691 - 1, 235.000 · 235.000 

171 105.300 - 105.300 

205 97.500 97.500 -
209 10.400 10.400 -
2641 265.500 - 265.500 

Summe A 884.100 260.900 623.200 

Kostenrechnende Einricbtung 

"Feuerbestattung und Friedhöfe" 

Einnahmen 

Erlösstell~n 

75.1 75.2 75.3 75.4 
Krema- Urnen- Nord- Ost-
torium fried- fried- fried-

höfe hof hof 

5 6 7 8 

- - - -
- 3.800 9.700 3.800 

- 70 30 -
- - - -
- 75.100 94.000 35.200 

- - - -
- - - -
- , - -- 1---- .-

- 122.100 118.200 23.900 

- 201. 07Q 221. 930 62.900 

75.5 
Fried-
hof 
Russee 

9 

-
-

-
-

15.400 

-
-

--_.- -

650 

16.050 

Bauverwaltungsamt 
60.11. 32 

75.6 75.7 
Friedhof Ehren-
Meimers- gräber 
dorf 

10 

- -
- -
- -
- -

15.300 -
- 105.300 

- -

- -- - - - -

650 -
15.950 105.300 

75.8 

-

... 

-~-

! . 
I 

I 
t 

I . 
! 
I 
! 
i 
I 
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\. \ Ilau.s- "Kam.er~1.. -, \ Neu.'l:.ra1..e .\ 'fl~r'l:.- \ ~o",~e'"t\.1i!>,,~~~e'"t\. 

h lts- rechnung Rechnung schaf'l:.s- \ \ - \ - \ 
" Pri~d-\ Frieö.ho~ stelle rechnung ~ 'fe"I.'''t;a"l--

(Kost en-
Krema- Urnen- Nord- Ost- Ehren- tungl 
torium fried.- fried- fried- hof Meimers- gr~ber Gemein-

art ) hef hof hof Russee dorf kosten 

'- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 

I Per so- ~ 

-1 nalaus -
f -

1 gaben 
j 

1 4 2.4 24. 400 - 2 . 424.400 214.090 714·. 710 680. 770 343.050 86.790 86.790 99. 400 198.800 
i 

. j 
• 

. j Sach-, ausgaben J 

·1 500 65.000 - 65.000 38.500 3.200 9.600 9.600 2. 100 2.000 - -
j 

501 34.000 - 34.000 19.800 3.600 4. 400 ' 4.100 1.050 1.050 
I 

.1 502 15.000 - 15.000 - 4.800 4 . 800 2.800 700 600 1.300 -
I 

~ 511 6.500 - 6.500 - 1.700 1. 700 1.600 800 700 - -

l 5210 28.000 - 28.000 800 6.900 10.500 4.700 2.000 2.000 1.100 -

5211 5.000 - 5.000 - 2 . 400 1.000 600 380 250 370 -
J 

I 

530 1.000 - 1.000 - - - - 900 - 100 -
-' 

532 9.000 - 9.000 - - - - - - - 9.000 
. 

- -
.'. 540 3.000 - 3.000 - - - - - - - 3.000 

1 543 45.600 - 45.600 25.600 900 8.200 10.900 - - - -

'-1 
-

.--_ . - . 

'I Ubertr. 2.636.500 - 2.636.500 298.790 738.210 720.970 377.350 94.720 93.390 102.270 2-10.800 

! 
I 
j 

. 1 - 3-

. 
., p 

. 
I~ -
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! c , 
-G- Ausgaben 

Haus- I xameraliNeutrale; . Wirt- I Kostensteilen I 
halts- rechnung Rechnung schafts- I KreI?a-1 urr;en- 7 No::d- I Os~- I Fried-

I I I Verwal- I 
stelle rechnung Friedhof Ehren- tung/ i 

i 

tor~um fr~ed- - fr~ed- fr~ed- hof Meimers- gr~ber Gemein-
hof hof hof Russee dorf kosten 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

-Ubertrag: 2.636.500 - 2.636.500 298.790 738.210 7'f0.970 377.350 94.720 93.390 102.270 210.800 

544 200 - 200 - - - - - - - 200 
; 

545 2.500 - 2.500 - - - - - - - 2.500 

546 1.000 - 1.000 - - - - - - - 1.000 

551 200 - 200 - - - - - - - 200 

560 3.500 - 3.500 - - - - - - - 3.500 

571 2.000 - 2.000 - - - - - - - 2.000 

572 100.000 - 100.000 69.700 13.700 12.000 3.000 800 800 - -
621 213.000 - 213.000 3.400 54.800 84.000 32.800 13.600 13.100 11.300 -
623 36.100 - 36.100 36.100 - - - - - - -
6401 . 86.000 86.000 - - - - - - - - -
6402 22.000 22.000 - - - - - - - - -
650 4.000 - 4.000 - - - - - - - 4.000 

651 100 - 100 - - - - - - - 100 

652 5.400 - 5.400 - - - - - - - 5.400 

653 4.000 - 4.000 - -
- I 

- - - - - 4.000 

654 2.000 - 2.000 - - - - - - - 2.000 

6790 133.100 - 133.100 - - - - - - - 133.100 . 
6791 6.500 - 6.500 - -

--
- - - - -

- _. _ .. 
--6.500 

, 

6792 8.000 - 8.000 - - - - - - - 8.000 -

Übertrag: 3.266.100 108.000 3.158.100 407.990 806.710 816.970 413.150 109.120 107.290 113.570 383.300 

_ _ -4 -

. - -- - - --- .- --- -- -- ~ 
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"Kos'Cens'Ce1.1.en 

Ha~.;) - Kameral- Neutrale Wirt - , , \ -
~ halts~ rechnung Rechnung 'schafts- 75.1 75.2 75.3 75.4 '15.5 '15.6 15.1 15.ß , s-telle rechnung Krema- Urnf"n- Nord- Ost- Fried- Friedhof Ehren- Verwal-

! 
torium f r ied- fried- fried- hof Meimers- gräber tung 

hof hof hof Russee dorf, 
i • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 , 10 

Übertrag 3.266.100 108.000 3.158.100 407.990 806.710 816.970 413.150 109.120 107.2'90 113.570 383.300 I 

t 6793 _ 9.700 - 9.700 - - - - - - - 9.700 , 
'j 8421 387.900 387 . 900 - - - - - - - - -
{ -
1 Summe: 3.663.700 495.900 3.167.800 4q7.990 806:71C 816.970 413.150 109.120 107.290 113.570 393.000 
I 
i 

Auflösung de r ./. I 
j 393.000 
j HilfskostensteIle 60 . 460 113.290 113.490 60.500 15,.130 15.000 15.130 
! 
! Summe C (Grund-
1 kost en) 468.450 920.00C 9'30 . 460 473.650 124.250 122.290 128.700 -) 
\ 

I 
~ 
l Zusa t zkosten 
1 680 A'osc hr e ibungen 
i 

123.900 88.100 5. 40C 18.500 6.100 5.100 300 400 -
1 685 Zinsen 302.600 176.600 52.90C 37.200 20.400 14 .200 900 400 -j 
I 
! • 49 5.900 3. 59 4.300 129.500 
1 -, + 24.200 . / . 24.2 00 ./. 24 .200 -" Betr i ebsfremder 
, Jl.uf \'iand 520.100 , 
l Summe D (Betriebsbed.Kosten) 3.570.100 733.150 978.30C 98'6.160 50,0.150 143.550 123.490 105 . 300 
I 

I . / . Surr:me A (Erlöse) 623.200 - 201.070 221. 930 62.900 16.050 15.950 105.300 
1 
i 
-! . -- -
~ GebUhrenbedarf 2 . 946.909 733.150 777 . 23C 764.230 437.250 127.500 107.540 -

\ 
I -
~ 

'1 

,I -
I 
; 

~ 

; 
J 
I 
i 

" 

" -
, 

" - . . -
I:ö- -
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7 , 
K ä m m e r e i amt Kiel, den 11. 9. 78 

1 

I 
An 
1~s Bauverwaltungsamt 

h i e r 

~. Nachträge zur GebÜhrensatzung und Entgeltsordnung 
lür Friedhöfe und Feuerbestattungsanlagen 

Das Kämmereiamt nimmt zu den überreichten Vorlagen wie folgt 
Stellung: 

Nach der Haushaltsberatung mit dem Ktimmereiamt schlieft die 1\n
meldung des Unterabschnitts 75 - Feuerbestattung und Friedhöfe -
zum Haushaltsplan 1979 mit einem Zuschußbedarf von 259.200,-- DM 
ab, wovon 24.200,-- DM den Ehrengräbern und 235.000,-- DM dem 
öffentlichen Interesse an Grünanlagen im Bereich der Friedhöfe 
Zugerechnet werden. Hierbei ist die vorgeschlagene Anhebune der 
GebUhren und ~nt~elte berUcksichti~t~ . 

Das KHrnmereiamt hat in den Vorjahren 1975, 1976 und 1977, sich 
anschließend an die Bemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes, 
darauf hingewiesen, daß es den Interessenanteil der Grünanlage n 
keine rechtliche Verpflichtung gibt, so daß eine Ubernahme dieser 
Kosten bei der Finanzsituation der Stadt nicht vertretb ar er
scheint. Das KHmmcreiamt hat daher in den verean~encn Jahren die 
I·'or·d(~ r'unr. P:f ~ :1tp.llt J dr.n ZU3chur.,t)(~cJnrf durch cinf' ot!if'KCre fln
hetJunl.j der Gebühren und Enteelte zumindest schrittweis€! in meh
reren jährlichen Stufen abzubauen. 

In den Jahren 1974 - 1976 sind dem Abschnitt 75 - Feuerbest a ttung 
und Friedhöfe - vom Abschnitt 58 - Öffentliche Grün- und Park
~nlagen - im \';ege von inneren Verrechnung:en Kos ten in flöhe von 
J~hrlich 250.000,-- DM entsprechend den veranschlagten liaushalts
mltteln erstattet worden. Auch für den Haushaltsplan 1977 hatte 
das Bauverwaltungsamt eine solche Kostenerstattung angemeldet. 
Auf Vorschlac: des Kämmereiamtes hatte dann jedoch der Finanzaus
schuß bei seiner Haushaltsberatung diese Kostenerstattunc abge
setzt, wobei dem Vorschlag folgende Erläüterung zugrunde laG: 

"Kürzune der Erstattung an den Abschnitt 75 - Feuerbe
stattune und Friedhöfe -, wodurch sich dort um diesen 
Betrag die Einnahmen verringern und der Zuschußbedarf 
sich erhöht. Das Kämmereiamt fordert, diesen Zuschuß
bedarf in den kommenden Jahren abzubauen." 

- 2 -
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Die Vorschl ~ge zum 6. Nachtrag der GcbUhren~atzung und der 
Ent geltsordnung enthalten keine Anslitze zum geforderten AbbaU 
den Zunchußbedarfs. Der Fortfall der Kostenerstattun~ uno der 
dadurch bisher entstandene Zuschußbedarf hätte als Kostenunter
deckung in der Gebührenbedarfsberechnung seinen Niederschlag 
finden mUssen. Die Kostenunterdeckung wird jedoch nicht sicht
bar, weil nach wie vor fiktive Kostenerstattungen fUr GrUn
anlagen be.rUcksichtigt werden (vergleiche Pos. 1691 sowie Be
richt zu 4.2). Das Kämmereiamt hält· hierzu eine entsprechende

12 Änderung fUr erforderlich. Gleichfalls wird gefordert, Nr. 5· 
des Berichtes zu streichen. 

Ohne Ans~tze zum Abbau des Zuschußbedarfs bzw. der Kostenunter
deckung zeichnet das Kämmereiamt nicht mit. Nach seiner Auf
fassune sollte es das Ziel sein, den Abbau in 4 bzw. 5 Jahren 
zu vollziehen. 

Es wird Gebeten, die GebUhrenanhebung bzw. den Haushaltsvoran
schlag 1979 nochmals zu überprUfen. Außerdem wird gebeten, die 
Stellungnahme den Selbstverwaltungsorganen .bekanntzugeben. 

Das RechnungsprUfungsamt erhält eine Durchschrift. 



7 
2a SE? 1978 

Aufgrund des Schreibens des Kämmereiamtes vom 11. 9. 1978 wurde eine 

Übersicht über die Gebühren in anderen Städten gefertigt. 

Der unterschiedlich hohe Ansatz Kalkulatorischer Kosten sowie die unterschiedliche Beschaffenh eit 
d.Freidhöfe la~sen weder einen genauen betriebl. Kostenvergleich noch einen Gebührenvergleich zu. __ c_ 

977 ' 1976 1 ' 1976 1976 ' 1977 1977 1975 1977 ' 1975 1 1977 ! 1979 

Urnen-Wahlgrab 

2. 11 a 

E.-Wahl grab 

1. 11 a 

Einäscherungen 

2. 6 

Feierhall e 

1. 42 

Beisetzungen 

Urne 2. 31 

Beisetzungen 

Sarg 1. 3 2 

Lübeck : Flensburg ' Essen Augsbg. :Kassel Mannheim Darmstadt Stuttg. Bremerh~Nürnbg. ' Kiel 
! 

300,- 690,- 394,- 425,- 490,- 630,- 390,- 550,- 400,- , 275,- 525,-

400,- 1075,- 1176,- 700,- 610,- 900,- 750,- 800,- 1300,- 750,-

200,- 175,- 128,- 200 ,- 290,- 400,- 380,- 180 ,- 200,- 227,- 205,-

480,- 256,- 64,- 250,- 82,- 210,- 200,- 80,- 100,- 258,- 210,-

170,- 66,- 35,- 7 0 ,- 170,- 140,- 90,- 120,- 100,- 55, .. 160 ,-

260,- . 35 5,- 380,- 360,- 535,- 400 ,- 300,- 300,- 240,"':' : 400,- 380,-



Z.U Punkt 21 der Tagesordnung 

Bauausschuß Der Magistrat 

Bauverwaltungsamt 
- Friedhofsverwaltung 

Kiel, den 

Drucksache 437 

~treff: " Änderung von Gebühren im Friedhofswesen 

~ichterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

A!ltrag: Der anliegenden 6. Nachtragssatzung zur Uebühren
satzung für Friedhöfe und Feuerbestattungs
anlagen der Landeshauptstadt Kiel vom 
27. Dez. 1972 in der Fassung der 5. Nach
tragssatzung zur Gebührensatzung vom 
27. Dez. 1977 wird zugestimmt. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Beg r " ü n dun g 
D' 
le Finanzlage der Landeshauptstadt Kiel zwingt dazu, 

kostentieckende Gebühren für den Bereich des ~riedhofswesens Zu erheben. 

D' 
b~etbeigefügte Gebühren- und Entgeltsbedarfsrechnung, 
Er~äehend aus einer zahlenmäßigen Nachweisung und einem 
anf uterungsbericht, weist die Höhe der voraussichtlich 
Entallenden Kosten und die erforderlichen Gebühren und 

gelte aus. , 

A.Uf der G' " . . d 6 N rundlage d1eser Bedarfsrechnung 1st d1e vorl1egen e 
A.~ a~htragssatzung erstellt und - um eine weitgehende 
al~lelChung zu erzielen - mit dem Kirchengemeindeverband 
~tem Friedhofsträger in Kiel abgestimmt worden. 

B ") 
St art eIs 

adtbaurat 

Der B . 
auausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung 

: 8
5 ~ Okt. 1978 zugestimmt. Der Magistrat hat dem Antrag €lner S"t 

1 Zung am 11. 10. 1978 gleichfalls zugestimmt. 

" I 
!eadlluß: Nam Ant~ag 
/" -

- einstimmig -



6. Nachtragssatzung 

zur Gebührensatzung für Fr.iedhöfe und Feuer
Bestattungsanlagen der Landeshauptstadt Kiel 

vom 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
in der Fassung vom 11. November 1977 (GVOBl. Schl.-H. 
s. 410), geändert durch Gesetz vom 15. Februar 1978 
(GVOBl. Schl.-H. S. 28) und der §§ 1, 5 und 6 des Kommunal
abgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fas
sung vom 17. März 1978 (CVOBl. Schl.-H. S. 71), wird nach 
Beschlußfassung durch die Ratsversammmlung vom 1978 
und mit Genehmie;ung des Innenministers des Landes Schleswig
Holstein folgende 6. Nachtragssatzung erlassen: 

Artikel I 

§ 3 der Gebührensatzune; für Friedhöfe und F'euerbe
stattungsanlagen der Landeshauptstadt Kiel vom 
27. Dezember 1972 (Kieler Nachrichten vom 30. Dezember 1972 
i der Fassung der 5. Nachtragssatzung vom 27, Dezember 1977 
( ieler Nachrichten vom 31. Dezember 1977) lautet: 

§ 3 

Gebühren 

D~e Gebühren für die Überlassung von Grabstätten auf die 
D~uer von 25 Jahren, für Kinder, die nicht älter als 
5 [(Jahre sind, auf die Dauer von 15 Jahren sowie für nach
stehend im einzelnen aufgeführte Leistungen betrae;en : 

- 2 -
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Erdbestattung (Sarggrab) 
a) 

Standard 

Dl\1 

b) 

als Rasengrab 
einschI. erst
maliger Herricbtun8 
und Rasenpflege 
auf die Dauer von 
25 Jahren 

DM 

---------------------------------~ 
1 • 1 Reihengrab 

für ein Kind 
bis zu 5 Jahren 

1.11 Wahlgrab 

350,--

150,--

750,--
in besonder.er Lage 
mit einfacher Rand
bepflanzung 1.025,--
mit mehrfacher Rand
bepflanzung 1.150,--

1 .2 Grabmale, 
für das Setzen eines 
stehenden Grabmals 
li egenden. Grabmals 

1.3 Beisetzungen 

1 .4 

für Reihen- und 
Rascnreihengre.b 
für ein Wahl- oder 
Rasenwahlerab 

Benutzung einer Feierhalle 
einschI. Pflanzendelco
ration , J3enutzung des ' 
Aufbewahrun[;sraumes , 
Li~ht , . Eeizung , Ileini
gunß und Bahrenwagen 

1 • ') ErvJ'orbsurlmnde oder 
Inho.berbesche inigunr; 
f Ur die Gr abstätte 

100,--
50,--

275', --

380,--

160 ,--

20 ,--

715,--

1.250,--

1.525,--

1.625,""-

- 3 -
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2. Feuerbestattung (Urnengrab) 

a) 

Standard 

DM 

2.1 Reihengrab 275,--
2.11 Wahlgrab -je Grabbreite -

für 2 Urnen 
für 4 Urnen 
in besonderer Lage 
mit einfacher Rand
bepflanzung 
für 2 Urnen 
für 4 Urnen 
mit mehrfacher Rand
pepflanzung 
für 2 Urnen 
für 4 Urnen 

2.12 Qrnenrasenfeld 
, 

einschI. Urnenbeisetzung 
und Rasenpflege auf die 
Dauer von 20 Jahren 

anonym = 250,-- DM 
mit gemeinschaftl. 
Gedenkstein - jedoch 
ohile Beschriftung -

2.2 Q,rabmale 
= 350, -- Dl'·1 

für das Setzen eines 
stehenden Grabmals 
liegenden Grabmals 
&eisetzung einer Urne 

525,--
625,--

750,--
850, --

900,--
1.050,--

~~ Teilnahme von Angehörigen 
~h~ Teilnahme von Angehörigen 
~enutzung einer Feierhalle 
einschI. Pflanzendekoration, 
Benutzung des Aufbe\v-ahrungs
raumes, Licht, Heizung, 
Reinigung und Bahrenwagen 

DM 

100,--
50,--

160,--
95,--

160,--

b) 

als Rasengrab 
einschI. erstma
liger Herrichtung 
und Rasenpflege 
auf die Dauer 
von 25 Jahren 
DM 

925,--
1.025,--

1.195,--
1 .295,--

1 •. 345,--
1.495,--
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2 .5 Erwerbsurkunde oder 
Inhaberbescheinigung fUr die Grabstätte 

2.6 Einäscherung 
einschI. Lieferung der Aschenkapsel 
und Ausfertigung der Einäscherungs
urkunde 

3. Besondere Leistungen 

20, -- or~ 

205, .... - DM 

3.1 Verlängerung der Nutzungszeit für Wahlgräber 
- je Grabbreite - pro Jahr 

1/ 25 
der ErwerbSge 

3.11 Urkunde über Verlängerung der Nutzungs
zeit um 10 Jahre und länger , Zwei.t
schriften von Urkunden und Umschreiben 
von Gräbern 

3.2 Zuschläge 
3.21 Für Benutzung eines Abschiedsraumes 

- ohne Harmoniumspiel -
3.22 Für Beisazung oder Trauerfeier, sofern 

Beginn an Arbeitstagen ab 15.00 Uhr im 
Krematorium und ab 14 .00 Uhr auf den 
städte Friedhöfen 

3.23 Für Abnahme eines Verstorbenen außerhalb 
der Dienstzeit im Krematorium 

3.3 Aufbewahrungen und Überführungen 
3.31 Annahme von Särgen und Aufbewahrung ohne 

Benutzung von Feierhallen 
3.32 Einzel:r:-aum für Aufbewahrung 
3.33 Aufbewahren von Urnen über einen Monat 

hi~aus, je angefangenen Monat 
3.34 Aufbewahren von Särgen, sofern Bestattung 

nicht auf den städte Friedhöfen in Kiel 
erfolgt 

- je Nacht im Krematorium -
- Zuschlag je Nacht im Kühlraum 

im Krematorium -
3.35 ÜberfUhrung und Versendung von Urnen ein

schI. Verpackung 
- innerhalb Deutschlands -
- ~ußerhalb Deutschlands -

- 5 -

20,- - DM 

60 , -- ll'1 

70, - - DM 

25, - - DM 

75,-- DM 
50,-- DM 

20, -- DM 

. 25,-- J11 

15,-- ·Dfi1 

Dfi1 25 , -- Vfvi 
50,--
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3.4 Ausgrabungen und Umbettungen 

3.41 Ausgraben eines Verstorbenen einschI. 
Uberführung bis vor die neue 
Grabstätte auf demselben Friedhof, 
jedoch ausschI. Sarggestellung 

3.-42 Ausgraben einer Urne 

3.43 Umbettung einer Urne innerhalb 
desselben Hiedhofes 

Artikel 11 

900,-- DM 

120, -- DM 

215, -- m·'I 

Diese Nachtragssatzung tritt am 1. Januar 1979 in Kraft. 

Die Genehmigung nach § 7 der Verordnung zur Durchführung 
d(~s Feuerbestattungsgesetzes vom 10.08.1938 
d GEI. I. S. 1000) wurde mit Erlaß des Herrn Innenmisters 

es Landes Schleswig-Holstein 
vom 1978 - Gesch. Z. - erteilt. 

Kiel, den 

Der Oberbürgermeister 



Zu Punkt 22 der Tagesordnung 
Der Magistrat 
Bauausschuß 

Bauverwaltungsamt Kiel, den .11. Sep.1978 

Drucksache 439 

!etref~: Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für den Ausbau 
der Beleuchtungseinrichtung der Melanchthonstraße 

~richterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

~ntrag: a) Der Beschluß der Ratsversammlung vom 17.04.1975 
über die Satzung über Beiträge zu den Kosten der 
Beleuchtungseinrichtung in der Melanchthonstraße 
wird aufgehoben. 

b) Die anliegende Satzung über Beiträge zu den Kosten 
der Beleuchtungseinrichtung in der Melanchthon
straße wird beschlossen. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

Die Beleuchtungseinrichtung in der Melanchthonstraße wurde 
erneuert. Neben dem Auswechseln der veralteten Leuchten 
W~rden zusätzliche Leuchten gesetzt. Es handelt sich hier um 
e~ne Maßnahme im Sinne von § 8 KAG, da den Eigentümern der 
edrschlossenen Grundstücke durch den Ausbau Vorteile entstan-

en sind. 

Nach § 3 Abs. 3 der Satzung der Stadt Kiel über die Erhebung 
~on Beiträgen für den Ausbau und Umbau von vorhandenen Stra-
en, Wegen und Plätzen vom 2. November 1977 bestimmt die 

Stadt durch ergänzende Satzung, für welche Anlagen der bei
~ragSfähige Aufwand festzusetzen und durch Beiträge zu' decken 
~st. 

~ie Melanchthonstraße ist einseitig angebaut' und erschließt 
l~soweit die anliegenden Grundstücke. Ihre größere Bedeutung 
b~egt jedoch darin, daß sie als Teilstück der Straßenver
b~ndung zwischen Schützenwall - SaarbrUckenstraße - Winter
ae~e~ Weg/Papenkamp spezifische innerörtliche Verkehrsströme 
dU n~mmt und weiterleitet. Daher dient sie im wesentlichen 

em ~nnerörtlichen Verkehr. 

Nach § 4 B . Abs. 1 Nr. 2 sind somit 50 % des Aufwandes auf die 
t~~t~agSPflichtigen um~uleg~n. Die Ko~ten der Baumaßnahme be-
10 gS2 n3 21.046,01 DM; d~e Be~tragsante~le betragen demnach 

. ,-- DM. 
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Der umlagefähige Aufwand ist auf die erschlossenen Grundstücke 
in dem Verhältnis zu verteilen, in dem die Summen aus den 
Flächen und Geschoßflächen der einzelnen Grundstücke zueinan
der stehen. Auf 1 qm hera zuziehende Grundstücks- und Geschoß
fläche entfällt e~n Betrag von ca. 0,50 DM. 

Der nicht umgelegte Anteil wird als Abgeltung des öffentlichen 
Interesses ~n dieserBaumaßnahme von der Stadt getragen. 

Der Beschluß der Ratsversammlung vom 17.04.1975 konnte nicht 
durchgeführt werden, da die zwischenzeitlich ergangene Recht
sprechung eine Erhebung von Beiträgen aufgrund der städtischen 
KAG-Satzung vom 22.02.1972 nicht zuließ. 

Es wird vorgeschlagen, nach Antrag zu beschließen. 

~~ 
BarteIs 
Stadtbaurat 

\ 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung 
am 5. Okt. 1978 zugestimmt. Der Magistrat hat dem Antrag 

in sein'er Sitzung am 11. 10.1978 gleichfalls zugestimmt. 

P8edlluQ; Nach Antrag 
- chulimmig -



S atz u n g 

der Landeshauptstadt Kiel über Beiträge zu den Kosten 
für die Beleuchtungseinrichtung in der 

Melanchthonstraße 

vom 

~ufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für SChleswig-Holstein 
ln der Fassung vom 11. November 1977 (GVOBI. Schleswig
Holstein S. 410), geändert durch Gesetz vom 15. Februar 1978 
(GVOBI. SChleswig-Holstein S. 28) und der §§ 1, 2 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der 
Fassung vom 17. März 1978 (GVOBI. Schleswig-Holstein S. 71) 
und des § 3 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 3, § 4 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 4 der Satzung der Stadt Kiei über die Erhebung von Bei
trägen für den Ausbau und Umbau von vorhandenen Straßen, 
Wegen und Plätzen vom 2. November 1977 (Kieler Nachrichten 
vom 7. November 1977) und der 1. Nachtragssatzung vom 
17. Juli 1978 (Kieler Nachrichten vom 20. Juli 1978) wird 
nach Beschlußfassung durch die Ratsversammlung vom 

fOlgende Satzung erlassen: 

Einziger Paragraph 

Für den Ausbau der Beleuchtungseinrichtung der Melanchthon
straße ist der beitrags fähige Aufwand festzusetzen und durch 
Beiträge zu decken. 

Der Anteil am beitragsfähigen Aufwand, der auf die Beitrags
Pflichtigen umgelegt wird, beträgt 50 %. 

Kiel, den 

Oberbürgermeister 



Zu Punkt 23 der Tagesordnung 

Der Magistrat 
Bauaupschuß 
B auverwaltungs amt Kiel, den 11 Sep.1978 

Drucksache 440 

~reff: Erhebung von Bei trägen nach § 8 KAG 
f'Ür den Ausbau der Straße Seelenkamp 

~richterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

~traßl Die anliegende Satzung über Beiträge zu den Kosten für den 
Ausbau der Fahrbahn ln der Straße Seelenkamp wird 
bes chlossen. 

Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung 

I~ der Straße Seelenkamp wurde die Fahrbahn erstmalig asphaltiert. Es handelt 
SlC!h hier um eine Maßnahme im Sinne des § 8 KAG, da den Eigentümern der 
e::-schlossenen Grundstücke durch den Ausbau der Straße Vorteile entstanden 
slnd. 

~ch § 3 Abs. 3 der Satzung der Stadt Kiel über die Erhebung von Bei trägen 
2 den Ausbau und Umbau von vorhandenen Straßen, Wegen und Plätzen vom 
d·l1.1977 bestimmt die Stadt durch ergänzende Satzung, für we lche Anlagen 
er beitrags fähige Aufwand festzusetzen und durch Beiträge zu decken ist. 

B . 
~l.dem Seelenkamp handelt es sich um eine Straße, di e ausschließlich dem 

llegerverkehr dient. 

~~c~ § ~ Abs. 1 der Satzung können somit 75 % des Aufwandes auf die Beitrags
d lichtlgen umgelegt werden. Der beitragsfähige Aufwand beträgt 5.155,18 DM; 
~~r Anteil am beitragsfähigen Aufwand, der auf die Beitragspflichtigen umgelegt 

:rd, beträgt 3.866,39 DM. 

~~ U:Uagefähige Aufwand ist auf die ers chlossenen Grundstücke in dem Ver
d: t n: s zu verteilen, in dem die Summen aus den Flächen und Geschoßflächen 

r elnzelnen Grundstücke zueinander stehen. 

AU.f 1 Von qm heranzuziehende Grundstücks- und Geschoßfläche entfällt eln Betrag 
rund 0,80 DM. 
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De r nicht umgelegte Anteil wird als Abgeltung des öffentlichen 
Interesses an dieser Baumaßnahme von der Stadt Kiel getragen. 

Der Ortsbeirat Kiel-Wellsee hat sich bereits in seiner Sitzung am 
11.6.1975 mit der Erhebung der Ausbaubeiträge befaßt. Bedenken gegen 
die Veranlagung wurden jedoch nicht erhoben. 

Es wird vorgeschlagen, nach Antrag zu beschließen. 

Ba~~s 
Stadtbaurat 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung 

am 5. Okt. 1978 zugestimmt. Der Magistrat hat dem Antrag 

inseiner Sitzung am 11. 10. 1978 gleichfalls zugestimmt. 

Besdlluß: Nadl Antrag 
- elnlUmmiS -



Satzung 

der Landeshauptstadt Kiel über Beiträge zu den Kosten fÜr den 
AUSbau der Fahrbahn in. der Straße 

Seelenkamp 

vom 

AUfgrund des § 4 der Gemeindeordnung fÜr Schleswig-Holstein in der 
Fassung vom 11.November 1977 (GVOBl. Schleswig-Holstein Seite 410), 
geändert durch Gesetz vom 15.Februar 1978 (GVOBl. Schleswig-Holstein 
Seite 28) und der §§ 1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes des 
Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 17.März 1978 (GVOBl. 
S§chlesWig-Holstein Seite 71) und des § 3 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3, 

4 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 4 der Satzung der Stadt Kiel über die 
Erhebung von Beiträgen fÜr den Ausbau und Umbau von vorhandenen 
Straßen, Wegen und Plätzen vom 2.November 1977 (Kieler Nachrichten 
VO~ 7.November 1977) und der ersten Nachtragssatzung vom 17.Juli 1978 
(~leler Nachrichten vom 20.Juli 1978) wird nach Beschlußfassung durch 
dle Ratsversammlung vom folgende Satzung 
erlassen: 

Einziger Paragraph 

~: die Asphaltierung der Fahrbahn in der Straße Seelenkamp ist der 
eltragsfähige Aufwand festzusetzen und durch Beiträge zu decken. 

~~eser Anteil am beitragsfähigen Aufwand, der auf die Beitragspflich-
1gen umgelegt wird, beträgt 75 %. 

Kiel, den 

Oberbürgermeister 



/ 

Zu Punkt . 24 der Tagesordnung 
Der Magistrat 

BauaUsschuß 

Bauverwaltungsamt Kiel, den 26- Sep .. 1978 

Drucksache 441 

~treff: Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für die Erstel
lung der Beleuchtungsanlage in der Straße Krummbogen 

~richterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

ADtrag: Die anliegende Satzung über Beiträge zu den Kosten für 
die Erstellung der Beleuchtungsanlage in der Straße 
Krummbogen - Abschnitt zwischen Hagebuttenstraße und 
Pestalozzistraße - wird beschlossen. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung 

~n der Straße Krummbogen - Abschnitt zwischen Hagebuttenstraße 
nd Pestaloz zi straße - wurden auf der Westseite 5 neue Leuchten 
~esetzt. Es handelt sich hier um eine Maßnahme im Sinne von § 8 
AAG, da den Eigen~ümern der erschlossenen Grundstücke durc h den 

USbau Vorteile entstanden sind. 

~ach §.3 Abs. 3 der Satzung der Stadt Kiel über die Erhebung 
Won Belträgen für den Ausbau und Umbau von vorhandenen Straßen, 
degen und Plätzen vom 2. November 1977 bestimmt die Stadt Kiel 
A~~Ch ergänzende Satzung, für welche Anlagen der beitragsfähige 

wand festzuset zen und durch Beiträge zu decken ist . 

~~r Krummbogen erschließt zusammen mit anderen Straßen in dem 
'Bagesp~ochenen Abschnitt gleichrangig ein räumlich begrenztes 
diugeblet. Übergeordnete oder innerbezirkliehe Verkehre berühren 
is~ses Gebiet nicht. Auch eine Sammelstraßenfunktion der Straße 
im praktisch nicht gegeben. Die Straße Krummbogen dient daher 
mitweSentlichen dem Anliegerverkehr. Nach § 4 Abs. 1 können so
den.7~ % des Aufwandes auf die Beitragspflichtigen umgelegt wer-

~:~tbeitragSfähige Aufwand beträgt 10.000,35 DM. Der Anteil am 
legtra~sfähigen Aufwand, der auf die Beitragspflichtigen umge- : 

Wlrd, beträgt 7.500,26 DM. 

~~rdumlagefähige Aufwand ist auf die erschlossenen Grundstücke 
em Verhältnisse zu vert eilen , in dem di e Summen aus den 
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Flächen und GeSchoßflächen der einzelnen Grundstücke 
zueinander stehen. 

Auf 1 qm heranzuziehende Grundstücks- und Geschoßfläche 
entfällt ein Betrag von rd. 0,80 DM. 

Der nicht . umgelegte Anteil wird als Abgeltung des öffent
lichen Interesses an dieser Baumaßnahme von der Stadt Kiel 
getragen. 

Es wird vorgeschlagen, nach Antrag zu beschließen. 

Bar tel s 
Stadtbaurat 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung 
am 5. Okt. 1978 zugestimmt. Der Magistrat hat dem Antrag 
in seiner Sitzung am 11. 10. 1978 gleichfalls zugestimmt. 

B ..J....1.u ·· 1 ~u·' ,:1 f' ... L' ... ug esuu .u . . -
.. _ eIPItimmis -- .. 



S atz u n g 

d:r Landeshauptstadt Kiel über Beiträge zu den Kosten für 
d~e Erstellung der Beleuchtungsanlage in der Straße Krumm
bogen - Äbschnitt zwischen Hagebuttenstraße und Pestalozzi
straß 

vom 

~Ufgr nd des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
~n ~en Fassung vom 11. November 1977 (GVOB1. Schleswig-Hol
s(te~n ISeite 410), geändert durch Gesetz vom 15. Februar 1978 

GVOB] I. SChleswig-Holstein Seite 28) und der §§ 1, 2 und 8 
~es K3mmunalabgabehbesetzes des Landes Schleswig-Holstein in 
t er F~ssung vom 17. März 1978 (GVOB1. SChleswig-Holstein Sei

e 71) und des § 3 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 3, § 4 Abs . 1 Nr. 1 
~n~ A~s. 4 der Satzung der Stadt Kiel über die Erhebung von 
e~trägen für den Ausbau und Umbau von vorhandenen Straßen, 

~egen lund Plätzen vom 2. November 1977 (Kiel er Nachrichten vom 
N' No~ember 1977) und dem 1. Nachtrag vom 17. Juli 1978 (Kieler 
d~chrtchten vom 20. Juli 1978) wird nach Beschlußfassung durch 
~e Ratsversammlung vom folgende Satzung erlassen: 

Einziger Paragraph 

FUr di:e Erstellung der Beleuchtungsanlage in der Straße Krumm
~ogen - Abschnitt zwischen Hagebuttenstraße und Pestalozzistraße -
zst der beitragsfähige Aufwand festzusetzen und durch Beiträge 
d~ deG~en. Dieser Anteil am beitragsfährigen Aufwand, der auf 
~e Be~tragspflichtigen umgelegt wird, beträgt 75 %. 

Kiel, den 
I 

OberbUrgermeis ter 



Zu Punkt 25 : der Tagesordnung 

De r Magistrat 
Bauausschuß 

25. Sept 1978 Stadtplanungsamt Kiel, den 

Drucksache 442 

~etref·f: 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 
Nr. 467 (Aufstellungsbeschluß) 

~erichterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

~ntrag: Die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 
Nr. 467 für das Baugebiet: Brunswiker Straße, 
Feldstraße, Schwesterngang (bisher Kirchenweg), 
Schwanenweg, Düsternbrooker 'Weg sowie eine Korrektur 
der Grenze des räumlichen Geltungsbereiches zum 
nördlich angrenzenden Bebauungsplan Nr. 127 wird 
entsprechend den in der Sitzung aushängenden Plan
zeichnungen als Aufstellung beschlossen. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

Der Bebauungsplan Nr. 467 ist seit dem 12.07.1971 rechts
verbindlich. 

D~rch die als gesonderte Vorlage beantragte Aufhebung räum-
' ~lcher Teilbereiche aus dem Bebauungsplan Nr. 383 und die 
tiberarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 467, insbesondere wegen 
d:r geplanten Erweiterung der Kunsthalle am Düsternbrooker Weg, 
Wrl~d die 1. Änderung und Erweiterung um die o. g. Aufhebungs-

lächen für den Bebauungsplan Nr. 467 notwendig. 

Der erweiterte Bebauungsplan Nr. 467 wird künftig die bisher 
auf zwei Bebauungspläne verteilten Freiflächen der Kunsthalle 
Vre~einen und die östlich davon liegenden Straßenverkehrs-

lächen des Düsternbrooker Weges übernehmen. Damit können 
~~s.gePlante Projekt der Kunsthallenerweiterung, die dazuge-
?rlgen Flächen für den ruhenden Verkehr, weitere Stellplätze 

für den Bereich der Kieler Universitätskliniken und die aktu
elle Straßenplanung des Düsternbrooker Weges in einem Bebau
ungSplan bearbeitet und ausgewiesen werden. 

Im ~ereich des Schwanenweges sollen bei dieser Gele genheit 
gle1chzeitig dle Plangeltungsbereiche des B-Planes Nr. 467 
Und des B-Planes Nr. 127 korrigiert werden, um die beste
henden geringfügigen überschneidungen zu vereinigen. Die e~t
s~rechende Planbegrenzung i~ B-Plan Nr. 127 wird auf die nord
lh1che Straßenbegrenzungslinie des Schwanenweges zurückgenommen, 
o ne daß sich dadurch am Planinhalt des Bebauungsplanes Nr. 127 
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etwas ändert. 

Die Bür~er werden frühzeitig entsprechend § 2 a BBauG an der 
Planung zur 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 
Nr. 467 und an der Teilaufhebung des B-Planes Nr. 383 be
teiligt. 

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus den in der Sitzung 
aushängenden Plänen. 

luuV') 
Eartels 
Stadtbaurat 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung 

am 5. Okt. 1978 zugestimmt. Der Magistrat hat dem 
Antrag in seiner Sitzung am 11.10.1978 gleichfalls zugestimmt. 

, 

Besdtluß: Nach Antrag 
» • _ .... timmta-
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Zu Punkt 26 der Tagesordnung 

B Der Magistrat 
auausschuB 

StadtPlanungsamt Kiel, den ~~Sept. 1978 . 

Drucksache 443 

Betr ' 
~ I. Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 57 

(Aufstellungsbeschluß) 
.II. Bebauungsplan Nr. 636 (Aufstellungsbeschluß) 

B.B· S 
~ tadtbaurat Bartels 

~ I. Die Aufhebung räumlicher Teilbereiche aus dem 
Bebauungsplan Nr. 57 für das Baugebiet: Schauen
burger Straße, Marinegang, Feldstraße, Langer 
Segen, Breiter Weg, KOldingstraße, Gerhardstraße 
wird entsprechend dem in der Sitzung aushängenden 
Plan als Aufstellung beschlossen. 

II. Für die aufzuhebenden räumlichen Teilbereiche aus 
dem Bebauungsplan Nr. 57 wird der Bebauungsplan 
Nr. 636 mit dem Baugebiet: Schauenburger Straße, 
Marinegang, Feldstraße, Breiter Weg, KOldingstraße, 
Gerhardstraße entsprechend dem in der Sitzung aus~ 
hängenden Plan aufgestellt. 

- Endgültiger Beschluß zu I. und II. durch die Ratsver
sammlung -

Begründung 

zu 1. und II. 

~~~nBebauungSPlan Nr. 57 ist als übergeleiteter Durchführungs
Er is~·T. seit dem 25.2.1959, z.T. 12.3.1965 rechtsverbindlich. 
nahmen d~nach mehrfach geändert worden. Verschiedene Baumaß-
bau ei' lnsbesondere öffentliche Einrichtungen wie z.B. der Neu
SChUlenes Jugendheimes, einer Sporthalle für die Kieler Gelehrten
die 6 , .. Stellplätze für diese Schule und eine Sportanlage, würden 
leSba~kA~derung des Planes erforderlich machen und damit zur Un-

elt führen. . D' . 
b!~r~~~verWaltung beabsichtigt daher, alle von einer Änderung 
aUf de enen Planbereiche in den neuen Bebauungsplan Nr. 636 
entsprr Grundlage des BBauG vom 18.8.1976 einzubringen und 

echend aufzustellen. 
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Der von Änderungen nicht betroffene Bereich des Bebauungs
planes Nr~ 57 mit der künftigen Baugebietsbezeichnung: 
Breiter Weg, Feldstraße, Langer Segen soll zunächst als 
Plan Nr. 57 bestehen bleiben, obwohl auch dieser Restteil 
zu gegebener Zeit zusammen mit dem noch planfreien Bau
block: Breiter Weg, Langer Segen, Brunswiker Straße und 
Koldingstraße überarbeitet und in einen neuen Bebauungs
plan eingebracht werden muß. 

Die Bürger werden gemäß § 2a BBauG frühzeitig an der 
Bauleitplanung beteiligt. 

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem in der Sitzung 
aushängenden Plan. ' 

Barteis 
Stadtbaurat 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung am 
5. Okt. 1978 zugestimmt. Der Magistrat hat dem Antrag 
in seiner Sitzung am 11'10.1978 gleichfalls zugestimmt. 

Beschluß: Nach Antrag 
- ,loItimmis -
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,Der Magistrat 
Bauausschuß 

Zu Punkt 27 der Tagesordnung 

Stadtplanungsamt Kiel, den 25.sep.1978 

Drucksache 444 

.§..etreff: Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 383 
. (Aufstellungsbeschluß) 

~r~chterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

~ntrag: Die Aufhebung räumlicher Teilbereiche aus dem Bebau
ungsplan Nr. 383 für das Baugebiet: Düsternbrooker Weg, 
Reventlouallee, Uferpromenade" Strandweg wird ais Auf
stellung entsprechend dem in der Sitzung aushängenden 
Plan beschlossen. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

D:r Bebauungsplan Nr. 383 ist seit dem 31.07.1970 rechtsver
b~ndlich. Durch die als gesonderte Vorlage beantragte Auf
~tellung zur 1. Änderung und Erweiterung des angrenzenden Be
l~uungSPlanes Nr. 467 wird die gleichzeitige Aufhebung räum-
~cher Teilbereiche aus dem Bebauungsplan Nr. 383 notwendig. 

Der erweiterte Bebauungsplan Nr. 467 wird künftig das Grund
stUck der Kunsthalle und die östlich vorgelagerten Straßen
landflächen des DUsternbrooker Weges aus dem jetzigen Bebau
UngSPlan Nr. 383 Ubernehmen, um das geplante Projekt der 

kK~ns~hallenerweiterung in einem Bebauungsplan festsetzen zu 
onn,n. 

M't I ~ ,'der Heraus~ahme dieser Flächen aus dem B-Plan 383 sollen 
~le~~hzeitig geringfügige Überschneidungen von Plangeltungs
ere~chen zwischen den B-Plänen Nr. 127 und 383 im Bereich 

d~S I DUsternbrooker Weges zwischen Schwanenweg und Reventlou
~ lee bereinigt werden. Die Geltungsbereichsgrenze wird an 

en rechtSkräftigen B-Plan Nr. 127 angepaßt. An der Auswei
SUng "Straßenverkehrsfläche" ändert sich dadurch nichts. 

~ie Bürger werden frUhzeiti g entsprechend § 2 a BBauG an der 
r an~ng zur , Teilaufhebung des B-Planes 383 und an der 1. Ände

ung l und Erweiterung des B-Planes 467 beteiligt. 

~~itßre Einzelheiten ergeben sich aus dem in der Sitzung aus
ngenden Plan. 

luUV\ 
~artels 
Ivtadtbaurat 

,I 

Der ßauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung 

~rn s~ ," Okt.. 1978 zugestimmt" Der Magistrat hat dem Antrag 
,lner Sltzung am 11. 10. 1978 gleichfalls zugestimmt. 

!esdUuß: l~tldl AntruG o 
" ~ .iDltimmij -



Zu Punkt · 28 der Tagesor·dnung 

Der Magistrat 
Bauausschuß 
Stadtplanungsamt 

~ifft: 

~chterstatter: 

~ 

Kiel, den ·25. Sept 1918 

Drucksache 445 

Aufhebung überholter Aufstellungsbeschlüsse zu 
verschiedenen Bebauungsplänen ( endgültige 
Aufhebungsbeschlüsse) 

Stadtbaurat Bartels 

Die Aufhebung von Aufstellungsbeschlüssen zu 
folgenden Bebauungsplänen wird beschlossen: 

a) Bebauungsplan Nr . 320 für das Baugebiet: 
Klausdorfer Weg, Kleinbahn, Altenteich
straße vom 18.1.1962 

b) Bebauungsplan Nr. 335 für das Baugebiet: 
Holtenauer Straße, Knorrstraße, Wiker 
Straße , Adalbertstraße vom ·26 .4.1 962 

c) Bebauungsplan Nr . 340 für das Baugebiet: 
Eckernförder Chaussee, Bundesbahn Kiel 
Eck~rnförde, Klausbrook vom 18.10.1962 

d) Bebauungsplan Nr . 367 für das Baugebiet : 
Elisabethstraße, Kar1stal, Kaiserstraße , 
Medusastraße, Vinetaplatz vom 16.5.1963 

e) Bebauungsplan Nr . 385 für das Baugebiet : 
Elisabethstraße, Augustenstraße, Schul
straße, Kieler Straße vom 17.10.1963 

f) Bebauungsplan Nr . 431 für das Baugebiet : 
Beiderseits Damaschkeweg, zwischen 
Speckenbeker Weg und städtischer Kiesgrube 
vom 4.5.1966 

g) Bebauungsplan Nr . 438 für das Baugebiet : 
Südlich der Gablenzstraße , zwischen 
Sophienblatt und Bundesbahnlinie vom 
20.1.1966 

h) Bebauungsplan Nr . 439 für das Baugebiet: 
Schmiedekoppel, Achterkamp, Elendsredder , 
Holtenauer Straße vom 4.5 .1 966 
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i) Bebauungsplan Nr. 476 für das Baugebiet: 
Alte Lübecker Chaussee, Sörensenstraße, 
Asmusstraße, Bahnhofstraße vom 11.7.1968 

j) Bebauungsplan Nr. 510 für das Baugebiet: 
Fritz-Reuter-Straße, Monsberg, West
straße, Stromeyerallee vom 26.11.1970 

k) Bebauungsplan Nr. 526 für das Baugebiet: 
Nordwest~eite Preußerstraße, zwischen 
Holtenauer Straße und Koldingstraße vom 
18.5.1972 

1) Bebauungsplan Nr. 528 für das Baugebiet: 
Schilksee, südlich des Funkstellenweges 
vom 19.6.1969 · 

m) Bebauungsplan Nr . 550 für das Baugebiet: 
Carl-Loewe-Weg, Düsternbrooker Weg, 
Hindenburgufer vom 20.9.1973 

n) Bebauungsplan Nr. 555 für das Baugebiet: 
Martenshofweg, Melsdorfer Straße, 7) 
Hasseldieksau, Struckdieksau vöm 15.1~.19 

- Endgültiger Beschluß durch die 
Ratsversammlung -

Beg r ü n dun g 

Die mit dieser Vorlage zur Aufhebung beantragten Aufstellungs
beschlüsse aus den Jahren 1963 bis 1973 zu verschiedenen 
Bebauungsplänen sind durch die im Laufe der vergangenen Jahre 
eingetretene Entwicklung überholt. Eine Weiterbearbeitung dieser 
Pläne ist einers~its mit Inkrafttreten des Bundesbaugesetzes 
vom 18.8.1976 aufgrund der geänderten Verfahrensvorschriften 
und andererseits durch zwischenzeitlich geänderte Planungsvor
stellungen bzw. durch die längst vollzogene abgeschlossene 
Bebauung und Nutzungsverwendung ihrer Baugebiete entbehrlich . 

I , 

Sollte sich künftig in diesem oder jenem Einzelfall dennoch d1e 
Notwendigkeit zur Erarbeitung eines Bebauungsplanes heraus
stellen, wäre ohnehin ein neuer Aufstellungsbeschluß unter Auf
hebung des entsprechenden o. g. Beschlusses erforderlich. 

Für die Z.Z. in Arbeit befindliche aktuelle übersicht über alle 
im Verfahren befindlichen und rechtsverbindlichen Bebauungs
pläne der Stadt Kiel (Drucklegung etwa Dezember 1978) wären 
solche, nie weiterverfolgten Aufstellungsbeschlüsse keine 
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grien~ierungShilfe für den Benutzer dieser übersicht. Die 
pb~rslchtskarte entpält schließlich nur solche Daten und 
lane, bei denen Planungsinhalte entweder bereits vorhanden 

oder aber noch zu erwarten sind. Dies gilt auch für solche 
:Ufs~ellungSbeSChlüsse aus den 60-er Jahren, die durch neuere 

ntwlcklungen wieder aktuell werden könnten. 

lLtu -
B ") 
artels 

Stadtbaurat 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung 

~m 5. Okt. 1978 zugestimmt. Der Magistrat hat dem Antrag 

ln seiner Sitzung am 11. 10. 1978 gleichfalls zugestimmt. 

!eschluß = l'~adl An trag 
- eiD.alimmig -

I I 



Zu Punkt 29 der Tagesordnung 
Der Magistrat 
Bauausschuß 

Bauverwaltungsamt Kiel, den ~ 1. Sep.1978 

Drucksache 449 

. I 

~etreffl Erhebung von Beiträgen für den Bau der Fahrbahn, 
der Gehwege, der Beleuchtungsanlage und der 
Regenwasserkanalisation sowie für die Freilegungs
und Grunderwerbskosten in der Barkauer Straße 
- Abschnitt zwischen Poppenbrügger Weg/Kieler Weg 
und dem Grundstück Hopfenlandsberg Nr. 6 -

~erichterstatter: Stadtbaurat Bartels 

hDtrag: Die anliegende Satzung über Beiträge zu den Kosten 
für die Befestigung der Fahrbahn und der Gehwege, 
der Straßenbeleuchtungsanlage, der Regenwasser
kanalisation, der Freilegung und des Grunderwerbs 
in der 

Barkauer Straße 
- Abschnitt zwischen dem Poppenbrügger Weg/Kieler Weg 
und dem Grundstück Hopfenlandsberg Nr. 6 - wird 
beschlossen. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung 

~~elehemalige Gemeinde Moorsee legte durch Beschluß vom 
ar· ?1969 fest, die Barkauer Straße auszubauen. Die Bau
me~elten wurden von Moorsee begonnen und nach der Einge-

ndung von der Stadt Kiel fortgeführt und beendet. 
E' 
e~ ~rden die Fahrbahn, die Gehwege und die Beleuchtungs-
ve~rlchtung ausgebaut und die Regenwasserkanalisat i on 
von egt. Es handelt sich hier um eine Maßnahme im' Sinne 
stu ~ 8 KAG, da den Eigentümern der erschlos senen Grund
§ 3cA~ durch den Ausbau Vorteile entstanden sind. Nach 
von s. 3 der Satzlmg der Stadt Kiel liber die Erhebung 
Str Beiträgen für den Ausbau und Umbau von vorhandenen 
Sta~~en! Wegen und Plätzen vom 2.11.1977 bestimmt die 
der Klel durch ergänzende Satzung, für welche Anlagen 
Zu dbeitragSfähige Aufwand festzusetzen und durch Beiträge 

ecken ist. 
~ach . di elner Stellungnahme de s Tiefbauamtes - Verkehrsplanung -
ve~nt der südlich des Poppenbrügger Weges/Kieler Weges 
derl~ufende Teil der Barkauer Straße fast au sschl ießlich 

rschließung angrenzender Baugebiete. 
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Dieser Abschnitt ist in seinem südlichen Teil niveaugleich 
mit der Bundesstraße 404 verbunden lund hat wegen seiner 
unmittelbar parallelen Lage zu dieser Bundesstraße keinerlei 
Netzbedeutung. pie Barkauer Straße dient hier im wesentlichen 
dem Anliegerverkehr. 

Nach § 4 Abs. 1 und 2 können somit 75 96 des Aufwande.s auf 
die Beitragspflichtigen umgelegt werden. Der beitrags
fähige Aufwand wurqe mit 776.446,36 DM ermittelt; der 
Anteil am beitragsfähigen Aufwand, der auf die Beitrags
pflichtigen umgelegt wird, beträgt 582.334,77 DM. Der 
umlagefähige Aufwand ist auf die erschlossenen Grundstücke 
in dem Verhältnis zu verteilen, in dem die Summen aus den 
Flächen und Geschoßflächen der einzelnen Grundstücke 
zueinander stehen. Auf 1 qm heranzuziehende Grundstücks
und Geschoßfläche entfällt ein Betrag von rd. 5,50 DM. 

Der Ortsbeirat Kiel-Moorsee hat sich bereits in mehreren 
Sitzungen mit der Veranlagung der Ausbaubeiträge befaßt. 
Er vertritt die Auffassung, daß die Barkauer Straße keine 
Anliegerstraße ist, sondern eine dem innerörtlichen Verkehr 
dienende Straße. Gemäß der städtischen KAG-Satzung könnten . 
somit nur '50 % des Aufwandes auf die Anlieger umgelegt 
werden. Zur BegrUndung wird vorgetragen, daß das Links
abbi.egen auf der B 404 (aus Richtung KieJ.,kommend) in die 
Barkauer Straße in Höhe des Gewerbegebietes aus GrUnden 
der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs verboten 
wurde mit der Folge, daß der Verkehr zum Gewerbegebiet 
durch die bewohnte Barkauer Straße geleitet wird. 

Bauverwaltungs- und Tiefbauamt haben den berechtigten 
Einwand des Ortsbeirates überprUft und sind der Auffassung, 
daß trotz des jetzt teilweise verstärkten Verkehrs in 
der Barkauer Straße der Charakter als Anliegerstraße 
nicht verändert wird und die Barkauer Straße nicht die 
Funktion einer dem innerörtlichen Verkehr dienenden 
Straße hat. 

Bei einer satzungsgemäßen Abrechnung der Barkauer Straße 
als eine dem innerörtlichen Verkehr dienende Straße wären 
50 % de~ beitragsfähigen Aufwandes (für den Gehweg 60 %) = 
410.721,84 DM auf die Beitragspflichtigen umzulegen. 
Auf 1 qm heranzuziehende Grundstücks- und Geschoßfläche 
entfällt ein Betrag von rd. 3,60 DM. Der Ausfall für die 
Stadt wUrde sich wie folgt darstellen: 

Abrechnung mit 75 % Anliegeranteil 
Abrechnung mit 50 9b (hzw. 60 %) 
Anliegeranteil 
Ausfall .für die Stadt 

582.334,77 DM 

410.721,84 D~ 
171.612.93 DM 

=============-
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Usnabhängig von der Frage der Klassifizierung der Barkauer 
t~aße fordert der Ortsbeirat Moorsee, den vor der Einge

~:~ndung von der Gemeinde Moorsee gefaßten Beschluß zur 
'~lwendung kommen zu lassen'- Hiernach waren die Gesamt
~usbaukosten mit 1.934.000,-- DM veranschlagt, von denen 
ediglicp 164.390,-- DM = 8,5 % auf die Anlieger umgelegt 

~erd~n sollten. Die auf die Beitragspflichtigen entfallenden 
reträge wurden festgelegt und öffentlich bekanntgemacht. 

f
n seiner Sitzung am 23.8.1978 faßte der Ortsbeirat 
olgenden Beschluß: 

"Die Ratsversammlung möge den Beschluß der ehemaligen 
Gemeinde Moorsee vom 23. Okt. 1969 zur Anwendung bringen 
un~ die Festsetzung der Ausbaubeiträge mit 8,5 % des 
be~tragsfähigen Aufwandes beschließen. 

Die Entscheidung des ehemaligen Beschlußorgans (Gemeinde
~ertretung Moorsee) kann nach Auffassung des Ortsbeirates 

B~~ Interesse der Selbstverwaltung und im Interesse der 
urger nicht widerrufen werden." 

Nach AUffassung des Bauverwaltungsamtes kann der alte 
B7schluß der Gemeinde Moorsee aus rechtlichen Gründen 
n~cht zur Anwendung kommen. In dem bei der Eingemeindung 
Beschlossenen Vertrag heißt es u. a., daß das geltende 

ritlsrecht I'1oorsees unverändert bis zum 31.12.1970 weiter
g. t. Da die Baumaßnahme erst 1973 beendet wurde, war 
x~nle V,eranlagung vor dem 31.12.1970 nicht J!löglich; nach 

. auf der Frist war das Kieler Ortsrecht anzuwenden. 
~e~~erhin heißt es in § 22 des Kommunalabgabengesetzes, 
da Beschlüsse über die Erhebung kommunaler Abgaben, 
ste vor Inkraft~reten dieses Gesetzes in Kraft getreten 
k nd, spätestens am 31.12.1972 außer Kraft treten. Somit 
vann eine Abrechnung nur nach der städtischen KAG-Satzung 

om 2.11.1977 er folgen. 
E -
antsprechendes wurde dem Ortsbeirat in seiner Sitzung 
f~h18.1.1978 durch einen Vertreter des Rechtsamtes aus-

rlich erläutert. 

Glw~ 
Bar tel s 
Stadtbaurat 
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ver Bauausschui hat in seiner ~it~ung am 5.10.78 
~ach e~ngehender Beratung einstimmig folgende 
Anderung des Antrages beschlossen: 

Der Anteil am beitragsfähigen Auf'wand, der 
auf die Beitragspf~ichtigen umgelegt wird, 
betragt nicht 75% sondern 50%. 

:Die Ein~elsat~ung über die .l!.:rnebung von Beiträgen 
für den Ausbau der Barkauer str. wurde entsprechend 
berichtigt. Die Begründung der Vorlage ist nicht 
verändert worden. 

Der Magistrat hat dem Antrag in seiner Sitzung am1!. 10. 1978 
zugestimmt. 

Zunächst bittet Stadtrat Die k e I man n Stadtbaurat Barteis, den Antrag zu 
um ihn in der Bauverwaltung erneut zu überarbeiten. 
Im Anschluß daran stellt Ratsherr Pet er sen namens der F.D.P.-Fraktion 
Zusatzantrgg: 

. h' en 
Nach § 14 der gleichen Satzung wird der Anteil des beitragsfCl 19 
Aufwandes für die Be •. litig .,,~ der Gehwege auf 50 % ermößigt . 

6 ( tr~f,·.s ""~ 
fitadtbaurat Bar tel s sieht keine Veranlassung, den Antrag zurückzuziehen. 

.. n den 
Stadtrat Die ~ e I man n beantragt daraufhin Uberwei sung dieser Vorlage 0 

Magistrat. . rOt 
S t a d t prä s i den t läßt zunächst über diesen Überweisungsantrag von Stadt 

Diekelmanri abstimmen. 

Beschluß: Mit Mehrheit a bg eie h n t. 

Sodann lößt Stadtpräsident über den Zusatzantrag der F. D. P. absti mmen . 

Bescbluß: N ach A n t rag - mit Mehrheit angenommen - ~ --------- .' ~~ 
Abschl ießend wird über die Drucksache 449 einschi ießlich der beschlossenen An 
abgestimmt. 

Beschluß : N ach Antrag - mit Mehrheit angenommen -



Satzung 

der Landeshauptstadt Kiel über Beiträge zu den Kosten , 
der Befestigung der Fahrbahn und der Gehwege, der Beleuch
tungsanlage, der Regenwasserkanalisation, der Freilegung 
und des Grunderwerbs in der 

Barkauer Straße 

d Abschnitt zwischen dem Poppenbrügger Weg/Kieler Weg· und 
em Grundstück Hopfenlandsberg Nr. 6 -

vom 

~Ufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Sch1eswig-Ho1st~in 
ln der Fassung vom 11. November 1977 (GVOB1. Sch1eswig
~g~stein S. 410), geändert durch das Gesetz vom 15. Febr. 1978 

OB1. Sch1eswig-Ho1stein S. 28) und der §§ 1, 2 und 8 
~es Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein 
Sn der Fassung vom 17. März 1978 (GVOB1. Schleswig-Ho1stein 
Ab 71) und des § 3 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 und 11, 
Ab s. 2 und Abs. 3, § 4 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 und 
B s. ~ der Satzung der Stadt Kiel über die Erhebung von 

. weitragen für den Ausbau und Umbau von vorhandenen Straßen, 
, vegen und Plätzen vom 2. Nov. 1977 (Kieler Nachrichten 

(~~ 70 Nov. 1977) und der 1. Nachtragssatzung vom 17. Juli 1978 
f leler Nachrichten vom ' 20. Juli 1978) wird nach Beschluß-
ealssung der Ratsversammlung vom folgende Satzung 
rassen: 

Einziger Paragraph 

~r die Befestigung der Fahrbahn und der Gehwege, die 
ResteIlung der Beleuchtungsanlage, die Verlegung der 
ergenwasserkanalisation tmd die Freilegungs- und Grund
dewerbskosten der Barkauer Straße - Abschnitt zwischen 
IioID Poppenbrügger Weg/Kieler Weg und dem Grundstück 
fePienlandsberg Nr. 6 - ist der beitragsfähige Aufwand 

s zusetzen und durch Beiträge zu decken. 

~~r. Anteil am beitragsfähigen Aufwand, ti.er auf die Bei trags
lchtigen umgelegt wird, beträgt 

1.für die Fahrbahn, die Beleuchtungs-
anlage, die Regenwasserka nalis a tion, 
die Freilegung und den Grunderwerb 

2.für die Gehwege 

l(ier:' ··d , en 

Oberb" , urgermeister 

50 "), 
60 %. 
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Der Magistrat 
Sportausschuß 
Sportamt 

30 
Zu Punkt der Tagesordnung 

Kiel. den 13. Oktober 1978 

Drucksache Nr . .453 

Betr . 
---...!...:.. Gewährung einer Beihilfe an die Sportvereinigung Friedrichsort 

von 1?90 e. V. für den Kauf einer Bodenturnfläche 

~richterstatter: Stadtrat I p sen 

~rag: Zugestimmt wird der Leistung einer außerplanmäßigen 
I Ausgabe in Höhe von 5.700. -- DM bei der neu einzurichtenden 

Haushaltsstelle 550.042.987 - An die Sportvereinigung 
Friedrichsort von 1890 e. V.-für den Kauf einer Bodenturn
fläche. 

Die Ausgabe wird gedeckt durch .Sperrung eines gleich hohen 
Betrages bei der Haushaltsstelle 550.7001 .. Förderung der 
Vereins- und Jugendarbeit. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung : 

~it derp beigefügten Schreiben vom 23. Juni 1978 beantragte die SV Fried
:lchsort eine Beihilfe zu verschiedenen Maßnahmen mit einem Kostenauf

and von 25. ,000. __ DM. 

ea e~tslPrechende Kostenangebote nicht beigefügt waren, haben wir den 
ereln ~m 24. Juli 1978 um diese ergänzenden Unterlagen gebeten. ' 

I 
n· +L •. n~e An ~wort vom 12. Oktober 1978 modifiziert den Ursprungsantrag. 
s le Errichtung eines Geräte-Blockhauses wurde nicht wieder aufgenommen. 

o daß nunmehr 

a) 1 H ochsprunganlage 
1 Schwebebalken 
1 Sprungbrett • 
GYInnastikgeräte 

b) 1 
Bodenturnfläche 

besch ff a t werden sollen. 

3.500,-- DM 

1.600,--DM 

1.500,--DM 

6.600. -- DM 

11.400.-- DM 

~!: Sportverwaltung wir'd beim Schulamt darum bitten, die unter Ziffer a) 
annten Geräte im nächsten Jahr bereitzustellen. da es sich hier um 
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Dinge handelt, die auch für den Schulsport verwendet werden können. 
Daher wird empfohlen, zur Position b) einen Investitionszuschuß in 
Höhe von 50 % der Kosten zu bewilligen, da diese Turnmaite über
wiegend im Vereinsbetrieb eingesetzt werden wird. 

\ 

An Beihilfen-hat der Verein seit dem 1.1.1970 erhalten: 

9.10.1970 
2. 7.1971 

2. 3.1972 

20.12.1972 
6. 3.1973 
3. 5.1974 
4. 4.1975 

18.10.1~76 

Judomatte 
Bau von Umkleide
räumen 
Herstellung einer 
Stützmauer 
Trainingspla tzbeleuchtg. 

11 " 

Helmerweiterung 
Heimerweiterung 
verseh. Maßnahmen 

Der Mitgliedsbestand ist folgender: 

Kinder bis zu 6 Jahren 
Schüler 6 - 14 Jahre 
Jugendliche 14 - 18 Jahre 
Mitglieder 18 - 21 Jahre 
Mitglieder 2 1 - 25 Jahre 
Mitglieder über 25 Jahre 

An Beiträgen werden monatlich fällig : 

Kinder und Jugendliche 
Erwachsene 
Familien 

2.000,--DM 

30.000, -- DM 

3.500,-- DM 
4.500,-- DM 
2.500,.- DM 

25.000, -- DM 
50.000,-- DM 
20.000, -- DM 

114 
668 
330 
153 
157 
601 

2.023 

6, -- DM 
8, -- DM 

14, -- DM 

Der Sportausschuß hat die Vorlage in seiner Sitzung am 16.10.1978 
einstimmig nach Antrag beschlossen. Der Magistrat hat dem Antrag 

in seiner Sitzung am 25.10.1978 gleichfalls zugestimmt . -

Ips en 

Beschluß: Nach Antrag 
- elnatimmig -



SPORTVEREINIGUNG FRIEDRICHSORT r~ e.V. 
Förd •• portplatz . T.I.fon 391034 

DER VORSTAND 

~SORT . 23 KIEL 17 · POSTFACH 9054 

FUSSBALL 
GYMNASTI K 
HANDBALL 

JUDO 
KEGELN 
LEICHTATHLETI K 

MINIGOLF 
PRELLBALL 
SCHWIMMEN 

SEGELN 
SPIELMANNSZUG 
TISCHTENNIS 
TURNEN 

VY-EYBALL 

An das 2D> Kiel 17, den/~au/J~uu~nnii 1~ 
S ~-~----___ .Postfach 905-4 ri 

portamt der Stadt Kie Landeshauptstadt Kiel 
l 0 e r Mag I 8 t rat J.\. ~ 
antziusstraße Sportamt \ J / 

2300 Kiel Bill·' 2 7. JUNI 1978 ~ \. 
Anlag.n ... ......... I \ I..J-.. 'J 

Betr,: Antrag auf Gewtihrung eines Zuschusses fUr die Beschaffung 
von Sportgertiten fUr die Leichtathletik- und Tumabteilung 

. der SV Friedrichsort 

Sehr geehrte Herren ! 

D' le Sportabteilungen Leichtathletik und Turnen entwickeln sich in letzter Z· elt recht expansiv, dies sowohl im Breiten- als auch im Leistungssport. 

Um das Sport- und Trainingsgebot nicht nur auf dem derzeit hohen Stand 
~u halten sondern noch attraktiver zu machen und um gute Voraussetzungen 
d~r die DurchfUhrung von Wettktimpfen zu schaffen, ist die Beschaffung von 

Iversen Sportgertiten geplant. 

Im einzelnen handelt es sich hier um nachstehende Maßnahmen: 

1. Beschaffung einer Berg Hochsprunganlage 
fUr die Leichtathletikgruppe 

2. Errichtung eines ' Gertite-Blockhauses 
Zwecks Unterbringung der Hochsprunganlage 

3. Besbhaffen von 
1 Schwebebalken 
1 Wettkampfsprungbrett sowie 
1 Bodenturnfltiche 
fUr die Gertiteturngruppe 

4. B.eschaffen von div. Sportgertiten fUr 
die Gymnastikgruppe 

GESAMT 

DM 

3.500 

7.000 

13.000 

1.500 

25.000 
SPOrth ' F · 420 860 e'm ordepla t z . Bankkonten: Kieler Spar. und Leihkasse 491 993. Dresdner Bank 1 

Geschiift sstunden : montags von 19.00 bis 20.30 Uhr 
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Da eine Beschaffung aus ausschließI ich eigenen Mitteln nicht möglich ist, ", I· 

bitten , wir zu prUfen, inwieweit eine Bezuschussung der Anschaffungen 
' möglich ist. 

Die Anschaffungen begrUnden wir im einzelnen wie folgt: ' 

I 

1. Beschaffung einer Berg Hochsprunganlage 

Bekanntl ich hat sich in der letzten Zeit die Leichtathletik
abteilung zu einer der leistungssttirksten Gruppen im Kieler ' 
Raum entwickelt. Allein in der letzten Hallensaison stellten 
die Friedrichsorter Leichtathleten in den Schuler- und Jugend
klassen in e Altersklassen die Kreisbesten Hochspringer . 

Zur Ausweitung des Sportangebotes im Training, bei Wett
ktimpfen, bei der Trimm-Dich-Aktion sowie bei dem 
Deutschen Sportabzeichen ist die Beschaffung einer Berg 
Hochsprung dringend erforded ich. 

Gemtiß Angebot der Firma heia-sport betrtigt der Preis fUr 
eine 400 x 320 cm große Aufsprunganlage fUr Hochsprung 

2. Errichtung eines Gertite-Blockhauses 

3.500 DM. 

In dem vorhandenen Leichtathletik-Gertiteraum kann die neu 
zu beschaffende Hochsprunganlage aus PlatzgrUnden nicht mehr 
untergebracht werden. 

Um eine möglichst lange Lebensdauer der Hochsprunganlage 
zu erreichen, sollten fUr die Lagerung in der Ntihe des Wett
kampfortes eine entsprechende Möglichkeit der 'Unterbringung 
geschaffen werden. 

Der Wettkampfort Hochsprung befindet sich im hinteren Teil 
des Fördesportplatzes in Richtung KIUnderwiesenau. In dem 
an die Laufbahn angrenzenden Buschbestand könnte ge
sc~ickt ein Gertiteschuppen in Blockhausbauweise eingebaut 
werden. 

Wir meinen, dies könnte auch landschaftsbezogen eine gute 
lösung darstellen, fUr die u. E. keine Baugenehmigung er
forderl ich ist. 

Wir bitten, uns fUr 'den Bau des Blockhauses die Genehmigung 
zu erteilen. Die Finanzierung wUrde voll als eigene Leistungen 
anzusehen sein. 

- 3 -
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3. Turngeräte fUr die Gerclteturngruppe 

Schwebebai ken 

4. 

Original Reuther, gepolstert mit Untergestell 

Wettkampfsprungbrett 
System Reuther 

Bodenturnflöche 

1.200 DM 

400 DM 

11.400 DM 

13.000 DM 

Der Schwebebalken und das Wettkampfsprungbrett werden als 
Ersatzbeschaffung fur unbrauchbar gewordene Geröte fUr die 
DurchfUhrung von Turnwettkömpfen dringend benötigt. 

Bei dem vereinseigenen Schwebebalken ist die Laufflöche stark 
beschödigt, der Schwebebalken der IGS-Schule ist so defekt, 
daß eine Nutzung des Gerätes sogar fUr Train ingszwecke aus
scheidet. 

Die Notwend"igkeit fUr die Beschaffung der 12 x 12" cm großen 
Bodenturnflöche ruhrt von der kUrzlich durchgefUhrten Kre is
meist~"rschaft im Geräteturnen der Jungen her (die 5 iegerehrung 
hatte damals Herr DiekEllmann durchgefUhrt). 

Bei dieser Veranstaltung wurde eine Bodenturnfläche vom TSV 
Altenholz ausgel iehen. 

Um fUr entsprechende Meisterschaften, Wettkömpfe und Lehrgönge 
die entsprechenden Voraussetzungen zu haben, wöre die An
schaffung der re lativ kostspieligen Bodenturnfltiche wUnsche"nswert. 

Beschaffung von div. Sportgeröten fUr die Gymnastikgruppe 

40 Gymnastikbölle 19 cm ~ 800 DM 

40 Wettkampf-.Spr ingse i I e 

40 Gymnastikreifen 

40 Turnstöbe 

- 4 -

250 DM 

325 DM 

125 DM 

1.500 DM 
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Die Gymnasti kgruppe der SV Friedrichsort besteht aus ca. 200 
Damen. An vereinseigenen Gertlten stehen lediglich 10 Seile, 
8 'Reifen und 10 Turnsttlbe zur VerfUgung. 

Da die Benutzung der entsprechenden Sportgertlte der Schule 
nur teilweise erfolgen kann und die Mitbenutzung immer wieder 
zu Diskussionen fuhrt, soll entsprechendes vereinseigenes Gertlt 
beschafft werden. 

Zusammenfassung 

Von den Eingangs geschilderten Beschaffungen in Höhe von 25.000 DM 
Ubernimmt die SV Friedrichsort die Kosten fUr das Gertlte-Blockhaus, 
da die Erstellung in Eigenarbeit geplant ist. Der verbleibende Betrag 
von 18.000 DM gliedert sich in 2 Priorittltenblöcke auf. 

I. Prior ittlt 

Hochsprunganlage 
Schwebebalken, Sprungbrett 
Gymnastikgertlte 

11. Priorittlt 

Bodenturnfltlche 

3.500 DM 
1.600 DM 
1.500 DM 

6.600 DM 

11.400 DM 

18.000 DM 
--------

Wir bitten freundl ichst um Bearbeitung unseres Antrages und um PrUfung, 
ob und in welcher Höhe mit einem Zuschuß gerechnet werden kann. 

Inwieweit Zusch usse vom leichtathletikverband (Deutsches Sportabzeichen, 
Trimm-Dich-Aktion) oder vom Turnverband (Wettktlmpfe, lehrgtlnge) 
zu erhalten sind, kann von uns nicht beurteilt werden. 

Sofern ein angemessener Zuschuß gewtlhrt werden kann, ist die Be
schaffung durch finanziert . 

FUr weitere Auskunfte stehen wir Ihnen jederzeit zur VerfUgung. 

Mit freundlichen GrUßen ' f' 

Sportvereiniguns.., Friedrichs von 

~ /:~R VORSTA 

//, ~Y:/ 
1. Vorsitzender 2. 



I 
Lanqeshauptstadt Kiel 
Der 'Magistrat 
Spo~tamt 

1) An 

Postfach 9054 

2,0 Kiel 17. 
, 

I 
! 

v. 1890 

Beihilfe rür Sportgeräte 

Ha/eh 

Herr Hallmann 

2989 
LantBiusstr. 
Breat-Halle 

seh1 geehrte Damen und Herren, . 

wir ' haben Ihre Bitte um tinanBielle Unt.ratütBung erhalten. 
, 

Es iat jedooh nach unseren neuen Be1hilferichtlinien nötig, 
daß ,Sie uns die entsprechenden Kostenangebote zur Einsioht 
VOl', egen. 

Es ware fÜr die Beratungen im Sportaussohuß sinnvoll, wenn 
Sie uns konkret mitteilen könnten, mit welchem Betrag wir 
Ihn~n helfen sollten. Die nächste Sitzung dieses Gremiums wird 
~tl.rdings erst gegen Ende September/Anfang Oktober statt-

A 
n4en, so daß wir Sie bitten. une bis dahin die gewÜnsohten 

ngaben herzureiohen. 

Mit freundliohem Gruß 

. 2) WVl l 01.09.1978 

Im AUftrag 

d..; ~}'ff 
H~ll.~rin . 

. 1 

I 



FUSSBALL 
GYMNASTIK 

HANDBALL 

JUDO 

SPORTVEREINIGUNG FRIEDRICHSORT r~~ e.V. 
KEGELN 
LE ICHTAT HLET IK 

M INIGO LF 
PRELLBALL 
SCHWIMMEN 
SEGELN 
SPIELMANNSZUG 

TI SCHTENNIS 

TURNEN 
VO L LE YBALL 

Förd •• portplah: . T.I.fon 391034 

JUrgen Baudach, liliencronstraße 18, 2300 Kiel 17 
Telefon 39 16 52 / 30 11-2584 (8.00-17.00 Uhr) 
I 2~ Vorsitzender 

sv ' ~HSORT . 23 KIEL 17 . POSTFACH 9054 
-~ 

~n das . 
S ' 2300 Kiel 17, den 

p.ortamt der Stadt Kiel 

Lantziusstraße / Brest Haller;L:a:n:;d~c-.o.;, ':""; · -~; "' .. -.:;-·.·-.:-._-' :-t -K-ie",-. 

2300 K'lel o . :- M " , I , ~ ;' . t /; , 

8etr . 
" 

~ • '~.}~~~~t~78l '· 
Anlagen ••••.• •. •• .• 

Unser Antrag vom 23.06.1978 uber eine 
Beihilfe fUr Sportgeräte 

Vorgang: Ihr Schreiben vom 24.07.1978 Ha/eh 

----------------------------------------

Postfach 905.4 

Sehr geehrter Herr Petersen, sehr geehrter Herr Hallmann I 

12.10.1978 
Bau/MU 

Spejt, hoffen'tl'lch . . h k' h B Ih S h 'b 24 nlc t zu spät, omme IC zur eantwortung res c rel ens vom 
. Juli 1978. 

~; l~achweis der seinerzeit in Ansatz gebrachten Kosten fUr Sportgeräte in Höhe 
.000 DM fUgen wir beiliegend entsprechende Unterlagen bei. 

8e~Ugl ' h . 
:::: 9 00; des erbetenen Zuschusses wUrden wir IJns gerne 50 % der Gesamtsumme 
(ein~ .D~ wUnschen, wir wUrden aber auch einer niedrigeren Summe zustimmen. 

n möglicherweise höhe ren Zuschuß wUrden wir auch nicht ablehnen) 

~s WClre auch . A f'l d Z h f d' G h f b R h lahre 19 eine u tel ung es usc usses au le esc Ci ts- zw. ec nungs-
78 / 1979 denkbar . 

I. ~iorltCit 

- Beschaffung 1978 

Hochsprungan lage 
Schwebeba I ken, Sprungbrett 
Gymnastikgeröte 

11. ~iorität 

- Beschaffung 1979 

BodenturnflCiche 

GESAMT 

Gesamt
kosten 

3.500 
1.600 
1.500 

Erbetener 
Zuschuß 

1.750 
1.300 -t> ~, - l. 

750 

6 . 600 3.300 ======== 

11.400 5.700 
========== 

18. 000 9.000 
====== 

SPOrth ' elm Fordeplatz . Bankkonten : Kleler Spar. und Leihkasse 49 1 993. Dresdner Bank 1420860 
2 -Gesch<iftsstu nden : montags von 19.00 bis 20 .30 Uhr 
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Zu der BodenturnflCiche möchten wir noch bemerken, daß diese ausschließlich von 
den Leistungsturnern unseres Vereins (Training und Wettkampf) genutzt wird. Eine 
Nutzung durch die Friedrichsorter Schulen wird u.E. nicht erfolgen. 

Der angegebene Betrag 'Von 11.400,-- DM beinhaltet die Neubeschaffung einer 

Bodenturnfl Ciche. 

Hier möchten wir noch folgenden Gedanken zur Diskussion stellen: 

Nach den Informationen unseres Oberturnwartes werden die Gertitebesttinde 
des Deutschen Turnfestes Hannover ca. 30 % unter dem Neupreis verkauft. 
Sofern Sie uns eine grundsCitzliche Zuschußbewilligung zu der Bodenturn
flHche geben könnten, wUrden wir eine verbilligte Beschaffung in Hann'over 
anstreben, den Betrag in 1978 zunCichst voll Ubernehmen und den Zuschuß 

, eventuell sofern möglich und erforderlich erst Anfang 1979 von Ihnen er-

halten. 

Wir hoffen sehr, daß unsere VorschlCige das Bewilligungsverfahren ein wenig ver

einfachen. 

Wir wUrden uns sehr freuen, wenn die Positionen 2 und 3 der I. PrioritCit - Schwe
bebalken, Sprungbrett, GymnastikgerCite' - noch in die Sitzung des Sportausschusses 
am 16. 10. 1978 aufgenommen werden könnte. 

Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, denn es findet ja in diesem Jahr sicherl ich 
noch eine weitere Sitzung statt und außerdem ist die eingetretene Verzögerung 
nicht dem Sportamt, sondern dem Unterzeichner anzulasten. 

Mi freundliC~ße!!. 
Sportverein gung Friedric , 1890 e. V. 

• ~zend.r 



Der Magistrat 
Sportausschuß 
Sportamt 

Zu Punkt 31 der Tagesordnung 

Betr . 
--.!...:... 

Kiel. den 5. Oktober 1978 

Drucksache Nr . . 454 

Gewährung einer Beihilfe an den Kieler Turnerbund Brunswik 
von 1899 e. V. für den Kauf von Sportgeräten 

~richterstatter: Stadtrat Ips en 

~trag: Zugestimmt wird der Leistung einer außerplanmäßigen 
Ausgabe in Höhe von 3.500. -- DM bei der neu einzurichtenden 
Haushaltsstelle 550.046.987 - An den Kieler Turnerbund 
Brunswik von 1899 e. V. für den Kauf. von Sportgeräten-. 

Die Ausgabe wird gedeckt durch Sperrung eines gleich 
hohen Betrages bei der Haushaltsste'lle 550.7001 
- Förderung ·der Vereins- und Jugendarbeit -. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversamm lung -
, 

Begründung: 
D ' 
i er KTB hat die Absicht. für das Leistungs zentrum und den Sportbetrieb 
'In der Gerhardschule folgende Geräte neu zu beschaffen. da die dort 
a orhandenen nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entsprechen und 

uch eine Reparatur nicht mehr möglich ist: 

1 großes Trampolin kompl. mit Rahmenschutz 
1 Stufenbarren 
1 Turnbock 
1 Sprungpferd 
1 Balken (Led<:: rpolsterung) 
3 Balken- Transportrollen 
1 Sprungbrett (gepolstert) 

3.500.-- DM 
2.000.-- DM 

700. - ... DM 
1.000.--DM 
1.500. -- DM 

140. -- DM 
350. -- DM 

9 190 -- DM 
=='!:::===~====== 

NaCh R" . 
dort k . ucksprache mit dem Schulamt mußte festgestellt we r den. daß von 
ersch.~lne Hüfe mehr möglich war. da die Haushaltsmittel bereits 
im v op~~ w.aren. Im übrigen handelt es sich um Geräte. die überwiegend 
Das ;relnslllteresse l~egen. weniger aber in dem des üblichen Schulsports • 
Ite"e chulamt wird jedoch bei der Einrichtung der Turnhalle an der 
werd:tlou.-Schule. die zu einem wesentlichen Teil vom KTB genut zt . 

n Wlrd. großzügig verfahren. ' 
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Der Landessportverband hat bereits einen Zuschuß in Höhe von 3 • .0.0.0, -- DM 
gewährt. so daß sich die Finanzierung nunmehr darstellt: 

Eigenmittel 
Landes sportverband 
Stadt Kiel 

2.69.0,-- DM 
3 • .0.0.0, -- DM 
3.5.0.0,-- DM 

9.19.0,-- DM 
============ 

Der Anteil des Vereins kann als angemessen angesehen werden, so daß 
empfohlen wird, dem Verein mit dem Betrag von 3.5.0.0, - - DM zu helfen. 
Die Notwendigkeit der Anschaffung erscheint gegeben. 
An städtischen Mitteln erhielt der Verein seit dem 1.1.197.0: 

9. 7.197.0 Erweiterung des Heimes 
2. 3.1972 Deutsche Meisterschaften 

2.0.12.1972 Deutsche Meisterschaften 
2.0.12.1973 Sporgeräte 
2.0.12.1973 Europameisterschaften 
21.12.1976 Teilnahme an Meisterschaften 

14. 4.1978 Besuch israelischer Sportler 

Der Mitgliedsbestand zeigt sich wie folgt: 

Kinder bis zu 6 Jahren 
Schüler 6 - 14 Jahre 
Jugendliche 14 - 18 Jahre 
Mitglieder 18 - 21 Jahre 
Mitglieder 21 - 25 Jahre 
Mitglieder über 25 Jahre 

2.06 
873 
243 
1.04 
154 
9"05 

2.485 
======= 

An Beiträgen werden monatlich erhoben: 

Kinder und Jugendliche 4, -- DM 
Erwachsene 7, -- DM 
Familien 1.0,' -- DM 

I 
I 

6 • .0.0.0,-- DM 
6.0.0, - .. DM 
8.0.0, .. - DM 

3 • .0.0.0, - .. DM 
5.0.0, -- DM 

2.4.0.0,- DM 
3 • .0.0.0,-- DM 

• 11 
Der Sportausschuß hat die Vorlage in seiner Sitzung am 16.1.0.1978 eins tirtlJtl 

oach.Antrag beschlossen. Der Magistrat hat dem Antrag in seiner Sitzung 
am 25.1.0.1978 gleichfalls zugestimmt. 

Ipsen 

Besmluß: Nach Antrag 
- eblltimmia -



Der Ma.gistrat 
Sportausschuß 

Sportamt 

32 Zu Punkt der Tagesordnung 

Kiel, den 4. Oktober 1978 

p'rucksache Nr. · 435 

Betr . 
~ Gewährung einer Beihilfe an den Turnverein Hassee

Winterbek e. V. für den Kauf einer Videorecorder-Anlage 

~richterstatter: Stadtrat I ps e n 

Zugestimmt wird der Leistung einer außerplanmäßigen 
Ausgabe in Höhe von 3.600, -- DM bei der neu einzurichten
den Haushaltsstelle 550.045.987 - An den Turnverein Hassee
Winterbek für den Kauf einer Videorecorder-Anlage -. 

Die Ausgabe wird gedeckt durch Sperrung eines gleich hohen 
Betrages bei der Haushaltsstelle 550.7001 - Förderung der 
Vereins- und Jugendarbeit -. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

e~r TlIW beabsichtigt den Kauf einer Videorecorderanlage, die zum über
h legenden Teil d.em technischen SpOTtbetrieb der 1 . . Mannschaft im Hallen-

andball, b - - . - f steh . a .er auch den verschiedenen anderen Abteilungen z ur Ver ügung 
t. Dast bisher verwendete Gerät ist entzwei und nicht r.eparierbar. 

Das vorliegende Kostenangebot lautet: 

iideorecorder_Set (Videor~corde~, Kamera) 
Ubehör (Anschlüs se , Kassette, Kabel, Taschen) 

+ 12 % Mehrwertsteuer 

4.401, -- DM 
2.093, -- DM 

6.494, -- DM 
779,28 DM 

7.273, 28 DM 
D I == == ====== === . g:: Verein hat seit vielen Jahren keine Beihilfen für Sportgeräte in Anspruch 

om.m.en . 
~~ ;~nn erwartet werden, daß der THW die Hälfte der Kosten aufbringt, 

aß wir empfehlen
l 

mit einem Betrag von 3.600, -- DM zu helfen. 

Seit 
dem. 1.1.1970 erhielt der Verein aus städtischen Mitteln: 

- 2 -
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Reise nach Mexico 
Umbau Krummbogen 

20. 9.1971 
6.10.1972 

27. 3.1973 
6. 6.1977 

. 18.11.1977 

Umbau Krummbogen 
Renovierung Tennisanlage 
Teilnahme an Meisterschaften 

An Mitgliedern weist der Verein vor: 

Kinder bis zu 6 Jahren 
Schüler 6 - 14 Jahre 
Jugendliche 14 - 18 Jahre 
Mitglieder 18 - 21 Jahre . 
Mitglieder 21 - 25 Jahre 
Mitglieder über 25 Jahre 

An Beiträgen sind zu zahlen: 

Kinder und Jugendliche 
Erwachsene 
Familien 

35 
438 
221 

51 
74 

711 

1.530 
====== 

5, -- DM 
9, -- DM 

17,-- DM 

15.000, -- DM 
135.000,-- DM 

75.000, -- DM 
10.000,-- DM 

300, -- DM 

Der Sportausschuß hat die Vorlage in seiner Sitzung am 16.10.1978 
einstimmig nach Antrag beschlossen.Der Magistrat .hat dem Antrag 
in seiner Sitzung am 25.10.1978 gleichfalls zugestimmt. 

!//t~ ~'l 
.I ! 

rJjen 

. mig-



Der Magistrat 
Sportausschuß 
Sportamt Kiel, den 4. Oktober 1978 

Drucksache Nr. 456 _." 

Betr . 
~ Gewährung einer Beihilfe an die Rudergesellschaft 

. Germania e. V. zum Kauf eines Jugend-Ruderbootes 

Ber' h --...;",lC terstatter: Stadtrat Ipsen 

~ Zugestimmt wird der Leistung einer außerplanmäßigen 
Ausgabe in Höhe von 4.000, -- DM bei der neu einzurichtenden 
Haushaltsstelle 550.044.987 - An die Rudergesellschaft 
Germnia e. V. für den Kauf eines Jugend-Ruderbootes mit 
Zubehör .. 

11:a S h . 

Die Ausgabe wird gedeckt durch Sperrung eines gleich hohen 
Betrages bei der Haushaltsstelle 550.7001 - Förderung der 
Vereins- und Jugendarbeit -

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

ein c reiben vom 16. August beantragt die Rudergesellschaft Germania Zu:: ~.nvestitionszuschuß für die Beschaffung eines Jugendruderbootes mit 
Zu hor. Nach dem vorgelegten Kostenangebot ist mit folgenden Ausgaben 

reChnen· 

1 Boot kompl. 
2 Paar SkullS 

+ 12 % MWSt 

8.350, -- DM 
1.100,--DM 

9.450, -- DM 
1.134, --DM 

10.584,--DM 
De ========= ==== 
ge:e~erein hat gleichzeitig beim Landessportverband um einen Zuschuß 
Zu he~;· Der LSV hat entschieden, der Rudergesellschaft mit 3.000,-- DM 

en, so daß sich die Finanzierung wie folgt darstellt : 

Gesa 
mtaUsgabe: 

:E:igen . 
L mlttel 

ande 
Stadt s~portverband 

l<iel 

3.584, - .. DM 
3.000, -- DM 
4.000, -- DM 

10.584, -- DM 

10. 584, -- DM 

- 2 .. 



- 2 -

Eigenmittel in dieser Höhe können vom Verein aufgebracht werden. 

Das Boot wird sowohl für die Ausbildung und das Training der Jugendlichen 
eingesetzt als auch den dem Verein angeschlossenen vier Schülerruder
riegen zur Verfügung stehen. 

Es wird daher empfohlen. einen Investitionszuschuß in Höhe von 
4.000. -- DM zu bewilligen. zumal die RG Germania seit langer Zeit 
keine Beihilfe für Sportgeräte in Anspruch genommen hat. 

Seit dem 1.1.1970 hat der Verein aus Beihilfemitteln erhalten: 

5.2.1970 Schmutzwasseranschluß 
20.12.1972 Heizungsanlage 

An Mitgliedern hat der Verein 

Schüler 6 - 14 Jahre 
Jugendliche 14 - 18 Jahre 
Mitglieder 18 - 21 Jahre 
Mitglieder 21 - 25 Jahre 
Mitglieder über 25 Ja:hre 

Die Mitgliedsbeiträge betragen monatlich 

Kinder 8, -- DM 
Jugendliche 10, - - DM 

6.000. -- DM 
4.000.-- DM 

58 
68 
17 
16 

146 

305 

Erwachsene 16,-- DM , 
Familien 24. -e DM . JtI1' 
Der Sportausschuß hat die Vorlage in seiner Sitzung am 16.10.1978 eins

UrXl 

nach Antrag beschlossen. Der Magistrat hat dem Antrag in seiner Sitzung 
, , 

am 25.10.1978 gleichfalls zugestimmt. 

Besdüuß: t~adl Antrug 
- ein-ul,tllDis - , 



Zu Punkt 34 der Tagesordnung Der Magistrat 
Sportausschuß 
Sportamt Kiel, den 3. Oktober 1978 

Drucksache Nr. 457 

Betr ' 
~ Gewährung einer Beihilfe an den Kieler Kanu-Klub e. V. 

für den Kauf von Booten und Sportgeräten 

Be ' 
~hterstatter: Stadtrat I ps e n 

~ Zugestimmt wird der Leistung einer außerplanmäßigen 
Ausgabe in Höhe von 3.950,-- DM bei der neu einzurichtenden 
Haushaltsstelle 550.043.987 - An den Kieler Kanu-Klub für 
den Kauf von Booten und Sportgeräten -

Die Ausgabe wird gedeckt durch Sperrung eines gleich hohen 
Betrages bei der Haushaltsstelle 550.7001 - Förderung der 
Vereins- und Jugendarbeit -

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

Am 18 ' 
zUsch • Aprll 1978 erbat der Kieler Kanu-Klub 

uß zu folgenden Anschaffungen: 
einen städtischen Investitions-

1 Can d' 8 li a 1er-Einer 
1 wanteln/Gewichte 
1 ettkampfhantel 
1 Sprossenwand 

Wande 12 C rcanadier-Zehner 
12' a~adierpaddel 
3 ~Jakpaddel 
1 Jak .. Einer 

Ka' Jak-Zweier 

1.000,-- DM 
500,.- DM 
700, -- DM 
300, - .. DM 

4.000, -- DM 
1.200, .. - DM 
1.900,-- DM 
7.200,-- DM 
2.600,-- DM 19.400,-- DM 

l)abe'i te'l = ======= ===== 

liat.lSh 11 te der KKK mit, daß ein Eigenanteil von 8.000, -- DM aus dem 
S0tnit ~ t 1978 und 2.000, -- DM durch einen Spendenaufruf, insgesamt 
von 9 40 • 000 , .. - DM, möglich wäre. Verbliebe eine Finanzierungslücke 

• 00, -- DM , . 
Wie uns 
Verei der Landessportverband unaufgefordert mitteilte, wurde dem 
in. liö~ Vom dortigen Finanzausschuß eine Beihilfe zum Kauf von Booten 

Von 5.450, __ DM bewilligt. 

- 2 -
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Dami t stellte sich die Finanzierung für die Sportverwaltung 
nunmehr dar: 

Gesamtausgaben 19.400,-- DM 

E igenmittel 
Landessportverband 
Stadt Kiel 

10.000,-- DM 
5.450,-- DM 
3.950. -- DM 19.400,-- DM 

Diese Auffassung wurde dem KKK am 24. Juli unterbreitet und es wurde 
gebeten, bis zur n ächsten Sportausschußsitzung das Einverständnis mit 
dieser Verfahrensweise zu erklären. 

Mit dem beigefügten Schreiben vom 3. September 1978 ist dies geschehen, 
allerdings bittet der Verein gleichzeitig um eine Beihilfe in Höhe von 
7.500, -- DM. Es wird empfohlen, diese Erhöhung abzulehnen. da in der 
Antragsbegründung auf die Beihilfegewährung durch den LSV nicht einge
gangen wird. 

Dem Verein wurden seit dem 1.1.1970 aus Beihilfemitteln gewährt: 

22.3.1971 
18.2.1972 

50jähriges Jubiläum 
3 Kajak-Einer 

Der Mi tgliedertiestand stellt sich wie folgt dar: 

Schüler 6 • 14 Jahre 
Jugendliche 14 - 18 Jahre 
Mitglieder 18 - 21 Jahre 
Mitglieder 21 - 25 Jahre 
Mitglieder über 25 Jahr e 

31 
49 
26 
22 

254 

382 
===== 

An Mitgliedsbeiträgen fallen monatlich an: 

6, -- DM 
10, .. - DM 

500,.- DM 
1.200,-- DM 

Jugendliche 
Erwachsene 
Familien 12, -- DM. . ig 

hat die Vorlage in seiner Sitzung am 16.10. 78 einstlm~t~ Der S ortausschuß 
'\ /l 

1 /1/\ t v-; nach Antrag beschlossen. Det Magistrat hat dem ~t, 
in seiner Sitzung am 25.10.1978 gleichfalls zugest 

Beschluß: Nadl Antrag -



Sportausschuß 
Sportamt 

Zu Punkt 35 der Tagesordnung 

Kiel, den 16. Oktober 1978 

""brucksach~ 'Nr. 472-

Betr . -- .. Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe für den Kauf einer 
elektronischen Bä~erkasse 

!!.!richterstatter: Stadtrat I p sen 

~trag: Bei der Haushaltsstelle 572000.9352 - Technische Arbeitsgeräte, 
}ti ',(,l Werkzeuge - wird der Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe 

(!~'\.'l·~, ·"l~ ,~), (\ .. " ,,!~, in Höhe von 15.511,-- DM für den Kauf einer elektronischen 
1 1, ~ :,: ", :~ .. lü~hc1aäderkasse für die Schwimmhalle Schilksee zugestimmt . 

l\.j;~:,:,~;,e1l1er Betrag wird gedeckt durch Mehreinnahmen bei der Hausbalts''10/ Zo· stelle 560,115 - Nutzungsentgelte -

, 10. -Endgültiger Beschluß durch die Ratsve rsammlung - ' 

Begründung: 

Für die Schwimmhalle Schilksee wurde 1972 ' eine mechanische Bäderkasse 
von der F' . 1\1: . lrma Anker zum Preis von 18.200, -- DM + MWSt beschafft. Dle 
d ~Sc~lne ist durch die starke Beanspruchung so reparaturanfällig geworden, 
Za . Sle für den laufenden Betrieb nicht mehr eingesetzt werden kann. Zur 
4 e;; befindet sie sich wieder in der Werkstatt, innerhalb der letzten 
In onate zum 3. mal, und die Kassiererinnen arbeiten mit einer Ersatz

aschine, die statt der benötigten 28 nur 5 Zählwerke hat. 

~:~st daher erforderlich~ eine neue Bäderkasse zu beschaffen, um 'eine 
ungsgemäße Kassen- und Buchführung zu ermöglichen. 

I , 

Die N 
biet ac.hfolgefirma der Anker GmbH., die ADS-Anker Data System -
an et elne elektronische Bäderkasse mit 40 Zählwerken an. Es können 
ente Festpreise ein .. gegeben werden, so daß von der Kassiererin nur die 
undsprechende Taste zu drücken ist. Die Handhabung ist leicht und schnell 
gefUhkann auch von Vertretungs kräften ohne langwierige Einarbeitung dureh-

rt werden • 

,!::ßer ~er Firma ADS bietet noch di e Firma National - NCR - Bäderkassen 
Be~r~a ln. der Schwimmhalle Gaarden auch 2 Kassen der Firma ADS in 
l\1:as le? slnd und eine Einheitlichkeit in Hinsicht auf Kassenführung, 
abl Chlnenwartung und Firmenbetreuung für einen übersichtlichen Betriebs
gef~Uf notwendig sind, wurde die Fa. NCR nicht zur Angebotsabgabe auf
die ~~ert. Bei ADS verringern s ich dazu noch die Ans chaffungskosten um 

ckkaufsumme der mechanischen Kasse. 

- 2 -
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Da die Schwimmhallen nach dem Steuerrecht "Betriebe gewerblicher Art" 
sind, ist der Mehrwertsteuerbetrag dem Nettobetrag für die überplan
mäßige Ausgabe nicht zuzurechnen. Die Mehrwertsteuer wird aus dem 
Verwaltungshaushalt gezahlt und im gleichen Monat als Vorsteuerabzug 
dem Finanzamt gegenüber geltend gemacht. 

Angebot de"r Firma ADS 
Rückkauf der m echanischen Kasse 

• /." 3 % Skonto 

(+ 1.861,24 DM MWSt) 

überplanmäßig = 

17.490,·" DM 
1.500,-- DM 

15.990,-- DM 
479, 70 DM 

15.510,30 DM 

15.511, -- DM 

Zur Zeit der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes war nicht zu 
erkennen, daß die alte Kasse nicht mehr eingesetzt werden kann. 

Durch die günstige Entwicklung der Einnahmen bei der Haushaltsstelle 
560.115 - Nutzungsentgelte - wurde das Haushaltssoll im Nachtrag 
von 30.000, -- DM auf 45.000, -- DM erhöht . Da die Heimspiele der 
KSV Holstein noch mehr Zuschauer als erwartet brachten, beträgt die 
Einnahme per 12.10.1978 bereits 57.890,-- DM, liegt also um 
12.890, -- DM über dem Soll. Es stehen noch 7 Heimspiele aus. Bei eineIll 

Zuschaueranzahldurchschnitt von ca. 8000 Personen bei einem mittleren 
Eintrittspreis von 7. - .. DM sind bei 5 % Spielabgabe noch 19.600, - - DM 
als Einnahme zu erwarten. Durch zwei Heimspiele zuzüglich der vor- , 
handenen Mehreinnahmen wird die überplanmäßige Ausgabe bereits gedecIet, 

Das Kämmereiamt wurde telefonisch von dieser Vorlage in Kenntnis geset#' 
Da die Notwendigkeit der Anschaffung besteht und ein entsprechender 
Deckungsvorschlag gemacht werden kann, wird c;1ie weiterführende vorla.g

e 

an den Magistrat mitgezeichnet. 

Der Sportausschuß hat die Vorlage in seiner Sitzung am 16.10 . .1978 
einstimmig nach Antrag beschlossen. 

Ipsen 

Beschluß: 1 ~adl Antrag 
- _ einstimmig -



Zu Punkt 36 der Tagesordnung 

Liegenschaftsam t 

~etreff: 

Drucksache 473 

Zusätzliche Beschäftigung von 2 Mitarbeitern im 
Liegenschaftsamt im Rahmen des ABM-Programms 

~erichterstatter : Bürgermeister Barow 

.!ntrag: a) Dem Einsatz von 2 zusätzlichen Mitarbeitern im 
Liegenschaftsamt im Rahmen der Förderung von 
allgemeinen Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung 
für die Zeit vom 1. 10. 1978 .. 30. 9. 1979 wird 
zugestimmt. 

b) Der Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe im 
Rahmen des Sammelnachweises A in Höhe von 
18.500, -- DM wird zugestimmt. 

Der Betrag wird gedeckt 

I. durch Einnahmen bei der neu einzurichtenden 
Haushaltsstelle 035.174 .. Von der Arbeitsver
waltung .. in Höhe von 16.600, -- DM 

II. durch Sperrung eines Betrages bei der Haus
haltsstelle 881.620 .. Entschädigung für die 
Aufgabe von Pachtgärten .. in Höhe von 
1. 900. -- DM. 

_ Endgültige Beschlußfassung durch die Ratsversammlung -

Begründung 

Durch Beschlüsse der städtischen Selbstverwaltungsorgane haben die 
~.rbbaUberechtigten in einem zahlenmäßig großen Umfahg in den einzelnen 
ledlungsgebieten die Möglichkeit eingeräumt bekommen, den Gr und und 

Boden ihrer Erbbaugrundstücke käuflich zu erwerben. In Hammer und 
lI~ssee können die Mieter stadteigener Wohngrundstücke die bisherigen 
lVIietobjekte kaufen und damit Eigentum bilden. Zahlreiche Wohn- und 
Geschäftsgrundstücke. die nicht von planerischen Maßnahmen betroffen 
we::den, sollen an die Kieler Wohnungsbaugesellschaft mbH - die diese 
ObJekte bereits in Verwaltung hat "- veräußert werden. 
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In verschiedenen Neubaugebieten sind stadteigene Flächen für eine 
Einfamilienhaus-Bebauung ausgewiesen worden. Die Vergabe und Ver
äußerung an die einzelnen Bewerber wird unmittelbar durch die Stadt 
vorgenommen, während früher in ähnlichen Fällen eine globale Ver
äußerung an Bauträger und Gesellschaften vorherrschte. 

Die in den letzten Jahren zunehmenden Schwierigkeiten bei Grund
erwerbverhandlungen führen dazu, d~ß sich bereits bei der Bewältigun~ 
der normalen Tagesgeschäfte sachliche und zeitliche Engpässe zeigen. 
Die zusätzlichen Aufgaben verschlechtern diese Situation noch. Da :niit 
einerVerbesserung durch neue Planstellen kurzfristig nicht zu rechnen 
ist, könnte der Einsatz einer geeigneten ABM-Kraft Abhilfe schaffen. 

Im Bereich der Grundstücksverwaltung wird es für dringend erforder
lich gehalten, neben einer vollständigen Grundstückskartei einen Besit:z; .. 
atlas anzulegen. Nur eine solche Einrichtung gewährt einen Überblipk 
über den städtischen Grundbesitz und ermöglicht damit seine sachge'" 
rechte Verwaltung. Diese zusätzliche mit einem hohen Arbeitsaufwand 
verbundene Tätigkeit kann von den vorhandenen Mitarbeitern nicht be
wältigt werden. Hierfür bietet sich die Beschäftigung eines zusätzlichen 
Mitarbeiters aus dem ABM-Pro'gramm an. 

Die Kosten für 2 Arbeitskräfte betragen für die Zeit vom 1. 10. 1978 
bis 30. 9. 1979 insgesamt 74.000, -- DM. Auf das Haushaltsjahr 197a 
entfällt ein Viertel dieser Kosten in Höhe von 18.500, -- DM. Insoweit 
entsteht eine überplanmäßige Ausgabe, die wie im Antrag angegeben, 
zu decken ist. 

Von dem auf das Haushaltsjahr 1979 entfallenden Kostenanteil von ~ 

55.500, •• DM werden aus dem ABM-Programm 49.900, .M DM erstatte' 
Der auf die Landeshauptstadt Kiel entfallende Anteil von 5.600, .- DM 
ist im Rahmen des Haushaltsplanes 1979 im Sammelnachweis A zusät:z; .. 
lieh zur Verfügung zu stellen. 

Die Vorlage ist mit dem Personalamt abgestimmt und v~m Kämmere~1 
mitgezeichnet worden. 

Bar 0 W 

Finanzausschuß hat i n seine r Si tzung am 23 10 1978 e inst~mmi~ 
zugest immt 

Beschluß: J."~c.ill Antrag 
-IiDIUmm'8-



De r Magist ~a t _Z_u--.:.T.>...;,.;u-'-'n""k-'-'t_---:3::....7:-.... __ d=.e=.;r=--..;T=.:a::.Jg,e=.:s::....o:.;:r:...;d=n.:.:un=g 

Der Oberbürgermeister 
S c h 11 I amt 

Betr . 
~ 

Kiel, den 19 . Oktober 1978 

Drucksache 466 

Mehrkosten für den Neubau des Berufsschulzentrums Gaardeq 
1 • Bauabschnitt 
hier: Genehmigung einer Eilentscheidung des Oberbürgermeisters 

krichter~tatter: Oberbürgermeister BantzerlStadtschulrat Dr. Lohmann 

·~rünn"",~. ~ 

1. Folgende Eilentscheidung des Oberbürgermeisters wird ge
. nehmigt: 

1.1 Fur den Neubau des Beru·fsschulzentrums Gaarden wird auf
grund des Kostenanschlages des Hochbauamtes vom 
9. Oktober 1978 ein Gesamtausgabebedarf in Höhe von 
17.190.000,-- DM für den 1. Bauabschnitt anerkannt. 

1.2 Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind durch den 
Haushaltsplan 1979 zu schaffen. 

Der K 
ostenanschlag für den 1. Bauabschnitt des Berufsschulzentrums Gaarden ist 

~~~ der Grundlage der Ausschreibungsergebnisse der Rohbauarbeiten und im übrigen 
et der Basis der heute gültigen Baupreise aufgestellt worden. Dadurch sind 
DewaX4S % der gesamten Baukosten durch im Wettbewerb entstandene Preise belegt. 
pa~t Ostenanschlag schließt ab mit 17.190. 000,-- DM. Die von der Architekten-
11.8nerscha~t aufgestellte und vom Hochbauamt geprüfte Kostenberechnung vom 
ha d· 1977 Wlrd somit um 890.000,-- DM überschritten, das sind 5,4 %. Insgesamt 

n elt es . h' ... h d' nach § SlC hlerbel um elne solche Abwelchung von der Kostenberec nung , l e 
erf 10 Abs . 3 ader Baumittelrichtlinien einen Beschluß der Ratsversammlung 

ord~rlich macht. 

~!~ ~n diesem Jahr bereitstehenden Kassenmittel und Verpflichtungs ermächtigungen 
ZOlC en aus, so daß die zusätzlichen Kost en in den Haushaltsplan 1979 einbe-

gen ~erden können. 

2 -
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Die N0twendig~eit Z;U ein,er Ei1-F!ptsc).1..eiduqg wurde wiF! folgt pegründet: 

1. Die teil~.eise E!J'O 3J, 1Q 197.& ~:Pt,l}yf~nde l?\fschJ.ag,sfvi~t filr die V~vß.abe der. 
Rohba:ttaroeHen k,örmte ,eil)gena:j..tep. wev,4.,en E~ bliepe eine emeut,e 4~.~~pnr~F" 
bung ep~p~rt. 

2 .. Mit den ~~lfarbei t~q ~önntF! qOGQ, in di,eßF!IIJ t>1.onat }:?,eg,oT-men ~epAen , §ie ~önn~~§ 
yoraussi·cijtlich bis zJ.WI ~inPfucb. 4~p Winterf3 sp.3f.eit durcpgefilltr.1f ~er,,~nl gs.~ 
die Erdarp.ei ten fevtiggest.eflt? q.ie ,GrlfOd:j..eitungen Y',erl~~t )l1ld die Ba w~P1't: 
sohle einW~b~ut werq.~n ~ömrl:fe. W~n.p,ep.,d \der Winte~onQ,t~ ,k,öqptep die stay19~ 
tonfertig;teile hergestellt upd im ~eit~ßeq fr@.~,aQ,r J 979 ~iqgeb~~t W,ep,d,ep 
Das b.ä,t'tie für den z.ei tlicheq AQlaHf ent~cheidende W'p.r.1;eile. 

3. Je fri]p,ep mit ,q.ep B~ltarbei tef!, pegpnp.en J..lPp. ,je ~ ,eitiger ,d~r Bauat)la,uf d~ P~; 
führt wird, up1~,Q ~eqigep tief ,ger~tep. wir ·'~it lJIls,even ~e1teren ß.a~arbe}t~P 
die ne:ue J.,ohnrun,q,e !lqd p.esto jiSering,er dürft,en sißh ,die Bap.pr.eise ~~f \di~ 
noch alf~~uschr..eip.e~d.ep GeW,er.,ke a!-t§wirken, 

4. Je l)'Iepr Ba~leistlfngen rf"eeil pis zum Jahresende 1978 ~upgefii4rt :wepq.eq, WIl!iB 
wepiger ist die Belast@g all13 der im .Jahre q979 zu erwartendep ~efl.r:wert.". 
f?teuerernöpupg. ' 

Durcn ~e~ ~a~~ha~tsp+~n ' eip~cp~, 
ijachtragsR+~n bish~r b~r,e}~gestellt 
dayoq bis~er freigegeben 
bisher noch ni~ht fre:j.gegepep 

In V~rtretllng 

MBII,er 

Im!3ga,p~mi tt~l 
DM 

~ .OOO.OOO,--
3.995~000,--

5,000,--

7.000,000,-'" 

7.000.000,--

per Magistrat hat d.em A.ntf~g ip a~in~f ßitzun.~ am 25. i{J. t97~ ~~~e~t~J1lffl.~ 

Besc:hluß: Nach Antrag 
- .Ithpmls -



b Zu Punkt 38 der Tagesordnung 
er Magistrat 

j~egndWOhlfahrtsaussc hu ß 
end amt Kiel, den 5. Oktobe r 197 8 

Drucksache 452 

AUSba u des Juge ndheims Suchsdorf 
Ber' -
~terstatt er: Stadtrat LUtgens 

Zu 1 
- IV: 

r .. 

1. Bei der Haushaltsstelle 467.0 60 . 9 40 - Instand
se tzung des Daches a m Jugendheim Suchsdorf -
wird einer üb erplanmäßigen Aus gabe von 24.000 ,--DM 
z ugest immt. ' 

11. Die Zweckbe stimmung des Ansatzes wird in "Ausbau 
des Jugendheimes Suchsdorf" geändert. 

111. Die Mehrausgaben werden gedeckt durch Mehrein
nahmen bei de r n e u einzurichtenden Haushalts 
stel l e 467.060. 361 - vom Land für Jugendheim 
Suchsdorf - ( 24.000,-- DM). 

IV. Soweit e ine Abwicklung der überplanmäßigen Aus
gabe bis zum Jahresschluß 1978 nicht möglich 
ist , kann ein Haushaltsrest gebildet werden . 

V. In den Haushaltsentwurf 1979 ist bei der Haus
haltsstelle 467.060.940 - Au sbau des Jugend
heimes Suchsdorf - ein Ausgabeansat z von 
2 4.000,-- DM einzustel l en . 
Eine Einnahme in gleic her Höhe ist bei der 
Haushaltsstelle 467 . 060 . 361 im Jahre 1979 zu 
veranschlage n. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung .. 

- Endgültige Beschlußfassung durch die Ratsver
sammlung im Rahmen der Haushaltsberatung. -

Und u n . . D . 
as L 

d a nde ' 
u~ngSbes ~J~gendamt hat mit Bescheid vom 20.9 . 1978 einen Zuwen -
bler eine eld für den Ausbau des Jugendheimes in Kiel-Suchsdorf 
t eib e n ~~ Betrag von 24. 000,-- DM ertei lt. Weitere 24.000 ,-- DM 
vandesha Ur 1979 in Aussicht geste llt, sofern diese Mittel im 

o!'aus s ~shalt bereit geste llt werden . Die haushaltsrechtlichen 
e Zungen . für den Ausbau des Jugendheimes sind zu schaffen. 

- 2 -
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Die Einzelheiten der Bauausführung werden zwischen dem Hochbauamt 
und dem Vorstand des Vereins Jugendheim Suchsdorf abgesprochen; 

/ siehe beigefügten Vermerk. sstn' 
Der Jugendwohlfahrtsausschuß hat am 5.10.1978 einstimmig antragsgemäß besch10 

Der Magistrat hat dem Antrag in seiner Sitzung am 25.10.1978 gleichfalls 

zugestimmt. 

Bssdlluß ~ Nach Antrag 
- einstimmtg -



J u gen d amt 
42.725.09 Hö!N 

1) ~rmerk: 
J . 

Ugendheim .Suchsdorf 

Kiel, den 5. Oktober 1978 

Am . 3.10.1:978 
an dem u. a. 

fand im Jugendheim Suchsdorf ein Ortstermin statt, 
teilnahmen: 

Frau 
Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Herr 

Fischer, vom Vorstand Jugendheim 
Boysen, vom Beirat 
Hellberg, vom Jugendheim 
KÖhler) 
Pfau ) vom Hochbauamt 
Höffner, vom Jugendamt. 

Es wurde folgendes Ergebnis erzielt: 

1. ~ie ~ach~nstandsetzu~g wird in de~ vom Hochbauamt begonnen 
Arbelt,mlt der Beschlchtun~ des Zlnkdaches und d~r an den 

Ußenwänden angebrachten Zlrtkflächen zu Ende geführt. 

2. ~us den zusätzlich vom Landesjugendamt berei~gestellten Mit
deIn we~den vorrangig die Instandsetzung und evtl. Verlegung 
Her Sanltäranlagen durchgeführt. Darüber hinaus werden in dem 
Jause die Fenster und Türen so hergerichtet, daß sie für einen 
D~gen~heimbetrieb brauchbar sind. 
hl~ Elnzelheiten werden zwischen Bauamt und Vorstand des Jugend
Ke1rns direkt abgesprochen. Das Hochbauamt wird schnellstens den 
vostenanschlag aufstellen. 
H~~ Jugendamt wurde darauf hingewiesen, daß die Landesmittel in 
D' e von 24.000,-- DM noch in diesem Jahr verwendet werden sollen. 
tl~ Reihenfolge der Arbeiten wird so eingerichtet, daß die Mit-

e verWendung r echtzeitig erfolgen kann . . 

2) Herrn 
Stadtrat Lütgens 

,3) Vlv. 

Im 'A Uftrag 

~.I4J~ 
HÖffne; 



DER STADTPRÄSI DENT 

~~!..u..n_~t_~ __ c!.~_!~a~~~~!l~!l.S C 11 Cl ~1'0 k Q t 
t;~ P~u.4J ~ ckJ TQt:0t-dwZWj l 'KV) 

Kiel, den 1. November 1978 

~:t.r.:2 Nachwahl eines Mitgliedes in den Ortsbeirat Kiel-Schilksee 

~:~i~,!l.!:~s!~~t:!.:.. StadtprCisi dent 

~n.!~a.a:_ FUr das aus dem Ortsbeirat Kiel-Schi Iksee ausgeschiedene Mitglied 
Frau Dr. Christo Lohmann wird 

Herr Gerd Pro s s e, Priwallstr . 63, 2300 Kiel 17, 

als Nachfolger festgestellt. 

~ralJ Dr. Christo Lohmann, bi sher Mitglied des Ortsbeirats Kiel-Schilksee, hat 
tadtprCisident mitgeteHt, daß sie ihr Mandat im Ortsbeirat Schilksee niederlegt. 

~alJ Dr. Lohmann wurde auf Vorschlag der SPD in den Ortsbeirat gewCihlt. Das 
orsChlagsrecht steht derj enigen Partei zu, der das Mitgl ied bisher angehört hat. 

Der Ortsverein Kiel-Schi Iksee der SPD hat Herrn Gerd Prasse als Nachfolger vor
geschlagen. 

Johanning 

Die D' I· fing Ichkeit wurde bei der Beratung der Tagesordnung anerkannt . 

.. ~:.s~~~~~ N ach A n t rag - einstimmig -



Versch i edenes 

S ta d t prä s i den t gibt bekannt I daß die nächste Sitzung der Ratsversammlung 

am 23. November 1978 stattfi ndet. 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Ratshe rr 

~J~ 

7 /J ~ , _ f!tK-.- ----
Stadtpräsident Sellv. Stad räsident 

/: 
Ratsherr 

(SchriftfUhrer) 

~at~w~t 
Ratshe rr 





Hauptamt Kiel, den 09. November 1978 
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Von Punkt 15 der Niederschrift 60 z . K. 
11 11 16 11 11 0) 66 z.K.u.w.V. 

b) 60 z.K.u.w.V. 
c) 90 z.K. 

11 11 17 11 11 0) 60 z.K.u.w.V. 
b) 90 (2x) z.K . 

11 11 18 11 11 0) 60 z . K.u.w.V. 
b) 90 (2x) z.K. 

11 11 19 11 11 0) 60 z.K.u.w.V. 
b) 90 (2x) z. K. 

11 11 20 11 11 0) 60 z . K.u.w . V. 
b) 02 z.K. 
c) 03 z.K. 
d) 90 z. K. 

11 11 
21 11 11 0) 60 - Friedhofsverwal tung - z . K.u.w.V. 

b) 02 z .K. 
c) 03 z .K. 
d) 90 z . K. 

11 11 
22 11 11 0) 60 z .K.u.w.V . 

b) 02 z.K. 
c) 03 z . K. 
d) 90 z.K . 

11 11 
23 11 11 0) 60 z . K. u.w.V. 

b) 02 z . K. 
c) 03 z .K. 
d) 90 z . K. 

11 11 
24 11 11 0) 60 z .K.u . w.V. 

b) 02 z .K. 
c) 03 z . K. 
d) 90 z . K. 

11 11 
25 11 11 61 z .K.u . w.V . 

11 11 

26 11 11 61 (2x) z. K.u.w.V. 
11 11 

27 11 11 61 z . K.u.w . V. 
11 11 

28 11 11 61 z .K.u.w.V. 
11 11 

29 11 11 0) 60 z .K.u.w.V. 
b) 02 z .K . 
c) 03 z .K . 
d) 90 z.K . 

11 11 

30 11 11 0) 51 z .K . u.w.V. 

b) 90 (2x) z . K. 
11 

11 

31 11 11 0) 51 z. K.u.w .V. 

b) 90 (2x) z. K. 
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Von Punkt 32 der Niedersehr i ft a) 51 z.K.u.w.V. 
b) 90 (2x) z.K. 

11 11 33 11 11 a) 51 z.K.u.w.V. 
b) 90 (2x) z.K. 

11 11 34 11 11 a) 51 z.K.u.w.V. 
b) 90 (2x) z. K. 

11 11 35 11 11 a) 51 z.K.u.w.V. 
b) 90 (2x) z. K. 

11 11 36 11 11 a) 92 z.K.u.w.V. 
b) 00 z.K. 
e) 01 z.K. 
d) 90 (2x) z.K. 

11 11 37 11 11 a) 20 z.K.u.w.V. 
b) 90 (2x) z.K. 

11 11 
38 11 11 a) 42 z.K.u.w.V. 

b) 90 (2x) z. K. 
11 11 

39 11 11 a) Büro Stadtpräsident z.K.u.w.V. 
b) 00 z.K.u.w.V. 

3) Z. d. A. 

Im Auftrag 

/bhLL 
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Kurzniederschrift 

über die Sitzung der Ratsversammlung 
am 2. November 1978 

- ~i5~!~~f.:~~~i5~.:_~~t!~~_-

~:ainn: --- 19.01 Uhr 

Keine 

Y.?l~i!~:~~:~:_ Stadtpräsident J 0 h a n n i n g 

J.:._~~~iftführer: Ratsherr ~~~ W. L a n g e 

~~-~~~i~i~;~~_ Ratsherr K rum r e y 

~n..~esend: ----- Stadträte: 

Ratsherren: 

Es fehl 
........ -.. :. ~.: !'.!~c.. ~ ~1.9! ~~: 

Es fehl .......... -e..~~l':!'!~c..~uJ~!Sl~:_ 
~I'lwesend h M ............... .: .. -auetamtliche 
.... Oglstrot . --I· --------.......... _~~~t9 leder: -------

~lJßerdern . 
.......... ___ SI nd anwesend: 

-------------

Ende: 19.04 Uhr 

Balzersen, Diekelmann, Engelmann, 
Hagelstein, ~'fI't', Ipsen, Lippe, 
Möller, Sauerbaum, Stegemann 

Bergien, Dr. Bernhardt, Breitkopf , Frau 
Detlef, Diesel, Fröhlich, Günther, 
Hänsler, Heilig, Dr.Hermann, Heß, Hirte, 
Frau Hofer, Krumrey, Küster, Frau Lange, 
Hans-Joachim Lange, Wolfgang Lange, 
Leest, Lüth, ~p, Peters, Petersen, 
Rapsch, Raupach, Dr. Reimers, Frau 
Reyer, Rönnefahrt , Rösser, RUdel, Schmid 
Brodersen, Schöning, Spickhoff, Frau 
Sievers, Stein, Tschorn, Frau Witt, 
Zimmer 

Stadtrat Hochheim, Ratsherr Nykamp 

Oberbürgermeister Bantzer, BUrgermeister 
Barow, Stadtbaurat Barteis, Stadtschulrat 
Dr. Lohmann, Stadtrat Lütgens, Stadtrat 
Dr. Moll, Stadtrat Quade 

Mitglieder der Ortsbeiräte und Amtsleiter 

./. 



Hauptamt Kiel, den 07 . November 1978 

1) Je eine Abschrift der Niederschrift (Kurzprotokoll ) Uber die nichtöffentl iche 
Sitzung der Ratsversammlung am 02. November 1978 erhalten das Büro des 
Stadtpräsidenten und das RechnungsprUfungsamt zur Kenntnis. 

2) AuszUge erhal ten: 
0\ G . L I ftA ') 

\Lul:\ 
Von Punkt der Niederschrift a) 72 

b) 90 
11 11 2 11 11 90 (2x) 
11 11 3 11 11 90 (2x) 
11 11 4 11 11 90 (2x) 
11 11 90 (2x) 5 11 11 

11 11 92 6 11 11 

11 11 92 7 11 11 

11 11 90 (2x) 8 11 11 

11 11 
9a 11 11 30 

11 11 
9b 11 11 67 

3) Z . d. A. 

Im AUftrag 

kOJlilJ.. 

z.K . 
z.K. 

z.K.u.w.V. 

z.K . u.w . V. 

z. K.u.w.V. 

z.K.u.w.V. 

z.K.u.w.V. 

z .K.u.w.V. 

z . K.u.w.V. 

z.K. 

z.K. 
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NIEDERSCHRIFT 

über die Sitzung der Ratsversammlung 

am 02. November 1978 

Rathaus, Ratssaal 

Öffentl iche Sitzung 

~eginn: 15.06 Uhr Ende: 19.00 Uhr 

~itzungsunterbrechung: 17.40 bis 17.55 Uhr Pause 
18.45 bis 18.56 Uhr 

Anwesend: Stadtpräsident Johanning 

Stadträte: 

Ratsherren: 

Balzersen, Diekelmann, 'Engelmann, Hagelstein, 
Ipsen, Lippe, Möller, Sauerbaum, Stegemann 

Bergien, Dr. Bernhardt, Breitkopf, Frau Detlef, 
Diesel, Fröhlich, Günther, Hänsler, Heilig, 
Dr. Hermann, Heß, Hirte, Frau Hofer, Krumrey, 
Küster, Frau Lange, Hans-Joachim Lange, Wolfgang 
Lange, Leest, Lüth, Peters, Petersen, Rapsch, 
Raupoch, Dr . Reimers, Frau Reyer, Rönnefahrt, 
Rösser, Rüdel, Schmidt-Brodersen, Schöning, 
Spickhoff, Frau Sievers, Stein, Tschorn, Frau Witt, 

Zimmer 

Anwesende haupt
amtl iche Magistrats-
mitgl ieder: Oberbürgermeister Bantzer, Bürgermeister Barow, 

Stadtbaurat Barteis, Stadtschulrat Dr. Lohmann, 
Stadtrat Lütgens, Stadtrat Dr. Moll, Stadtrat Quade 

Es fehl en ent
schuldigt: 

Vorsitzender: 

1 • Schriftfuhrer: 

2. Schriftfuhrer: 

Außerdem sind 
anwesend : 

Die Niederschrift 
wurde gefertigt 
von: 

Stadtrat Hochheim, Ratsherr Nykamp 

Stadtpräsident Johanning, 1. stellv • Stadtpräsident 
S chmi dt-Brodersen 

Ratsherr Heß, Ratsherr W. Lange 

Ratsherr Krumrey, Ratsherr Dr. Bernhardt 

Mitglieder der Ortsbeiräte und Amtsleiter 

Frau Martin 

- Di.e Sitzungseinladung mit den Beratungsunterlagen ist Bestandteil dieser 
Niederschrift _ 



Zu Punkt 1) - Erinnerung an die Novemberere ignisse 

Stadtpräsident J 0 h a n n i n g geht in einem Vortrag auf die November
/ ereignisse ein. Der Wortlaut der Rede ist dieser Niederschrift als Anlage 1 

beigefUgt . 

Zu Punkt 2) - Genehmigung der Tagesordnung 

Stadtpräsident J 0 ha n n in g stellt fest, daß 47 Mitglieder der Ratsver
sammlung anwesend sind und die Ratsversammlung damit beschlußfähig ist. 
Sodann gibt er di e Tagesordnung sowie die bisher vor! iegenden Änderungen 
bekannt. 

Mit einer Zusammenstellung wurden zu Beginn der Sitzung auf den Tisch gelegt: 

~u Punkt 7) Kleine Anfragen - Fragestunde -

b) Eine Anfrage von Ratsherrn Schmidt-Brodersen betr. das 
Hol tenauer Kana I pack haus 

c) Eine Anfrage von Stadtrat Hagelstein betr. die schlechte 
Pflasterung an der Kreuzung Westring/Gutenbergstraße 

d) Eine Anfrage von Ratsherrn Petersen betr. die Verkehrs
lenkung bei Straßenbaumaßnahmen 

~ Punkt 10) - Wahl der Mitglieder fUr den Umlegungsausschuß -

die Wahlvorschläge der SPD-Fraktion 

~ Punkt 12) - Standort fUr Uberbetriebliche Ausbildungsstätten und 
Berufsschule -

~unkt 14) 

~-

ein neuer Antrag aufgrund der Magistratsberatungen am 

01. 11. 1978 

Kieler Jugendplan -

drei Anträge der SPD-Fraktion 

Baumaßnahme "Regelung der Abflußverhältnisse des Wellsees"

ein neuer Antrag aufgrund der Magistratsberatung am 
01. 11. 1978 und die Stell ungnahme des RechnungsprUfungs

amtes 
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Als neuer 
Punkt 39) 

- 2 -

eine Dringlichkeitsvorlage betr. Nachwahl eines Mitgliedes 
in den Ortsbeirat Schilksee. 

FUr diese Vorlage ist zur Anerkennung der Dringlichkeit eine 
Zweidrittelmehrheit erforderl ich. Widerspruch wird ni cht er
hoben. Damit ist die Dringlichkeit anerkannt. 

~..ine weitere Änderung der Tagesordnung hat sich in der Magistratssitzung am 
01. 11. ergeben: 

~u Punkt 7 a) - Die Kleine Anfrage von Ratsherrn Rapsch betr. Zustand des 
GrundstUcks und des Gebäudes der ehemal igen Gaststätte 
11 Lug ins Land ll wurde im Magistrat ver tag t . 

Weitere Änderungen zur Tagesordnung lagen bisher nicht vor. 

Stadtrat Hag eis te i n beantragt namens der F.D.P.-Fraktion, den 
tunkt 14) - Kieler Jugendplan - zu vertagen, da die Zeit zwischen Übersen
dung und Beratung des Jugendplanes fUr eine eingehende Vorbereitung zu kurz 
war. 

Stadtrat M ö I I e r beginnt mit dem Hinweis, daß das Vertagungsrecht einer 
Fraktion zwar unbestritten ist, allerdings ist die hier vorgetragene BegrUndung 
n~r wenig überzeugend, denn der Inhal t des Jugendplanes und das Material sind 
nicht erst seit der Versendung der heute zur Beratung anstehenden Fassung be
kannt. Daher könne man dies nicht als Argument anfuhren. Sprecher bedauert 
au.ßerordentli ch, daß der Jugendplan, der den Selbstverwaltungsgremien bereits 
Seit einem Jahr zur Beratung vorl iegt, auch heute noch nicht verabschiedet wer
den kann. 

Weitere Wortmeldungen I iegen nicht vor. 

Da . . F k' mit ISt Punkt 14) der Tagesordnung auf Antrag der F.D.P.- ra tlon 
Vertagt. 

W' " . . eitere Anderungen zur Tagesordnung werden nicht vorgebracht; damit ist sie 
In d' leser Form genehmigt. 

Genehmigung der Niederschrift uber die Sitzung der Rats
versammlung am 21. September 1978 

Die Niederschrift über die Sitzung der Ratsversammlung am 21. September 1978 
hat' B . ' h h Im Uro des Stadtpräsidenten ausgelegen. Einwendungen wurden nlC t er-
oben. Damit ist die Niederschrift genehmigt. 
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4) Bürgerfragestunde 

/ 

/ 

a) Durchgangsverkehr vom und zum City-Großmarkt durch die Stadtrade 

Frau M e y e r - Tau f f man n verl iest und begründet ihre Anfrage 
(der Text der Anfrage ist dieser Niederschrift als Anlage 2 beigefügt). 

Anschi ießend beantwortet Stadtbaurat Bar tel s die Anfrage wie in 
Anlage 3 zu dieser Niederschrift wiedergegeben. 

In einer Zusatzfrage möchte Frau M e y e r - Tau f fm a n n wissen, 
wann das angesprochene Verkehrsgutachten erstellt wurde. 

Stadtbaurat Bar tel s antwortet, er könne kei n genaues Datum an
geben, das Gutachten wurde aber vorgelegt, als das Baugenehmigungs
verfahren anstand. Dari n wurde dargel egt, daß die Erweiterung nur zu 
einer geringfügigen Vergrößerung des Kunden- und Anl iegerverkehrs 
führen wird. 

Frau Me y e r - Tau f f man n hält es für etwas fraglich, daß der 
Betroffene berechtigt ist, ein Verkehrsgutachten erstellen zu lassen. 

Stadtbaurat Bar tel s erwidert, daß das Gutachten von einem Sach
verständigen erstell t wurde. 

- Kenntnis genommen -

5) Qeschäftliche Mitteilungen des Stadtpräsidenten 

- Es I iegen keine Geschäftl ichen Mitteilungen vor -

6) Qeschäftliche Mitteilungen des Magistrats und des Oberbürgermeisters 

a) Sanierung der Jugendherberge Gaarden 

- Kenntnis genommen; ein Abdruck dieser allen Mitgl iedern der Ratsver
sammlung schriftl ich vorl iegenden Geschäftl ichen Mitteilung des Jugend
amtes ist in den dieser Niederschrift vorgehefteten Sitzungsunterlagen 
enthal ten -

b) Verwendung von Zementgroßplatten 

Stadtrat L ü t gen s weist darauf hin, daß diese Geschäftliche Mittei
lung insoweit überholt ist, als das Liegenschaftsamt die Platten inzwischen 
einer Firma kostenlos zur Verfügung gestellt hat, da man meinte, die Trans
portkosten seien zu hoch. 
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- Kenntnis genommen; ein Abdruck dieser allen Mitgl iedern der Ratsversamm
I ung schriftl ich vorl iegenden Geschäftl ichen Mitteil ung des Jugendamtes 
ist in den dieser Niederschrift vorgehefteten Sitzungsunterlagen enthal ten -

c) Wahl von Herrn Rechtsanwalt und Notar Wolfgang Hochheim zum hauptamt
lichen Magistratsmitgl ied 

- Kenntnis genommen; ein Abdruck dieser allen Mitgl iederrfJer Ratsversamm
lung schriftlich vorliegenden Geschäftlichen Mitteilung des Personal amtes 
ist in den dieser Niederschrift vorgehefteten Sitzungsunterlagen enthalten -

d) Bildung von Ortsbeiräten 

Stadtrat Sau erb a u m dankt der Verwaltung dafür, daß sie fristgerecht 
eine umfangreiche Stellungnahme zum Thema Ortsbeiräte abgegeben hot. Die 
CDU-Fraktion kann den aufgezeigten Weg allerdings nicht mitgehen. Seit 
Jahren hat seine Fraktion für die Ausweitung der Ortsbeiräte gekämpft. In 
den Ortsbeiräten sollen die Bürger ortsteilbezogen zur Mitarbeit aktiviert 
werden. Das bedeutet, daß auch in gewachsenen Ortsteilen Ortsbeiräte ge
bildet und die Befugnisse der Ortsbeiräte in funktionaler Hinsicht ausgewei
tet werden müssen. Sprecher hofft, daß in den Ausschußberatungen eine ver
nUnftige Lösung gefunden wird. 

Als Vorsitzender des Sonderausschusses, in dem dieses Thema beraten wird, 
möchte Stadtrat L i P P e wissen, wie sich die CDU-Fraktion den wei
teren Verfahrensablauf vorstellt, denn es liegen Uber den Zeitablauf zwei 
si ch widersprechende Äußerungen des Kreisvorsitzenden Stadtrat Dr. Moll 
und des Fraktionsvorsitzenden Stadtrat Sauerbaum vor. Im übrigen hält er es 
für keinen guten Stil, wenn in der Öffentlichkeit über einen Verwaltungs
vorschlag "hergefallenIl wird, der noch nicht Beratungsgegenstand der Selbst
verwaltungsgremien war. Die SPD-Fraktion wird si ch selbstverständl ich nach
drUcklich für eine Ausweitung der sachlichen Befugnisse der Ortsbeiräte ein
setzen und sich bei der Bildung von Ortsbeiräten weitgehend an den ge
wachsenen Grenzen der Ortsteile orientieren. 

Stadtrat Sau erb a u m antwortet, daß der CD U-Kreisverband mit dem 
Termin Ende 1978 eine pol itische Zielsetzung geäußert hat. Gestern habe 
sich nun herausgestellt, daß dieser Termin möglicherweise nicht gehalten 
werden kann. 

- Kenntnis genommen; ein Abdruck dieser allen Mitgliedern der Ratsversamm
lung schriftlich vorliegenden Geschäftlichen Mitteilung des Hauptamtes ist 
in den dieser Niederschrift vorgehefteten Sitzungsunterlagen enthalten -
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e) Ideenwettbewerb zur Erlangung eines künstlerischen Zeichens zur Erinnerung 
an die Ereignisse im November 1918 in Kiel 

- Kenntnis genommen; ein Abdruck dieser allen Mitgl iedern der Ratsversamm
I ung schriftl ich vorl iegenden Geschäftl ichen Mittei lung des Kul turamtes 
ist in den dieser Niederschrift vorgehefteten Sitzungsunterlagen enthalten -

7) Kleine Anfragen - Fragestunde -

/ 

0) Zustand des Grundstücks und des Gebäudes der ehemal igen 
Gaststätte 11 Lug ins Landll im Rönner Weg 

- Die Behandlung dieser Anfrage wurde im Magistrat am 
01. 11. 1978 ver tag t. Die Anfrage wird somit 
in der Ratsversammlung nicht behandelt -

b) Holtenauer Kanalpackhaus 

Hierzu I iegt folgende Kleine Anfrage von Ratsherrn Schmidt-Brodersen 
(CDU) vor: 

11 Ich frage den Mag istrat: 

1. Ist auch der Magistrat der Auffassung, daß es sich bei dem 
Holtenauer Kanalpackhaus um ein erhaltenswertes Denkmal 
handel t? Wenn ja, 

2. Ist der Magistrat mit dem Landesamt für Denkmalpflege und 
der Gesellschaft fUr Kieler Stadtgeschichte der Meinung, daß 
es sich um ein Kulturdenkmal von na t ion ale r Bedeu
tung handelt und sich desha lb auch die Bundesregierung -
neben Stadt und Land - an der Finanzierung beteiligen sollte? 

3. Welche Nutzungsmöglichkeiten sieht der Magistrat fUr dieses 
historische Gebäude? 

4. Welche Ersatzmögl ichkeiten sieht der Magistrat fUr den Besitzer 
des Packhauses? 11 

- Drs. 467 -

- Drs. 481 -

Nachdem Ratsherr 5 c h m i d t - B rod e r sen seine Kleine Anfrage 
verlesen und begrUndet hat, beantwortet Stadtrat Bol zer sen diese 
im Namen des Magistrats wie in Anlage 4 zu dieser Niederschrift wiederge
geben. 

- Kenntnis genommen -

c) Schlechte Pflasterung Kreuzung Westring/Gutenbergstraße - Drs. 482 -

Hierzu I iegt folgende Kleine Anfrage von Stadtra t Hagelstein (F. D. P.) vor: 

-6-
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11 Ich frage den Magistrat: 

1 . Welche Straßenbaumaßnahmen sind an der Kreuzung Gutenberg
straße/Westri ng durchgeführt worden? 

2. Warum wurde eine Pflasterung aufgebracht, die zwei starke Höcker 
aufweist? Sind hier weitere Straßenbaumaßnahmen geplant? 

3. Ist dem Magistrat bekannt, daß diese Pflasterung eine zusätzliche 
Belästigung der Anwohner verursacht, besonders, wenn dieser Be
reich von Lastkraftwagen befahren wird? 

4. Wann wird der Magistrat Maßnahmen ergreifen, um diesen Mißstand 
zu beseitigen?" 

Nachdem Stadtrat Hag eis t ein seine Kleine Anfrage verlesen und be
gründet hat, beantwortet Stadtbaurat Bar tel s diese im Namen des 
Magistrats wie in Anlage 5 zu dieser Niederschrift wiedergegeben. 

- Kenntnis genommen -

d) Verkehrslenkung bei Straßenbaumaßnahmen - Drs. 483 -

Hierzu liegt folgende Kleine Anfrage von Ratsherrn Petersen (F.D.P.) vor: 

"Ich frage den Magistrat: 

1. Werden Straßenbaumaßnahmen in Kiel und im Kieler Umland, die 
Umleitungsmaßnahmen oder Verkehrseinschränkungen erfordern, 
koordi ni ert? 

2. Wenn Frage 1. bejaht wird, nach welchen Richtl inien erfolgt 
diese Koordination? 

3. Erfolgt eine Berechnung der Verkehrsbelastung für die Umleitungs
strecken? " 

Nachdem Ratsherr Pet er sen seine Kleine Anfrage verlesen und be-
gründet hat, beantwortet Stadtrat Qua d e diese im Namen des Magistrats 
wie in Anlage 6 zu dieser Niederschrift wiedergegeben. 

Er ergänzt, man habe nicht angenommen, daß der umgeleitete Verkehr über
wiegend die AI te Lübecker Chaussee benutzen, sondern sich auf mehrere 
Straßen verteilen würde. Die Bauarbeiten am Autobahnkreuz Kiel-West kamen 
überraschend und konnten nicht verschoben werden. 

- Kenntnis genommen -

8) ..große Anfragen - Fragestunde -

- Es I iegen keine großen Anfragen vor -
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9) Betr.: Wohnungsbau in Kiel - Drs. 468 -

Hierzu I iegt folgender Antrag der SPD-Fraktion vor: 

"1. Der Magistrat wird beauftragt, die Erschließung und verbind-
I iche Planung neuer Wohngebiete so vorzubereiten, daß ein 
Baubeginn ab 1981 möglich ist. Dabei sollen unter anderem auch 
die Baugebiete Neu-Meimersdorf und - unter der Voraussetzung 
angemessener Grunderwerbskonditionen - Suchsdorf-West ge
prUft werden. Bei den Planungen soll eine soziale Durchmischung 
und eine größtmögliche Verdichtung angestrebt werden. 

2. Der Magistrat wird beauftragt zu prUfen, ob ein Teil des fUr 
Universitätserweiterung vorgesehenen Geländes zwischen 
Johann-Fleck-Straße und Klausbrooker Weg fUr gemäßigten 
Geschoßwohnungsbau sowie fUr "Stadthaus"-Bebauung vorge
sehen werden kann. 

3. Der Magistrat wird beauftragt, fUr die Bebauung mit "Stadthaus"
Projekten citynahe Flächen und GrundstOcke festzulegen. Dabei 
soll das Gebiet im Bereich der Sudl ichen Innenstadt Vorrang haben. 

4. Der Magistrat wird beauftragt, Richtlinien fUr die Förderung von 
Maßnahmen zur HofbegrUnung nach dem Vorbild der Stadt MUnchen 
zu erarbeiten. 

5. Der Magistrat wird beauftragt, Ri chtl inien fUr die Anwendung 
des § 39 e Bundesbaugesetz zu erarbeiten (Modernisierungs- und 
Instandsetzungsgebot) • 

6. Zur Förderu ng des öffe ntl iche n Bewu ßtse ins fUr die Erha I tu ng 
gewachsener Stadtteile wird ein jährl icher Ideenwettbewerb 
(Foto-, Mal-, Film-, Aufsatzwettbewerb) fUr Mieter, SchUler, 
BUrgerinitiativen usw. ins Leben gerufen." 

Stadtrat M ö I I e r begrUndet den Antrag eingehend fUr die SPD-Fraktion. 

Stadtrat L i p p e fuhrt aus, daß die Belegungsdichte mit 2,3 rel ativ hoch 
liegt, allerdings muß man sehen, daß jährlich etwa 800 Wohnungseinheiten (WE) 
durch Abbruch oder Zusammenlegung verlorengehen. Diesem Verlust steht nur 
eine etwa gleich hohe Neubauleistung gegenUber. Mit anderen Worten, wenn 
auf diesem Sektor nichts getan wird, tritt Anfang der achtziger Jahre eine erneute 
Mangelsituation auf. Ziel der Wohnungsbaupol itik muß es auch sein, eine Ver
besserung der Wohnqual ität der alten Stadtteile zu erreichen und damit das Ge
sicht dieser Stadt zu erhalten. Bei Neubauten ist zu bedenken, daß es nicht 
Sinn städtischer Wohnungsbaupolitik sein kann, neue soziale Monostrukturen 
entstehen zu lassen. Daher wird Sprecher sich auch dafUr einsetzen, daß eine 
vernUnftige Mischung erreicht wird und nicht nur Einfamilienhäuser geplant 
werden. Da das Stadtgebiet begrenzt ist, besteht keine Veranlassung, den Grund 
und Boden zum Fenster hinauszuwerfen. Das bedeutet, daß man in Gebieten mit 
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Famil ienhe imbau zu einer mögl ichst hohen Verdichtung kommen muß. Die Größe 
hat im übrigen nichts mit der Wohnqual ität zu tun. Es wird auch darauf ankommen, 
den Neubedarf an Infrastruktur in neuen Baugebieten so gering wie mögl ich zu 
halten. Außerdem soll der Freiraum für Fußgänger, Kinder und alte Menschen so 
groß wie mögl ich zu Lasten einer Erschl ießung für den Autoverkehr gehal ten wer
den. Bei der Stadtteilerneuerung geht es darum, die Wohnungsmodernisierungs
mittel der Stadt zu konzentrieren, eine Verkehrsberuhigung zu erreichen und das 
Wohnumfel d durch Hofbegrünung und Fassadenerneuerung zu verbessern. 

Entscheidend ist, daß diesem Beschluß dann auch die entsprechenden finanziellen 
Beschl üsse im Rahmen der Haushaltsberatungen 1979 folgen. Sprecher ergänzt dann 
Ziffer 1 des Antrages dahingehend, daß auch im Bereich nördl ich des Kanals, in 
Friedrichsort, der Bau von Facharbeiterwohnungen geprüft wird. 

Stadtrat Die k e I man n beantragt namens der CD U-Fraktion Verweisung 
der Vorlage an den Bauausschuß. 

Er fragt sich, was die SPD-Fraktion mit diesem Antrag eigentl ich bezweckt. Wenn 
man den Antrag unvoreingenommen betrachtet, dann sieht es fast so aus, als sei 
bisher auf diesem Gebiet nichts getan worden. Sprecher sieht diesen Antrag als 
ein Abhaken eines Wahlversprechens der SPD an, allerdings ohne finanzielle 
Konsequenzen. Die Erschl ießung von Neu-Meimersdorf als Wohngebiet ist aber 
auch Bestandteil des Programms der CDU. Wenn hier von sozialer Monostruktur 
gesprochen wird, so muß er doch fragen, in wel cher Zeit sein Vorredner eigent
lich lebt, denn in Einfamil ienhausgebieten wohnen doch längst der Werftarbeiter 
und der Direktor nebeneinander. Sicherl ich ist es richtig, eine größtmögl iche 
Verdichtung beim Einfamil ienhausbau anzustreben, all erdings sollte das einzel ne 
Baugrundstück doch etwa 600 - 700 qm umfassen. Wenn jetzt von den Sprechern 
der SPD-Fraktion die Abwanderung Kieler Bürger bedauert wird, dann muß man 
sich doch fragen, wie es dazu gekommen ist. Zumindest seit Beginn dieses Jahr
zehntes hat die CDU-Fraktion in diesem Hause der Eigenheimpol itik das Wort ge
redet. Die SPD war aber lange Zeit entgegengesetzter Auffassung. Bei dieser 
Einstellung darf man über die Folge, nämlich die Abwanderung ins Umland, nicht 
verwundert sein und muß es sich auch gefallen lassen, daß gesagt wird, es war 
eine falsche Wohnungsbaupol itik. Teilweise sind die Aufträge dieses Antrages 
bereits in Angriff genommen (z. B. Blockentkernung, die doch wohl auch die 
Hofbegrünung einschi ießt), und die in Ziffer 5 geforderten Richtl inien sollten 
doch besser im Bauausschuß erarbeitet werden. Zu der Forderung nach weiteren 
Ideen- oder Mal wettbewerben ist zu sagen, daß es wohl kaum noch ei nen Be
reich gibt, in dem sie nicht durchgeführt werden, allerdings kommt es meistens 
nicht mehr zur Verwirkl ichung der Vorschi äge. 

Stadtrat Bai zer sen bittet, folgende Ergänzung des Antrages zu Protokoll 
zu nehmen: 

"Das Gebiet Pries/Hohenleuchte ist für eine Erschließung als Wohngebiet 
für Facharbeiter nördlich des Kanals zu überprüfen." 
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Nach Meinung von Stadtrat M ö I I e r wurde von Stadtrat Diekelmann kein 
stichhai tiges Argument für den Verweisungsantrag vorgetragen. Jeder Antrag 
der Ratsversammlung, der die Verwal tung beauftragt, geht selbstverständl ich durch die zu
ständigen Fachausschüsse, in diesem Fall durch den Ausschuß für Entwicklungsplanung, 
den Bauausschuß und den Wohnungsausschuß. Er bittet, im 1 • Satz des Absatzes 3 des 
Antrages das Wort 11 festzulegen" durch 11 zu untersuchen" zu ersetzen. 

Seine Fraktion steht dazu, daß ihre bisherige Wohnungsbaupol itik richtig war, denn 
in der Vergangenheit ging es darum, den Bedarf an Wohnungen durch verstärkten 
Geschoßwohnungsbau zu decken. Allerdings dUrfe man jetzt nicht den Eindruck er
wecken, als se i ausschi ießI ich nur Geschoßwohnungsbau betrieben worden. Aber 
auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist der Geschoßwohnu ngsbau genauso wichtig 
wie in der Vergangenheit. 

Stadtrat Sau erb a u m bemerkt, sein Vorredner habe sich mit seinen Äußerungen 
in einen Widerspruch verstrickt. Auf der einen Seite beklagt die SPD-Fraktion näm
lich die Abwanderung und meint, man könnte sie nur dadurch eingrenzen, daß man 
den Interessen der Bürger nach mehr Eigenheimen nachkommt, andererseits wird be
hauptet, die bisherige Wohnungsbaupol itik sei ohne Fehler gewesen. Es war doch aber 
die CDU-Fraktion, die in der Vergangenheit immer wieder gezielte Einzelanträge 
gestellt hat, die aber zu einem großen Teil von der SPD-Mehrheit abgelehnt wurden. 
Mit diesem Antrag will die SPD ihr schlechtes Gewissen überlappen, was ihr aber 
nicht gelingt. Seine Fraktion wird ihre Anträge dann stellen, wenn sie entschei
dungsreif sind, nämlich bei den Haushaltsberatungen. Aus diesem Grunde wurde 
auch die Verweisung an den Bauausschuß beantragt. 

Stadtrat L i P P e empfindet es doch als sehr merkwürdig, wenn die CDU-Fraktion 
einerseits behauptet, der Antrag bringe keinen Schritt weiter, andererseits aber 
wortreich eine Verweisung an die AusschUsse begründet. Eigentl ich müßte man den 
Antrag dann doch konsequenterweise ablehnen. Im übrigen wäre etwas mehr Sach
verstand bei der CDU-Fraktion zu begrüßen. Stadtrat Diekelmann sind offensicht-
I ich nicht einmal die Unterschiede zwischen Blockentkernung und HofbegrUnung klar . 
Sprecher ist stolz darauf, daß es die Sozialdemokraten waren, die es durch ihre 
Wohnungsbaupol itik geschafft haben, die katastrophale Wohnungsnot in Kiel abzu
bauen. Wie hätte dieses Ziel wohl erreicht werden können, wenn die von der CDU
Fraktion vertretene Eigenheimpol itik früher real isiert worden wäre. 

Weitere Wortmeldungen I iegen nicht vor. 

~adtpräsident J 0 ha n n i n g läßt zunächst über den Antrag der CDU-Fraktion 
~f überweisung an den Bauausschuß abstimmen: 

~schluß: Der Antrag wird mit Stimmenmehrheit a b gel e h n t 

~nschl ießend stellt er die Drucksache 468 einschi ießI ich der Ergänzung zu Ziffer 
~d der Änderung zu Ziffer 3 zur Abstimmung: 

!eschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht mit Stimmenmehrheit ohne 
Gegenstimme bei Stimmenthaltung der CDU
Fraktion. 
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Wahl von Mitgl iedern und Vertretern in den 
Uml egu ngsausschu ß 

Berichterstatter: Stadtpräsident Johanning 

Antrag: Der Umlegungsausschuß wird wie folgt besetzt: 

Mitgl ieder: Stellv. Mitgl ieder: 

- Drs. 469 -

1. Ratsherr Heinz-Karl H eil i g , 
Düvelsbeker Weg 34, 2300 Kiel 1 

Ratsherr Karl-Heinz Z i m m er, 
Hansahöhe 3, 2300 Kiel 14 

Vorsitzender, muß die Befähigung 
zum Richteramt oder zum höheren 
Verwal tungsdienst haben. 

muß gleiche Befähigung wie 
der Vorsitzende haben. 

2. Heinz K end z i 0 r r a , 
Am Wohld 13, 2300 Kiel 1 

Friedrich-Wilhelm Kom p , 
Jütlandring 63, 2300 Kiel 1 

Mitgl ied muß die Befähigung zum 
höheren vermessungstechnischen 
Verwaltungsdienst haben. 

3. Werner Klo u t h , 
Dänische Str. 3/5, 2300 Kiel 

muß gleiche Befähigung wie 
das Mitgl ied haben. 

Herr Mal i n 0 w ski , 
Dänische Str. 40, 2300 Kiel 

Mitgl ied muß sachverständig fUr die 
Bewertung von Grundstücken sein; 
darf nicht der Ratsversammlung oder 
der Stadtverwaltung angehören. 

muß gleiche Voraussetzungen wie 
das Mitglied erfüllen. 

4. Ratsherr Holger L U t h , 
Wohldkoppel 10, 2300 Kiel 14 

5. Rol f T h u m m , 
Kappel ner Str. 8, 2300 Kiel 

~eschluß: Nach Antrag 

Ratsherr Timm Pet e r s , 
Königsweg 105, 2300 Kiel 

Fre imut Q u e d n a u , 
Woll iner Weg 4, 2300 Kiel 

- Der Beschluß ergeht einstimmig -

11) Betr.: Wahl von Mitgliedern für den Vorstand der 
Stiftung 11 Jugend in Kiel" 

~erichterstatter: Stadtrat LUtgens 

~ntrag: In den Vorstand der Stiftung 11 Jugend in Kiel" werden 
folgende Mitgl ieder gewähl t: 

1 • Oberbürgermeister GUnther Ban t zer 
2. Stadtpräsident Rolf J 0 h a n n i n g 

- Drs. 470 -

3. Volker P I a t h, Charles-Ross-Ring 130, 2300 Kiel 1 
4. Konsul Anton W i I I e r 
5. Stadtrat GUnter L ü t gen s 
6. Hartmut S t ein e r t, Waitzstraße 76, 2300 Kiel 1 
7. Pastor Adol f P I a t h 
8. Rol f G a I I i n a t 
9. Bernhard Z u b e 
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Beschluß: Nach Antrag 
- Der Beschluß ergeht einstimmig -

12) Betr.: Standort für überbetriebl iche Ausbildungsstätten 

Beri chterstatter: Stadtschul rat Dr. Lohmann 

Antrag: Unter Aufhebung des Beschlusses der Ratsversammlung vom 
16.02. 1978 insoweit, als er den Standort Gaarden für 
die überbetriebl ichen Ausbildungsstätten für die Bauberufe 
zusammen mit den Berufsschulklassen für die Berufsfelder 
Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumge
staltung bestimmte, werden diese Einrichtungen am Steen
beker Weg errichtet. Die Mögl ichkeit der Ausweitung ist 
sicherzustellen. 

- Der vorstehende Antrag wurde zu Beginn der Sitzung auf den Tisch gel egt -

Stadtschul rat Dr. Loh man n begründet die Vorlage. 

- Drs. 471 -

Ratsherr Z i m m e r beginnt mit dem Hinweis, man habe sich ja langsam 
daran gewöhnt, daß die SPD-Fraktion Beschlüsse der letzten Legislaturperiode 
aufhebt, die gegen ihre Stimmen gefaßt wurden, neu ist bei dieser Vorlage, 
daß ein Beschluß aufgehoben werden soll, dem die SPD-Fraktion seinerzeit 
ausdrück I ich zugestimmt hat. Seit Jahren investiert die Stadt erheb I iche Mittel 
für die berufliche Bildung. Im Zuge dessen wurde noch im Juni d. J. der Be
schluß gefaßt, Mittel für die Errichtung der überbetrieblichen Ausbildungs
stätten am Berufsschulzentrum Gaarden bereitzustellen. Diesem Beschluß hat 
auch die SPD-Fraktion zugestimmt. Plötzl ich aber steht die SPD nicht mehr 
hinter dieser Entscheidung und stell t Koll isionen mit den Kleingärten fest. Die 
Kleingärten haben auch für die CDU-Fraktion große Bedeutung, allerdings 
hätte man etwaige Koll isionen doch bereits im Januar, als diese Angelegenheit 
ak tuell wurde, feststell en müssen. 

Die Politiker befinden sich bei ihren Entscheidungen häufig in der Situation, 
zwischen verschiedenen Belangen abwägen zu müssen. In diesem Fall haben 
die Belange der beruflichen Bildung ausgesprochene Priorität, zumal für die 
Kleingärten in zumutbarer Entfernung Ersatzgelände zur Verfügung steht. Daher 
liegt für seine Fraktion kein Grund vor, von dem bestehenden Beschluß, als Stand
ort Gaarden zu wählen, abzuweichen. Es ist doch unsinnig, den Standort Gaarden 
wegen des Eingriffs in die Natur abzulehnen, dafür aber dann einen Standort 
(nämlich Steenbek) zu beschließen, bei dem der Eingriff in die Natur noch größer 
ist. Sofern die SPD-Fraktion ihre Meinung nicht doch noch ändern wird, wird 
man später vor einem Scherbenhaufen stehen. Die SPD trägt die pol itische Ver
antwortung für das entstandene Wirrwarr, durch das die Gefahr auftritt, daß 
das Ausbildungszentrum für Kiel verlorengeht. Gegenüber dem beschlossenen 
Standort Gaarden gibt es keine überzeugende Alternative. Die CDU-Fraktion 
ist allerdings bereit, den seinerzeitigen Beschluß wie folgt zu modifizieren und 
etwaige damit verbundene topographische Schwierigkeiten hinzunehmen: 
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IIHinter Satz 1 der Ziffer 3 des Beschlusses der Ratsversamm
I ung vom 16. 02. 1978 wird folgender zusätzl icher Satz 
ei ngefügt: 

Es ist so zu planen, daß entsprechend des Modells C des 
Stadtplanungsamtes vom 02.10.1978 Kleingärten der 
Kategorie A nicht in Anspruch genommen werden müssen. 11 

Stadtrat Hag eis t ein erklärt, daß die F.D.P.-Fraktion keinen ein
leuchtenden Grund sieht, von dem bestehenden Beschluß abzuweichen. Der 
von der SPD-Fraktion favorisierte Standort Steenbek ist erhebl ich schlechter 
als der Standort Gaarden. Diese Auffassung ist nicht zuletzt aufgrund der 
Uberzeugenden Darlegungen des Stadtbaurates im Magistrat bezüglich der 
stadtplanerischen und umweltpol itischen Aspekte gefestigt worden. Seine 
Fraktion befürchtet, daß durch diese Standortentscheidung ei n zusätzl icher 
umweltgefährdender Einfluß auf diesen Stadtteil zukommt. 

Es ist ein Skandal, wie den Kleingärtnern in dieser Angelegenheit mitgespielt 
wurde. Seines Erachtens hätte auch fUr den Standort Gaarden durchaus eine 
Lösung gefunden werden können, z. B. durch Bereitstellung von Ersatzgärten 
und eine großzUg ige Abfindungsregel ung. Die Kosten hierfür wären sicherl ich 
nicht so hoch,wie die für den neuen Standort Steenbek zu erwartenden. 

Sprecher erklärt sodann, daß er im Rahmen des Pairings nicht bei der Abstimmung 
mitwirken wird, um es nicht durch die Abwesenheit eines SPD-Mitgl iedes zu 
einer Zufallsmehrheit kommen zu lassen. 

Stadtbaurat Bar tel s fühlt sich verpflichtet, seine Bedenken gegen den 
Standort Steenbek auch hier in der Ratsversamml ung vorzutragen. Nach seinem 
Eindruck wurden bei den Überlegungen die Ziele des Kreisentwicklungsplanes 
außer acht gelassen. Bei dem Gebiet in Steenbek handelt es sich um die größte 
zusammenhängende Grünfläche sUdl ich des Kanals. Diese weitgehend unange
tastete Landschaftszone wird durch die geplante Maßnahme beeinträchtigt, 
denn in der Endphase wird möglicherweise ein Gebiet von 10 - 12 ha benötigt. 
Der Landschaftseingriff I iegt bei diesem Standort wesentl ich höher als beim 
Standort Gaarden. Wenn heute nach Antrag beschlossen wird, dann muß man 
sich darUber im klaren sein, daß hierdurch Folgen auftreten, die irreparabel 
sind. Bei dem Gebiet in Steenbek handelt es sich um ein Kapital, das im 
Konkurrenzkampf mit anderen Städten zunehmend wertvoller wird. Der Stand
ort Steenbek käme fUr ihn erst an einer der hinteren Stellen in Frage, dagegen 
sieht er den ursprUng I ichen Standort Gaarden oder aber den Standort Westring 
als gangbaren Weg an. 

Ratsherr R ö n n e fa h r t kritisiert, daß von der Bauverwal tung eigentl ich 
immer nur dargelegt wurde, was nicht real isierbar ist. Mit diesen Vorgaben 
mUßte sich dann der Schul ausschuß auseinandersetzen. Erst bei einer Ortsbe
sichtigung im Sommer wurde klar, daß und in welchem Umfang Kleingärten 
der Kategorien A und C in Gaarden in Anspruch genommen werden mUßten. 
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Man kann aber auf der einen Seite den Bürgern nicht zusagen, daß bestimmte 
GClrten auf IClngere Zeit bestehen bleiben und dann andererseits gerade diese 
GClrten beanspruchen. Nach Auffassung der SPD-Fraktion plant das Baudezernat 
über die Wünsche und Bedürfnisse der Bürger hinweg. In einer demokratischen 
Verwaltung muß man auch die Bevölkerung zu Wort kommen lassen. Seine 
Fraktion hat sich nach reiflicher Überlegung für den Standort Steenbek entschie
den. Er bittet das Baudezernat , jetzt nicht weiterhin dem Standort Gaarden 
nachzuhClngen, sondern zum neuen Standort positiv zu erklClren, was mögl ich ist. 
Es handel t sich hierbei um eine pol itische Entscheidung, die seine Fraktion zu 
tragen bereit ist. 

Stadtschul rat Dr. Loh man n geht davon aus, daß wohl jeder die Ursprungs
lösung als funktionellste Lösung ansieht. Allerdings kann er nicht einsehen, daß 
jetzt von der anderen Seite nur noch die Umplanungslösung (die sogenannte 
C-Lösung) vertreten wird, denn sie birgt nicht nur eine umfangreiche Verschlech
terung, sondern bedeutet auch einen Landschaftseingriff . Daher kClme nur die 
Ursprungslösung oder aber ein völl ig neuer Standort in Frage. Sprecher war 
schon seit jeher der Meinung, daß Kiel einen dritten Standort für Oberstufe und 
berufliche Schule benötigt. Bisher hat er seine Vorstellungen hierzu nicht durch
gesetzt, weil er meinte, daß eine Entscheidung hierüber erst dann getroffen 
werden sollte, wenn das zweite Berufsschulzentrum fertiggestellt ist. Auch die
jenigen Schulleiter, die sich seinerzeit gegen einen dritten Standort ausge
sprochen haben, haben sich inzwischen eindeutig dazu bekannt, daß ein drittes 
Zentrum notwendig ist. Daher ist es eine sinnvolle Entscheidung, die überbe
trieblichen AusbildungsstCltten dort anzusiedeln, wo die spCltere Errichtung eines 
dritten Berufsschul zentrums mögl ich ist. Der vom Mag istrat beschlossene Stand
ort Steenbek eröffnet hierfür die besten Perspektiven. Es handelt sich um eine 
voll zu ak zeptierende Lösung. 

Stadtrat M ö I I e r meint, man soll te in der Diskussion nicht die Geme in
samkeiten übersehen. Verwal tung und Ratsversammlung sind sich darüber einig, 
daß die AusbildungsstCltten in Kiel errichtet werden sollen. Daran, daß erst 
heute, Ende 1978, über dieses Thema entschieden wird, trClgt nicht die Stadt 
die Schuld, sondern die zukünftigen TrClger. Seine Fraktion hCltte es begrüßt, 
wenn die Entscheidung beim Baugewerbeverband bereits vor zwei Jahren ge
troffen worden wClre. 

Einigkeit besteht sicherl ich auch darüber, daß es für die Ausbildungsst/jtten 
keinen probl emlosen Standort gibt. Allerdings hClI t Sprecher es für inkonsequent, 
daß die CDU-Fraktion nicht - wie die Verwaltung - die Realisierung des alten 
Standortes anstrebt. Gegen diese Ursprungsplanung spricht aber die BeeintrClch
tigung der Landschaft, die seines Erachtens der CDU-Fraktion sicherl ich auch 
nicht von vornherein klar war. Seine Fraktion hat sich der Diskussion mit der 
Öffentlichkeit gestellt und ist zu der Überzeugung gelangt, daß wegen der zu 
erwartenden EinsprUche - nicht nur der KleingClrtner - fragl ich ist, ob die 
Maßnahme zeitgerecht real isiert werden kann. Auch bei einer Umplanung 
wClre die Gefahr der Einsprüche gegeben. Es geht jetzt doch darum, einen 
Standort zu planen, der zukunftsorientiert ist. Die SPD-Fraktion will aber 
mit der Standortentscheidung Steenbek in keinem Fall ein PrCljudiz für ein 
drittes Berufsschulzentrum schaffen, aber sie will den Weg der Erweiterungs-
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mögl ichkeit offenhai ten. Die Vorgaben sieht se ine Fraktion beim Standort 
Steenbek am besten verwirklicht. Beim Standort Westring hätte man dagegen 
das ganze Kleingartengebiet angreifen mUssen . FUr die Entscheidung seiner 
Fraktion sind nicht nur die Interessen der KI eingärtner maßgebl ich gewesen, 
sondern Uberwiegend andere GrUnde. Nicht dieses Ausbildungszentrum, son
dern der geplante Bau der Autobahn bedeutet einen großen Eingriff in die Land
schaft im Gebiet Steenbek. Es sollte aber mögl ich sein, die durch den Sport
platz des Ernst-Barlach-Gymnasiums nötigen Abhol zungen wieder aufzuforsten. 
Seine Fraktion sieht auch die Möglichkeit, daß die Holstein-Anlagen, die 
Kleingärten und das Ausbildungszentrum nebeneinander bestehen können. Sie 
sieht Steenbek letztl ich als den problemlosesten Standort zur mögl ichst schnellen 
Real isierung dieses Vorhabens in Kiel an. 

OberbUrgermeister Ban t zer sieht sich durch den Beitrag von Ratsherrn 
Rönnefahrt gezwungen, sich vor die Mitarbe iter der Verwaltung zu stellen. 
Man könne der Verwal tung nicht vorwerfen, Uber den Kopf der Sei bstverwal
tung hinweg etwas gemacht zu haben. Die Bauverwaltung habe versucht, die 
Vorstell ungen zu real isieren und dabei darauf hingewiesen, daß man KI eingär
ten der Kategorie A in Anspruch nehmen mUßte. Auch bei den weiteren Unter
suchungen habe man nie gesagt, sie sind nicht zu realisieren, sondern nur dar
gelegt, wo und welche Bedenken bestehen. Er merkt an, er habe sich nicht zu 
Wort gemeldet, um nun fUr den Standort Westring zu sprechen, denn es ist 
nicht seine Art, dies nach einer anderslautenden Magistratsentscheidung zu tun. 

Ratsherr L U t h meint, daß bei der Diskussion ein Argument nicht ausreichend 
berücksichtigt wurde, nämlich die 600 Wohneinheiten, die vor 10 Jahren parallel 
zu dem fUr das Ausbildungszentrum zunächst vorgesehenen Standort in Gaarden 
gebaut wurden. Wenn heute bei einem anderen Tagesordnungspunkt Uber die Ver
besserung des Wohnumfeldes gesprochen wurde, so muß er hier davor warnen, 
diese in der Nähe von Kleingärten gelegenen Wohnungen zu beeinträchtigen, 
denn gerade die vorgesehenen Berufsfelder des Ausbildungszentrums fUhren zu 
Beeinträchtigungen der Anl ieger. 

Auf den Zwischenruf von Ratsherrn Z i m m er, ob diese Dinge nicht bereits 
Anfang des Jahres hätten berUcksichtigt werden können, erwidert Ratsherr 
L U t h, zu diesem Zeitpunkt sei noch nicht bekanntgewesen, daß in derartigem 
Umfang A-Gärten beeinträchtigt werden wUrden und dadurch ein weiteres Heran
rücken an die Wohnbebauung notwendig sein würde. 

Ratsherrin Sie ver s möchte wissen, ob Sprecher sicher ist, daß der Orts
teil Projensdorf die Sportanlagen und das Ausbildungszentrum verkraften kann. 

Ratsherr L U t h antwortet, es gibt nur einen Standort, bei dem derartige Be
einträchtigungen nicht auftreten, und das wäre Elmschenhagen. 

Zu den Ausführungen von Stadtrat Möller merkt Stadtbaurat Bar tel san, 
daß ein Nebeneinander der Holstein-Sportanlagen und des Ausbildungszentrums 
Zwar zeichnerisch dargestell t wurde, allerdings handel t es sich dabei ausschi ießI ich 
Um einen Flächennachweis, der keinerlei Anspruch auf Qual ittlt hat. Dieses 
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Mißverständnis, daß das zeichnerisch Darstellbare auch für durchführbar ange
sehen wird, tritt immer wieder bei denjenigen, die die Entscheidung zu treffen 
haben, auf. Wenn durch das Gebiet Steenbek die Autobahn gebaut werden soll, 
dann besteht um so mehr Veranlassung, das restliche Gebiet zu erhalten. Ab
schi ießend weist Sprecher auf den Zeitdruck hin, unter dem meistens derartige 
PI äne aufgestellt werden müssen. Entscheidend ist, daß die Beschl üsse über die 
Bauplanung und die Standortuntersuchungen parall el laufen. 

Stadtrat M ö I I erbaut darauf, daß von der Verwaltung bessere Pläne vor
gelegt werden als die bisherigen in diesem Fall. 

Stadtrat Sau erb a u m beantragt namens der CDU-Fraktion namentl iche 
Abstimmung • 

Stadtrat M ö I I er meint, daß in der Sache zwei Alternativen vorliegen, 
über die auch entsprechend abgestimmt werden sollte. Offensichtlich will sich 
hier aber die CDU-Fraktion vor der Entscheidung drücken. 

Oberbürgermeister Ban t zer widerspricht dieser Auffassung. Es I iegt ein 
Antrag vor, den der Magistrat mit Mehrheit beschlossen hat und über den abzu
stimmen ist. Sofern dieser Antrag abgel ehnt wird, bleibt der Standort Gaarden. 
Hierzu hat die CD U-Fraktion einen Abänderungsantrag angekündigt. Wer jetzt 
mit 11 neinll stimmt, stimmt damit für den Standort Gaarden. 

Danach läßt Stadtpräsident J 0 ha n n i n g namentl ich über die neue Druck
sache 471 abstimmen: 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht mit 24 zu 23 Stimmen 

Die vom Schriftführer geführte Liste der namentl ichen Abstimmung ist dieser 
/ Niederschrift als Anlage 6 beigefügt. 

Da die neue Drucksache 471 eine Mehrheit erhalten hat, ist über den Antrag 
der CD U-Fraktion zum Standort Gaarden nicht abzustimmen. 

Anschließend wird die Sitzung von 17.40 Uhr bis 17.55 Uhr zu einer Pause 
unterbrochen. 

13) Betr.: Kurse der Volkshochschule zur Vorbereitung 
von Hauptschülern auf den Realschulabschl uß 

.!!,erichterstatter: Stadtschulrat Dr. Lohmann 

- Drs. 462 -

~ntrag: 1. Die Volkshochschule bietet Kieler HauptschUlern Kurse an, 
die auf die Realschulabschlußprüfung vorbereiten . 

2. Dem eigentlichen Realschulabschlußkurs geht ein einjähriger 
Vorbereitungskurs parallel zum 9. Schul jahr voraus. Ihm 
folgt ein einjähriger Vollzeitkurs. 
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3. Vorbereitungs- und Vollzeitkurs sind für die Teilnehmer 
kostenfrei . 

4. Zum Schul jahr 1978/79 beginnt ein dreizügiger Vorbe
reitungskurs für die Hauptschüler des Bildungszentrums 
Mettenhof • 

5. Im Vorbereitungskurs können bis zur Hälfte und im Voll
zeitkurs bis zu einem Drittel der Gesamtzahl der Unter
richtsstunden im team-teaching erteilt werden. 

6. Die Kurskosten im Haushaltsjahr 1978 werden im Rahmen der 
durch den Haushai tsplan bereitgestell ten Mittel finanziert. 
Die im Jahre 1979 erforderlichen Mittel sind über den Haus
haltsplan bereitzustellen. 

Ratsherr Z i m m e r erklärt für die CDU-Fraktion, daß sie diesem Antrag nicht 
zustimmen wird. Bei der Volkshochschule (VHS) handelt es sich um ein Institut 
der Erwachsenenbildung und der außerschulischen Bildung, beide Voraussetzungen 
sind aber bei diesem Antrag nicht erfüllt. Außerdem soll die VHS ein offenes Ange
bot an alle Interessenten bieten, hier aber handelt es sich nur um ein regional 
sehr begrenztes Angebot. Der Stadtschulrat hat sehr pfiffig einen Weg gesucht, 
seine Vorstell ungen, wo das 10. Schul jahr errichtet werden soll, durchzusetzen, 
diesen Weg wird die CDU-Fraktion wegen ihrer abweichenden Auffassung hierzu 
aber nicht mitgehen. Es handelt sich unstrittig um eine Schulangelegenheit, für 
die das Land zuständig ist und zu zahlen hat. Aber selbst wenn die Stadt zur Er
füllung dieser Aufgabe verpfl ichtet wäre, wäre die Real isierung nicht mögl ich, 
da die knappen Mittel gerade für die notwendigsten Aufgaben ausreichen. Man 
könnte dem Antrag zwar zustimmen, wenn ein unabweisbarer Bedarf vorhanden 
wäre, aber gerade das Gegenteil ist der Fall • 

Stadtschulrat Dr. Loh man n hat die VHS in Kiel nie allein als Erwachsenen
bildungsstätte angesehen, sondern immer auch als außerschul isches Angebot. Aus
baukurse sind auch bisher schon angeboten worden, und es hat auch früher bereits 
ganz bewußte Zielgruppenarbeit mit einem geschlossenen Angebot gegeben, z. B. 
für die Justizvoll zugsanstal t. Im übrigen habe die CDU-Fraktion doch auch dem 
Antrag zugestimmt, daß an der VHS entsprechend der Nachfrage Hauptschul- und 
Realschulabschlußkurse angeboten werden, und es ist doch allen bekannt, daß die 
meisten Teilnehmer aus diesen Kursen gerade erst von der Schule abgegangen 
sind. Mit dieser Maßnahme soll jetzt nur versucht werden, den Schulabschluß 
sechs Monate früher zu ermögi ichen. Dieser Vorschlag soll eine notwendige Ver
besserung für die Hauptschulabgänger bringen. Sprecher versteht nicht, weshalb 
die CDU-Fraktion anderen Anträgen für diesen Bereich zugestimmt hat und ge
rade diesen ablehnen will . 

Nach Meinung von Ratsherrn R ö n n e fa h r t müsse man auch einmal etwas 
Neues machen. Die Erfolgsquoten haben gezeigt, daß sich die Angebote für die 
Erlangung eines zusätzl ichen Schulabschlusses bewährt haben, und man muß 
doch wohl nicht erst alt werden, ehe man an der VHS den Abschluß einer weiter
führenden Schule erlangen kann. Da der Bedarf auf diesem Gebiet sicherl ich 
recht groß ist, bittet er, dem Antrag zuzustimmen. 
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Ratsherr Z i m m e r erwidert, daß der gemeinsame Antrag, in Kiel eine 
Abendhauptschule einzurichten, vom Land leider abgelehnt wurde. Für die
sen Bereich (Hauptschulabschluß) besteht mit Sicherheit noch ein Bedarf, 
anders sieht es aber mit dem nachträglichen Realschulabschluß aus, hierfür 
gibt es ausrei chende Angebote. 

Ratsherrin W i t t führt aus, daß dieser Antrag, selbst wenn man ihm positiv 
gegenübersteht, doch einige seltsame Dinge enthält. Ein Beispiel ist der Unter
ric ht im team-teaching, den sie für unsinnig hält. Wenn man etwas erreichen 
will, dann muß man die Gruppen verkleinern. Unverständlich ist ihr auch, 
weshalb zur Erlangung des Realschulabschlusses mehr Hauptschullehrer als 
Realschullehrer eingesetzt werden, ein zumindest umgekehrtes Verhältnis wäre 
doch wohl sinnvoller. Abgesehen davon hält sie es für unzulässig, daß sich 
dieses Angebot nur an Hauptschüler des Bildungszentrums Mettenhof richtet. 
Die Maßnahme müßte zumindest für alle Mettenhofer Hauptschüler geöffnet 
werden. Wenn die SPD-Fraktion diesen Antrag unbedingt realisieren will, 
sollte sie diese Argumente einmal überdenken. 

Weitere Wortmeldungen I iegen nicht vor. 

Beschluß: Nach Antrag 

- Der Beschluß ergeht mit Stimmenmehrheit -

14) Betr.: Kiel er Jugendplan 

- Diese Vorlage wurde bei der Beratung der Tagesordnung auf Antrag der 
F. D. P . -Fraktion ver tag t -

15) Betr.: Erhebung von Bei trägen gem. § 8 KAG für den 
Ausbau und Umbau des Marktes 

~erichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Antrag: a) Die anl iegende Satzung über Beiträge zu den Kosten 
des Aus- und Umbaues des Marktes wird beschlossen. 

b) Gem. § 4 (3) der Satzung der Stadt Kiel über die Er
hebung von Beiträgen für den Ausbau und Umbau von 
vorhandenen Straßen, Wegen und Plätzen vom 
02. November 1977 werden 50 % der Kosten für die 
Pflasterung und Bel euchtung auf die Be itragspfl ichtigen 
umgelegt. 

Nach § 14 (2) der gleichen Satzung wird der Anteil des 
beitragsfäh igen Aufwandes für die besondere Gestal tung 
des Marktes, wie Mauern, BlumenkUbel, Anpflanzungen 
usw., von 50 auf 25 % ermäßigt. 

- Drs. 463 -

- Drs. 367 -
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Ratsherr H eil i g stellt namens der CDU-Fraktion folgenden Änderungsantrag: 

IIFür die CDU-Ratsherrenfraktion beantrage ich, die Vorlage des 
Magistrats vom 24. 10. 1978 wie folgt zu ändern: 

a) (bleibt unveränder) 

b) (I) Nach § 14 (2) der Satzung der Stadt Kiel über die Erhebung von 
Beiträgen für den Ausbau und Umbau von vorhandenen Straßen, 
Wegen und PI ätzen vom 02. November 1977 wird der Anteil des 
beitragsfähigen Aufwandes für die Pflasterung und Beleuchtung von 
50 % auf 40 % ermäßigt. 

(11) Nach derselben Vorschrift wird auf eine Umlegung des Anteils 
des beitragsfähigen Aufwandes für die besondere Gestal tung des 
Marktes, wie Mauern, Blumenkübel, Anpflanzungen usw., 
verzichtet. 11 

Er führt aus, daß die Frage, ob die Kosten für derartige Fußgängerzonen teil
weise auf die Anl ieger umgelegt werden können, mehr als strittig ist . Die 
Satzung der Stadt Kiel geht bei Fußgängerzonen von einem beitragsfähigen 
Aufwand von 50 % aus. Aus einer Geschäftlichen Mitteilung des Bauverwal
tungsamtes geht hervor, daß alle Fraktionen in diesem Fall eine geringere Be
lastung wünschen. Zur Real isierung dieses Wunsches ist es aber nicht gekommen. 
Die im Antrag genannten Sätze von 50 % und 25 % sind in jedem Fall zu hoch. 
Das Bauverwal tungsamt hat schon im Jul i d. J . durchgerechnet, daß man bei 
Realisierung der Vorstellungen der CDU-Fraktion etwa auf den Betrag kommt, 
der seinerzeit den Anl iegern als ungefährer Kostenanteil genannt wurde. 

Ratsherr L ü t h beantragt für die SPD-Fraktion Vertagung. Er bedauert, daß 
dieser Antrag der CD U-Fraktion nicht bereits im Bauausschuß eingebracht wurde. 

Stadtbaurat Bar tel s weist darauf hin, daß wegen der Verjährungsfrist 
in der nächsten Sitzung in jedem Fall eine Entscheidung getroffen werden muß. 

-Vertagt-
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Baumaßnahme "Regelung der Abflußverhältnisse 
des Weil sees" 

Berichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Antrag: 1. Der Gesamtkostenanschlag wird neu auf 3.540.000 DM 
gegenüber bisher 2.540 .000 DM festgesetzt. 

2. Die Gesamtfinanzierung wird wie folgt festgesetzt: 

- Drs. 448 -

Ausgaben Einnahmen 
DM vom Land vom Bund 

DM DM 

1977 40.000 

1978 1 .300.000 433.000 433.000 

1979 1.200.000 400.000 400.000 

1980 1.000.000 333.000 333.000 

3. Die Maßnahme wird 1979 mit ihrer Finanzierung in den Haushai t 
übernommen. Der Restbedarf wird in der mittelfristigen Finanz-

Beschluß: 

17) Betr.: 

planung veranschlagt. 

Nach Antrag 
- Der Beschl uß ergeht einstimmig -

Haushai tsstell e 58.000.9350 - Fahrzeuge und 
sonstige Transportmittel; 
hier: Genehmigung einer Eilentscheidung des 

Oberbürgerme isters 

Beri chterstatter: Oberbürgerme ister Bantzer/Stadtbaurat Bartel s 

Antrag: Folgende Entscheidung des Oberbürgermeisters wird 
genehmigt: Be i der Haushai tsstell e 58.000.9350 wird 
gemäß § 82 GO einer Uberplanmäßigen Ausgabe bis zur 
Höhe von 18.000,-- DM zugestimmt. 

!eschluß: 

Die Maßnahme ist für den ersten Nachtragshaushalts-
pi an 1978 angemeldet und in den Kämmereientwurf auf
genommen worden. Die Deckung der Ausgabe wird im 
Rahmen des ersten Nachtragshaushai tspl anes 1978 gewähr
I eistet werden. 

Nach Antrag 
- Der Beschluß ergeht einstimmig -

- Drs. 433 -
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Umsetzen einer Baracke von Kiel-Weil see 
nach 5uchsdorf 

- Drs. 434 -

Ber i chterstatter: Oberbürgerme ister Bantzer /5 tadtbaurat Bartel s 

Antrag: Folgende Entscheidung des Oberbürgermeisters gemäß 
§ 82 GO wird genehmigt: 

Beschluß: 

19) Betr.: -

Bei der neu einzurichtenden Haushaltsstelle 58.804.941 
- Umsetzen einer Baracke von Kiel-Wellsee nach 5uchsdorf -
wird gem. § 82 GO einer außerplanmäßigen Ausgabe bis zur 
Höhe von 

70.000 DM 

zugestimmt. 

Die Ausgabe wird wie folgt gedeckt: 

Mehreinnahmen bei der Haushai tsstelle 
58. 1500 - Zahl ungen für Beschädigungen 
an Bäumen und Grünanl agen -

Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 
591. 130 - Einnahmen aus Verkauf von 
Wild aus den Gehegen -

Einsparungen bei der Haushaltsstelle 
58.010 .940 - Neubau der Gärtneru nter
kunft Projensdorf -

Ei nsparungen bei der Haushai tsstell e 
58.023.9353 - Inventar für die Gärt
nerunterkunft 5chilksee -

Nach Antrag 
- Der Beschl uß ergeht einstimmig -

Beschaffung ei nes Mähgerätes 
- Überplanmäßige Ausgabe gem. § 82 GO -

36.113 DM 

15 .000 DM 

10.043 DM 

8.844 DM. 

- Drs. 435 -

Ber i chterstatter: 5 tadtbaurat Bartel s 

~ntra9: Der Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe 

~schluß: 

in Höhe von 5.300,-- DM bei der Haushalts
steile 591.000.9352 - Technische Arbeitsgeräte 
und Werkzeuge - wird gem. § 82 (1) GO zuge
stimmt. 

Die Mehrausgabe wird gedeckt durch Mehrein
nahmen bei der Haushai tsstelle 591 . 130 - Einnahme 

aus dem Verkauf von Wild aus den Gehegen -. 

Die Zweckbindung dieser Einnahmen wird insoweit 
aufgehoben. 

Nach Antrag 
- Der Beschluß ergeht einstimmig -
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20) Betr.: Änderung von Entgel ten im Friedhofswesen 

Beri chterstatter: Stadtbaurat Bartel s 

Antrag: Dem anl iegenden 6. Nachtrag zur Entgel tsordnung 
fUr die städtischen Friedhöfe in Kiel vom 27. Dez. 1972 
inder Fassung des 5. Nachtrages zur Entgel tsordnung 
vom 27. Dez. 1977 wird zugestimmt. 

Stadtbau rat Bar tel s erl äutert di e Vorl age • 

Beschluß: Nach Antrag 
- Der Beschluß ergeht bei 2 Gegenstimmen -

21) Betr.: Änderung von GebUhren im Friedhofswesen 

Berichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Antrag: Der anl iegenden 6. Nachtragssatzung zur Gebuhren
satzung fUr Friedhöfe und Feuerbestattungsanlagen 
der Landeshauptstadt Kiel vom 27. Dez. 1972 in der 
Fassung der 5. Nachtragssatzung zur Gebuhrensatzung 
vom 27. Dez. 1977 wird zugestimmt. 

Beschluß: Nach Antrag 

22) Betr.: 

- Der Beschluß ergeht einstimmig -

Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG fUr den Ausbau 
der Bel euchtungseinrichtung der Mel anchthonstraße 

Berichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Antrag: a) Der Beschluß der Ratsversammlung vom 17. 04. 1975 

..!!,eschluß: 

23) Betr.: -

uber die Satzung Uber Beiträge zu den Kosten der 
Beleuchtungseinrichtung in der Melanchthonstraße 
wird aufgehoben. 

b) Die anl iegende Satzung Uber Beiträge zu den Kosten 
der Beleuchtungseinrichtung in der Melanchthon
straße wird beschlossen • 

Nach Antrag 
- Der Beschluß ergeht einstimmig -

Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG 
fUr den Ausbau der Straße Seelenkamp 

~richterstatter: Stadtbaurat Bartel s 

- Drs. 436 -

- Drs. 437 -

- Drs. 439 -

- Drs. 440 -
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Antrag: 

Beschluß: 

24) Betr.: 

- 22 -

Die anl iegende Satzung über Beiträge zu den Kosten 
für den Ausbau der Fahrbahn in der Straße Seelenkamp 
wird beschlossen. 

Nach Antrag 
- Der Beschluß ergeht einstimmig -

Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für die Er
stellung der Beleuchtungsanlage in der Straße 
Krummbogen 

Berichterstatter: Stadtbaurat Bartel s 

Antrag: Die anl iegende Satzung über Beiträge zu den Kosten für 
die Erstellung der Beleuchtungsanlage in der Straße 
Krummbogen - Abschnitt zwischen Hagebuttenstraße 
und Pestalozzistraße - wird beschlossen. 

Beschl uß: Nach Antrag 

25) Betr.: 

- Der Beschluß ergeht einstimmig -

1 . Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 
Nr. 467 (Aufstell ungsbeschl uß) 

Ber i chterstatter: Stadtbaurat Barte I s 

Antrag: Die 1 . Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 
Nr. 467 für das Baugebiet: Brunswiker Straße, 
Feldstraße, Schwesterngang (bisher Kirchenweg), 
Schwanenweg, DUsternbrooker Weg sowie eine Korrektur 
der Grenze des räuml ichen Gel tungsbereiches zum 
nördl ich angrenzenden Bebauungsplan Nr. 127 wird 
entsprechend den in der Sitzung aushängenden Plan
zeichnungen als Aufstellung beschlossen . 

.!!,eschluß: Nach Antrag 

26) Betr.: -

- Der Beschluß ergeht einstimmig -

I. Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 57 
(Aufstellungsbeschl uß) 

11. Bebauungspl an Nr. 636 (Aufstell ungsbeschl uß) 

!er i chterstatter: Stadtbaurat Barte I s 

- Drs. 441 -

- Drs. 442 -

- Drs. 443 -
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Antrag: 

Beschluß: 

27) Betr.: 

- 23 -

I. Die Aufhebung räuml icher Teilbereiche aus dem 
Bebauungsplan Nr. 57 fUr das Baugebiet: Schauen
burgerstraße, Marinegang, Feldstraße, Langer 
Segen, Breiter Weg, Koldingstraße, Gerhardstraße 
wird entsprechend dem in der Sitzung aushängenden 
Plan als Aufstellung beschlossen. 

11. FUr die aufzuhebenden räumlichen Teilbereiche aus 
dem Bebauungsplan Nr. 57 wird der Bebauungsplan 
Nr. 636 mit dem Baugebiet: Schauenburgerstraße, 
Marinegang, Feldstraße, Breiter Weg, Koldingstraße, 
Gerhardstraße entsprechend dem in der Sitzung aus
hängenden PI an aufgestell t . 

Nach Antrag 
- Der Beschluß ergeht einstimmig -

Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 383 
(Aufstell ungsbeschl u ß) 

Berichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

Antrag: Die Aufhebung räuml icher Teilberei che aus dem Bebau
ungsplan Nr. 383 fUr das Baugebiet: DUsternbrooker Weg, 
Reventlouallee, Uferpromenade, Strandweg wird als Auf
stellung entsprechend dem in der Sitzung aushängenden 
Plan beschlossen. 

Beschluß: Nach Antrag 

28) Betr.: 

- Der Beschluß ergeht einstimmig -

Aufhebung Uberhol ter Aufstell ungsbeschl Usse zu 
verschiedenen Bebauungsplänen (endgUltige Auf
hebungsbeschl Usse) 

Berichterstatter: Stadtbaurat Barteis 

~ntrag: s. vorgeheftete Sitzungsunterlagen 

Beschluß: Nach Antrag 
- Der Beschluß ergeht einstimmig -

- Drs. 444 -

- Drs. 445 -

- 24-



29) Betr.: 

Berichterstatter: 

Antrag: 

- 24 -

Erhebung von Beiträgen für den Bau der Fahrbahn, 
der Gehwege, der Beleuchtungsanlage und der 
Regenwasserkanal isation sowie für die Freilegungs
und Grunderwerbskosten in der Barkauer Straße 
- Abschnitt zwischen Poppenbrügger Weg/Kieler Weg 
und dem Grundstück Hopfenl andsberg Nr. 6 -

Stadtbaurat Barteis 

Die anl iegende Satzung über Beiträge zu den Kosten 
für die Befestigung der Fahrbahn und der Gehwege, 
der Straßenbeleuchtungsanlage, der Regenwasser
kanal isation, der Freilegung und des Grunderwerbs 
in der 

Barkauer Straße 

- Abschnitt zwischen dem Poppenbrügger Weg/Kieler Weg 
und dem Grundstück Hopfenlandsberg Nr. 6 - wird 
beschlossen. 

- Drs. 449 -

Stadtrat Die k e I man n erkl ärt, daß die CDU-F raktion dem Antrag heute 
nicht zustimmen wird, sie bittet vielmehr den Stadtbaurat, die Vorlage zurück
zuziehen und noch einmal zu überarbeiten. Er kritisiert, daß in der Begründung 
nicht dargelegt wird, weshalb die Maßnahme erst 9 Jahre nach Baubeginn abge
rechnet wird. 1969 wurde mit den Arbeiten begonnen. Ein Jahr später, 1970, 
wurde die Gemeinde Moorsee nach Kiel zwangseingemeindet . Im selben Jahr 
trat das Kommunalabgabengesetz in Kraft. Obwohl die Arbeiten 1973 abge
schlossen waren, wird die Maßnahme erst jetzt, 1978, abgerechnet. Bei der Ein
gemeindung wurde ein Vertrag geschlossen, der festlegte, daß für die Bürger von 
Moorsee keine Nachteile entstehen sollen. Seines Erachtens bestand durchaus die 
Mögl ichkeit, die Arbeiten in Teilabschnitte abzugrenzen, so daß eine zeitl ich 
frühere Berechnung hätte stattfinden können. Es ist für ihn unverständl ich, wes
halb es 5 Jahre gedauert hat, bis der Ratsversammlung die Abrechnung vorgelegt 
wurde. 

Von der Gemeinde Moorsee wurden die Bürger zu 8,5 % der beitragsfähigen 
Kosten veranlagt. Die ursprüngl iche Vorlage des Bauverwaltungsamtes sah da
gegen einen Beitrag von 75 % vor. Dafür haben die Bürger kein Verständnis 
aufbringen können. Sprecher will gern einräumen, daß diese Forderung legal 
ist, aber s. E. hat doch die Selbstverwaltung einen gesetzlichen Handlungs
spielraum, um den Bürgern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Bei dieser Vor
lage kommt es darauf an, daß die Begründung so ausführlich ist, daß auch jeder 
Nichtfachmann seine Entscheidung treffen kann. D. h., daß jeder die Vorge
schichte bis in die Einzelheiten genau aus der Vorlage entnehmen können muß. 
Sicherl ich würde es ein Präjudiz für andere Fälle bedeuten, wenn man hier 
einen Prozentsatz von 8,5 beschl ießen würde, aber der Handlungsspielraum der 
Selbstverwaltung gibt doch die Möglichkeit, aus Billigkeitsgründen den Beitrags
satz zu senken. 
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Ratsherr Pet e r sen stellt namens der F. D. P. -Fraktion folgenden 
Zusatzantrag: 

11 Nach § 14 derselben Satzung wird der Anteil des beitragsfähigen 
Aufwandes für die Befestigung der Gehwege auf 50 % ermäßigt. 11 

Stadtrat M ö I I e r hat durchaus Verständnis für das Unbehagen der Bürger 
und für ein Entgegenkommen seitens der Stadt. Dies ist dadurch geschehen, 
daß der ursprUng I iche Satz von 75 % auf 50 % ermäßigt wurde. Dem Antrag 
der F.D.P. -Fraktion, den Beitragssatz für die Gehwege gleichfalls auf 50 % 
zu ermäßigen, könne man wohl zustimmen, denn gegenüber den Bürgern habe 
man von 50 % gesprochen. Eine Überarbeitung der Vorlage durch die Verwal
tung häl t er nicht fUr sinnvoll. Es ist ausreichend Informationsmaterial hierzu 
übersandt worden, so daß heute eine Entscheidung getroffen werden kann. 

Stadtbaurat Bar tel s ist mit der Ermäßigung des Beitrages für die Be
festigung des Gehweges einverstanden. 

Stadtrat Die k e I man n ist der Auffassung, daß dieses Vorhaben ent
sprechend der Vereinbarung bereits 1972 mit dem zuständigen Ortsbeirat 
hätte besprochen werden müssen. Außerdem hätten die Bürger darUber unter
richtet werden mUssen, daß die frühere Veranlagung nicht mehr wirksam ist. 
Er bittet den Stadtbaurat , die Zeitverzögerung zu begründen. 

Ratsherr H eil i g bezweifelt, daß die Eingabe der Anlieger der Barkauer 
Straße vom 26. 10. 1978 in allen Einzelheiten und rechtlichen Konsequenzen 
geprUft worden ist. Nach dem formalen Recht besteht natürlich die Möglich
keit, die in der Satzung festgelegten Beitragssätze von 50 % bzw. 60 % zu 
erheben, es stell t sich aber die Frage, ob dies bei einer GesamtwUrdigung der 
Entwicklung dem Vertrauensgrundsatz entspricht. Bei normalem Ablauf wäre 
diese Angelegenheit sicherl ich anders verlaufen. Er hat in jedem Fall Zweifel 
an dieser Vorlage und spricht sich daher fUr eine erneute Überarbeitung der 
Vorlage aus. Zum Beispiel ist die Einbeziehung der Kosten für die Regenwasser 
und Schmutzwasserzuleitung bisher noch nicht geprüft worden . 

Stadtrat Die k e I man n wiederholt seine Bitte an den Stadtbaurat, die 
Vorlage zurUckzuziehen und zu überarbeiten . 

Stadtbaurat Bar tel s erläutert, die Abrechnung habe sich Uber 5 Jahre hinge
zogen, da die Angelegenheit sehr verworren war. Da ein Anlieger gegen die 
Satzung der Stadt Kiel Uber die Erhebung von Erschl ießungsbeiträgen vor dem 
Oberverwaltungsgericht LUneburg klagt, wurden 1975 die Erschl ießungsfälle 
zunächst zurUckgestelit. 1977 wurde eine neue Satzung erlassen, damit die 
Fälle, bei denen die Verjährung bevorsteht, abgewickelt werden können. Das 
Urteil des OVG Lüneburg I iegt aber bis heute noch nicht vor. Im Ubrigen hat 
der Innenminister gegenüber einem Beschwerdefuhrer schriftlich geantwortet, 
daß die Stadt nicht verpflichtet ist, den Anteil der Anlieger am beitragsfähigen 
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Aufwand auf 8,5 % festzulegen, wie dies die Gemeinde Moorsee getan hat, 
sondern über die Beitragshöhe allein entscheiden kann. Es handel t sich hierbei 
um eine eindeutige Aussage, wenn es auch keine Rechtsprechung ist. Sprecher 
sieht aus den dargelegten Gründen keinen Anlaß, die Vorlage zurückzuziehen. 

Daraufhin beantragt Stadtrat Die k e I man n Überweisung der Drucksache 
449 an den Magistrat. 

Stadtrat M ö I I erbittet namens der SPD-Fraktion um Sitzungsunterbrechung • 
Die Sitzung wird von 18.45 Uhr bis 18.56 Uhr unterbrochen. 

Zunächst läßt Stadtpräsident J 0 h a n n i n g über den Überweisungsantrag 
an den Magistrat abstimmen: 

Beschluß: Der Antrag wird mit Stimmenmehrheit 
abgelehnt. 

Sodann stellt er den Zusatzantrag der F. D.P. -Fraktion zur Abstimmung: 

Beschluß: Nach Antrag 
- Der Beschluß ergeht mit Stimmenmehrheit -

Abschl ießend wird über die Drucksache 449 einschi ießI ich der vorab beschlossenen 
Änderung abgestimmt: 

Beschluß: 

30) Betr.: 

Nach Antrag 
- Der Beschluß ergeht bei Stimmenmehrheit -

Gewährung einer Beihilfe an die Sportver
einigung Friedrichsort von 1890 e. V. für den 
Kauf ei ner Bodenturnfl äche 

- Drs. 453 -

Berichterstatter: Stadtrat Ipsen 

Antrag: Zugestimmt wird der Leistung einer außerplanmäßigen 

!eschluß: 

Ausgabe in Höhe von 5.100, -- DM bei der neu einzurichtenden 
Haushaltsstelle 550.042.987 - An die Sportvereinigung 
Friedrichsort von 1890 e. V. - für den Kauf einer Boden-
turnfl äche . 

Die Ausgabe wird gedeckt durch Sperrung eines gleich hohen 
Betrages be i der Haushai tsstell e 550.1001 - Förderung der 
Vereins- und Jugendarbeit. 

Nach Antrag 
- Der Beschluß ergeht einstimmig -
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Gewährung einer Beihilfe an den Kieler Turner
bund Brunswik von 1899 e. V. für den Kauf von 
Sportgeräten 

- Drs. 454 -

Berichterstatter: Stadtrat Ipsen 

Antrag: Zugestimmt wird der Leistung einer außerplanmäßigen 

Beschluß: 

32) Betr.: 

Ausgabe in Höhe von 3.500, -- DM bei der neu einzurichtenden 
Haushaltsstelle 550.046.987 - An den Kieler Turnerbund 
Brunswik von 1899 e. V. für den Kauf von Sportgeräten -. 

Die Ausgabe wird gedeckt durch Sperrung eines gleich 
hohen Betrages bei der Haushai tsstelle 550.7001 
- Förderung der Vereins- und Jugendarbeit -. 

Nach Antrag 
- Der Beschl uß ergeht einstimmig -

Gewährung einer Beihilfe an den Turnverein Hassee
Winterbek e. V. für den Kauf einer Videorecorder
Anlage 

- Drs. 455 -

Berichterstatter: Stadtrat Ipsen 

Antrag: Zugestimmt wird der Le istung einer außerplanmäßigen 

Beschluß: 

33) Betr.: 

Ausgabe in Höhe von 3.600,-- DM bei der neu einzurichtenden 
Haushaltsstelle 550.045.987 - An den Turnverein Hassee
Winterbek für den Kauf einer Videorecorder-Anlage -. 

Die Ausgabe wird gedeckt durch Sperrung eines gleich hohen 
Betrages bei der Haushai tsstelle 550.7001 - Förderung der 
Vereins- und Jugendarbeit -. 

Nach Antrag 
- Der Beschluß ergeht einstimmig -

Gewährung einer Beihilfe an die Rudergesellschaft 
Germania e. V. zum Kauf eines Jugend-Ruderbootes 

- Drs. 456 -

Berichterstatter: Stadtrat Ipsen 

~ntrag: Zugestimmt wird der Leistung ei ner außerplanmäßigen 

Beschluß, - . 

Ausgabe in Höhe von 4.000, -- DM bei der neu einzurichtenden 
Haushai tsstell e 550.044.987 - An die Rudergesellschaft 
Germania e. V. fUr den Kauf eines Jugend-Ruderbootes mit 
Zubehör -

Die Ausgabe wird gedeckt durch Sperrung eines gleich hohen 
Betrages be i der Haushai tsstell e 550.7001 - Förderung der 
Vereins- und Jugendarbeit -. 

Nach Antrag 
- Der Beschluß ergeht einstimmig -
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Gewährung einer Beihilfe an den Kieler Kanu
Klub e. V. für den Kauf von Booten und Sport
geräten 

Beri chterstatter: Stadtrat Ipsen 

Antrag: Zugestimmt wird der Leistung einer außerplanmäßigen 
Ausgabe in Höhe von 3.950,-- DM bei der neu einzu
richtenden Haushaltsstelle 550.043.987 - An den Kieler 
Kanu-KI ub für den Kauf von Booten und Sportgeräten -

Beschluß: 

35) Betr.: 

Die Ausgabe wird gedeckt durch Sperrung eines gleich 
hohen Betrages bei der Haushaltsstelle 550.7001 -
Förderung der Vereins- und Jugendarbeit -

Nach Antrag 
- Der Beschluß ergeht einstimmig -

Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe für den Kauf 
einer elektronischen Bäderkasse 

Berichterstatter: Stadtrat Ipsen 

- Drs. 457 -

- Drs. 472 -

Antrag: Bei der Haushaltsstelle 572.000.9352 - Technische Arbeits-

Beschluß: 

36) Betr.: 

geräte, Werkzeuge - wird der Leistung einer Uberplanmäßigen 
Ausgabe in Höhe von 15.511,-- DM für den Kauf einer 
elektronischen Bäderkasse für die Schwimmhalle Schilksee 
zugestimmt. 

Der Betrag wird gedeckt durch Mehreinnahmen bei der 
Haushaltsstelle 560.115 - Nutzungsentgelte -

Nach Antrag 
- Der Beschluß ergeht einstimmig -

Zusätzl iche Beschäftigung von 2 Mitarbeitern im 
Liegenschaftsamt im Rahmen des ABM-Programms 

- Drs. 473 -

.!!eri chterstatter: BUrgerme i ster Barow 

~ntrag: a) Dem Einsatz von 2 zusätzl ichen Mitarbeitern im 
Liegenschaftsamt im Rahmen der Förderung von 
allgemeinen Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung 
für die Ze i t vom 01 . 10. 1978 - 30 . 09. 1979 
wird zugestimmt. 

b) Der Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe im 
Rahmen des Sammel nachweises A in Höhe von 
18.500,-- DM wird zugestimmt. 
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Der Betrag wird gedeckt 

I. durch Einnahmen bei der neu einzurichtenden 
Haushaltsstelle 035.174 - Von der Arbeitsver
waltung - in Höhe von 16.600,-- DM 

11. durch Sperrung eines Betrages bei der Haus
haltsstelle 881 .620 - Entschädigung für die 
Aufgabe von Pachtgärten - in Höhe von 
1 .900, - - DM. 

Nach Antrag 
- Der Beschluß ergeht einstimmig -

Mehrkosten für den Neubau des Berufsschul zentrums 
Gaarden, 1. Bauabschnitt 
hier: Genehmigung einer Eilentscheidung des 

OberbUrgerme isters 

- Drs. 466 -

Beri chterstatter: OberbUrgerme ister Bantzer /S tadtschul rat Dr. Lohma nn 

Antrag: 1 • Folgende Eilentscheidung des OberbUrgermeisters wird 

Beschluß: 

38) Betr.: 

genehmigt: 

1 .1 Für den Neubau des Berufsschul zentrums Gaarden wird auf
grund des Kostenanschi ages des Hochbauamtes vom 
09. Oktober 1978 ein Gesamtausgabebedarf in Höhe von 
17.190.000,-- DM fUr den 1. Bauabschnitt anerkannt. 

1.2 Die haushai tsrechtl ichen Voraussetzungen sind durch den 
Haushai tspl an 1979 zu schaffen. 

Nach Antrag 
- Der Beschluß ergeht einstimmig -

Ausbau des Jugendheims Suchsdorf - Drs. 452 -

Berichterstatter: Stadtrat Lütgens 

Antrag: I. Bei der Haushai tsstelle 467.060.940 - Instandsetzung 
des Daches am Jugendheim Suchsdorf - wird einer 
überplanmäßigen Ausgabe von 24.000, -- DM zuge
stimmt. 

11. Die Zweckbestimmung des Ansatzes wird in "Ausbau 
des Jugendheimes Suchsdorf" geändert. 

111. Die Mehrausgaben werden gedeckt durch Mehrein
nahmen bei der neu einzurichtenden Haushai tsstelle 
467.060.361 - vom Land fUr Jugendheim Suchsdorf -

(24.000,-- DM). 

IV. Soweit eine Abwicklung der überplanmäßigen Aus
gabe bis zum Jahresschi uß 1978 nicht mögl ich ist, 
kann ein Haushai tsrest gebildet werden. 
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V.ln den Haushaltsentwurf 1979 ist bei der Haushalts
steile 467.060.940 - Ausbau des Jugendheimes 
Suchsdorf - ein Ausgabeansatz von 24.000,-- DM 
einzustellen. 

Eine Einnahme in gleicher Höhe ist bei der Haushalts
steile 467.060.361 im Jahre 1979 zu veranschlagen. 

Nach Antrag 
- Der Beschl uß ergeht einstimmig -

Nachwahl eines Mitgliedes in den Ortsbeirat 
Kiel-Schilksee 

Berichterstatter: Stadtpräsident Johanning 

Antrag: FUr das aus dem Ortsbeirat Kiel-Schilksee ausgeschiedene 
Mitgl ied, Frau Dr. Christa Lohmann, wird 

Herr Gerd P ras se, Priwallstraße 63, 2300 Kiel 17, 

al s Nachfolger festgestell t. 

- Die Dringlichkeit wurde bei der Beratung der Tagesordnung anerkannt. 

Beschluß: Nach Antrag 
- Der Beschluß ergeht einstimmig -

40) Verschiedenes 

a) Nächste Ratsversammlung 

- Drs. 485 -

Stadtpräsident J 0 h a n n i n g gibt bekannt, daß di e nächste Sitzung der 
Ratsversammlung am 23. November 1978 stattfindet. 

- Weitere Wortmeldungen I iegen nicht vor. 

- Kenntnis genommen -

~ 
(m riftfUhrer) 



Anlage 1 

Rede des Stadtpräsidenten in der Sitzung der Ratsversammlung am 02. Nov. 1978 
zur Erinnerung an die Novemberereignisse 

Sehr verehrte Gäste! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

In diesen ersten Novembertagen jährt sich zum 60. Mal ein Ereignis, das bisher 
in Kiel zuwenig Beachtung gefunden hat, das aber diese Stadt fUr wenige Tage 
ins öffentliche Bewußtsein rUckte und zu einem bedeutungsvollen Abschnitt in 
der Geschichte wurde. Zwischen dem 01. und 07. November 1918 wurde in 
Kiel eine neue Seite im Buch der deutschen Geschichte aufgeschlagen. Hier wur
de das Signal fUr eine Bewegung gesetzt, die, bald mit dem Begriff IIRevolution ll 

versehen, das desolate System des Kaiserreichs zum Einsturz brachte und zum 
ersten Mal in der deutschen Geschichte eine Republ ik entstehen ließ. 

Anlaß dieser Umsturzbewegung waren massive Meutereien der Matrosen der Hoch
seeflotte Ende Oktober 1918 vor Wilhelmshaven, nachdem die Marineleitung den 
Stolz des Kaiserreichs, die Marine, nicht tatenlos dem Untergang hatte preisgeben 
wollen. Die Matrosen weigerten sich, dem Befehl zu einem Einsatz gegen die 
englische Flotte nachzukommen, weil sie keinen Sinn darin erblicken konnten, daß 
so kurz vor dem Ende des Krieges Schiffe und Mannschaften in einer, wie der 
Historiker Karl Dietrich Erdmann schreibt, IIheroischen Gestell geopfert werden 
soll ten. 

Konnte in Wilhelmshaven eine blutige Auseinandersetzung zwischen Offizieren 
und Mannschaften noch einmal vermieden werden, so war das in Kiel nicht mehr 
möglich. Hier war am 01. November 1918 ein Geschwader eingetroffen, dessen 
Matrosen sich sehr bald gegen die Verhaftung der vermeintlichen Rädelsfuhrer von 
Wi I hel mshaven zur Wehr setzten. 

Die Ereignisse spitzten sich sehr schnell zu; bereits am 05. November waren die 
alten Machthaber bar jeglicher Abwehrmittel; die Matrosen, im Zusammenwirken 
mit weiten Teilen der Kieler Bevölkerung, hatten die Macht ubernommen. Die 
sichtbarste Veränderung trat dann zwei Tage später ein, als der sozialdemokratische 
Reichstagsabgeordnete Gustav Noske Admiral Wilhelm Souchon, den Gouverneur 
von Kiel, auf seinem Posten ablöste. Ein Zivilist hatte, wie Noske später schrieb, 
"zum ersten Mal wohl in der Weltgeschichte ll ein militärisches Kommando Uber
nommen. Ein Vertreter des Parlaments hatte den Repräsentanten des Kaisers abgelöst. 

Der Wandel vom Kaiserreich zur Republ ik wurde in Kiel am 07. November voll
zogen, ein Wandel, der seine Schatten symbolisch auch auf die Ereignisse in 
Berlin zwei Tage später warf, als Philipp Scheidemann vom Balkon des Reichs-
tags die Republik ausrief. Diese tiefgreifende Verfassungsänderung mußte erkämpft 
werden. Allein in Kiel sind mindestens 120 Menschen auf beiden Seiten ums Leben 
gekommen, doch umsonst sind diese Opfer nicht gewesen. 
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Halten wir uns doch einmal vor Augen: Nicht unwesentliche Teile der Weimarer 
Verfassung sind auch Bestandteil unseres Grundgesetzes. Von 1918/19 bis heute 
läßt sich eine durchgehende Linie verfolgen. Dieser Aspekt läßt erkennen, daß 
es sich in Kiel 1918 nicht nur um eine innermilitärische Konfrontation zwischen 
Mannschaften und Offizieren handelte, sondern um einen alle gesellschaftlichen 
Kräfte umfassenden Konfl ikt. Das wird noch dadurch verdeutl icht, daß auf das 
Signal von Kiel auch in vielen anderen Städten Deutschlands die Obrigkeit das 
Feld räumen mußte. 

In der Weimarer Republ ik, besonders aber in der nationalsozial istischen Zeit, 
wurden die Urheber in der Revol ution bei den Kommunisten und bei den unabhän
gigen Sozialdemokraten gesucht. Gipfel der sehr undifferenzierten Betrachtungs
weise war der Begriff der 11 NovemberverbrecherII, die durch die Auslösung der 
Revolution die Kriegsniederlage herbeigeführt und Deutschland in die Katastrophe 
gerissen hätten. Das ist mit Sicherheit falsch. Die Revolution hat vielleicht die 
Dauer des Krieges verkürzt, verloren war er schon früher. Ebenso falsch ist es 
zu meinen, daß die Niederlage zur Revolution geführt hat. Der verlorene Krieg 
war allenfalls ein zusätzlicher Grund für weite Teile der Bevölkerung, sich gegen 
diejenigen aufzulehnen, die diesen Krieg führten, die Obrigkeit. Das haibabso-
I utistische Kaiserreich war am Ende des Krieges nicht mehr in der Lage, den jetzt 
in aller Deutlichkeit sichtbaren Gegensatz zwischen Obrigkeit und Arbeiter
schaft zu überbrücken. Eine Änderung des bestehenden Systems war überfäll ig. 
Es bedurfte nur noch eines Anlasses, und dieser Anlaß bot sich zuallererst in der 
Marine. 

Aufgrund der während der We imarer Republ ik und während des Nationalsozial ismus 
übl i chen Argumentation, der damit eng verbundenen 11 DolchstoßlegendeIl , lastete 
auf der Marine der Makel des Verrats, ein Makel, der auch heute noch nicht 
ganz überwunden zu sein scheint. Dabei wurde nur allzu leicht übersehen, daß 
ohne die Sol idarisierung der Arbeiterschaft mit den Matrosen der Aufstand vermut
li ch im Keim erstickt worden wäre. 

Auf das engste mit der Marine verbunden ist seit je her die Stadt Kiel, damals 
noch viel mehr als heute. Ja man kann sogar sagen, daß die Stadt damals auf Ge
deih und Verderb unlösbar mit der Marine verkettet war. So nimmt es kein Wunder, 
daß der Makel der Marine auch der Makel der Stadt war. Und so hat man lange, 
vielleicht sogar zu lange, die kritische Auseinandersetzung mit der Revolutions
zeit in Kiel gescheut. 

Ein Beispiel soll das verdeutlichen: 

Das heimliche Wahrzeichen Kiels, das Laboer Ehrenmal, 1926 erbaut, weist auch 
heute noch auf die Heldentaten im Ersten Wel tkrieg hin, auf die Schlacht im 
Skagerrak, die ganz gewißt nicht so erfolgreich war, wie es in Laboe dargestellt 
wird. Über den Kampf der Matrosen für eine Besserstellung ihrer Situation, über 
die sehr harten Bedingungen an Bord der Schiffe gibt es nichts. Mit dem Ehren
mal wollten die Erbauer sicherlich die Schmach von 1918 vergessen machen. An 
der damaligen Konzeption scheint sich nicht viel geändert zu haben. 
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Um so wichtiger erscheint es, daß die Stadt Zeichen setzt, um ein ausgewogeneres 
Geschichtsbewußtsein zu erzeugen. Denn es gibt keine Straße, kein Denkmal, 
keine Tafel, die an die Zeit im November 1918 erinnert. Nun, wir wissen, daß 
dieses Haus dankenswerterweise die finanziellen Mittel fUr einen Forschungsauf
trag bereitgestell t hat, der auch jetzt vorl iegt. Und wir wissen, daß jetzt nach 
60 Jahren dem hier skizzierten Mangel abgeholfen wird, abgeholfen werden muß. 
Denn noch immer gibt es eine ganze Reihe von MitbUrgern, die der Revolution 
von 1918 gegenUber negativ eingestellt ist, die eine Meuterei prinzipiell ablehnt. 
Eine sol che Auffassung mag berechtigt sein, zumal in einem mil itärischen Verband 
Befehl und Gehorsam existieren mUssen. Doch sollte dabei nicht vergessen werden, 
welche Gefahren in ei nem bl inden 11 Kadavergehorsam" stecken können. Sind ni cht 
vielleicht die heute in aller Munde befindl ichen Begriffe 11 Innere FUhrung" und 
"StaatsbUrger in Uniform" die Konsequenz der Erkenntnis aus jenen Tagen zu Be
ginn dieses Jahrhunderts? Ist nicht vielleicht auch das heute nicht nur ethisch, 
sondern sogar rechtl ich verbriefte Widerstandsrecht fUr jene MitbUrger , die die 
Revolution verurteilen, ein Ansatz zu einer differenzierteren Auseinandersetzung 
mit dem Geschehen vor 60 Jahren? 

NatUri ich bedeuteten die Ereignisse vor 60 Jahren den Zusammenbruch des Kaiser
reichs. Aber nicht nur das: Sie bedeuteten auch den Beginn einer parlamentarischen 
Republik. Einer Republik, die mit zu vielen Mängeln behaftet war, wie sich später 
herausstellte, aber immerhin einer Staatsform, die heute - in abgewandelter Form -
Bestand hat und nicht in Frage gestellt wird. Und das ist doch erinnerungswUrdig. 

Vielleicht ist es dennoch nicht gerechtfertigt, sich positiv Uber die Revolution 
von 1918 zu äu ßern. Da nn doch woh I aber nur desha I b, we i I es damal s der so 
plötzl ich an die Macht gekommenen Sozialdemokratie in der subjektiv empfun
denen Bedrohung durch den Bolschewismus nicht gelungen war, eine Staatsform 
und eine Gesellschaftsverordnung zu errichten, die ein Abrutschen in den Faschis
mus verhindert hätte. 

Die Versäumnisse der ersten Stunden wirkten sich gut 14 Jahre später verhängnis
voll aus. Man hatte zwar eine neue Staatsform eingefUhrt, und man hatte den 
durch spektakuläre Aktionen Aufsehen erregenden Kommunismus zur Bedeutungs
losigkeit verurteilt, aber man hatte dabei versäumt, die Träger der alten Macht, 
das Mil itär und das Beamtentum einer grundlegenden Revision zu unterziehen. 
So konnte die Demokratie, als die wesentlichste Errungenschaft der Revolution, 
nicht bis in die letzten Verästelungen des staatlichen Systems vordringen. Die 
Revolution hatte die Chance fUr eine weitergehende Demokratisierung der Ge
sellschaftsordnung geboten. Sie wurde auch in Kiel, der Stadt, von der sie aus
ging, nur zum geringen Teil genutzt. 

Dieser Mangel wurde bereits gut ein Jahr später, im März 1920, sehr deutlich, 
als monarchisch gesinnte Kräfte unter der FUhrung von Kapp und LUttwitz einen 
Putsch gegen die ihnen verhaßte Republ ik unternahmen. Wieder war auch Ki el 
ein Zentrum in diesem Konflikt. Wieder waren es die vereinten Anstrengungen 
der Arbeiterschaft, die diesen Putsch nicht nur in dieser Stadt zum Scheitern 
verurteilten. Wieder gab es zahlreiche Tote, mehr noch als im November 1918. 
Es waren Menschen, die fUr ein gerechteres Zusammenleben ihr Leben ließen. 
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Dieser Beitrag reiht sich in eine Reihe von Kieler Veranstaltungen ein, die sich 
in diesen Tagen an die Öffentlichkeit wenden. Dazu gehört eine Ausstellung, 
dazu gehört eine Vortragsreihe, dazu gehört die ldeenfindung für ein künstle
risches Zeichen und dazu gehört die Aufführung von Tollers "Feuer aus den 
Kessel n" im Schauspielhaus. Wobei der in den 11 Kieler Nachrichten" ausgetragene 
Streit um die Person Tollers zeigt, daß es noch ein weiter Weg bis zu einer vor
urteilsfreieren Betrachtung der Ereignisse vor 60 Jahren ist. 

Hieraus ergibt sich, wie wichtig es ist, die jüngere Geschichte Kiels zu erforschen. 
Für einen eminent wichtigen Abschnitt ist ein erster Anfang gemacht worden. Aber 
die Geschichte dieser Stadt ist nicht nur im Zusammenhang mit relevanten Ereig
nissen deutscher Geschichte erinnerungswUrdig. Gerade die Zeit der Weimarer 
Republik und des Nationalsozialismus liegen noch weitgehend im Dunkeln. Sie 
drohen in Vergessenheit zu geraten, je weiter wir uns davon entfernen. Noch 
immer ungeklärt ist beispielsweise die Affäre um den Rechtsanwalt Spiegel im 
Vorfeld der nationalsozial istischen Machtergreifung, unerforscht ist auch noch 
das Verhältnis Kiels und seiner Bevölkerung zum Nationalsozialismus. Diese wahl
los herausgegriffenen Be ispiele verdeutl ichen, daß die Erforschung der städtischen 
Geschichte vorangetrieben werden muß, daß uns daraus eine Aufgabe von großer 
Verantwortl ichkeit gestellt ist. 

Es ist einfach zu wenig, sich immer nur zur 40., 50. oder 60. Wiederkehr eines 
Ereignisses zu erinnern und Initiativen zu entwickeln. Der von der Stadt vergebene 
Forschungsauftrag zu den Vorgängen von 1918 ist ei n Anfang. Er hat zur Ausei n
andersetzung mit einem Stück verdrängter Kieler und deutscher Geschichte geführt. 
Dabei stand ni cht eine Bewertung der Vorgänge im Vordergrund, sondern nur die 
Sichtbarmachung eines Ereignisses an sich, dessen Bedeutung den jungen BUrgern 
unserer Stadt kaum gegenwärtig sein dUrfte. 

Diese Bedeutung umfaßt nicht nur das, was bisher angesprochen worden ist. Es um
faßt auch das Datum des 09. November 1918, den Tag des endgUltigen Zusammen
bruchs des Kaiserreichs. Es war der 09. November 1923, als die Nationalsozial isten 
durch ihren Putsch in München erstmal ig Aufsehen erregten, und es war der 
09. November 1938, als die Brandschatzung der Synagogen in der sogenannten 
"Reichskristallnacht" ein Fanal zu einem der dunkelsten Kapital deutscher Ge
schichte setzte. 

Wenn man rekapitul iert, daß der Ausgangspunkt fUr den 09. November 1918 Kiel 
ist, dann zeigt das nur, wie eng Kiel mit der deutschen Geschichte verknüpft ist 
und wie wichtig es ist, diese Zeit in das Bewußtsein der Bürger dieser Stadt zu 
rücken. 



-DER STADTBAURAT- Kiel, den 1. Nov. 1978 

Beschwerde der Anlieger an der Straße Stadtra4e 
va. 25.10.78 Uber 41e dortisen Verkehr.verhältnisse 

Im N .. en de. Maaietrate beantworte ich cUe Antrage 
~n Frau Erna Mey.r-Tauttmann wi. folgt. 

Die Straße Sta4trade iat seit jeher Zufahrt zu einer 
Reihe von Gewerbebetrieben, cUe sich inabesonder 
ZWischen der Stadtrade und der Eisenbahn befinden. 
Auch der FlächennutZUD8splan der Stadt Klel weist 
westlich des Wohngebietes Stadtrade g.werbliche Bau
flächen aus. 

Nach der Eröffnung des City-GroBmarktea bat der Ver
kehr aut der straße Stadtrade zugenommen. Zur Zeit 
~rd der City-Oroßmarkt erweitert. Im BaU&~nehmi
SUDgaverfahren haben 41e Eigentumer de. GroSaarkte. 
durCh ein Verkehrsgutachten nachaewieaen, daß cUe 
Erweiterung ihres Marktes keine we.entliche Verkehrs
zunahme - und damit keine v.sentliche Zunahme der 
Lärmi.teaionen - bed1Dgt. 

Die Stadt Kiel .trebt an, 41e Straße Stadtrade von 
elZe. Verkehr zu entlasten, der dort weder Quelle noch 
lel hat. In dem ZuS81111 nhang wird Uberlegt, ob es 

-bögliCh ist, den City-Großaarkt Uber eine neu zu 
L

auende straße direkt an den MUhlenwes anzuschließen. 
eider iet eine Entscheidung zur Zeit noch nicht 

.Öglich. da zunächat abgewartet werden 1lUß. in welchem 
Uatang der Bundesverkehrsmin1ater das Uberseordnete 
B
Str Sennetz aus dem Kiel r aeneralverkehrsplan in den 
edartsplan tur die Bunde.fernstraßen autn1mmt. Mit 

der Entachei4unc darUber wird noch 1m Jahre 1979 ge
"eebnet. 

I1ne direkte Anbindung de. Cijsy-Großlllarktes an die 
~e.autobabn NeumUnster - Kiel ist nicht möglich • 
• a BundesfernatraBeDgeaetz liSt die. nicht zu. 

U. kurzfriatig elne w.nigstena begrenzte Entlastung 
~erZielen, beabaichtigt die stadt eln Lkw-Verbot 
t~dle Zelt von 22-6 Uhr anzuordnen. Die Geschätta-

d •• City-GroBmarkte. hat erklärt, daß sie 
e:'en e.. E1naohr~ keine Einwenduncen erheben 

l"d. 
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Die Anordnung einer Oeschwindigkeitsbegrenzung auf 
3o ka/h in der Stadtrade erscheint hinge.en nicht 
ainnvoll. Verkehrabe.chrlDkuDgen aind nämlich nach den 
Vorschriften der Straßenverkehrsordnung zur aus orUn
den der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs möglich. 
Eine Gesch I1ndigk 1 t bezr~n~~ aue I~. chutzgrftnden 
läßt die Straßenverkehrsordnung nicht zu. 
Allerdings sind Bestrebungen 1m Gange, eine solche 
Regelung in die Straßenverkehrsordnung aufzunehmen. 
Unabhängig von d1es@r rechtlichen WUrdigung, muß 
darauf hingewiesen 'ttferden, daß eine Verkehrsbeachrl!n
~ auf 30 ka/h erfahrungsgemäß zu einer Steigerung 
das Verkehrslärms fUhrt, da die Krafttahrzeuge dann 
in niedri,.ren Gingen hochtourig fahr n. 

~~ 
(Bart 18) 



Kulturamt Kiel, den 2. November 1978 
Der Dezernent 

Kleine Anfrage der CDU-Ratsherrenfraktion in Sachen Holtenauer Kanalpackhaus • 

Der Magistrat beantwortet die Kleine Anfrage der CDU-Ratsherrenfraktion wie folgt: 

Zu 1 und 2· - . 
Dem N,og istrat 'ist bekannt, daß es sich bei dem sanierungsbedürftigen Holtenauer Kanal-P<lckhaus um ein erholtenswertes Kulturdenkmal handelt, und zwar innerhalb der Baudenkmale ZUr Kanalgeschichte Schleswig-Holsteins. Sie stellen in ihrer Gesamtheit als verkehrs-, Wirtscha.fts- und kulturgeschichtliche Zeugnisse ein Ensemble von nationaler Bedeutung dar. 

Der Begriff IInationale Bedeutung ll ist u. W. vom Bundesministerium des Innern im Zusammenhang rnit dem Konjunkturförderungsprogramm 1977 eingeführt worden. Gefördert werden konnten damals Kulturdenkmale von "besonderer nationaler und kultureller Bedeutung". Der Magistrat begrUßt das Bemühen des Landesamtes für Denkmalpflege Schleswig-Holstein, den Bund, 
das land, die Stadt und Privatinitiativen zur Erhaltung des Baudenkmals zu gewinnen. 

Zu 3. --.:.:.. 

Nutzungsmöglichkeiten des Gebäudes müssen weitgehend dem Eigentümer überlassen bleiben ~er mit ihm abgestimmt werden. Der Magistrat ist bereit, dem jetzigen Eigentümer oder, Klls er das Gebäude verkauft, einem neuen Eigentümer Nutzungsvorschläge zu unterbreiten. /D?nkrete Nutzungsmög I i chke iten können zum jetz igen Zei tpunkt noch ni cht genannt werden. lese könnten jedoch im kulturellen, maritimen und sozialen Bereich liegen. Bei ein-=r ~derw:itigen zukünftigen Nutzung is~ d~rauf zu achten, daß.eine nicht so starke bauliche • terted ung des Innenraumes notwend Ig Ist, um den ursprüng lichen Gesamtraum dadurch flicht zu zerstören. 

Zu 4. 
""-.::... 

~il'\ geeigneter Standort für die Auslagerung des jetzigen Betriebes in dem Kanalpackhaus 9 ol~enau könnte sich in dem geplanten Gewerbegebiet Timmerberg oder an einem anderen \/~elgneten Ort anbieten. Ob dieser mög I iche Standort jedoch real isiert werden kann, ist 
°rn Ausgang des Bebauungsplanverfahrens abhäng ig. 

\ 
. I 



Der Stadtbaurat Kiel, den 1. Nov . 1978 

Kreuzung Westring/Gutenbergstraße 

Im Namen des Magistrats beantworte ich die Kleine Anfrage 
von Stadtrat Hagelstein wie folgt: 

"Zu 1: In den Jahren 1976 und 1977 sind im Kreuzungs
bereich Westring/Gutenbergstraße durch das Tief
bauarnt Entwässerungskanäle, durch die Bundespost 
Fernmeldekabel sowie durch die Stadtwerke Strom
kabel, Gasleitungen und Fernheizrohre verlegt 
worden. Straßenbaumaßnahmen wurden nicht durch
geführt. 

Zu 2: Die Baugruben der Leitungsträger wurden zunächst 
provisorisch mit einer Pflasterdecke versehen, 
um die üblichen nachträglichen Setzungen aufzu
fangen. Die von Herrn Hagelstein angesprochenen 
"Höcker" sind bewußte überhöhungen in der Pflaster
decke. Diese Überhöhungen verschwinden bei der 
Verdichtung durch den Verkehr. 

Zu 3: Pflasterdecken verursachen ohne Zweifel stärkere 
Lärmemissionen als Schwarz decken. Im Kreuzungs
bereich Westring/Gutenbergstraße handelt es sich 
allerdings nur um ein Provisorium, das nach Ab
klingen der Setzungen beseitigt wird. 

Zu 4: Die größten setzungsbedingten Unebenheiten wurden 
bereits beseitigt. Das Pflaster wird endgültig 
beseitigt im Zuge des Umbaues der Gutenbergstraße, 
der von der Verwaltung ab 1979 vorgesehen ist. 
Voraussetzung hierfür ist allerdings ein ent
sprechender Beschluß der Ratsversammlung im Rah
men der Haushaltsberatungen ." 



KLEINE ANFRAGE der F. D. P . -Fraktion vom 30. Oktober 1978 

Verkehr. lenkung bei Straßenbaumaßnahmen 

Antwort zu 1): 

J a, aber trotz guten Willens der Beteiligten läßt 8ich nicht verhindern, 

daß beinahe j de Baumaßnahm im ötfentUchen Straßenraum 

tur den krafttahrenden BUrger 

Behinderungen und Unbequemlichkeiten mit sich bringt 

und daß hlutlg auch Anlieger durch Llrm .tArker bellatigt w rden. 

Antwort zu 2): 

Recht.grundlagen tGr cUe Koord1nierung .ind 

S 45 Stvo 
in Verbindung mit dem RunderlaB Nr. 20/1972 

de. M1nist rs für Wirtlchaft und Verkehr 

und insbesondere die Verkehr.lenkung.rlehtUni n des Bundes 

vom 9. Mai 1968. 

Antwort zu 3): 

Die V rkehr.belastung der wichtig.ten Straßen im Ki ler Stadtgebiet 

i.t den zustlndigen Ämtem bek nnt. 

B i Umleitun en kann daher in etwa die rhöhte Bela.tung abgeschltzt 
Werden. 

Da da. Verk hrsverhalten des Kraftfahrers in der Regel nicht voraus

berechnet werden kann 

- er fahrt hlutlg leine "eigene Str cke lt
, um ein Verk hrlh1ndemil 

zu umg hen _, 

.ind derartige Kapazitltsberechnungen wenig au ••• ge tlhig. 

. / . 
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.?;um angesprochen n Einzelfall: 

o Die Arbeiten in der Alten LUbecker Chaussee dnu rn noch bis Ende 

1978. Dort werden zwischen Rondeel und Stormarnstraße 

Ga.,leitungen verlegt. 

Um die Alte LObecker Chaua8 e nicht sperren zu mUseen 

- sie hat eine wichtige Verkehrsfunktion _, 

wird der Verkehr nach wie vor zweispurig unter Inanspruchnahme des 

Radweges durch die Straße geleitet. 

o WAhrend der Sperrung der Richtung.fahrbahn Kiel 1m Bereich des 

Autobahnkreuzes Kiel-West 

mußte die Alte LUbecker Chaussee ror ! Tage 

einen T n des Umleitung.verkehrs aufnehmen. 

Die Sperrung der Alten LObecker Chaussee rUr die.en Verkehr verbot 

sich, well sonst der Waldwieaen- Kreisel Oberla.tet worden w re. 

Ordnung.amt und PoUzei .ind Beschwerden der Verkehrsteilnehmer 

~lcht bekannt geword n . 
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Mitglieder der Ratsversammlung 

----------------------------

JA L,c...tt-z 

I, 
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Herr Peter B erg jen 
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Herr Korl 0 i e k e I mon n ;, 
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Herr Di eter 0 i e se i 
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8, 
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9 

Herr Kurt F r ö h I ich "-
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Herr G crd-JUrgen GUn t her 
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Herr Helmut H Ci n sie r 
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Herr Korl-Otto Hag eis t ein 

13, 
Herr H inz-Korl H ei l i 9 

14 
Herr Dr, Hcinz H e r mon n 

15 
Herr Di c tcr H c ß 

16, 
Herr G erhord H i r t e 

I, , 
Herr WolFgong Hoc h h e i m ,\ 
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Frau Eli se HoFe r 

-\ 
19 

H err Holger I p sen 
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Herr Rolf J 0 h 0 n n i n 9 

<1 
Herr Bernhord K rum r e ' y , \ 
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Herr Dietmor K U s t e r .\ 

<3 
Frau Elisobeth La n 9 e 



24, Herr Hons- Joachim L 0 n 9 e 

25, 
Herr Wal fgang L a n 9 e 

26, 
Herr Ot to L e e s t 

27, 
Herr Hartmut L i p p e 

28 , 
Herr Holger L u t h 

29, 
Herr C lous M ö I I e r 

30, 
Herr Hendrik N y kam p 

31 
Herr Ti mm Pet e r s 

32, Herr Uwe P e t e r s en 

33, 
Herr Kur t Rap s c h 

34, Herr Eckehord Rau p 0 c h 

35 
, Herr Dr, Horst R e i m e r s 

36, 
Frau Si Ike R e y e r 

37, 
Herr K laus R ö n n e fa h r t 

38, 
Herr Re inho ld R ö s s e r 

39, H 
rr Jörg R U d e i 

40 H 
rr Eckhard Sau erb 0 u m 

41 
, Herr Günter S c h m i d t - ß rod e r sen 

42, 
Herr Chris ti an S c h ö n i n 9 

43 , 
Frau Hanne lore Si e v e r s 

44, 
Herr JUrgen S pi e k hof f 

4S, 
Herr Karlhe inz S t e 9 e man n 

46, 
Herr Re inhol d S t e in 

4, 
Herr Rainer T s c h 0 r n 

48, 
Frau Hi lde W i t t 

49, 
Herr Kar l-Heinz Z i m m e r 

. \ 
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NIEDERSCHRIFT 

über die Sitzung der Ratsversammlung 

am 02. November 1978 

Rathaus, Ratssaa I 

Nichtöffentl iche Sitzung 

Beginn: 19.01 Uhr Ende: 19.04 Uhr 

Sitzungsunterbrechung: ./. 

Anwesend: Siehe Niederschrift über die öffentl iche Sitzung 

Vorsitzender: 

1 • Schriftführer: 

2. S chr iftführer: 

Stadtpräsident Johanning 

Ratsherr W. Lange 

Ratsherr Krumrey 



Hauptamt Kiel, den 

; ........ -....... . _ .. -. --.", ... ...... ~ 
L ,~ 1.' . , " .. ! ., ' I' I t .. . ... I 

p, 'c l " ; , li ~ 

:' ... 
, " 

An 
Li/. 

a) das Rechtsamt 

b) Herrn OberbUrger 

h i e r 

Betr. : Niederschrift über die Sitzung der Ratsversammlung am 

Nach Abstimmung mit dem Rechtsamt (Schreiben vom 4.2.1977, Az'.: 02.10 .05 -
He/La) kann bei den Niederschriften Uber die Sitzung der Ratsversammlung auf 
das Widerspruchsverfahren verzichtet werden, da nach der RundverfUg ung I. Teil 
Nr. 11 \Om 1. August 1966 gemäß C. 1. (1) Satz 3 h ierfUr die Kurzniederschrift 
maßgebend ist. Von den Niederschriften nimmt das Rechtsamt entsprechend C. 2. (5) 
Satz 4 der genannten Rundverfügung ledigl ich Kenntnis. 

Die Beschlüsse der Kurzniederschrift und der N iederschrift sind inhaltsgleich, da 
sie zw ischen dem BUro des Stadtpräsidenten unf dem Hauptamt abgestimmt werden. 

Gegen die Kurzniederschrift der oben angegebenen Sitzung wurde kein Wider
spruch erhoben. 

/W ir bitten, von der beigefügten Niederschrift Kenntnis zu nehmen. 

Im Auftrage: 



Hauptamt Kiel, den 08. Dezember 1978 

1) Je eine Abschrift der Niederschrift über die Sitzung der Ratsversammlung am 
02. November 1978 erhal ten das Büro des Stadtpräsidenten, das Rechnungs-
prUfungsamt, die SPD-Fraktion, die CDU-Fraktion und die F . D. P. -Fraktion 
zur Kenntnis. 

~ . I~ I fu 
2) AuszUg e er ha I ten: 

O · /2 D .. 
. Offentl iche Sitzung 

Von Punkt 1 der Ni ederschri ft 30 z.K. 

11 11 2 11 11 42 z.K. 

11 11 4a 11 11 a) 66 z. K. 
b) 10 z. K. 

11 11 6a 11 11 a) 42 z. K. 
b) 65 z. K. 

11 11 6b 11 11 a) 92 z.K. 
b) 42 z.K. 

11 11 6c 11 11 a) 01 z.K. 
b) 00 z. K. 

11 11 6d 11 11 00 (2x) z. K. 

11 11 6e 11 11 30 z. K. 

11 11 7a 11 11 92 z. K. 

11 11 7b 11 11 30 z.K. 

11 11 7c 11 11 66 z. K. 

11 11 7d 11 11 10 z.K. 

11 11 9 11 11 a) 60 z.K.u.w.V. 
b) 61 z.K.u.w.V. 
c) 61 - Wohnungsbaukoordi-

nator - z.K.u.w.V. 
d) 64 z.K.u.w.V. 
e) 66 z.K.u.w.V. 
f) 67 z.K.u.w.V. 

11 11 10 11 11 a) BUro Stadtpräsident z.K.u.w.V. 
b) 61 z.K.u.w.V. 
c) 00 z.K.u.w.V. 

11 11 11 11 11 a) 42 z.K.u.w.V. 
b) 00 z.K.u.w.V. 
c) Büro Stadtpräsident z.K. 

11 11 12 11 11 a) 20 z.K.u.w.V. 
b) 61 z.K. 
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Von Punkt 13 der Niederschrift a) 20 z.K.u.w.V. 
b) 90 z. K. 

11 11 14 11 11 42 z.K. 
11 11 15 11 11 a) 60 z.K. 
11 11 16 11 11 a) 60 z.K.u.w.V. 

b) 66 z.K.u.w.V. 
c) 90 z.K. 

11 11 17 11 11 a) 60 z.K.u.w.V. 
b) 90 (2x) z. K. 

11 11 18 11 11 a) 60 z.K.u.w.V. 
b) 90 (2x) z.K. 

11 11 19 11 11 a) 60 z.K.u.w.V. 
b) 90 (2x) z.K. 

11 11 20 11 11 a) 60 z.K.u.w . V. 
b) 02 z.K. 
c) 03 z.K. 
d) 90 z.K. 

11 11 21 11 11 a) 60 - Friedhofsverwal tung - z.K.u.w.V. 
b) 02 z.K. 
c) 03 z.K. 
d) 90 z.K. 

11 11 22 11 11 a) 60 z.K.u.w.V. 
b) 02 z. K. 
c) 03 z.K. 
d) 90 z. K. 

11 11 23 11 11 a) 60 z.K.u.w.V. 
b) 02 z.K. 
c) 03 z.K. 
d) 90 z. K. 

11 11 24 11 11 a) 60 z.K.u.w.V. 
b) 02 z.K. 
c) 03 z.K. 
d) 90 z.K. 

11 11 25 11 11 61 z.K.u.w.V. 
11 11 26 11 11 61 (2x) z.K.u.w.V. 
11 11 27 11 11 61 z.K.u.w.V. 
11 11 28 11 11 61 z.K.u.w.V. 
11 11 29 11 11 a) 60 z.K.u.w.V. 

b) 02 z. K. 
c) 03 z. K. 
d) 90 z. K. 
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Von Punkt 30 der Niederschrift a) 51 z.K.u.w.V. 
b) 90 (2x) z. K. 

11 11 31 11 11 a) 51 z.K.u.w.V. 
b) 90 (2x) z. K. 

11 11 32 11 11 a) 51 z.K.u.w.V. 
b) 90 (2x) z.K. 

11 11 33 11 11 a) 51 z.K.u.w . V. 
b) 90 (2x) z.K. 

11 11 34 11 11 a) 51 z.K.u.w.V. 
b) 90 (2x) z. K. 

11 11 35 11 11 a) 51 z.K.u.w.V. 
b) 90 (2x) z. K. 

11 11 36 11 11 a) 92 z.K.u.w.V. 
b) 00 z.K. 
c) 01 z. K. 
d) 90 (2x) z. K. 

11 11 37 11 11 a) 20 z.K.u.w.V. 
b) 90 (2x) z. K. 

11 11 38 11 11 a) 42 z.K.u . w.V. 
b) 90 (2x) z. K. 

11 11 39 11 11 a) BUro Stadtpräsident z.K.u.w.V. 
b) 00 z.K.u.w.V. 
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N ichtöffentl iche Sitzung 

Von Punkt der Niederschrift a) 72 z.K.u.w.V 
b) 90 z.K.u.w . V 

11 11 2 11 11 90 (2x) z.K.u.w.V 
11 11 3 11 11 90 (2x) z.K.u.w.V 
11 11 4 11 11 90 (2x) z.K.u . w.V 
11 11 5 11 11 90 (2x) z.K .u.w.V 
11 11 6 11 11 92 z.K.u.w.V 
11 11 7 11 11 92 z.K.u.w.V 
11 11 8 11 11 90 (2x) z.K.u.w.V 
11 11 9.1 11 11 30 z.K. 
11 11 9 . 2 11 11 67 z.K. 

3) Z. d. A. 

Im AJtrag 



SITZUNG 

des Magi~ vom" " " " " " " ";;" )/ h'1-8 {lCllu:JiffOI-oLcoU} 
der Ratsversammlung vom ... ; . . . . . v 

Einen Auszug der Niederschrift über die Sitzung 

. deSM~ 
der Ratsversammlung (n~)öffentlich heute erhalten: 

---------------- ------ ----------- --------------------------------------
Amt Betrifft: Unterschrift - Datum 

~~~,~~ ~ ~ ~~d~~,~~~t ~~~~~t~~ l ~ ~ ~ ~ ~;;~~ ~ ~jt~ -j~'- ~ ~ ~ ~~:~ ~ ;~~ ~ ~~: ~ 
O..:r Punkt:J 

--------------- --- - ---------- ----------- -------------------------~----
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--------------------------------~r--t------------~ -~-- --------------

/20 Punkt: I f'..rI A IlA 36 3q lwI,UA\,i f!{J, ------ JP.. w-. __ Q __________ - ___ _ __________ _ -----~----------------- ?k,.. -7 f I -I t ::s 
~___ Punkt: 6c1...J~OIJ~JJJI?1I_~~/-~~I----~~ 
-fQ ---- --- ----------- -;;:;~~Yfi A~'7~JÄ~ T AR tlq Ja JA J.L -------, 

- - - - - -I J- - -1- - - L - u_ - -1- --(- - 1- -I- -- - -- --- -- ------ -- -------------------- ,---, r I i 
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--- ----------------- -- --------f--~---f--i- --r -i--t------- ~-~-

01 - M ~ ." - ,PurlFt : q 
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!P..~ Punkt: q :3 v-- ~~ 
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--------------------------------------------------------------------
Amt Betrifft: Unterschrift - Datum 

~9}~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_-?:t ________________ _ ~~~~t~}!J_~~1~~~~)J-JjS-t_~- ---[~-~~U- __ _ 
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